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VS- NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Bundeskanzleramt 

Bundeskanzleramt, 11012 Berlin 

An den 
Deutschen Bundestag 
Sekretariat des 
1. Untersuchungsausschusses 
der 18. Wahlperiode 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

BETREFF 1. Untersuchungsausschuss 

111 	der 18. Wahlperiode 

HIER Teillieferung zu den Beweisbeschlüssen BK-
1, BK-2 und BND-1 

AZ 6 PGUA - 113 00 - Un1/14 VS-NfD 

BEZUG Beweisbeschluss BK-1 vom 10. April 2014 
Beweisbeschluss BK-2 vom 10. April 2014 
Beweisbeschluss BND-1 vom 10. April 2014 

ANLAGE 7 Ordner (offen und VS-NfD) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

• in Teilerfüllung der im Bezug genannten Beweisbeschlüsse übersende ich Ihnen 

die folgenden 7 Ordner (zusätzlich 10 Ordner direkt an die Geheimschutzstelle): 

- Ordner Nr. 143, 145 zu Beweisbeschluss BK-1, 

X - Ordner Nr. 139, 140, 141, 146, 147 zu Beweisbeschluss BND-1. 

Zusätzlich übersende ich Ihnen über die Geheimschutzstelle des Deutschen 

Bundestages folgende Ordner: 

- Ordner Nr. 137, 138, 148, 149, 150 zu Beweisbeschluss BND-1 

- Ordner Nr. 144 zu Beweisbeschluss BK-1 

- Ordner Nr. 142 zu Beweisbeschluss BK-1 und BK-2 

- VS-Ordner zu Ordner 143 und 145 sowie einen VS-Ordner Streng Geheim 

zu Ordner 145 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 1



VS- NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

SEITE 2 VON 2 

1. Auf die Ausführungen in meinen letzten Schreiben, insbesondere zur 

gemeinsamen Teilerfüllung der Beweisbeschlüsse BK-1 und BK-2, zum Aufbau 

der Ordner, zur Einstufung von Unterlagen, die durch Dritte der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurden sowie von Unterlagen, die als „GEHEIM 

SCHUTZWORT" oder „GEHEIM ANRECHT" eingestuft sind, zu Überstücken und 

zur Erklärung über gelöschte oder vernichtete Unterlagen, darf ich verweisen. 

2. Alle VS-Ordner wurden wunschgemäß unmittelbar an die Geheimschutzstelle 

des Deutschen Bundestages übersandt. 

• 	3. Ordner Nr. 144 enthält die deutsche Fassung des Memorandum of Agreement 

(MoA) Bad Aibling. 

4. Das Bundeskanzleramt arbeitet weiterhin mit hoher Priorität an der Zusammen-

stellung der Dokumente zu den Beweisbeschlüssen, deren Erfüllung dem Bundes-

kanzleramt obliegt. Weitere Teillieferungen werden dem Ausschuss schnellst-

möglich zugeleitet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

• 
(Wolff) 
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Bundeskanzleramt 
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Aktenvorlage 
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Aktenzeichen bei aktenführender Stelle: 

41-25-10 
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VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Inhalt: 

Abt. ZY — Ordner 1 

Bemerkungen: 

1 Heftung VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mit 294 

Seiten (247 Seiten VS-NfD; 47 Seiten offen)  
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- 1 	1 17.06.2013  
Mail: Gespräche der Herren Präsidenten des 

BND und BfV 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 1 Zeile 18-23) 

2 - 2 03.07.2013 Mail: MoU USA 
NAME; 

 
TELEFONNUMMER 

3 - 4 05.07.2013 
Schreiben: Nachfragen zu Tätigkeit von bzw. 
Kooperation mit AND, Tempora und PRISM 

NAME 

5  - 7  12.07.2013 Mail: Sondersitzung PKGR am 16.07.13 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

8 - 10 12.07.2013 Mail: PKGR Sondersitzung 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 
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11 - 13 12.07.2013 
Mail: Schreiben BfDI Nachfragen zu 

Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND, 
TEMPORA und PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

14 - 16 12.07.2013 Mail: BFDI_Tempora_Prism 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

- 17 	21 12.07.2013  
Mail: Zusammenarbeit des BND mit der 
NSA, hier Beitrag zum Rechtsrahmen 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 18 Zeile 46) 

22 - 28 15.07.2013 
Schreiben: Sondersitzung PKGR Aktivitäten 

der NSA nach deutschem Recht 
Hintergrundinfo Pr 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

29 - 34 16.07.2013 Mail: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7_170 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

35 - 41 22.07.2013 
Mail: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang 

der Kooperation des BND mit AND im 
Bereich TKÜ_TEMPORA, PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

 

42 - 46 23.07.2013 
Mail: Antwort zur Anfrage BfDI zu Inhalt und 
Umfang der Kooperation BND mit AND im 

Bereich TKÜ TEMPORA, PRISM _  

TELEFONNUMMER; 
NAME; 

 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 42 Zeile 16-17) 

- 47 	51 25,07.2013  
Mail: Schriftliche Fragen Notz_7_291 bis 

293 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

- 52 	57 25.07.2013  
Mail: Schriftliche Fragen 7_291 bis 293_hier 

292 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 52 Zeile 10-11) 

58 - 63 26.07.2013 Mail: Berichtsbitte PKGr 
TELEFONNNUMMER; 

 
NAME 

64 - 67 26.07.2013 Mail: Berichtsanforderung Piltz Wolff 
TELEFONNNUMMER; 

 
NAME 

68 - 72 30.07.2013 
Mail: Ergänzende Fragen des BfDI - 

Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND 
mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

NAME 

73 - 78 30.07.2013 Mail: Anfrage Datenschutz 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

Seite 2 von 6 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 5



73 - 78 30.07.2013 Mail: Anfrage Datenschutz 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

- 79 	85 30.07.2013  
Mail: Neuerliche Anfrage des BfDI zum 

Thema PRISM, TEMPORA 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

86 - 92 30.07.2013 
Mail: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang 

der Kooperation des BND mit AND im 
Bereich TKÜ_TEMPORA, PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

 

- 93 	97  31.07.2013  
Mail: Antwort zur Anfrage des 

Bfa_TKU_TEMPORA, PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 94 Zeile 13-39, Blatt 
97 Zeile 1-2) 
ENTNAHME 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 95-96) 

- 98 	102 01.08.2013  
Mail: Antwort TVV zur Anfrage des 

BfDITKU_TEMPORA, PRISM 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

- 103 	108 01.08.2013  
Mail: Antwort LA zur Anfrage des 
BfDI_TKÜ_TEMPORA, PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

109 - 114 01.08.2013 
Mail: Antwort LB zur Anfrage des 
BfDI_TKU_TEMPORA, PRISM 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 109 Zeile 46; Blatt 110 
Zeile 12) 

115 - 115 02.08.2013 
Mail: Anfrage des BfDI vom 05.07.2013 und 

23.07.2013 zu PRISM, TEMPORA 
Antwortentwurf ZYFD an BKAmt 601 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

116 - 115 02.08.2013 Mail: BFDI_Tempora_Prism 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

- 117 	117 02.08.2013  
Mail: Anfrage PLSA Datenübermittlung Bad 

Aibling 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

118 - 118 04.08.2013 
Mail: Bitte um Erstellung eines 

Kurzgutachtens zu einer Frage der 
Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

119 - 122 05.08.2013 
Mail: Bitte um Erstellung eines 

Kurzgutachtens zu einer Frage der 
Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
NAME 
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123 - 125 05.08.2013 Mail: Kurzgutachten Datenweiterleitung 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

126 - 128 05.08.2013 
Mail: Bitte um Erstellung eines 

Kurzgutachtens zu einer Frage der 
Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

129 - 135 05.08.2013 Mail: Kurzgutachten Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 

 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 135 Zeile 30-32) 

136 - 142 05.08.2013 
Mail: Bitte um Erstellung eines 

Kurzgutachtens zu einer Frage der 
Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
 

NAME; 
 

NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 142 Zeile 30-32) 

143 - 147 05.08.2013 Mail: Kurzgutachten Datenweiterleitung 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 

 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 146 Zeile 30-32) 

- 148 	148 07.08.2013  
Mail: Fragenkataloge BfDI vom 05.07.2013 

und 23.07.2013 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

149 - 153 08.08.2013 
Mail: Schreiben BfDI Kooperation mit 
ausländischen Sicherheitsbehörden 
insbesondere Nachrichtendiensten 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

154 - 158 08.08.2013 Mail: Kooperation mit Sicherheitsbehörden 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 

 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 154 Zeile 10-11) 

159 - 166 09.08.2013 Mail: PKGr Sondersitzung 
— BfV 

 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NAME, TELEFONNUMMER 

(Blatt 162 Zeile 11); 
NAME, TELEFONNUMMER 
— MAD-Amt 
(Blatt 162 Zeile 12) 

167 - 170 09.08.2013 Mail: PKGr Sondersitzung 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 
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171 - 176 12.08.2013 Mail: Schriftliche Frage 8_53 Antwortentwurf 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 171 Zeile 17-18) 

177 - 182 15.08.2013 
Mail: Anfrage BKAmt zu Voraussetzungen § 

24 Abs. 4 S. 4 BDSG und möglichem 
Zeitpunkt Teilbeantwortung Fragen des BfDI 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

- 183 	184 15.08.2013  
Dokument: Anfragen des BfDI zum Thema 

PRISM, TEMPORA 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

185 - 186 16.08.2013 Mail: Ihre Schreiben zu PRISM u.a. 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

187 - 196 16.08.2013 Mail: PKGr-Sondersitzung 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 

 
(Blatt 187 Zeile 23-41; Blatt 
188 Zeile 3-12,15-21; Blatt 
189 Zeile 39-41) 

197 - 207 16.08.2013 Mail: PKGr Anfrage Bockhahn 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 
(Blatt 197 Zeile 35-45; Blatt 
198 Zeile 1-8,12-21,24-30) 

- 208 	209 16.08.2013  
Mail: Zwischenmitteilung Nachfragen BKAmt 

zu Fragen BfDI 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

210 - 213 16.08.2013 Mail: Neue Fristsetzung BFDI 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

- 214 	220 19.08.2013  
Mail: Schriftliche Fragen Schäfer_8_148 bis 

151 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

221 - 226 20.08.2013 
Mail: Antwortvorschlag zur Anfrage BfDI 

Maßnahmen des behördlichen Datenschutz 
im Hinblick auf Abt. TA 

TELEFONNUMMER; 
NAME 

- 227 	229 20.08.2013  
Dokument: Anfragen des BfDI zum Thema 

PRISM, TEMPORA 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

230 - 232 21.08.2013 
Mail: Bitte um ergänzende Benennung von 
Zahlen zur Beantwortung der Fragen des 

AME 
 

TELEFONNUMMER; 
NAME 
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233 - 237 21.08.2013 Mail: Hintergrund Nachtrag BfDI-Anfrage 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

- 238 	243 22.08.2013  
Mail: Anfrage beim AND zwecks Vorlage 

des vom BfDI erbetenen MoA 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

244 - 246 22.08.2013 
Mail: TA zum Antwortvorschlag zur Anfrage 

BfDI Maßnahmen des behördlichen 
Datenschutz im Hinblick auf Abt. TA 

TELEFONNUMMER, 
NAME 

 

247 - 256 26.08.2013 Mail: Kleine Anfrage 17_14611 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

257 - 257 26.08.2013 Mail: Kleine Anfrage 17_14611 
TELEFONNUMMER; 

 
NAME 

258 - 287 27.08.2013 
Mail: Zuarbeit Abt. TA zur Beantwortung der 

dritten Anfrage des BfDI 

TELEFONNUMMER; 
NAME; 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 258 Zeile 24-25,31-32, 
Blatt 260 Zeile 25-27; Blatt 
262 Zeile 40-42); 
ENTNAHME 
NICHTEINSCHLAGIGKEIT 
(Blatt 264-287) 

- 288 	289 28.08.2013  
Dokument: Anfragen des BfDI zum Thema 

PRISM, TEMPORA 
TELEFONNUMMER; 
NAME 

• 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Begründungen für Unkenntlichmachungen und Entnahmen sowie die VS-Einstufungen in besonderen Fällen 

Unkenntlichmachung Telefonnummer (TELEFONNUMMER) 
Im Aktenstück sind die letzten vier Ziffern der Nebenstellenkennungen des Bundesnachrichtendienstes zum Schutz der 
Kommunikationsverbindungen des Bundesnachrichtendienstes unkenntlich gemacht. Die Offenlegung einer Vielzahl von 
Nebenstellenkennungen 	erhöht die Gefahr einer fernmeldetechnischen Aufklärung 	dieser Anschlüsse und 	damit 
erheblicher Teile des Telefonverkehrs des Bundesnachrichtendienstes. Hierdurch wäre die Kommunikation des 
Bundesnachrichtendienstes mit anderen Sicherheitsbehörden und mit seinen Bedarfsträgern nach Art und Inhalt für 
fremde Mächte aufklärbar und somit seine Funktionsfähigkeit als geheimer Auslandsnachrichtendienst insgesamt — 
mithin das Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland — beeinträchtigt. Das Informationsinteresse des Parlamentes hat 
nach Abwägung der widerstreitenden Interessen in diesem Einzelfall zurückzustehen. Die Aufklärung des Sachverhalts 
durch den Untersuchungsausschuss wird durch dieses Verfahren nicht beeinträchtigt: Die Zuordnung von Schriftstücken 
zu Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes ist aufgrund deren Namen bzw. Initialen in jedem Fall möglich; der 
bloßen internen Nebenstellenkennung wohnt ein für den Untersuchungsgegenstand relevanter Informationsgehalt nicht 
inne. 

Unkenntlichmachung Name (NAME) 

I) 	2 

Im 	Aktenstück 	sind 	die 	Vor- 	und 	Nachnamen 	sowie 	ggfls. 	die 	Personalnummern 	von 	Mitarbeitern 	des 
Bundesnachrichtendienstes zum Schutz von Leib und Leben der Mitarbeiter und der Arbeitsfähigkeit des 
Bundesnachrichtendienstes unkenntlich gemacht. Durch eine Offenlegung der Namen und Personalnummern von 
Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes wäre der Schutz der Mitarbeiter und der Schutz des 
Bundesnachrichtendienstes nicht mehr gewährleistet. Der Personalbestand des Bundesnachrichtendienstes wäre für 
fremde Mächte aufklärbar. So wären die Mitarbeiter für ausländische Nachrichtendienste potentiell identifizierbar und 
aufgrund ihrer Stellung einer durch hiesige Stellen weder kontrollierbaren noch abschließend einschätzbaren 
Gefährdung ausgesetzt. Hierdurch wäre die Arbeitsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes als geheimer 
Auslandsnachrichtendienst insgesamt — mithin das Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland — gefährdet. Nach 
dieser fallbezogenen Abwägung der konkreten Umstände tritt das Informationsinteresse des Parlamentes hier zurück. 
Die Aufklärung des Sachverhalts durch den Untersuchungsausschuss wird durch dieses Verfahren nicht beeinträchtigt: 
Die Zuordnung von Schriftstücken zu Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes ist aufgrund deren Initialen und durch 
ergänzende Nachfrage bei der Bundesregierung in jedem Fall möglich. In den Fällen, in denen es sich um Personen 
handelt, die aufgrund ihrer Funktion bereits außerhalb des Bundesnachrichtendienstes als Mitarbeiter bekannt sind, 
erfolgt die lesbare Übermittlung des Namens. 

Unkenntlichmachung nachrichtendienstlicher Methodenschutz (ND-METHODIK) 

3 

III 

Im 	Aktenstück 	sind 	Passagen, 	deren 	Gegenstand 	spezifisch 	nachrichtendienstliche 	Arbeitsweisen 	des 
Bundesnachrichtendienstes sind, zum Schutz der Arbeitsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes unkenntlich gemacht. 
Der Bundesnachrichtendienst bedient sich bei der Gewinnung nicht öffentlich zugänglicher Informationen im Rahmen 
seiner Aufgaben nach dem BND-Gesetz spezifisch nachrichtendienstlicher Arbeitsweisen. Diese dienen vor allem der 
Vertarnung des nachrichtendienstlichen Hintergrundes von Personen und Sachverhalten. Würden diese Arbeitsweisen 
bekannt, wären die Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes zur operativen Informationsbeschaffung der Aufklärung 
durch fremde Mächte preisgegeben; gleichzeitig wäre Leib und Leben der eingesetzten Mitarbeiter gefährdet. Hierdurch 
wäre die Arbeitsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes als geheimer Auslandsnachrichtendienst insgesamt 
beeinträchtigt. Das Informationsinteresse des Parlamentes hat nach Abwägung der widerstreitenden Interessen in 
diesem Einzelfall zurückzustehen. Die Aufklärung des Sachverhalts durch den Untersuchungsausschuss wird durch 
dieses Verfahren nicht in Frage gestellt, da die unkenntlich gemachten Passagen den Untersuchungsauftrag nicht 
betreffen und auch zum Verständnis der den Untersuchungsauftrag unmittelbar betreffenden Passagen nicht erforderlich 
sind. 

Unkenntlichmachung Quellenschutz (QUELLENSCHUTZ) 

4 

Im 	Aktenstück 	sind 	Passagen, 	die 	auf 	die 	Identität 	nachrichtendienstlicher 	Verbindungen 	des 
Bundesnachrichtendienstes 	schließen 	lassen, 	zum 	Schutz 	von 	Leib 	und 	Leben 	der 	nachrichtendienstlichen 
Verbindungen („Quellen") und der Arbeitsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes unkenntlich gemacht. Der 
Bundesnachrichtendienst bedient sich zur Gewinnung von Informationen im Rahmen seiner Aufgaben nach dem BND-
Gesetz unter anderem menschlicher Quellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Nachrichtendienst und 
menschlicher Quelle müssen beide Seiten auf absolute gegenseitige Verschwiegenheit über die Zusammenarbeit 
vertrauen können. Würden die nachrichtendienstlichen Verbindungen des Bundesnachrichtendienstes bekannt oder 
identifizierbar, wären sie in dem konkreten Fall erheblichen Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt. Müssten 
potenzielle nachrichtendienstliche Verbindungen mit einem bekannt werden ihrer Identität rechnen, wäre es für den 
Bundesnachrichtendienst zukünftig unmöglich, weitere nachrichtendienstliche Verbindungen zu gewinnen. Hierdurch 
wäre die Arbeitsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes als geheimer Auslandsnachrichtendienst insgesamt 
beeinträchtigt. Die Aufklärung des Sachverhalts durch den Untersuchungsausschuss wird durch dieses Verfahren nicht 
in Frage gestellt, da die unkenntlich gemachten Passagen, die auf die Identität nachrichtendienstlicher Verbindungen 
schließen lassen, den Untersuchungsauftrag nicht betreffen und auch zum Verständnis der den Untersuchungsauftrag 
unmittelbar betreffenden Passagen nicht erforderlich sind. 

vorläufige Unkenntlichmachung AND-Material (AND-MATERIAL) 

5a 

Im 	Aktenstück 	wurden 	Passagen 	unkenntlich 	gemacht, 	die 	Informationen 	mit 	einem 	Bezug 	zu 	ausländischen 
Nachrichtendiensten enthalten und über die der Bundesnachrichtendienst nicht uneingeschränkt verfügen kann und 
welche 	als Verschlusssache 	eingestuft oder erkennbar geheimhaltungsbedürftig 	sind. 	Eine Weitergabe 	an 	den 
Untersuchungsausschuss 	ohne 	Einverständnis 	des 	Herausgebers 	würde 	einen 	Verstoß 	gegen 	die 	bindenden 
Geheimschutzabkommen zwischen 	der Bundesrepublik 	Deutschland 	und 	dem 	Herausgeberstaat darstellen. 	Die 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Nichtbeachtung völkervertraglicher Vereinbarungen könnte die internationale Kooperationsfähigkeit Deutschlands stark 
beeinträchtigen und ggf. andere Staaten dazu veranlassen, ihrerseits völkervertragliche Vereinbarungen mit Deutschland 
in Einzelfällen zu ignorieren und damit deutschen Interessen zu schaden. 
Eine Freigabe zur Vorlage an den Untersuchungsausschuss durch den ausländischen Dienst liegt gegenwärtig noch 
nicht vor. Um den Beweisbeschlüssen rechtzeitig zu entsprechen und eine Aktenvorlage nicht unnötig zu verzögern, 
wurden nur die betreffenden Passagen vorläufig  unkenntlich gemacht und das Dokument im Übrigen übermittelt. Nach 
Freigabe 	oder 	Nichtfreigabe 	durch 	den 	ausländischen 	Nachrichtendienst 	bzw. 	Abschluss 	einer 	anschließend 
möglicherweise erforderlichen rechtlichen Prüfung wird das betreffende Dokument ohne Unkenntlichmachung übermittelt 
oder eine abschließende Begründung der Unkenntlichmachung unaufgefordert nachgereicht. 

vorläufige Entnahme AND-Material (ENTNAHME AND-MATERIAL) 

5b 

Das Aktenstück wurde dem Aktensatz entnommen, da es sich um Originalmaterial ausländischer Nachrichtendienste 
oder entsprechende Wiedergaben handelt, über welches der Bundesnachrichtendienst nicht uneingeschränkt verfügen 
kann und welches als Verschlusssache eingestuft oder erkennbar geheimhaltungsbedürftig ist. Eine Weitergabe an den 
Untersuchungsausschuss ohne Einverständnis des Herausgebers würde einen Verstoß gegen die bindenden 
Geheimschutzabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Herausgeberstaat darstellen. Die 
Nichtbeachtung völkervertraglicher Vereinbarungen könnte die internationale Kooperationsfähigkeit Deutschlands stark 
beeinträchtigen und ggf. andere Staaten dazu veranlassen, ihrerseits völkervertragliche Vereinbarungen mit Deutschland 
in Einzelfällen zu ignorieren und damit deutschen Interessen zu schaden. Eine Freigabe zur Vorlage an den 
Untersuchungsausschuss durch den ausländischen Dienst liegt gegenwärtig noch nicht vor. Um den Beweisbeschlüssen 
rechtzeitig zu entsprechen und eine Aktenvorlage nicht unnötig zu verzögern, wurde dieses Dokument vorläufig 
entnommen. Nach Freigabe oder Nichtfreigabe durch den ausländischen Nachrichtendienst bzw. Abschluss einer 
anschließend möglicherweise erforderlichen rechtlichen Prüfung wird das vorläufig entnommene Dokument entweder als 
Nachlieferung übermittelt oder eine abschließende Begründung der Entnahme unaufgefordert nachgereicht. 

I> vorläufige Teilentnahme AND-Material (TEILENTNAHME AND-MATERIAL) 

5c 

Dem Aktenstück wurden Aktenblätter entnommen, da es sich um Originalmaterial ausländischer Nachrichtendienste 
oder entsprechende Wiedergaben handelt, über welches der Bundesnachrichtendienst nicht uneingeschränkt verfügen 
kann und welches als Verschlusssache eingestuft oder erkennbar geheimhaltungsbedürftig ist. Eine Weitergabe an den 
Untersuchungsausschuss ohne Einverständnis des Herausgebers würde einen Verstoß gegen die bindenden 
Geheimschutzabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Herausgeberstaat darstellen. Die 
Nichtbeachtung völkervertraglicher Vereinbarungen könnte die internationale Kooperationsfähigkeit Deutschlands stark 
beeinträchtigen und ggf. andere Staaten dazu veranlassen, ihrerseits völkervertragliche Vereinbarungen mit Deutschland 
in Einzelfällen zu ignorieren und damit deutschen Interessen zu schaden. Eine Freigabe zur Vorlage an den 
Untersuchungsausschuss durch den ausländischen Dienst liegt gegenwärtig noch nicht vor. Um den Beweisbeschlüssen 
rechtzeitig zu entsprechen und eine Aktenvorlage nicht unnötig zu verzögern, wurden Aktenblätter dieses Dokumentes 
vorläufig  entnommen. Nach Freigabe oder Nichtfreigabe durch den ausländischen Nachrichtendienst bzw. Abschluss 
einer anschließend möglicherweise erforderlichen rechtlichen Prüfung werden die vorläufig entnommenen Aktenblätter 
entweder als Nachlieferung übermittelt oder eine abschließende Begründung der Entnahme unaufgefordert 
nachgereicht. 

Unkenntlichmachung mangels Einschlägigkeit (NICHTEINSCHLÄGIGKEIT) 
6 Im Aktenstück sind Passagen unkenntlich gemacht, die nicht den Untersuchungsgegenstand betreffen. 

Entnahme aufgrund Nichteinschlägigkeit (ENTNAHME NICHTEINSCHLÄGIGKEIT) 
7 Dem Aktenstück sind Aktenblätter entnommen, die nicht den Untersuchungsgegenstand betreffen. 

III Unkenntlichmachung von MA-Namen, Telefonnummern — BfV (NAME, TELEFONNUMMER — BfV) 

8a 
Im 	Aktenstück 	sind 	Vor- 	und 	Nachnamen 	sowie 	Telefonnummern 	von 	Mitarbeitern 	des 	Bundesamtes 	für 
Verfassungsschutz mit Blick auf die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter sowie unter Berücksichtigung von 
Erwägungen der Operativen Sicherheit unkenntlich gemacht. 

Unkenntlichmachung von MA-Namen u. Telefonnummern — MAD-Amt (NAME, TELEFONNUMMER — MAD-Amt) 

8b 
Im Aktenstück sind Vor- und Nachnamen sowie Telefonnummern von Mitarbeitern des Militärischen Abschirmdienstes 
mit Blick auf die Allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter sowie unter Berücksichtigung von Erwägungen der 
Operativen Sicherheit unkenntlich gemacht. 

Entnahme aufgrund Ermittlungen des GBA (ENTNAHME ERMITTLUNGEN GBA) 

9 Das Aktenstück wurde auf Ersuchen des GBA mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen dem Aktensatz entnommen. 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Unkenntlichmachung der Namen, Rechtsformen und sonstiger Angaben von Unternehmen (UNTERNEHMEN) 

10a 

Angaben zu Unternehmen, die eine Identifizierung von Unternehmen ermöglichen, wurden unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Wirtschaftsschutz) unkenntlich gemacht. Die Namen von 
Unternehmen wurden bis auf den ersten Buchstaben des Unternehmens unkenntlich gemacht. Die Rechtsform bleibt 
grundsätzlich lesbar. Im Einzelfall wurden sowohl Unternehmensnamen als auch Rechtsformen dann vollständig 
unkenntlich gemacht, wenn selbst die Angabe des ersten Buchstabens des Unternehmensnamens und der Rechtsform 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund der Besonderheit des Einzelfalls zur Identifizierung des 
Unternehmens führen würde. Die Unkenntlichmachung von Angaben zu Unternehmen dient dem Bestandsschutz von 
Unternehmen, deren Wettbewerbs- und wirtschaftliche Überlebensfähigkeit widrigenfalls gefährdet sein könnten. Die 
Aufklärung des Sachverhaltes durch den Untersuchungsausschuss wird durch dieses Verfahren nicht in Frage gestellt, 
da die Zuordnung von Schriftstücken zu Unternehmen aufgrund des ersten Buchstabens und der Rechtsform und im 
Zweifelsfall durch Nachfrage bei der Bundesregierung nach wie vor möglich ist. 

Unkenntlichmachung von persönlichen Daten von Presse - und Medienvertretern (DATEN JOURNALISTEN) 

II 
10b 

Im Aktenstück sind persönliche Daten von Presse- und Medienvertretern zum Beispiel bei Informationsanfragen und 
Gesprächen unkenntlich gemacht worden, um den grundrechtlich verbürgten Schutz der Berichterstattung zu 
gewährleisten. Bei einer Offenlegung wäre zu befürchten, dass Erkenntnisse zu Aufklärungsinteressen der Medien und 
insbesondere konkreter Journalisten einer nicht näher eingrenzbaren Öffentlichkeit bekannt werden. Der konkrete 
Hintergrund einer Frage könnte zudem Aufschluss über den Wissensstand einzelner Pressevertreter geben. Nach 
gegenwärtigem Sachstand wird nicht damit gerechnet, dass die persönlichen Angaben eines Presse- oder 
Medienvertreters für die Aufklärung des Ausschusses von Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund überwiegen im 
vorliegenden Fall nach hiesiger Einschätzung die Schutzinteressen des Presse- bzw. Medienvertreters die 
Aufklärungsinteressen des Untersuchungsausschusses, so dass der Name sowie andere persönliche Daten des 
Journalisten unkenntlich gemacht wurden. 
Sollte sich im weiteren Verlauf herausstellen, dass aufgrund eines konkreten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
absehbaren Informationsinteresses des Ausschusses an den persönlichen Angaben eines Journalisten dessen 
Offenlegung gewünscht wird, so wird in jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine weitergehende Offenlegung möglich 
erscheint. 

Unkenntlichmachung von persönlichen Daten ausländischer und deutscher Staatsangehöriger (DATEN DRITTER) 

11 

Im Aktenstück wurden persönliche Daten von ausländischen und/oder deutschen Staatsangehörigen unter dem 
Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes unkenntlich gemacht. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung wurde das 
Informationsinteresse des Ausschusses mit den Persönlichkeitsrechten des Betroffenen abgewogen. Diese Abwägung 
hat ergeben, dass die Kenntnis der persönlichen Daten für eine Aufklärung nicht erforderlich erscheint und den 
Persönlichkeitsrechten des Betroffenen im vorliegenden Fall daher der Vorzug einzuräumen ist. Sollte sich im weiteren 
Verlauf herausstellen, dass nach Auffassung des Ausschusses die Kenntnis der persönlichen Daten einer Person doch 
erforderlich erscheint, so wird in jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine weitergehende Offenlegung möglich erscheint. 

Entnahme Kernbereich (ENTNAHME KERNBEREICH) 

• 
12a 

Das 	Aktenstück 	wurde 	dem 	Aktensatz 	entnommen. 	Das 	Dokument 	betrifft 	den 	Kernbereich 	exekutiver 
Eigenverantwortung, der auch einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht zugänglich ist. Zur Wahrung der 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung muss ihr ein — auch von parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen — grundsätzlich nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich verbleiben 
(vgl. zuletzt BVerfGE 124, 78). 
Bei den betreffenden Dokumenten handelt es sich um Unterlagen, die im Zusammenhang mit einer möglichen 
Kooperationsvereinbarung stehen, welche die Zusammenarbeit im nachrichtendienstlichen Bereich sowie gegenseitige 
Anforderungen im Hinblick auf die Tätigkeit der betroffenen Dienste regeln soll. Die Verhandlungen über eine solche 
Vereinbarung sind nicht abgeschlossen, sondern werden weiter fortgeführt. Sie werfen komplexe Fragen rechtlicher, 
politischer und tatsächlicher Art auf. Verschiedentliche Berichte der Medien, wonach diese Verhandlungen gescheitert 
seien oder nicht weiter verfolgt würden, sind unzutreffend; sie zeigen vielmehr die tatsächlich komplexen 
Rahmenbedingungen auf, unter denen diese Vereinbarung verhandelt wird. 
Würde die Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt Informationen zum Abkommen 	und zum Stand der 
Verhandlungen offenlegen, stünde zu befürchten, dass es zu einem „Mitregieren Dritter" käme und die Bundesregierung 
oder die von ihr beauftragten und politisch eng begleiteten Unterhändler nicht mehr frei mit den Kooperationspartnern 
verhandeln könnte. Die Kontrollkompetenz des Parlaments erstreckt sich aus diesem Grund nicht auf derartige laufende 
Vorgänge (vgl. BVerfG NVwZ 2009, 1353 (1356)). Aufgrund der beschriebenen Bedeutung und Komplexität des 
andauernden Verhandlungsprozesses sieht sich der Bundesnachrichtendienst auch nicht in der Lage, unter 
Berücksichtigung des Informationsinteresses des Parlaments von diesem Grundsatz abzurücken. Die betreffenden 
Unterlagen werden aus diesem Grund derzeit nicht vorgelegt. 
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Teilentnahme Kernbereich (TEILENTNAHME KERNBEREICH) 

12b 

Dem 	Aktenstück 	wurden 	Aktenblätter 	entnommen. 	Das 	Dokument 	betrifft 	den 	Kernbereich 	exekutiver 
Eigenverantwortung, der auch einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht zugänglich ist. Zur Wahrung der 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung muss ihr ein — auch von parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen — grundsätzlich nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich verbleiben 
(vgl. zuletzt BVerfGE 124, 78). 
Bei den betreffenden Dokumenten handelt es sich um Unterlagen, die im Zusammenhang mit einer möglichen 
Kooperationsvereinbarung stehen, welche die Zusammenarbeit im nachrichtendienstlichen Bereich sowie gegenseitige 
Anforderungen im Hinblick auf die Tätigkeit der betroffenen Dienste regeln soll. Die Verhandlungen über eine solche 
Vereinbarung sind nicht abgeschlossen, sondern werden weiter fortgeführt. Sie werfen komplexe Fragen rechtlicher, 
politischer und tatsächlicher Art auf. Verschiedentliche Berichte der Medien, wonach diese Verhandlungen gescheitert 
seien oder nicht weiter verfolgt würden, sind unzutreffend; sie zeigen vielmehr die tatsächlich komplexen 
Rahmenbedingungen auf, unter denen diese Vereinbarung verhandelt wird. 
Würde die Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt Informationen zum Abkommen und zum Stand der 
Verhandlungen offenlegen, stünde zu befürchten, dass es zu einem „Mitregieren Dritter käme und die Bundesregierung 
oder die von ihr beauftragten und politisch eng begleiteten Unterhändler nicht mehr frei mit den Kooperationspartnern 
verhandeln könnte. Die Kontrollkompetenz des Parlaments erstreckt sich aus diesem Grund nicht auf derartige laufende 
Vorgänge (vgl. BVerfG NVwZ 2009, 1353 (1356)). Aufgrund der beschriebenen Bedeutung und Komplexität des 
andauernden Verhandlungsprozesses sieht sich der Bundesnachrichtendienst auch nicht in der Lage, unter 
Berücksichtigung des Informationsinteresses des Parlaments von diesem Grundsatz abzurücken. Die betreffenden 
Aktenblätter werden aus diesem Grund derzeit nicht vorgelegt. 

III Unkenntlichmachung Kernbereich (KERNBEREICH) 

12c 

Im Aktenstück sind Passagen unkenntlich gemacht, da der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung betroffen ist, der 
auch einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht zugänglich ist. Zur Wahrung der Funktionsfähigkeit und 
Eigenverantwortung der Regierung muss ihr ein — auch von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen —
grundsätzlich nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich verbleiben (vgl. zuletzt BVerfGE 124, 78). 
Bei den betreffenden Dokumenten handelt es sich um Unterlagen, die im Zusammenhang mit einer möglichen 
Kooperationsvereinbarung stehen, welche die Zusammenarbeit im nachrichtendienstlichen Bereich sowie gegenseitige 
Anforderungen im Hinblick auf die Tätigkeit der betroffenen Dienste regeln soll. Die Verhandlungen über eine solche 
Vereinbarung sind nicht abgeschlossen, sondern werden weiter fortgeführt. Sie werfen komplexe Fragen rechtlicher, 
politischer und tatsächlicher Art auf. Verschiedentliche Berichte der Medien, wonach diese Verhandlungen gescheitert 
seien oder nicht weiter verfolgt würden, sind unzutreffend; sie zeigen vielmehr die tatsächlich komplexen 
Rahmenbedingungen auf, unter denen diese Vereinbarung verhandelt wird. 
Würde die Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt Informationen zum Abkommen und zum Stand der 
Verhandlungen offenlegen, stünde zu befürchten, dass es zu einem „Mitregieren Dritter" käme und die Bundesregierung 
oder die von ihr beauftragten und politisch eng begleiteten Unterhändler nicht mehr frei mit den Kooperationspartnern 
verhandeln könnte. Die Kontrollkompetenz des Parlaments erstreckt sich aus diesem Grund nicht auf derartige laufende 
Vorgänge (vgl. BVerfG NVwZ 2009, 1353 (1356)). Aufgrund der beschriebenen Bedeutung und Komplexität des 
andauernden Verhandlungsprozesses sieht der Bundesnachrichtendienst auch nicht in der Lage, unter Berücksichtigung 
des Informationsinteresses des Parlaments von diesem Grundsatz abzurücken. Die betreffenden Passagen wurden aus 
diesem Grund unkenntlich gemacht. 

VS -Einstufung Meldedienstliche Verschlusssache — GEHEIM (MELDEDIENSTLICHE VERSCHLUSSSACHE) 

A 

Das Aktenstück ist auf den Geheimhaltungsgrad GEHEIM eingestuft. Das Aktenstück ist für die interne Handhabung 
im Bundesnachrichtendienst mit der internen Kennzeichnung „Meldedienstliche Verschlusssache — amtlich 
geheimgehalten" versehen. Für die Weitergabe außerhalb des Bundesnachrichtendienstes war eine Einstufung nach 
GEHEIM vorzunehmen (vergleiche § 46 VI der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern 
zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen und Ziffer 3.5 der Dienstvorschrift zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen — Zusatzanweisung BND). 

VS -Einstufung Ausgewertete Verschlusssache — GEHEIM (AUSGEWERTETE VERSCHLUSSSACHE) 

B 

Das Aktenstück ist auf den Geheimhaltungsgrad GEHEIM eingestuft. Das Aktenstück ist für die interne Handhabung 
im Bundesnachrichtendienst mit der internen Kennzeichnung „Ausgewertete Verschlusssache - amtlich 
geheimgehalten" versehen. Für die Weitergabe außerhalb des Bundesnachrichtendienstes war eine Einstufung nach 
GEHEIM vorzunehmen (vergleiche § 46 VI der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern 
zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen und Ziffer 3.5 der Dienstvorschrift zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen — Zusatzanweisung BND) . 

VS -Einstufung Operative Verschlusssache — GEHEIM (OPERATIVE VERSCHLUSSSACHE) 

C 

Das Aktenstück ist auf den Geheimhaltungsgrad GEHEIM eingestuft. Das Aktenstück ist für die interne Handhabung 
im Bundesnachrichtendienst mit der internen Kennzeichnung „Operative Verschlusssache — amtlich geheimgehalten" 
versehen. Für die Weitergabe außerhalb des Bundesnachrichtendienstes war eine Einstufung nach GEHEIM 
vorzunehmen (vergleiche § 46 VI der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen und Ziffer 3.5 der Dienstvorschrift zum materiellen 
und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen — Zusatzanweisung BND). 
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VS-Einstufung FmA Auswertesache — GEHEIM (FMA AUSWERTESACHE) 

D 

Das Aktenstück ist auf den Geheimhaltungsgrad GEHEIM eingestuft. Das Aktenstück ist für die interne Handhabung 
im Bundesnachrichtendienst mit der internen Kennzeichnung „FmA Auswertesache — amtlich geheimgehalten" 
versehen. Für die Weitergabe außerhalb des Bundesnachrichtendienstes war eine Einstufung nach GEHEIM 
vorzunehmen (vergleiche § 46 VI der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen und Ziffer 3.3 sowie 3.5 der Dienstvorschrift zum 
materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen — Zusatzanweisung BND). 

• 

• 

Seite 5 von 5 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 14



Zusammenarbeit mit USATF-BfV-BND im Bereich Terrorismus  

Die positive Zusammenarbeit wird herausgestellt und zudem die Abordnung 

eines BND-Mitarbeiters (Hr. St zur Programmierung und 

Bewerkstelligung der Handhabung bzgl. XKeyScore für die Dauer von zwei 

Jahren angesprochen. 

000 1 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Gespräche der Herren Präsidenten des BND und BfV Hier: Auszüge aus 
dem Debriefing des 3. Gesprächs und Vorbereitung des 4. Gespräch - 
ZYB 
ZYZA  An: ZYB -REFL 	 17.06.2013 10:45 
Gesendet von:  SUMM  J 

ZYZA 
Tel  81111111 

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie zur Kenntnis die Auszüge aus dem Debriefing des 3. Gesprächs zwischen PR BND 
und PR BfV. Zur Vorbereitung des nächsten Gesprächs bitte ich um Aktualisierung der Sachstände 
bis Mittwoch, den 31. Juli 2013. 
Sollten aus Ihrer Sicht weitere aktive oder reaktive Gesprächspunkte aufgenommen werden, bitte ich 
Sie um Übersendung der entsprechenden Vorbereitungsunterlagen. 

Vielen Dank bereits im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 
SM.  LL.M. 
ZYZA(100)1811111. 
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Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

HAUSANSCHRIFT 

VERBINDUNGSBÜRO 

TELEFON 

TELEFAX 

E-MAIL 

BEARBEITET VON 

INTERNET 

DATUM 

GESCHAFTSZ.  

Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

(0228) 997799-511 

(0228) 997799-550 

Ref5@bfdi.bund.de  

Dr. Bernd Kremer 

www.datenschutz.bund.de  

Bonn, 05.07.2013 

V-6601007#0007 
C%7(1 

b.R. 	Eingang 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

FE 

e9 

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	 0003 

Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informabonsfreiheit. 
Postfach 1468. 53004 Bonn 

HIEf; Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten (AND); 
TEMPORA, PRISM etc. 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. Interview mit Herrn BM Dr. Friedrich am 03.07.2013 im 
Münchener Merkur; Spiegel-Online vom 02.07.2013, 17.02 Uhr; Handelsblatt 
vom 03.07.2013 

2. Bericht der Bundeskanzlerin vom 4. Juli 2013 - http:///www.bundeskanzlerin.de/ 
Content/DE/Artike1/2013/06/2013-06-28-internetdaten.html 

Im Hinblick auf meine durch § 24 BDSG begründeten Beratungs- und Kontrollkompe-
tenzen bitte ich unter Bezugnahme auf die vorgenannten Medienberichte (Bezug 1) 
um die kurzfristige Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Dabei beschränke ich 
mich gemäß der in § 24 Abs. 2 Satz 3 BDSG statuierten Kontrollzuweisung an die 
G10-Kommission auf nicht einzelfallspezifische Angaben. Die Rechtmäßigkeit im 
Einzelfall ist ausschließlich durch die G10-Kommission zu überprüfen. 

Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren 
(kurz: TKV) im Sinne des § 3 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhobene 
personenbezogene Daten im Sinne aes § 3 Abs. 1 BDSG an US-amerikanische 
und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermit- 
telt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen 

25601/2013 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

* Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

0004 

• 

• 

SEITE 2 VON 3 
	

Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall? 

2. Hat der BND unter Nr. 1 genannte Handlungen (auch) im Wege der Amtshilfe 

oder aufgrund der (nur in tatsächlicher Hinsicht erfolgten) Aufforderung bzw. Initi-

ierung Dritter — und damit in rechtlich eigener Verantwortlichkeit - durchgeführt? 

Falls ja, in wie vielen Fällen war dies der Fall? Wurden in diesem Zusammenhang 

erlangte personenbezogene Daten an US-amerikanische und/oder britische Stel-

len/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermittelt? 

3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis 

zum 1. Mai 2013 über (Er-)Kenntnisse in Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 
BDSG), Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 

BDSG) personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit TKV, die 

durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet 
gerichte.4 worden ginri? 1 1 m ■,Ap:711r-hcz■ 	 nntnicc. 	 sich ggf.? 

Zudem bitte ich im Hinblick auf die Mitteilung der Frau Bundeskanzlerin vom 4. Juli 

2013 (Bezug 2) um die zeitnahe Übermittlung der erlangten Informationen und die 

weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit. 

Im Auftrag 

7 

Löwnau 
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	 0005 

EILT SEHR!!! Termin: Montag, 15.07.13, 12.30 Uhr_Sondersitzung PKGR 
am 16.07.13 
PLSA-PKGr  An: FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG 	 12.07.2013 11:22 
Gesendet von: 	F 

TAZ-REFL,  Jan Pes,  ZYZ-REFL, ZYFA-SGL, 
Kopie: 	TAG-REFL, LAE-REFL, SIF-REFL, LAZ-REFL, 

SIYZ-SGL, PLSD, PLSA-HH-RECHT-SI 
PLSA 
Tel  8MOZ 

Protokoll: 	Diese Nachricht wurde weitergeleitet. 

r21)  ! 	PLSA-PKGr 	 EILT SEHR!!! Termin: Montag, 15.07.13, 12.30 Uhr_Sondersitzung PKG 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung einer Sondersitzung des PKGr am 16. Juli 2013 bitten wir um Erstellung von 
Hintergrundinformationen zu folgenden Themen: 

1) Zusammenarbeit des BND mit der NSA 

FF: 	TAZ 
ZA: 	Nach Maßgabe TAZ 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Wie weit geht die Zusammenarbeit mit der NSA? Wird gemeinsame Infrastruktur genutzt? 

Gibt es gemeinsame Operationen? 
• Kontrolliert der BND, ob sich die NSA an Vereinbarungen hält? 
• Wie wertvoll ist die Zusammenarbeit mit der NSA für den BND bzw. die Sicherheit der BRD? 
• Welches Equipment / Know-How hat der BND von der NSA erhalten? 
• Warum nutzt der BND US-Technik? 
• Beherrscht der BND die von dem Amerikanern gelieferte Technik? Kann es in diesem 

Zusammenhang zu unbemerkten Datenabflüssen an US-Diensten kommen? 
• Warum ist DEU für die NSA wichtig? 
• Form des Datenaustausches, insb.: kein "ungesichteter" Austausch von "Rohdaten" 
• Macht der BND im Ausland dasselbe wie die NSA in DEU? 
• Was macht der BND bei Besuchen der befreundeten Partner (Fachgespräche etc.)? 

2) Rechtsrahmen bzgl. Tätigkeit der NSA in DEU 

FF: 	ZYF 
ZA: 	TAZ, TAG sowie nach Maßgabe ZYF 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Welche Rechtswirkungen haben MoU / MoA mit USAND (insb. NSA) allgemein? Werden 

Befugnisse eingeräumt etc. 
• Sind Aktivitäten der NSA in DEU möglicherweise nach deutschem Recht strafbar? Bitte 

getrennt für Tätigkeit aus USA gegen deutsche Interessen und in DEU ausführen. 
• Beauftragt der BND die NSA Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm selbst nicht 

möglich ist? 
• Kann der BND wirklich nicht aus NSA-Zulieferungen auf NSA-Datenerhebung in DEU 
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schließen? Wenn nein, warum fragt der BND nicht nach, woher die Daten stammen (ggf. 
Quellenschutz o.ä.)? Müsste / sollte der BND solche Informationen ablehnen? 

• Entfaltet Art. 10 GG auch im Ausland Wirkung (EU-Bürger / Nicht EU-Bürger)? 
• Haben die Verwaltungsvereinbarungen mit den Westalliierten zum Artikel 10-Gesetz von 

1968 heute noch Bedeutung? Bieten diese eine Rechtsgrundlage für Aktivitäten der NSA in 
DEU? 

3) "Spionageabwehr" 

FF: 	TAZ 
ZA: 	LAE, SIF sowie nach Maßgabe TAZ 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 

• "Spionageabwehr" und insbesondere "Cyber-Abwehr" als Teil des Aufgabenspektrums BND 
• Wird der BND Maßnahmen ergreifen, um seiner "Frühwarnfunktion" auf dem Gebiet der 

"Spionageabwehr" nachzukommen? Welche technischen Mittel wären dazu ggf. erforderlich? 
• Warum ist DEU für die NSA interessant (technische Infrastruktur o.ä.)? 
• Inwieweit liegen Erkenntnisse dazu vor, ob durch Überwachung der Telekommunikation 

seitens der NSA auch Wirtschaftsspionage gegen Unternehmen in DEU betrieben wird? Wie 
hoch wird eine entsprechendes Gefährungspotential eingeschätzt? 

4) Präsenz / Tätigkeit von UK-Diensten in DEU 

FF: 	EAD 
ZA: 	TAZ sowie nach Maßgabe EAD 

Es wird darum gebeten, die Informationen vor dem Hintergrund der aktuellen Presseberichterstattung 
zum Thema "PRISM", "TEMPORA" u.ä. zusammenzustellen. Um Übersendung der 
Hintergrundinformationen wird gebeten bis  Montag, den 15. Juli 2013, 12.30 Uhr.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

PLSA 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>» 
Hinweise zur Bearbeitung und Übersendung: 

• Bitte bei Sprechzetteln / Hintergrundinformationen für Pr keine Abkürzungen von 
ND-/BND-Fachbegriffen verwenden (Bsp.: Nicht  "NDV" schreiben, sondern 
"Nachrichtendienstliche Verbindung") 

• Bitte denken Sie daran, im Änderungsmodus Ihre Änderungen in den Sprechzetteln  
anzunehmen!   

• Bitte beachten Sie die "Besonderen Bearbeitungshinweise für Sprechzettel PKGr-Sitzungen", 
die Mitteilung PLSB-PKGR zur "Bearbeitung von Aufträgen im Zusammenhang mit Sitzungen 
des PKGr" sowie die Anmerkungen Pr in der ALK 40/06 vom 07.12.2006 zu der Vorbereitung der 
Sitzungen PKGr / Erstellung von Sprechzetteln 

11:22t 	Elt 
GL Anleitung fur PKGr -SprZ.pdf PKGr  -  Bearbeitung  von  Auftragen  .pcff 

• Freigabe des Sprechzettels / der Hintergrundinformationen durch den zuständigen 
Abteilungsleiter oder dessen Vertreter ist erforderlich. 
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• 

• Sofern der federführend zuständige Fachbereich die Zuarbeit weiterer Bereiche für erforderlich 
halten sollte, bitte ich, dies in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 

• Übermittlung im BE-Modul,  Materialart:  "Pr" 
• Kenner:  "GRM" 
• Übermittlung an  uplsaa, uplsad, uplsah, uplsac  (als  KOPIE;  nicht  "zur Freigabe") 
• Eingestufte Anlagen (insbesondere Folien) bitte in die VS-Dropbox R-PLS/Ordner: PKGr mit 

aktuellem Sitzungsdatum einstellen. 
«««««««««««««««««««««««< 

• 
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Printed by V 

ZYZY 
Tel  811.1 

WG: EILT SEHR!!! Termin: Montag, 15.07.13, 12.30 Uhr_Sondersitzung 
PKGR am 16.07.13 

ZYF-REFL 
	

12.07 2013 13:23 
A 	H 	, D 	L 	 , Eberhard 

	

Kopie: Kruegele, 	 „„„,  K 	A 	, K 	V 	, D 
Lk 

Diese Nachricht ist digital signiert. 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrter Herr P 

den von PLSA eingegangenen Auftrag mit FF für ZYF gebe ich auf diesem Weg noch einmal an Sie 
weiter. Sie sind aber bereits an der Mail beteiligt. Möglicherweise kommt es zu einer dritten 
Aufforderung durch FIZ-Auftragssteuerung. 

Ich bitte darum, wegen der kurzen Terminsetzung, erforderlichenfalls auf TAZ oder TAG zuzugehen • 	und die Antworten direkt an PLSA (ggf. auch FIZ-Auftragssteuerung) mit NA ZYZ zu senden. 

Vielen Dank 

Mit freundlichen Grüßen 
K W 
RefL ZYZ (8 	/8 	) 
	Weitergeleitet von K W /DAND am 12.07.2013 13:17 

Von: 	 PLSA-PKGr/DAND 
An: 	 FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFL/DAND@DAND, J 	P 	/DAND@DAND, ZYZ-REFL, ZYFA-SGL, 

TAG-REFL, LAE-REFL, SIF-REFL, LAZ-REFL/DAND@DAND, SIYZ-SGL, 
PLSD/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 

Datum: 	12.07.2013 11:22 
Betreff: 	EILT SEHR!!! Termin: Montag, 15.07.13, 12.30 Uhr_Sondersitzung PKGR am 16.07.13 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung einer Sondersitzung des PKGr am 16. Juli 2013 bitten wir um  Erstellung von 

• 
Hintergrundinformationen  zu folgenden Themen: 

1) Zusammenarbeit des BND mit der NSA 

FF: 	TAZ 
ZA: 	Nach Maßgabe TAZ 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Wie weit geht die Zusammenarbeit mit der NSA? Wird gemeinsame Infrastruktur genutzt? 

Gibt es gemeinsame Operationen? 
• Kontrolliert der BND, ob sich die NSA an Vereinbarungen hält? 
• Wie wertvoll ist die Zusammenarbeit mit der NSA für den BND bzw. die Sicherheit der BRD? 
• Welches Equipment / Know-How hat der BND von der NSA erhalten? 
• Warum nutzt der BND US-Technik? 
• Beherrscht der BND die von dem Amerikanern gelieferte Technik? Kann es in diesem 

Zusammenhang zu unbemerkten Datenabflüssen an US-Diensten kommen? 
• Warum ist DEU für die NSA wichtig? 
• Form des Datenaustausches, insb.: kein "ungesichteter" Austausch von "Rohdaten" 
• Macht der BND im Ausland dasselbe wie die NSA in DEU? 
• Was macht der BND bei Besuchen der befreundeten Partner (Fachgespräche etc.)? 
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2) Rechtsrahmen bzgl. Tätigkeit der NSA in DEU 

FF: 	ZYF 
ZA: 	TAZ, TAG sowie nach Maßgabe ZYF 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Welche Rechtswirkungen haben MoU / MoA mit USAND (insb. NSA) allgemein? Werden 

Befugnisse eingeräumt etc. 
• Sind Aktivitäten der NSA in DEU möglicherweise nach deutschem Recht strafbar? Bitte 

getrennt für Tätigkeit aus USA gegen deutsche Interessen und in DEU ausführen. 
• Beauftragt der BND die NSA Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm selbst nicht 

möglich ist? 
• Kann der BND wirklich nicht aus NSA-Zulieferungen auf NSA-Datenerhebung in DEU 

schließen? Wenn nein, warum fragt der BND nicht nach, woher die Daten stammen (ggf. 
Quellenschutz o.ä.)? Müsste / sollte der BND solche Informationen ablehnen? 

• Entfaltet Art. 10 GG auch im Ausland Wirkung (EU-Bürger / Nicht EU-Bürger)? 
• Haben die Verwaltungsvereinbarungen mit den Westalliierten zum Artikel 10-Gesetz von 

1968 heute noch Bedeutung? Bieten diese eine Rechtsgrundlage für Aktivitäten der NSA in 
DEU? 

3) "Spionageabwehr" 

FF: 	TAZ 
ZA: 	LAE, SIF sowie nach Maßgabe TAZ 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 

• "Spionageabwehr" und insbesondere "Cyber-Abwehr" als Teil des Aufgabenspektrums BND 
• Wird der BND Maßnahmen ergreifen, um seiner "Frühwarnfunktion" auf dem Gebiet der 

"Spionageabwehr" nachzukommen? Welche technischen Mittel wären dazu ggf. erforderlich? 
• Warum ist DEU für die NSA interessant (technische Infrastruktur o.ä.)? 
• Inwieweit liegen Erkenntnisse dazu vor, ob durch Überwachung der Telekommunikation 

seitens der NSA auch Wirtschaftsspionage gegen Unternehmen in DEU betrieben wird? Wie 
hoch wird eine entsprechendes Gefährungspotential eingeschätzt? 

4) Präsenz / Tätigkeit von UK-Diensten in DEU 

FF: 	EAD 
ZA: 	TAZ sowie nach Maßgabe EAD 

Es wird darum gebeten, die Informationen vor dem Hintergrund der aktuellen Presseberichterstattung 
zum Thema "PRISM", "TEMPORA" u.ä. zusammenzustellen. Um Übersendung der 
Hintergrundinformationen wird gebeten bis  Montan, den 15. Juli 2013, 12.30 Uhr.   

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

PLSA 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>›» 

Hinweise zur Bearbeitung und Übersendung: 
• Bitte bei Sprechzetteln / Hintergrundinformationen für Pr  keine Abkürzungen  von 
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ND-/BND-Fachbegriffen verwenden (Bsp.: Nicht "NDV" schreiben, sondern 
"Nachrichtendienstliche Verbindung") 

• Bitte denken Sie daran, im  Änderungsmodus  Ihre  Änderungen in den Sprechzetteln  
anzunehmen!   

• Bitte beachten Sie die  "Besonderen Bearbeitungshinweise für Sprechzettel PKGr-Sitzungen", 
die Mitteilung PLSB-PKGR zur  "Bearbeitung von Aufträgen im Zusammenhang mit Sitzungen 
des PKGr"  sowie die Anmerkungen Pr in der ALK 40/06 vom 07.12.2006 zu der Vorbereitung der 
Sitzungen PKGr / Erstellung von Sprechzetteln 

.iir5A1PAI 	 Gle*?, 
- 	 ' 

•71L ;-nleftun9 Fis 	i 	F 	• i.e. art eitun'; 	ruitieen ;•. 

• Freigabe  des Sprechzettels / der Hintergrundinformationen durch den zuständigen 
Abteilungsleiter oder dessen Vertreter ist erforderlich. 

• Sofern der federführend zuständige Fachbereich die Zuarbeit weiterer Bereiche für erforderlich 
halten sollte, bitte ich, dies in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 

• Übermittlung im BE-Modul,  Materialart:  "Pr" 
• Kenner:  "GRM" 
• Übermittlung an  uplsaa, uplsad, uplsah, uplsac  (als  KOPIE;  nicht "zur Freigabe") 
• Eingestufte Anlagen (insbesondere Folien) bitte in die VS-Dropbox R-PLS/Ordner: PKGr mit 

aktuellem Sitzungsdatum einstellen. 
«««««««««««««««««««««««< 

• 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

   

H 	F 

12.07.2013 13:42 

An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie: TAZ-REFL/DAND@DAND, PLSD-ALLE, ZYZ-REFL, 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Thema: Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen 

Diensten im Bereich FmA (TEMPORA, PRISM) 

   

    

    

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

anbei übersende ich eine Anfrage des BfDI zum Thema Zusammenarbeit des BND mit AND 
(US-amerikanischen und britischen AND) im Bereich FmA mit der Bitte um Kenntnisnahme. Eine 
gleichlautende Anfrage ist ans BKAmt gerichtet worden. Da dort noch nicht über den weiteren 
Umgang mit der Anfrage, insbesondere hinsichtlich der Frage ob eine Zuarbeit des BND für 
erforderlich gehalten wird, entschieden wurde, habe ich mit BKAmt 601/Frau Bartels vereinbart, dass 
der BND zunächst nichts weiter veranlässt. Es bleibt daher abzuwarten ob bzw. mit welcher 
Zielrichtung das BKAmt auf den BND zukommt. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Lit 
• 	130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H, 	F 
ZYFD/Tel. 8 
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TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX (0228) 997799-550 

E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 05.07.2013 
GESCHAFTSZ V•660/007#0007 

E 

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

0012 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

HAUSANSCHRIF T Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin Bundeskanzleramt 

11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

1 ( 

■ 3; rBt i.} Daiefibchutz 

kelt Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten (AND); 
TEMPORA, PRISM etc. 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. Interview mit Herrn BM Dr. Friedrich am 03.07.2013 im 
Münchener Merkur; Spiegel-Online vom 02.07.2013, 17.02 Uhr; Handelsblatt 
vom 03.07.2013 

2. Bericht der Bundeskanzlerin vom 4. Juli 2013 - http:///www.bundeskanzlerin.de/ 
Content/DE/Artike1/2013/06/2013-06-28-internetdaten.html 

Im Hinblick auf meine durch § 24 BDSG begründeten Beratungs- und Kontrollkompe- 
tenzen bitte ich unter Bezugnahme auf die vorgenannten Medienberichte (Bezug 1) 
um die kurzfristige Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Dabei beschränke ich 
mich gemäß der in § 24 Abs. 2 Satz 3 BDSG statuierten Kontrollzuweisung an die 
G10-Kommission auf nicht einzelfallspezifische Angaben. Die Rechtmäßigkeit im 
Einzelfall ist ausschließlich durch die G10-Kommission zu überprüfen. 

1. Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren 
(kurz: TKV) im Sinne des § 3 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhobene 
personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 BDSG an US-amerikanische 
und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermit-
telt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen 

25601/2013 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61. Husarenstraße 
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,ete Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 
	

Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall? 

• 

• 

2. Hat der BND unter Nr. 1 genannte Handlungen (auch) im Wege der Amtshilfe 
oder aufgrund der (nur in tatsächlicher Hinsicht erfolgten) Aufforderung bzw. Initi-

ierung Dritter — und damit in rechtlich eigener Verantwortlichkeit - durchgeführt? 

Falls ja, in wie vielen Fällen war dies der Fall? Wurden in diesem Zusammenhang 

erlangte personenbezogene Daten an US-amerikanische und/oder britische Stel-
len/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermittelt? 

3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis 

zum 1. Mai 2013 über (Er-)Kenntnisse in Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 

BDSG), Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 

BDSG) personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit TKV, die 

durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet 
gerichtet worden gind9 	weirnc. (Er - )Kenntnicce hrld°!t(°) es sich ggf.? 

Zudem bitte ich im Hinblick auf die Mitteilung der Frau Bundeskanzlerin vom 4. Juli 

2013 (Bezug 2) um die zeitnahe Übermittlung der erlangten Informationen und die 

weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen Diensten im 
Bereich FmA (TEMPORA, PRISM) 

An: PLSA-HH-RECHT-SI 
Kopie: TAZ-REFL, PLSD-ALLE, ZYZ-REFL, 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
ZYFD 
Tel B . 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

12.07.2013 13:42 

anbei übersende ich eine Anfrage des BfDI zum Thema Zusammenarbeit des BND mit AND 
(US-amerikanischen und britischen AND) im Bereich FmA mit der Bitte um Kenntnisnahme. Eine 
gleichlautende Anfrage ist ans BKAmt gerichtet worden. Da dort noch nicht über den weiteren 
Umgang mit der Anfrage, insbesondere hinsichtlich der Frage ob eine Zuarbeit des BND für 
erforderlich gehalten wird, entschieden wurde, habe ich mit BKAmt 601/Frau Bartels vereinbart, dass 
der BND zunächst nichts weiter veranlässt. Es bleibt daher abzuwarten ob bzw. mit welcher 
Zielrichtung das BKAmt auf den BND zukommt. 

• Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

IG:21 
MIN 

130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.  Hz,L„,..„_.„.,„ 
ZYFD/Tel. 

ukauf 	2.Y.  Au/v(2g-  .r4 -1-11-  

•   

	

2taKin  im+ 	? 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

0015 

  

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

 

HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERBINDUNGSBÜRO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

TELEFON (0228) 997799-511 

TELEFAX (0228) 997799-550 
E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 05.07.2013 

GESCHAFTSZ V-660/007#0007 

HIEB 

BEZUG 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

, ZKG-49lte3 

Dai.enbchüt2. 

Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten (AND); 
TEMPORA, PRISM etc. 
1. Medienberichte - u.a. Interview mit Herrn BM Dr. Friedrich am 03.07.2013 im 

Münchener Merkur; Spiegel-Online vom 02.07.2013, 17.02 Uhr; Handelsblatt 
vom 03.07.2013 

2. Bericht der Bundeskanzlerin vom 4. Juli 2013 - http:///www.bundeskanzlerin.de/ 
Content/DE/Artike1/2013/06/2013-06-28-internetdaten.html 

Im Hinblick auf meine durch § 24 BDSG begründeten Beratungs- und Kontrollkompe-
tenzen bitte ich unter Bezugnahme auf die vorgenannten Medienberichte (Bezug 1) 

um die kurzfristige Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Dabei beschränke ich 
mich gemäß der in § 24 Abs. 2 Satz 3 BDSG statuierten Kontrollzuweisung an die 
G10-Kommission auf nicht einzelfallspezifische Angaben. Die Rechtmäßigkeit im 
Einzelfall ist ausschließlich durch die G10-Kommission zu überprüfen. 

Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren 
(kurz: TKV) im Sinne des § 3 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhobene 
personenbezogene Daten im Sinne aes § 3 Abs. 1 BDSG an US-amerikanische 

und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermit-
telt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen 

25601/2013 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße 
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Der Bundesbeauftragte 
• für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

• 

• 

SEITE 2 VON 3 
	

Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall? 

2. Hat der BND unter Nr. 1 genannte Handlungen (auch) im Wege der Amtshilfe 
oder aufgrund der (nur in tatsächlicher Hinsicht erfolgten) Aufforderung bzw. Initi-
ierung Dritter — und damit in rechtlich eigener Verantwortlichkeit - durchgeführt? 
Falls ja, in wie vielen Fällen war dies der Fall? Wurden in diesem Zusammenhang 
erlangte personenbezogene Daten an US-amerikanische und/oder britische Stel-
len/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermittelt? 

3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis 
zum 1. Mai 2013 über (Er-)Kenntnisse in Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 
BDSG), Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 
BDSG) personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit TKV, die 
durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet 
gerichtet worden sind? 	welche (Pr-)Kenntnicee handelt(e) es sich ggf.? 

Zudem bitte ich im Hinblick auf die Mitteilung der Frau Bundeskanzlerin vom 4. Juli 
2013 (Bezug 2) um die zeitnahe Übermittlung der erlangten Informationen und die 

weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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Zusammenarbeit des BND mit der NSA, hier: Beitrag zum 
"Rechtsrahmen" 
A 	 An: ZYFA 

Kopie:  P, 	°mg  T1-UAL, T2-UAL, TAZ-REFL, 

Diese Nachricht ist digital signiert. 

12.07.2013 18:03 

TAGY 
Tel.:  81M1 

AIIIIIIIIII FIRM 
	

Zusammenarbeit des BND mit der NSA, hier: Beitrag zum "Rechtsrahm 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr L 

hier die TA-intern abgesprochene Stellungnahme zum Fragenkomplex 2 "Rechtsrahmen": 

Beauftragt der BND die NSA Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm 
selbst nicht 
möglich ist? 

Nein. Der BND beauftragt die NSA nicht, Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm selbst nicht 
möglich ist. 

Kann der BND wirklich nicht aus NSA-Zulieferungen auf NSA-Datenerhebung in 
DEU 
schließen? 

Nein. Aus den NSA -Zulieferungen ist Ort und Methodik der Datenerhebung nicht erkennbar. 

Wenn nein, warum fragt der BND nicht nach, woher die Daten stammen. 

Es entspricht mit Rücksicht auf den hohen Stellenwert des Quellenschutzes nicht den 
Gepflogenheiten des internationalen Erkenntnis- und Informationsaustausches, die Herkunft der 
Daten zu präzisieren. Unter dem Gesichtspunkt des Quellenschutzes wäre auch eine Antwort der 
NSA nicht zu erwarten. Ein derartiger Bruch nachrichtendienstlicher Gepflogenheiten hätte u.U. auch 
negative Konsequenzen auf die Bereitschaft des AND zur weiteren Zusammenarbeit. 

Müsste / sollte der BND solche Informationen ablehnen? 

wie telfonisch besprochen: nein, kein absolutes Verwertungsverbot / keine Geltung der "Theorie der 
Frucht des verbotenen Baumes", relatives Verwertungsverbot in Form der Abwägung der 
Rechtsgutverletzung gegenüber dem intendierten Rechtsgutsschutz. 

Haben die Verwaltungsvereinbarungen mit den Westalliierten zum Artikel 
10-Gesetz von 
1968 heute noch Bedeutung? Bieten diese eine Rechtsgrundlage für 
Aktivitäten der NSA in 
DEU? 

Entsprechend dem Vortrag BMI (als Vertreter der BReg) in der Sitzung der G10-Kommission am 11. 
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Juli 2013: 

• es handelt sich um eine Verfahrensregelung / um eine Begleitmaßnahme zum G10 
• normiert lediglich eine ergebnisoffene Pflicht zur pflichtgemäßen Prüfung des Ersuchens des 

AND durch die Dienste 
• als Folge bietet die Verwaltungsvereinbarung keine Rechtsgrundlage für TKÜ-Aktivitäten der NSA 

in DEU 
• VwVereinbarung wird seit 1990 in der Praxis nicht mehr gelebt und ist de facto irrelevant. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. 	 
TAG, utagy3 

Weitergeleitet von A, 	F 	/DAND am 12.07.2013 17:36 

Von: 	 TA-AUFTRAEGE/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND, TAG-REFL 
Kopie: 	TAZA-SGL, TA-AUFTRAEGE/DAND@DAND, TAG-JEDER, T2-UAL, 

T2A-REFL/DAND@DAND 
Datum: 	12.07.2013 12:36 
Betreff: 	+++Termin: 15.07.2013 , 12.30 Uhr+++ 

PP.PKGR-0067/2013-Sondersitzung PKGR am 16.07.13, 1) Zusammenarbeit des BND mit 
der NSA 
PP.PKGR-0068/2013-Sondersitzung PKGR am 16.07.13, 2) Rechtsrahmen bzgl. Tätigkeit der 
NSA in DEU 
PP.PKGR-0069/2013-PKGR-Sitzung am 16.07.2013; Sondersitzung zum Thema 
Spionageabwehr 
PP.PKGR-0070/2013-PKGR-Sitzung am 16.07.2013; Sondersitzung zum Thema Präsenz / 
Tätigkeit von UK-Diensten in DEU 

Gesendet von: Aid., W ikirdii„„kiä  

Sehr geehrter Herr W 
sehr geehrter Herr F 

Anbei erhalten Sie die offiziellen Aufträge zu obigen Themen, mit der Bitte um Erstellung der 
Hintergrundinformationen und 
Beteiligung TA-Auftraege. 
Die Anfrage ging TAZ-Reff sowie TAG-Refl bereits per LoNo von PLSA-PKGr zu. 

Punkt 1: 	PP.PKGR-0067/2013  
Zusammenarbeit des BND mit der NSA 
FF: TAZ 
ZA: Nach Maßgabe TAZ 

Punkt 2: PP.PKGR-0068/2013  
Rechtsrahmen bzgl. Tätigkeit der NSA in DEU 
FF: ZYF 
ZA: TAZ, TAG  sowie nach Maßgabe ZYF 

Punkt 3 PP.PKGR-0069/2013  
"Spionageabwehr" 
FF: TAZ 
ZA:  LAE, SIF sowie nach  Maßgabe TAZ 
Anm aus ZIB.: 

Punkt 4 PP.PKGR-0070/2013  
Präsenz / Tätigkeit von UK-Diensten in DEU 
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FF: EAD 
ZA: TAZ sowie nach Maßgabe EAD 

PP.PKGR-0067_2013- LoNo.pdf 

Fundstelle: UGLBAS 20130712 000004 
FF: TAZ bzw ZA TAZ 

Vielen Dank, 
mit freundlichen Grüßen, 
A W 	, TA-Auftraege 

• 

• 
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EILT SEHR!!! Termin: Montag, 15.07.13, 12.30 Uhr_ Sondersitzung PKGR am 
16.07.13 
PLSA-PKGr An 

FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG 	 12.07.2013 11:22 

Gesendet von 
TAZ-REFL, J 	P 	, ZYZ-REFL, ZYFA-SGL, 

Kopie: 

	

	
TAG-REFL, LAE-REFL, SIF-REFL, LAZ-REFL, 
SIYZ-SGL, PLSD, PLSA-HH-RECHT-SI 

VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung einer Sondersitzung des PKGr am 16. Juli 2013 bitten wir um  Erstellung von 
Hintergrundinformationen  zu folgenden Themen: 

1) Zusammenarbeit des BND mit der NSA 

FF: TAZ 
ZA: 	Nach Maßgabe TAZ 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Wie weit geht die Zusammenarbeit mit der NSA? Wird gemeinsame Infrastruktur genutzt? 

Gibt es gemeinsame Operationen? 
• Kontrolliert der BND, ob sich die NSA an Vereinbarungen hält? 
• Wie wertvoll ist die Zusammenarbeit mit der NSA für den BND bzw. die Sicherheit der BRD? 
• Welches Equipment / Know-How hat der BND von der NSA erhalten? 
• Warum nutzt der BND US-Technik? 
• Beherrscht der BND die von dem Amerikanern gelieferte Technik? Kann es in diesem 

Zusammenhang zu unbemerkten Datenabflüssen an US-Diensten kommen? 
• Warum ist DEU für die NSA wichtig? 
• Form des Datenaustausches, insb.: kein "ungesichteter" Austausch von "Rohdaten" 
• Macht der BND im Ausland dasselbe wie die NSA in DEU? 
• Was macht der BND bei Besuchen der befreundeten Partner (Fachgespräche etc.)? 

2) Rechtsrahmen bzgl . Tätigkeit der NSA in DEU 

FF: ZYF 
ZA: 	TAZ, TAG sowie nach Maßgabe ZYF 

Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 
• Welche Rechtswirkungen haben MoU / MoA mit USAND (insb. NSA) allgemein? Werden 

Befugnisse eingeräumt etc. 
• Sind Aktivitäten der NSA in DEU möglicherweise nach deutschem Recht strafbar? Bitte 

getrennt für Tätigkeit aus USA gegen deutsche Interessen und in DEU ausführen. 
• Beauftragt der BND die NSA Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm selbst nicht 

möglich ist? 
• Kann der BND wirklich nicht aus NSA-Zulieferungen auf NSA-Datenerhebung in DEU 

schließen? Wenn nein, warum fragt der BND nicht nach, woher die Daten stammen (ggf. 
Quellenschutz o.ä.)? Müsste / sollte der BND solche Informationen ablehnen? 

• Entfaltet Art. 10 GG auch im Ausland Wirkung (EU-Bürger / Nicht EU-Bürger)? 
• Haben die Verwaltungsvereinbarungen mit den Westalliierten zum Artikel 10-Gesetz von 

1968 heute noch Bedeutung? Bieten diese eine Rechtsgrundlage für Aktivitäten der NSA in 
DEU? 

3) "Spionageabwehr" 

FF: TAZ 
ZA: 	LAE, SIF sowie nach Maßgabe TAZ 
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Zu beantwortenden Fragen können u.a. sein: 

• "Spionageabwehr" und insbesondere "Cyber-Abwehr" als Teil des Aufgabenspektrums BND 
• Wird der BND Maßnahmen ergreifen, um seiner "Frühwarnfunktion" auf dem Gebiet der 

"Spionageabwehr" nachzukommen? Welche technischen Mittel wären dazu ggf. erforderlich? 
• Warum ist DEU für die NSA interessant (technische Infrastruktur o.ä.)? 
• Inwieweit liegen Erkenntnisse dazu vor, ob durch Überwachung der Telekommunikation 

seitens der NSA auch Wirtschaftsspionage gegen Unternehmen in DEU betrieben wird? Wie 
hoch wird eine entsprechendes Gefährungspotential eingeschätzt? 

4) Präsenz / Tätigkeit von UK-Diensten in DEU 

FF: EAD 
ZA: 	TAZ sowie nach Maßgabe EAD 

Es wird darum gebeten, die Informationen vor dem Hintergrund der aktuellen Presseberichterstattung 
zum Thema "PRISM", "TEMPORA" u.ä. zusammenzustellen. Um Übersendung der 
Hintergrundinformationen wird gebeten bis  Montag, den 15. Juli 2013, 12.30 Uhr.   

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

M Faming 
S 

PLSA 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>» 

Hinweise zur Bearbeitung und Übersendung : 
• Bitte bei Sprechzetteln / Hintergrundinformationen für Pr  keine Abkürzungen  von 

ND-/BND-Fachbegriffen verwenden (Bsp.: Nicht  "NDV" schreiben, sondern 
"Nachrichtendienstliche Verbindung") 

• Bitte denken Sie daran, im  Änderungsmodus  Ihre  Änderungen in den Sprechzetteln  
anzunehmen!  

• Bitte beachten Sie die  "Besonderen Bearbeitungshinweise für Sprechzettel PKGr -Sitzungen",  die 
Mitteilung PLSB-PKGR zur  "Bearbeitung von Aufträgen im Zusammenhang mit Sitzungen des 
PKGr"  sowie die Anmerkungen Pr in der ALK 40/06 vom 07.12.2006 zu der Vorbereitung der 
Sitzungen PKGr / Erstellung von Sprechzetteln 

19t., 	 11172. Mb. 	 ANYe 

GL Anleitung für PKGr-SprZ.pdf PKGr  -  Bearbeitung von Auftragen.pdf 

• Freigabe  des Sprechzettels / der Hintergrundinformationen durch den zuständigen 
Abteilungsleiter oder dessen Vertreter ist erforderlich  . 

• Sofern der federführend zuständige Fachbereich die Zuarbeit weiterer Bereiche für erforderlich 
halten sollte, bitte ich, dies in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 

• Übermittlung im BE-Modul,  Materialart:  "Pr" 
• Kenner:  "GRM" 
• Übermittlung an  uplsaa, uplsad, uplsah, uplsac  (als  KOPIE;  nicht  "zur Freigabe") 
• Eingestufte Anlagen (insbesondere Folien) bitte in die VS-Dropbox R-PLS/Ordner: PKGr mit 

aktuellem Sitzungsdatum einstellen. 
«««««««««««««««««««««««< 
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ZYF 	 15. Juli 2013 

Az 43-82 	 L 8 

PLSA 	 NA: TAG 

Betreff: Sondersitzung PKGR am 16.07.13 

hier: Hintergrundinfo für Pr 

Bezug: E-Mail PLSA vom 12.07.2013 

Frage(nkomplex) 1 

Welche Rechtswirkungen haben MoU / MoA mit USAND (insb. NSA) allgemein? 

Werden Befugnisse eingeräumt, etc.? 

Haben die Verwaltungsvereinbarungen mit den Westalliierten zum Artikel 10-Gesetz 

von 1968 heute noch Bedeutung? Bieten diese eine Rechtsgrundlage für Aktivitäten 

der NSA in DEU? 

1. Vereinbarungen des BND mit der NSA (MoU/MoA) 

Der Rechtsnatur nach stellen die Vereinbarungen des BND mit AND keine 

völkerrechtlichen Verträge dar. Der BND ist kein Völkerrechtssubjekt und zum 

Abschluss völkerrechtlicher Verträge nicht befugt. Es handelt sich um Vereinbarungen, 

die keine Rechtsverbindlichkeit im Sinne einklagbarer Rechte und Pflichten 

beanspruchen. Dies wird bereits durch die Bezeichnung MoU oder MoA zum Ausdruck 

gebracht und oft im Vereinbarungstext ausdrücklich festgehalten. Nach interner 

Vorschriftenlage ist auch zwingend zu vereinbaren, dass Meinungsverschiedenheiten im 

Wege der Konsultation zwischen den Parteien bereinigt und nicht an Gerichte oder 

sonstige Stellen zur Beilegung übertragen werden. 

Die Zusammenarbeit mit AND und Regelung dieser Zusammenarbeit in Form 

schriftlicher Vereinbarungen sind rechtlich zulässig. Bereits die Allgemeine 

Dienstanweisung für den BND von 1968 geht in § 12 von einer „Herstellung und 

Aufrechterhaltung von Verbindungen" zu ausländischen Nachrichtendiensten und der 

Weitergabe von Informationen aus. Eine gesetzliche Stütze findet sich im BNDG und G 

10, die mit den Übermittlungsvorschriften ebenfalls die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch mit ausländischen Diensten voraussetzen. Für die Kooperation 
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speziell mit den US-amerikanischen Diensten gibt es mit dem Zusatzabkommen zum 

NATO-Truppenstatut auch eine völkerrechtliche Grundlage. Dort wird bestimmt, dass 

sich die Zusammenarbeit im sicherheitlichen Bereich auch auf die Sammlung und den 

Austausch von Nachrichten erstreckt. 

Inhaltlich beschreiben die MoU mit der NSA verschiedene Formen der 

Zusammenarbeit. Einige Vereinbarungen legen Rahmenbedingungen für den 

Erkenntnisaustausch fest. Die überwiegende Anzahl der MoU mit der NSA enthalten 

Regelungen zu Kooperationen im technischen Bereich. In zahlreichen dieser 

Vereinbarungen werden dem BND Unterstützungsleistungen durch die NSA zugesagt, 

etwa durch die Überlassung bestimmter Erfassungs- oder Analysesysteme. Einige dieser 

MoU treffen auch Regelungen zu gemeinsamen Projekten, die den Einsatz von NSA-

Personal in Deutschland beinhalten. 

Die Regelungsinhalte der MoU bewegen sich im Rahmen der geltenden Gesetze und 

Vorschriften. Um zu gewährleisten, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten und 

von der NSA respektiert werden, findet sich regelmäßig eine Klausel zur Geltung der 

jeweiligen Gesetze und Vorschriften. Bei den MoU, die eine Tätigkeit von NSA-

Personal in Deutschland vorsehen, werden — mit Ausnahme einer älteren Vereinbarung 

von 1985 — ausdrücklich Regelungen zur Einhaltung der deutschen Gesetze getroffen, 

etwa mit der Formulierung „Die NSA erklärt ihr Einverständnis, sich an die deutschen 

Gesetze und Bestimmungen zu halten, die die Durchführung von Fernmeldeaufklärung 

... in Deutschland regeln". 

Der Abschluss von MoU im BND erfolgt nach Maßgabe eines durch dienstinterne 

Vorschriften festgelegten Verfahrens, das neben zahlreichen anderen Fachbereichen, 

stets vom Rechtsreferat auf die Rechtmäßigkeit überprüft wird, und nicht nur von der 

Leitung BND, sondern auch vom BKAmt gebilligt werden muss. Die Übereinstimmung 

der MoU mit den gesetzlichen Vorschriften wird somit gewahrt. 

2. Verwaltungsvereinbarung zum Artikel 10-Gesetz von 1968 

Die „ Verwaltungsvereinbarung zwischen den Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu dem Gesetz 

zu Artikel 10 des Grundgesetzes" vom Oktober 1968 ist formal noch in Kraft. 

Der Rechtsnatur nach ist die Vereinbarung als völkerrechtlicher Vertrag 

(„Regierungsabkommen") einzustufen. 

Inhaltlich enthält sie keine Ermächtigung der US-amerikanischen Behörden zur Brief-, 

Post- oder Fernmeldekontrolle auf deutschem Boden. Sie ermöglicht lediglich, dass US-

amerikanische Behörden den BND unter bestimmten Voraussetzungen um G 10-

Maßnahmen ersuchen können, und regelt das diesbezügliche Verfahren. 
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Die Verwaltungsvereinbarung hat mittlerweile keine praktische Bedeutung mehr. 

Erkenntnisanfragen von US-amerikanischen Diensten werden vom BND im Rahmen 

des G 10 nach Maßgabe des § 7a G 10 bearbeitet. 

Frage 2 

Sind Aktivitäten der NSA in DEU möglicherweise nach deutschem Recht strafbar? 

Bitte getrennt für Tätigkeit aus USA gegen deutsche Interessen und in DEU 

ausführen. 

1. Bei einer Tätigkeit aus den USA gegen deutsche Interessen 

Eine Strafbarkeit der Aktivitäten der NSA aus den USA ist nach deutschem Recht 

gegeben, soweit deutsches (Straf-)Recht Anwendung findet und einschlägige 

Tatbestände erfüllt sind. 

1. Die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts könnte sich aus § 5 Nr. 7 und Nr. 14 

StGB und aus § 7 Absatz 1 StGB ergeben: 

a) Nach § 5 Nr. 7 StGB wäre deutsches Strafrecht anwendbar, wenn die NSA Betriebs-

oder Geschäftsgeheimnisse eines im räumlichen Geltungsbereich des StGB liegenden 

Betriebes, Unternehmens mit Sitz in der Bundesrepublik bzw. Unternehmens mit Sitz 

im Ausland, das von einem Unternehmen mit Sitz im räumlichen Geltungsbereich 

dieses Gesetzes abhängig ist und mit diesem einen Konzern bildet, verletzt. 

b) Nach § 5 Nr. 14 StGB ergibt sich eine Anwendbarkeit deutschen Strafrechts dann, 

wenn es sich bei den Abhöraktionen um Taten handelt, die gegen einen Amtsträger, 

einen für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einen Soldaten der 

Bundeswehr während der Ausübung ihres Dienstes oder in Beziehung auf ihren Dienst 

begeht. Soweit auch Einrichtungen der Bundesregierung abgehört worden sein sollten, 

käme somit diese Bestimmung in Betracht. 

c) Auch gemäß § 7 Absatz 1 StGB wäre deutsches Strafrecht anwendbar, wenn es sich 

bei den Abhöraktionen der NSA um eine Tat handelt, die im Ausland gegen einen 

Deutschen begangen wurde und die auch am Tatort [den USA] mit Strafe bedroht ist. 

Ob derartige Abhöraktionen nach amerikanischem Recht stratbar sind, kann dabei nicht abschließend beurteilt 

werden. Da jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass „Spionage -  in jedem Land der Welt strafbar 

ist, wäre der Anwendungsbereich deutschen Strafrechts demnach gegeben. 
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2. Als Straftatbestände kommen h.E. insbesondere die §§ 99, 201, 202a und b sowie 

für Fälle der Wirtschaftsspionage insb. § 17 Abs. 2 UWG in Betracht. 

a) Gemäß § 99 Absatz 1 Nr. 1 StGB [Geheimdienstliche Agententätigkeit] macht 

sich strafbar, wer für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche 

Tätigkeit gegen die Bunderepublik Deutschland ausübt, die auf die Mitteilung oder 

Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist. 

b) Gemäß § 201 Absatz 1 Nr. 1 StGB [Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes] 

macht sich strafbar, wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen 

auf einen Tonträger aufnimmt. 

Gemäß § 201 Absatz 2 Nr. 1 StGB macht sich zudem strafbar, wer unbefugt das nicht 

zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentliche Wort eines anderen mit einem 

Abhörgerät abhört. Unter „Abhörgerät" fallen auch Vorrichtungen zum Anzapfen von Telefonleitungen, weil 

ihr Einsatz einen besonders gefährlichen Angriff auf den geschützten Bereich und auf die Kontrolle der Sprechenden 

über die Reichweite ihrer Äußerungen darstellt, vgl. BGH NJW 1994, 596. 

c) Gemäß § 202a StGB [Ausspähen von Daten] macht sich strafbar, wer unbefugt sich 

oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und gegen 

unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 

Zugangssicherung verschafft. 

d) Gemäß § 202b StGB [Abfangen von Daten] macht sich strafbar, wer unbefugt sich 

oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte 

Daten aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen 

Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft. 

e) Die klassische Wirtschaftsspionage wird in § 17 Abs. 2 UWG unter Strafe gestellt. 

Hiernach ist u.a. strafbar, wer sich zugunsten eines Dritten ein Geschäfts- oder 

Betriebsgeheimnis durch Anwendung technischer Mittel unbefugt beschafft. 

II. Bei einer angenommenen Tätigkeit der NSA in Deutschland 

Bei einer Tätigkeit der NSA in Deutschland wären in strafrechtlicher Hinsicht dieselben 

vorgenannten Straftatbestände einschlägig, also insbesondere die §§ 99, 201, 202a und 

b StGB. 

Soweit der Zugriff auf die Daten in Zusammenarbeit mit in DEU ansässigen TK-

Provider erfolgen würde, könnten diese selbst sich ggf. strafbar machen (§ 201 StGB 

i.V.m. §§ 88 Abs. 2 und 3, § 89 TKG). 
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Frage 3 

Beauftragt der BND die NSA Informationen zu erheben, deren Erhebung ihm selbst 

nicht möglich ist? 

Nein. Der BND beauftragt die NSA nicht, Informationen zu erheben, deren Erhebung 

ihm selbst nicht möglich ist. 

Frage 4 

Kann der BND wirklich nicht aus NSA-Zulieferungen auf NSA-Datenerhebung in 

DEU schließen? 

Nein. Aus den NSA-Zulieferungen ist Ort und Methodik der Datenerhebung nicht 

erkennbar. 

Frage 5 

Wenn nein, warum fragt der BND nicht nach, woher die Daten stammen. 

Es entspricht mit Rücksicht auf den hohen Stellenwert des Quellenschutzes nicht den 

Gepflogenheiten des internationalen Erkenntnis- und Informationsaustausches, die 

Herkunft der Daten zu präzisieren. Unter dem Gesichtspunkt des Quellenschutzes wäre 

auch eine Antwort der NSA nicht zu erwarten. Ein derartiger Bruch 

nachrichtendienstlicher Gepflogenheiten hätte u.U. auch negative Konsequenzen auf die 

Bereitschaft des AND zur weiteren Zusammenarbeit. 

Frage 6 

Müsste/sollte der BND solche Informationen ablehnen? 

Die Frage, ob eine Verwendung von Daten, die die NSA in Deutschland unter Verstoß 

gegen hiesige (straf-)rechtliche Bestimmungen erlangt hat, ist nicht eindeutig zu 

beantworten. Erforderlich ist vielmehr eine Abwägung der Rechtsgutverletzung bei der 

Datenerhebung durch den AND mit dem intendierten Zweck der Verwertung der Daten 

durch den BND. Es existiert kein grundsätzliches Verbot, Daten, die in 

rechtswidriger Weise von einem Dritten erlangt wurden, entgegenzunehmen und 

nachrichtendienstlich zu verwenden. Definitiv verboten ist es jedoch, dass der BND 

bewusst und zielgerichtet sich eines AND bedient, um über diesen Daten zu erlangen, 

der Erhebung ihm (dem BND) nicht erlaubt wäre. Ein grundsätzliches Verbot der 

Verwendung von Daten kommt ferner in Betracht bei Maßnahmen, die gegen die 
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Menschenwürde verstoßen (z.B. Folter). Im Einzelfall kann aber auch dann eine 

Verwendung der Daten zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leib und Leben (akute 

Terrorwarnungen) in Betracht kommen. 

Frage 7 

Entfaltet Art. 10 GG auch im Ausland Wirkung (EU-Bürger / Nicht EU-Bürger)? 

a) Auslandsgeltung Art. 10 GG 

Es ist anerkannt, dass alle deutschen natürlichen und juristischen Personen im In- und 

Ausland von Art. 10 Abs. 1 GG geschützt werden. Darüber hinaus umfasst die 

Grundrechtsgewährleistung auch alle sonstigen sich in Deutschland aufhaltenden 

natürlichen Personen. 

Dagegen ist es in der Rechtslehre umstritten, ob auch Ausländer im Ausland zu den 

Grundrechtsberechtigten gemäß Art. 10 GG zählen. Das BVerfG hat einen derartigen 

Fall bislang nicht entschieden. 

Einer Mindermeinung zufolge erstreckt sich die Grundrechtsgewährleistung von Art. 10 

Abs. 1 GG auch auf Ausländer im Ausland. Im Gegensatz dazu gilt nach der 

überwiegend vertretenen Meinung in der Rechtslehre Art. 10 GG im Ausland nur für 

deutsche natürliche und juristische Personen. Eine Einbeziehung von im Ausland 

lebenden Ausländern in den Schutzbereich von Art. 10 Abs. 1 GG wird abgelehnt. 

Die Praxis des BND im Umgang mit Verkehren aus der Routineaufklärung, d.h. mit 

Telekommunikationsverkehren zwischen ausländischen Staatsangehörigen im Ausland, 

berücksichtigt die Maßgaben der zu beachtenden unabdingbaren Verfassungsprinzipien. 

Insbesondere das Verhältnismäßigkeitsprinzip wird insoweit insb. durch die Nutzung 

ausgewählter Suchbegriffe beachtet. 

Eine unmittelbare Anwendung des Art. 10 GG auf Unionsbürger ist h.E. demnach 

verfassungsrechtlich ebenfalls nicht geboten (soweit der Unionsbürger nicht ohnehin —

wie andere Ausländer auch - direkt dem Art. 10 GG z.B. wg. Aufenthalts in DEU 

unterfällt). 

b) Grundrechtsschutz für EU-Bürger aus europäischen Rechtsakten 

Zu beachten sind jedoch die einschlägigen europäischen Bestimmungen zum 

Grundrechtsschutz: die Europäische Charta der Grundrechte sowie ein vom Europarat 

verifizierten Grundrechtskatalog, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). 

aa) Grundrechtecharta der Europäischen Union 

Die EU-Grundrechtecharta verortet in ihrem Art. 7 und in Art. 8 ausdrücklich das Recht 

auf den Schutz der Privatsphäre bzw. das Recht auf Datenschutz, welche für die Frage 

nach der Zulässigkeit von Informationserhebung und -verarbeitung von Bedeutung sein 
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dürften. Allerdings ist — unabhängig von der Frage, ob der Charta überhaupt verbindli-

che Wirkung zukommt — der Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta für die 

hier behandelte Fragestellung nicht eröffnet, da es sich bei der Tätigkeit des BND im 

Ausland nicht um die Durchführung von Unionsrecht handelt (Art. 51 Abs. 1 der Char-

ta). 

bb) Europäische Konvention für Menschenrechte 

Die EMRK enthält in Art. 8 Abs. 1 ebenfalls ein Recht auf den Schutz der Privatsphäre, 

einen Anspruch auf „Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des 

Briefverkehrs". In dieses Recht darf allerdings aufgrund des in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

geregelten Vorbehalts eingegriffen werden, wenn der Eingriff gesetzlich vorgesehen 

und für z.B. die nationale Sicherheit notwendig ist. • 	Insofern sind das G 10 (hinsichtlich der bereits durch Art 10 GG geschützten Personen), 

aber auch das BNDG eine ausreichende Rechtsgrundlage für den Eingriff des BND in 

die Rechte aus Art. 8 Abs. 1 EMRK. §§ 2 und 3 BNDG erfüllen die Voraussetzungen 

des Art. 8 Abs. 2 EMRK. 

In Vertretung 

gez. L_ 

(L 

• 
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WG: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 
D 	L 	 An PLSA-HH-RECHT-S1 

ZYZA, Eberhard Kruegele, ZYF-REFL, ZYFC-SGL, K 
\ '' PIP 

 
Pes, "'TIMM  TAG-REFL, SIAF-SGL 

ZYFA 
Tel.:  811/L 

16.07.2013 17:36 

WG: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau F 

anbei übersende ich den von AL ZY freigegebenen Antwortentwurf zur schriftlichen Anfrage des MdB 
Ströbele, die sich auf angebliche Datenerhebung und Weitergabe durch die Deutsche Post AG und 
die Bewertung dieser angeblichen Maßnahmen bezieht. Auf diesen Aspekt stellt der vorliegende 
Antwortentwurf ab. 

w 
Antwortentwurf Anfrage Ströbele.docx 

Die lediglich im Kontext dieser Anfrage als  Hintergrund  von MdB Ströbele zitierten Bewertungen des 
Historikers Foschepoth (USAND dürfe in DEU alles und Telekommunikationsgeheimnis sei faktisch 
ausgehöhlt) sind h.E. nicht Gegenstand der Frage als solcher. Hierzu wäre bestenfalls eine 
Stellungnahme seitens des BND möglich - h.E. vorliegend aber nicht angezeigt - mit dem Tenor, dass 

1. die USAND in DEU nicht "alles dürfen" (unabhängig von der Frage, was sie tatsächlich tun) und 
2. das Grundrecht aus Art. 10 GG gilt, Eingriffe hierin nur auf Basis der geltenden Gesetze wie insb. 
dem G10, aber auch §§ 100a, 100b StPO oder § 23a ZFdG zulässig sind und auch Bedenken an der 
Verfassungsmäßigkeit des G 10 in seiner aktuellen Fassung, das zuletzt von BVerwG im Jahre 2008 
(im Verfahren Abu Dhess - BVerwG 6 A 1.07) bestätigt wurde, nicht bestehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. L 	 , SGL ZYFA, Tel. 8 
	Weitergeleitet von D 	L 	 /DAND an 16.07.2013 17:11 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
Kopie: 	PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND, J 
Datum: 	15.07.2013 16:40 
Betreff: 	WG: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 
Gesendet von:  mem 

/DAND@DAND 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegende Parlamentarische Frage wird mit der Bitte um Einsteuerung der zweiten Teilfrage 
übersandt. 
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Bearbeitungshinweise: 

• Die zweite Teilfrage  ist wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Es sind - kurz und 
präzise - alle Informationen zu dem angefragten Sachverhalt mitzuteilen. Ein Verweis auf eine 
Beantwortung gegenüber dem PKGr bzw. auf frühere Ausführungen gegenüber dem PKGr ist 
nicht ausreichend. Der Federführende ist für die Veranlassung von Zuarbeiten zuständig. 

• Die Antwort wird grundsätzlich „offen", das heißt ohne VS-Einstufung, an BKAmt weitergegeben 
zur Übermittlung an den Anfragenden und zur Veröffentlichung als - im Internet recherchierbare -
Drucksache des Deutschen Bundestages. Falls für die Beantwortung ausnahmsweise eine 
VS-Einstufung erforderlich ist, ist für die jeweilige (Unter-)Frage nachvollziehbar zu begründen, 
aus welchem Grund die erfragte Information geheimhaltungsbedürftig ist. Die Begründung für die 
VS-Einstufung ist von ZYF mitzuzeichnen. Antworten mit einem Geheimhaltungsgrad von 
"VS-Vertraulich" und höher werden in der Geheimschutzstelle des Bundestages für die 
Abgeordneten zur Einsichtnahme ausgelegt. Antworten mit dem VS-Grad "VS-Nur für den 
Dienstgebrauch" sind innerhalb des Bundestages frei verfügbar, werden aber nicht veröffentlicht. 

• Die Antwortpflicht kann nur in folgenden eng auszulegenden Ausnahmefällen entfallen: 

a. Staatswohl 
Die Beantwortung kann verweigert werden, wenn das Bekanntwerden der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährden 
könnte (z. B. Offenlegung von Einzelheiten zu operativen Vorgängen). In diesem Fall müssen die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit und die Gefährdung öffentlicher Interessen detailliert und 
nachvollziehbar begründet werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob eine VSA-gerechte Einstufung 
der Antwort möglich wäre, die dann in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
ausgelegt würde. 

b. Grundrechte Dritter 
Wenn durch die Beantwortung Grundrechte Dritter (z. B. Namensnennung, Nennung beruflicher 
Projekte) betroffen sind, sind der parlamentarische Informationsanspruch und die 
Rechtspositionen des Dritten gegeneinander abzuwägen. 

c. OSINT 
Falls eine Frage vollständig und ausschließlich aus öffentlich zugänglichem Material 
beantwortet werden kann, ist ein Verweis auf die entsprechende(n) Fundstelle(n) ausreichend. 

d. Weitere Ausnahmefälle 
Es wird auf die den Abteilungsstäben vorliegende Handreichung von BMI und BMJ 
„Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung parlamentarischer Fragen durch die 
Bundesregierung" vom 19.11.2009 verwiesen. 

Falls die Antwort unter Berufung auf die Ausnahmen „Staatswohl" oder „Grundrechte Dritter" 
verweigert werden soll, wird wegen der Begründung um unverzügliche Einbindung des 
zuständigen Abteilungsjustiziariats und von ZYF gebeten. Für den BND-internen Gebrauch 
wird gegenüber dem Bereich PL auch bei der Verweigerung der Antwort um die vollständige 
Beantwortung der Frage(n) gebeten. 

Es wird gebeten, den vom Abteilungsleiter freigegebenen Antwortentwurf bis Mittwoch, den 17.  
Juli 2013, 09 Uhr  per E-Mail an die Funktionsadresse PLSA-HH-Recht-SI bzw. in die VS-Dropbox zu 
übersenden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
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MIM  F 
PLSA, Tel.:  amen 
	Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 15.07.2013 16:37 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	15.07.2013 16:27 
Betreff: 	Antwort: WG: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke ... 	15.07.2013 16:10:32 • Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	15.07.2013 16:10 
Betreff: 	WG: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 15.07.2013 16:09 
An: - leitung-grundsatz@bnd.bund.de  <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Klostermeyer, Karin" <Karin.Klostermeyer@bk.bund.de > 
Datum: 15.07.2013 16:08 
Kopie: al6 <al6@bk.bund.de >, Schäper, ref603 <ref603@bk.bund.de >, ref601 
<ref601@bk.bund.de> 
Betreff: EILT: Schriftliche Frage MdB Ströbele 7/170 
(Siehe angehängte Datei: Ströbele 7_170.pdf) 

• 	Leitungsstab 
PLSA 
z. Hd.. Herrn Dr.  KIM  o.V.i.A. 

Az 603 - 151 00 - An 2/13 VS-NfD 

Sehr geehrter Herr Dr. K , 

beigefügte schriftliche Frage des MdB Ströbele wird mit der Bitte um Prüfung und Übermittlung 
eines weiterleitungsfähigen Antwortbeitrages übersandt. 
Falls die Antwort eingestuft in der Geheimschutzstelle hinterlegt werden soll, ist dies unter Angabe 
des VS-Grades zu kennzeichnen. 
Die gewählte VS-Einstufung und die Gründe hierfür bitte ich den Anforderungen der einschlägigen 
BVerfG-Entscheidungen entsprechend mit einer für die Veröffentlichung im offenen Antwortteil 
bestimmten ausführlichen Abwägung zu versehen. 

Für eine Übersendung bis Mittwoch , 17. Juli 2013, 14.00 Uhr, wären wir dankbar. 
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• 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Karin Klostermeyer 
Bundeskanzleramt 
Referat 603 

Tel.: (030) 18400 - 2631 
E-Mail: ref603@bk.bund.de  
E-Mail: karin.klostermeyer@bk.bund.de  

[Anhang "Ströbele 7_170.pdf" gelöscht von D 	 /DAND] 

• 
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ZYF 	 16. Juli 2013 

Az 42-30 	 T 8 

PLSA 	 NA: SIAF, TAG 

Betreff: Parlamentarische Anfrage von MdB Hans-Christian Ströbele 7/170 

hier: Datenerhebung und -weitergabe durch die Deutsche Post 

Bezug: E-Mail PLSA vom 15.07.2013 

Durch MdB Ströbele wurde folgende Frage zur schriftlichen Beantwortung an die 

Bundesregierung gerichtet: 

Ist der Bundesregierung bekannt, zu welchen internen Zwecken und auf welcher 

Rechtsgrundlage die Deutsche Post täglich Daten (Absender, Empfänger und Inhalt) 

von etwa 66 Millionen Briefsendungen scannt, speichert und zum Teil auch an US-

Sicherheitsbehörden weitergibt (vgl. tagesschau . de vom 6.7.2013 

http: //www. tage sschau. de/inland/deutschepost 114 .html) 

und 

welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen zieht sie daraus vor dem Hintergrund 

der Aussagen des Historikers Foschepoth in der Süddeutschen Zeitung vom 9. Juli 

2013   (http ://www .sueddeutsche .de/politik/historiker-foschepoth-ueber-us-

ueberwachung-die-nsa-darf-in-deutschland-alles-machen.1.1717216),  wonach der US-

Geheimdienst NSA in Deutschland mit Hilfe der deutschen Nachrichtendienste aber 

auch aufgrund der Rechtslage, machen könne was er wolle und wonach es ein 

Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses wegen der 

inzwischen zahlreichen Beschränkungen nicht mehr gäbe? 

Für den BND wird folgender Antwortvorschlag unterbreitet: 

„Dem BND ist nicht bekannt, ob überhaupt und wenn ja, zu welchen internen Zwecken 

und auf welcher Rechtsgrundlage die Deutsche Post täglich Daten (Absender, 

Empfänger und Inhalt) von etwa 66 Millionen Briefsendungen scannt, speichert und 

zum Teil auch an US-Sicherheitsbehörden weitergibt. 
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Daher können von Seiten des BND daraus auch keine Schlussfolgerungen oder 

Konsequenzen daraus gezogen werden." 

Zur etwaigen Unterrichtung BKAmt wird ergänzend Folgendes mitgeteilt: 

Eine Teilnahme des BND an der angeblichen Datenerhebung und —weitergabe durch die 

Deutsche Post AG gab und gibt es nicht. Weder hat der BND selbst derartige Daten von 

der Deutschen Post AG eingefordert oder erhalten, noch hat er solche Daten für US-

Sicherheitsbehörden angefordert oder solche an diese weitergegeben. 

Für den BND besteht eine Rechtsgrundlage im G 10, Bestands- und Inhaltsdaten von 

Brief- und Postverkehren zu erheben. 

Im Rahmen der Eigensicherung ist das Sachgebiet SIAF innerhalb der Abteilung SI für 

die Durchführung von Maßnahmen der Individualkontrolle nach § 3 G 1 0 (i.V.m. mit 

BNDG und StGB) zuständig. Im Zeitraum 1993 — 2013 wurden insgesamt 4 

Individualkontrollmaßnahmen nach § 3 G 10 durch SIAF (inkl. Vorläufer-

organisationseinheiten) durchgeführt. 

Im Rahmen der strategischen Beschränkungsmaßnahmen hat der BND die Befugnis, für 

den Gefahrenbereich eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik Deutschland 

auch die Überwachung der Postverkehrs zu beantragen (§ 5 Abs. 1 S. 4 G 10). Eine 

strategische Postkontrolle findet jedoch faktisch (seit Ende der 1980er Jahre) nicht statt. 

Es erfolgen auch keine Anfragen an die Deutsche Post zu Übermittlung von Daten. 

Eine Befugnis des BND zur Einholung von Bestanddaten bei Anbietern von 

Postdienstleistungen, die durch die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung eingeführt 

worden war, wurde 2011 wieder abgeschafft, ohne dass diese Befugnis durch den BND 

genutzt worden wäre. 

In Vertretung 

(L 
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WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit 
AND im Bereich TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

TEZ-REFL, LAZ-REFL, LBZ-REFL, H 	F1111111 
 , 

—n:  TWZ-REFL 	
22.07.2013 16:24 

Kopie: UFYZ-SGL, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
ZYFD 
Tel.: 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie mir soeben von Abt. TA mitgeteilt wurde, sind die Produktionsabteilungen nicht nur im mit 
anliegender Mail geschilderten Umfang (Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
britische/US-amerikanische Stellen, die aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem 
Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren  
stehen) von der Anfrage des BfDI betroffen. Auch alle die Informationen, die als sogenannte finished 
SIGINT-Erkenntnisse (also Informationen aus Telekommunikationsverkehren) von Abt. TA an die 
Auswertung gegeben wurden und von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben 
wurden, müssen von den auswertenden Bereichen gemeldet werden, da Abt. TA keine Kenntnis von 
derartigen Übermittlungen erhält. Sofern nicht ohnehin bereits geschehen, bitte ich um Abfrage auch 
dieser Informationen in Ihren Abteilungen. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! 

Ich bitte daher darum, die 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	FIM 
ZYFD/Tel.  811IM 
	Weitergeleitet von H 
	

FIMMDAND  am 22.07.2013 16:11 

Von: 	HIIIIIIII1 FinaM/DAND 
An: 	 TEZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 

UFYZ-SGUDAND@DAND 
Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 10:26 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDI, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	FIRM 
ZYFD/Tel.  811IM 
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Weitergeleitet von H; 	 .JD AND am 19.07.2013 10:09 

Von: 
An: 	 ZYFD/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 09:56 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus 1B111111111Zusammenhang  
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen , die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

TAG, utagy3 

	Weitergeleitet von A. 	 JDAND am 19.07.2013 08:38 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

W 
RefL TAZ, Tel. 8 

	Weitergeleitet von a, W 	 /DAND am 18.07.2013 17:09 	 

Von: 	 H  , 	F 	e4IDAND 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 
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TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013. 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDI. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BfDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
Fragen des BfDl. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

12.11 

10. 

130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. 
ZYFD/Tel. 
	Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 18.07.2013 11:01 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
M 	F 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

PLSA, Tel.: 
	Weitergeleitet von  MB/ FIIIIIIDAND  am 18.07.2013 09:07 --- 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 

Von: 
	

leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 
	

18.07.2013 07:49 
Betreff: 
	

WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 18.07.2013 07:47 	 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de-  <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 17.07.2013 16:07 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de> 
Betreff: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az 601 - 15100 - Da 6 
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• 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs 
gebeten. Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz 
ausgenommen bleiben. Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur 
G10-Kommission) herauszuarbeiten und die Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 

Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

• 
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Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX (0228) 997799-550 

E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 05.07.2013 
GESCHÄFTSZ V-6601007#0007 

HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBÜRO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

,Z4 ALS 	2 Az. /. 	 ) 
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* Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

BETREH Daienchutz 

HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten (AND); 
TEMPORA, PRISM etc. 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. Interview mit Herrn BM Dr. Friedrich am 03.07.2013 im 
Münchener Merkur; Spiegel-Online vom 02.07.2013, 17.02 Uhr; Handelsblatt 
vom 03.07.2013 

2 Bericht der Bundeskanzlerin vom 4. Juli 2013 - http:///www.bundeskanzlerin.de/ 
Content/DE/Artike1/2013/06/2013-06-28-internetdaten.html 

Im Hinblick auf meine durch § 24 BDSG begründeten Beratungs- und Kontrollkompe-
tenzen bitte ich unter Bezugnahme auf die vorgenannten Medienberichte (Bezug 1) 
um die kurzfristige Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Dabei beschränke ich 
mich gemäß der in § 24 Abs. 2 Satz 3 BDSG statuierten Kontrollzuweisung an die 
G10-Kommission auf nicht einzelfallspezifische Angaben. Die Rechtmäßigkeit im 
Einzelfall ist ausschließlich durch die G10-Kommission zu überprüfen. 

1. Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren 
(kurz: TKV) im Sinne des § 3 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhobene 
personenbezogene üaten im Sinne aes § 3 Abs. i BDSG an US-amerikanische 

und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermit- 
telt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen 

ZUSTELL- UNO LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
25601/2013 	 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße 
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• 

• 

SEITE 2 VON 3 
	

Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall? 

2. Hat der BND unter Nr. 1 genannte Handlungen (auch) im Wege der Amtshilfe 

oder aufgrund der (nur in tatsächlicher Hinsicht erfolgten) Aufforderung bzw. Initi-

ierung Dritter — und damit in rechtlich eigener Verantwortlichkeit - durchgeführt? 

Falls ja, in wie vielen Fällen war dies der Fall? Wurden in diesem Zusammenhang 

erlangte personenbezogene Daten an US-amerikanische und/oder britische Stel-

len/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermittelt? 

3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis 

zum 1. Mai 2013 über (Er-)Kenntnisse in Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 

BDSG), Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 

BDSG) personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit TKV, die 

durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet 
nenchtet worden sind'? 1 . 1m wrzlrhn (Er-\K' 7.r.tnicec.  h•znrIct(=-) es sich ggf.') 

Zudem bitte ich im Hinblick auf die Mitteilung der Frau Bundeskanzlerin vom 4. Juli 

2013 (Bezug 2) um die zeitnahe Übermittlung der erlangten Informationen und die 

weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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UFYZ-SGL An: H 	FROM 
Gesendet von: S 
Kopie: 	UF-REFL-JEDER 
Diese Nachricht ist digital signiert. 

UFYZ 
Tel. 

23.07.2013 08:53 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

• 

Sehr geehrte Frau Dr.  F.s.:...„, 

für Abteilung UF melde ich FA. 

Mit freundlichen Grüßen, 

UFYZ/Tel.: 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie mir s... 	22.07.2013 16:31:34 
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	 0042 

Antwort: WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des 
BND mit AND im Bereich TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 

H . 	F 
TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND 
UFYZ-SGUDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
22.07.2013 16:31 
WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie mir soeben von Abt. TA mitgeteilt wurde, sind die Produktionsabteilungen nicht nur im mit 
anliegender Mail geschilderten Umfang (Übermittlung von personenbezogenen Daten an 

• 	
britische/US-amerikanische Stellen, die aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem 
Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren  
stehen) von der Anfrage des BfDI betroffen. Auch alle die Informationen, die als sogenannte finished 
SIGINT-Erkenntnisse (also Informationen aus Telekommunikationsverkehren)  von Abt. TA an die 
Auswertung gegeben wurden und von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben 
wurden, müssen von den auswertenden Bereichen gemeldet werden, da Abt. TA keine Kenntnis von 
derartigen Übermittlungen erhält. Sofern nicht ohnehin bereits geschehen, bitte ich um Abfrage auch 
dieser Informationen in Ihren Abteilungen. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. 	F 
ZYFD/Tel. 8'7viihdää4"" 
---- Weitergeleitet von 	 FIIMIKDAND am 22.07.2013 16:11 --- 

Von: 
An: 

Kopie: 
Datum: 

F 	DAND 
TEZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 
UFYZ-SGUDAND@DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
19.07.2013 10:26 
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Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDl, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8._ 
	Weitergeleitet von H 	 ,iDAND am 19.07.2013 10:09 

Von: 	 A 	F 	JDAND 
An: 	 ZYFD/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFL/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 09:56 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus 1•1111111Zusammenhang  
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen , die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. F' 
TAG, utagy3 

Weitergeleitet von A 	 am 19.07.2013 08:38 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
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Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Gesendet von: 	W 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

G.._ W 
RefL TAZ, Tel. 8, 

Weitergeleitet von G 	W 	 /DAND am 18.07.2013 17:09 

Von: 	 H 	F 	JDAND 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	J 	P. ..JDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 

TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013, 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDI. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BfDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
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Fragen des BfDI. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

• 	
[Anhang "130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf' gelöscht von $„.„,„, 	IDAND] 

Mit freundlichen Grüßen 

ZYFD/Tel. 
---- Weitergeleitet von 	F;-....k..JDAND am 18.07.2013 11:01 -- 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
M 	 ;  F 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

MIM ell. 
PLSA, Tel.:  IM 

Weitergeleitet von  MORI F.11111PAND  am 18.07.2013 09:07 --- 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8, 
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leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 

• 

• 
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en Mb 
25.07.2013 12:09 

An: ZYZ-REFL 
Kopie: ZYFC-SGL, ZYFA-SGL 

Thema: WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 
7 291 bis 293 

zur Info 
hier ist in erster Linie Abt. TA/TAG berufen! 

Mit freundlichem Gruß 

ZYF 
Tel.  8181111111 

	

Weitergeleitet von  J;,.. 	P 	/DAND am 25.07.2013 12:08 

Von: 	 J 	P 	./DAND 
An: 	 ZYFC-SGL, ZYFA-SGL 
Datum: 	25.07.2013 12:07 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

bitte mit TAG Kontakt aufnehmen, ob unterstützende Zuarbeit erforderlich wäre. 
TAG verfügt mE allerdings über alles notwendig Fachliche. 

Mit freundlichem Gruß 
11111111 

ZYF 
Tel.  81M8M1 

Weitergeleitet von J 	 /DAND am 25.07.2013 12:05 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
Kopie: 	TAG-REFL,  JIM  PRIUDAND@DAND,  TAZ-REFUDAND@DAND, ZYZ-REFL, 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND 
Datum: 	25.07.2013 11:49 
Betreff: 	EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegende Parlamentarische Frage wird mit der Bitte um Einsteuerung nur der Frage 7/292 
übersandt. 

Bearbeitungshinweise: 

• Die Frage 7/292 ist wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Es sind - kurz und präzise -
alle Informationen zu dem angefragten Sachverhalt mitzuteilen. Ein Verweis auf eine 
Beantwortung gegenüber dem PKGr bzw. auf frühere Ausführungen gegenüber dem PKGr ist 
nicht ausreichend. Der Federführende ist für die Veranlassung von Zuarbeiten zuständig. 

• Die Antwort wird grundsätzlich ,,offen", das heißt ohne VS-Einstufung, an BKAmt weitergegeben 
zur Übermittlung an den Anfragenden und zur Veröffentlichung als - im Internet recherchierbare -
Drucksache des Deutschen Bundestages. Falls für die Beantwortung ausnahmsweise eine 
VS-Einstufung erforderlich ist, ist für die jeweilige (Unter-)Frage nachvollziehbar zu begründen, 
aus welchem Grund die erfragte Information geheimhaltungsbedürftig ist. Die Begründung für die 
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VS-Einstufung ist von ZYF mitzuzeichnen . Antworten mit einem Geheimhaltungsgrad von 
"VS-Vertraulich" und höher werden in der Geheimschutzstelle des Bundestages für die 
Abgeordneten zur Einsichtnahme ausgelegt. Antworten mit dem VS-Grad "VS-Nur für den 
Dienstgebrauch" sind innerhalb des Bundestages frei verfügbar, werden aber nicht veröffentlicht. 

• Die Antwortpflicht kann nur in folgenden eng auszulegenden Ausnahmefällen entfallen: 

a. Staatswohl 
Die Beantwortung kann verweigert werden, wenn das Bekanntwerden der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährden 
könnte (z. B. Offenlegung von Einzelheiten zu operativen Vorgängen). In diesem Fall müssen die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit und die Gefährdung öffentlicher Interessen detailliert und 
nachvollziehbar begründet werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob eine VSA-gerechte Einstufung 
der Antwort möglich wäre, die dann in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
ausgelegt würde. 

b. Grundrechte Dritter 
Wenn durch die Beantwortung Grundrechte Dritter (z. B. Namensnennung, Nennung beruflicher 
Projekte) betroffen sind, sind der parlamentarische Informationsanspruch und die 
Rechtspositionen des Dritten gegeneinander abzuwägen. 

c. OSINT 
Falls eine Frage vollständig und ausschließlich aus öffentlich zugänglichem Material beantwortet 
werden kann, ist ein Verweis auf die entsprechende(n) Fundstelle(n) ausreichend. 

d. Weitere Ausnahmefälle 
Es wird auf die den Abteilungsstäben vorliegende Handreichung von BMI und BMJ 
„Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung parlamentarischer Fragen durch die 
Bundesregierung" vom 19.11.2009 verwiesen. 

Falls die Antwort unter Berufung auf die Ausnahmen „Staatswohl" oder ‚Grundrechte Dritter" 
verweigert werden soll , wird wegen der Begründung um unverzügliche Einbindung des 
zuständigen Abteilungsjustiziariats und von ZYF gebeten . Für den BND-internen Gebrauch wird 
gegenüber dem Bereich PL auch bei der Verweigerung der Antwort um die vollständige 
Beantwortung der Frage (n) gebeten. 

• Die Handreichung von BMI und BMJ „Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung 
parlamentarischer Fragen durch die Bundesregierung" vom 19.11.2009 sind auf der Intranetseite 
von PLSA hinterlegt. 

Es wird gebeten, den vom Abteilungsleiter freigegebenen Antwortentwurf bis heute, den 25. Juli  
2013, DS  per E-Mail an die Funktionsadresse PLSA-HH-Recht-SI bzw. in die VS-Dropbox zu 
übersenden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 
	  Weitergeleitet von M 	Fhimew..../DAND am 25.07.2013 11:46 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAN D@DAND 
25.07.2013 11:30 
Antwort: WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
ITBA-N 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 61



0049 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	EILT Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, d... 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	25.07.2013 11:24 
Betreff: 	WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

25.07.2013 11:24:33 

EILT Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

• 	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 25.07.2013 11:23 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de "' <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 25.07.2013 11:04 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de > 
Betreff: WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
(Siehe angehängte Datei: Notz 7 291 bis 293..pdt) 

Bundeskanzleramt 
Az.: 01 -151 11 - Au 27 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügte schriftliche Fragen des MdB v. Notz werden mit der Bitte um Prüfung und Übermittlung 
eines weiterleitungsfähigen Antwortbeitrages übersandt. 
Falls die Antwort eingestuft in der Geheimschutzstelle hinterlegt werden soll, ist dies unter Angabe 
des VS-Grades zu kennzeichnen. Die gewählte VS-Einstufung und die Gründe hierfür wären mit 
einer für die Veröffentlichung im offenen Antwortteil bestimmten ausführlichen Abwägung zu 
versehen. 

• 	
Die Übersendung wird bis Freitag, 26. Juli 2013, 12.00 Uhr, erbeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

Von: Meißner, Werner Im Auftrag von Fragewesen 
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2013 10:35 
An: BMI; Dirk Bollmann; Johannes Schnürch (Johannes.Schnuerch@bmi.bund.de ); Schmidt, 
Matthias 
Cc: ref603; Behm, Hannelore; Frau Schuster; Grabo, Britta; Herr Prange; Steinberg, Mechthild; 
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Terzoglou, Joulia; Ahrens, Anne; Herr Vogel; Jacobs, Karin; Jagst, Christel; Oliver Heuer 
Betreff: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die o g Schriftlichen Fragen übersende ich Ihnen zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. 

Beste Grüße 

S Schuhknecht-Kantowski Notz 7_291 bis 293.pdf 

• 

• 
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Dr. Konstantin v. Nütz, MdB ((h2 9 ,2(Ke. 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

• 

Dr. Konstantin v, Notz, MdB • Platz der Republik 1 • 11011 Berlin 
Deutscher Bundumtat 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Jakob-Kaiser-slasu 
Raum 1.649 

Telefon 030 / 2 27-7 21 22 

Fax 030 / 2 27 — 7 68 22 
E-Mail: hon SUAtin.n ce@bundestn.de  

Wahlkreis 

Marktstraße 8 23879 Mein 

E -M ail: Konstantln_nntzgasvk.bundestag.de 

22. Juli 2013 

Schriftliche Fragen (Juli 2013) 

inwieweit sind Medienberichte (Spiegel Nr. 30 vom 22.07.2013) zutreffend, nach denen die 
Bundesregierung die Auslegung des G - 10-Gesetzes so geändert hat, dass der Bundesnachrich-

tendienst (BND) mehr Flexibilität bei der Weitergabe bislang geschützter Daten an ausländische 
Partner erhielt, und falls ja, auf welche konkreten Datenschutznormen bezieht sich diese ,ftexi- 

(BE try  A m t bilisierung" 

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass verfassungsrechtliche Vorgaben bei der Prüfung
(BMJ) 

und der Verwendung von Programmen wie XKeyscore und anderen, die offenbar mit zahlrei- 
chen Plug-ins ausgestattet werden können und unter anderem auch eine Juli take" -Funktion 
besitzen, durch deutsche Geheimdienste und Sicherheitsbehörden nicht eingehalten wurde. L. 
und was tut die Bundesregierung, um die Frage nach der Einhaltung verfassungsrechtlicherB mi 

 Vorgaben schnellstmöglich beantworten zu können? 	 (BKAmt)  
(BMJ) 

Hält die Bundesregierung angesichts der jüngsten Medienberichte, die sich unter anderem auch 
auf Reisen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, 
und den Bundesminister des Innern, Hans-Peter Friedrich,- in die Zentrale des US-
amerikanischen National Securlty Agency beziehen (u.a. Spiegel Nr, 30 vom 22.07.2013) an 
ihrer bisherigen Position, sie habe vom Programm des US-Geheimdienstes PRISM erst durch 
die Presse erfahren, fest 3der bezog sich diese Aussage lediglich auf.den Namen und nicht auf 
die Anwendung und den Umfang des Programms selbst? 

O 

(BKAmt ) BA m t 
(AA) 
(BMJ) 

GESAMT SEITEN 01 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	Seitedö 

WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

An: 
ZYF-REFL 
25.07.2013 14:22 
Details verbergen 
ZYZA Tel.: 8 
Von: S 	J 	/DAND 

An: ZYF-REFL 

ZYF-REFL 
An: 

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCI  I 

Sehr geehrter Herr P 

Nach Rücksprache mit Herrn F 	(TAG) übernimmt TAG die Beantwortung der Anfrage. 

Mit freundlichen Grüßen 
SUMM 	LL.m. 
ZYZA(100)/81M111 
	Weitergeleitet von  SM/111111./DAND  am 25.07.2013 14:21 

Von:  1111111111111113/DAND 
An: ZYZ-REFL, ZYZA-SGL 
Datum. 25.07.2013 12:28 
Betreff: WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

zur Info! 

Mit freundlichem Gruß 
Plan 

ZYF 
Tel.  8111a8/11111 

Weitergeleitet von  AM PIDAND  am 25.07.2013 12:27 
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	Se itede 

Von: J 	1111111/DAND 
An:  DEMI 	 K P /DAND@DAND, ZYFC-SGL 
Datum: 25.07.2013 12:27 
Betreff: WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_VVG Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

7/292 - stimmt, habe ich in der Eile überlesen! 

Mit freundlichem Gruß 
J 	P 

ZYF 
Tel 8 	/8 

Weitergeleitet von  JIM. P'DAND  am 25.07.2013 12:26 

Von:  DOOM 	 'DAND 
An: ZYF-REFL, ZYFC-SGL 
Datum: 25.07.2013 12:18 
Betreff: WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

Eine Antwort wurde lediglich zur Frage 7/292 erbeten; hierzu kann m.E. ZYF überhaupt nichts beitrage. Die 
Antwort zu dieser Frage muss TA liefern. Hier geht es m.E. insb. um  die Frage der Zertifizierung der Technik 
für das G 10 Verfahren etc. durch das BSI, wodurch sichergestellt und dokumentiert werden soll, dass nur 
eine verfassungs-/gesetzeskonforme Anwendung der Technik erfolgen kann. Danach, was rechtlich zulässig 
ist, ist hierbei m.E. gar nicht gefragt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. L 	 , SGL ZYFA, Tel. 8 
	Weitergeleitet von D 	L 	 /DAND an 25.07.2013 12:12 

Von:  1111111M/DAND 
An: ZYFC-SGL, ZYFA-SGL 
Datum: 25.07.2013 12:07 
Betreff: WG: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

bitte mit TAG Kontakt aufnehmen, ob unterstützende Zuarbeit erforderlich wäre. 
TAG verfügt mE allerdings über alles notwendig Fachliche. 

Mit freundlichem Gruß 
J 	P. 

ZYF 
Tel  8/./1111. 

Weitergeleitet von  J.1111111111/DAND  am 25.07.2013 12:05 

Von: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
Kopie: TAG-REFL, S 	P 	/DAND@DAND, TAZ-REFUDAND@DAND, ZYZ-REFL, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, 
PLSD/DAND@DAND 
Datum: 25.07.2013 11:49 
Betreff: EILT SEHR! Termin: heute, DS_WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
Gesendet von:  MIM FM» 
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	Seitedm45 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegende Parlamentarische Frage wird mit der Bitte um Einsteuerung  nur der Frage 7/292 übersandt. 

Bearbeitungshinweise: 

• Die Frage 7/292 ist wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Es sind — kurz und präzise 
— alle Informationen zu dem angefragten Sachverhalt mitzuteilen. Ein Verweis auf eine 
Beantwortung gegenüber dem PKGr bzw. auf frühere Ausführungen gegenüber dem PKGr ist nicht 
ausreichend. Der Federführende ist für die Veranlassung von Zuarbeiten zuständig. 

• Die Antwort wird grundsätzlich „offen", das heißt ohne VS-Einstufung, an BKAmt 
weitergegeben zur Übermittlung an den Anfragenden und zur Veröffentlichung als — im Internet 
recherchierbare — Drucksache des Deutschen Bundestages. Falls für die Beantwortung 
ausnahmsweise eine VS-Einstufung erforderlich ist, ist für die jeweilige (Unter-)Frage 
nachvollziehbar zu begründen, aus welchem Grund die erfragte Information 
geheimhaltungsbedürftig ist. Die Begründung für die VS-Einstufung ist von ZYF 
mitzuzeichnen. Antworten mit einem Geheimhaltungsgrad von "VS-Vertraulich" und höher werden 
in der Geheimschutzstelle des Bundestages für die Abgeordneten zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Antworten mit dem VS-Grad "VS-Nur für den Dienstgebrauch" sind innerhalb des Bundestages frei 
verfügbar, werden aber nicht veröffentlicht. 

• Die Antwortpflicht kann nur in folgenden eng auszulegenden Ausnahmefällen entfallen: 

a. Staatswohl 
Die Beantwortung kann verweigert werden, wenn das Bekanntwerden der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährden 
könnte (z. B. Offenlegung von Einzelheiten zu operativen Vorgängen). In diesem Fall müssen die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit und die Gefährdung öffentlicher Interessen detailliert und 
nachvollziehbar begründet werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob eine VSA-gerechte Einstufung 
der Antwort möglich wäre, die dann in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
ausgelegt würde. 

b. Grundrechte Dritter 
Wenn durch die Beantwortung Grundrechte Dritter (z. B. Namensnennung, Nennung beruflicher 
Projekte) betroffen sind, sind der parlamentarische Informationsanspruch und die Rechtspositionen 
des Dritten gegeneinander abzuwägen. 

c. OSINT 
Falls eine Frage vollständig und ausschließlich aus öffentlich zugänglichem Material beantwortet 
werden kann, ist ein Verweis auf die entsprechende(n) Fundstelle(n) ausreichend. 

d. Weitere Ausnahmefälle 
Es wird auf die den Abteilungsstäben vorliegende Handreichung von BMI und BMJ 
„Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung parlamentarischer Fragen durch die 
Bundesregierung" vom 19.11.2009 verwiesen. 

Falls die Antwort unter Berufung auf die Ausnahmen „Staatswohl" oder „Grundrechte 
Dritter" verweigert werden soll, wird wegen der Begründung um unverzügliche Einbindung 
des zuständigen Abteilungsjustiziariats und von ZYF gebeten. Für den BND-internen 
Gebrauch wird gegenüber dem Bereich PL auch bei der Verweigerung der Antwort um die 
vollständige Beantwortung der Frage(n) gebeten. 

• Die Handreichung von BMI und BMJ „Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung 
parlamentarischer Fragen durch die Bundesregierung" vom 19.11.2009 sind auf der Intranetseite 
von PLSA hinterlegt. 

Es wird gebeten, den vom Abteilungsleiter freigegebenen Antwortentwurf bis heute, den 25. Juli 2013, 
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	Seited iß 

DS per E-Mail an die Funktionsadresse PLSA-HH-Recht-SI bzw. in die VS-Dropbox zu übersenden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

MIM FM» 
PLSA, Tel.:  8IIM 

Weitergeleitet von M 
	

/DAND am 25.07.2013 11:46 

Von: TRANSFER/DAND 
An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 25.07.2013 11:30 
Betreff: Antwort: WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz---25.07.2013 11:24:33---EILT Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke 
Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB 

Von: leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: transfer@bnd.bund.de  
Datum: 25.07.2013 11:24 
Betreff WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

EILT Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 25.07.2013 11:23 

An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de "' <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 25.07.2013 11:04 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de > 
Betreff: WG: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 
(Siehe angehängte Datei: Notz 7 291 bis 293..pdt) 

Bundeskanzleramt 
Az.: 01 - 151 11 - Au 27 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügte schriftliche Fragen des MdB v. Notz werden mit der Bitte um Prüfung und Übermittlung 
eines weiterleitungsfähigen Antwortbeitrages übersandt. 
Falls die Antwort eingestuft in der Geheimschutzstelle hinterlegt werden soll, ist dies unter Angabe des 
VS-Grades zu kennzeichnen. Die gewählte VS-Einstufung und die Gründe hierfür wären mit einer für 
die Veröffentlichung im offenen Antwortteil bestimmten ausführlichen Abwägung zu versehen. 

Die Übersendung wird bis Freitag, 26. Juli 2013, 12.00 Uhr, erbeten. 
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	Seitedmä 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
VVilly-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

Von: Meißner, Werner Im Auftrag von Fragewesen 
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2013 10:35 
An: BMI; Dirk Bollmann; Johannes Schnürch (Johannes.Schnuerch@bmi.bund.de ); Schmidt, Matthias 
Cc: ref603; Behm, Hannelore; Frau Schuster; Grabo, Britta; Herr Prange; Steinberg, Mechthild; 
Terzoglou, Joulia; Ahrens, Anne; Herr Vogel; Jacobs, Karin; Jagst, Christel; Oliver Heuer 
Betreff: Schriftliche Fragen Notz 7_291 bis 293 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die o..g. Schriftlichen Fragen übersende ich Ihnen zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. 

Beste Grüße 
S.. Schuhknecht -Kantowski(Siehe angehängte Datei: Notz 7 291 bis 293.pdj) 
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Eingang 
Bundeskanzleramt 
25.07.2013 

Dr. Konstantin v. Notz, MdB (2c2 )(üb' 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Dr. Konstantin v, Notz, MdB • Platz der iterobtik 1 • 11011 Berlin 

• 

 

Deutscher Bundeatag 
Platz der Republik 
11011 Berlin 

Jakob-Katzer-iicru$ 

Raum 1.649 
Telegen 030 / 2 27 — 7 21 72 

Fax 	I73D/ 227 —76822 
Ironatantin.notz@bundestag.de  

Wahlkreis 
Marktstraße 8 • 23879 Mein 

Konstantin.notzgawk.hundestag.de  

 

  

22. Juli 2013 

• 

Schriftliche Fragen (Juli 2013) 

Inwieweit sind Medienberichte (Spiegel Nr. 30 vom 22.07.2013) zutreffend, nach denen die 
Bundesregierung die Auslegung des G-10-Gesetzes so geändert hat, dass der Bundesnachrich-

tendienst (BND) mehr Flexibilität bei der Weitergabe bislang geschützter Daten an ausländische 
Partner erhielt, und falls ja, auf welche konkreten Datenschutznormen bezieht sich diese ..Flexi-
bilisierung" -wie-sie-ewl?  rmi peä 	 A m t 

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass verfassungsrechtliche Vorgaben bei der Prüfung 
 (BMJ) 

und der Verwendung von Programmen wie XKeyscore und anderen, die offenbar mit zahlrei- 
chen Plug - ins ausgestattet werden können und unter anderem auch eine Juli take"-Funktion 

besitzen, durch deutsche Geheimdienste und Sicherheitsbehörden nicht eingehalten wurdee s  L, / 
und was tut die Bundesregierung, um die Frage nach der Einhaltung verfassungsrechtlicherB mi 

 Vorgaben schnellstmöglich beantworten zu können? 	 (BKAmt) 
(BMJ) 

Hält die Bundesregierung angesichts der jüngsten Medienberichte, die sich unter anderem auch 
auf Reisen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, 
und den Bundesminister des Innern, Hans-Peter Friedrich,• in die Zentrale des US-
amerikanischen National Security Agency beziehen (u.a. Spiegel Nr, 30 vom 22.07.2013) an 
ihrer bisherigen Position, sie habe vom Programm des US-Geheimdienstes PRISM erst durch 
die Presse erfahren, fest3der bezog sich diese Aussage lediglich auf.den Namen und nicht auf 
die Anwendung und den Umfang des Programms selbst? 

k. 
7 /  O 

BMI 
(BKAmt) 
(AA) 
(BMJ) 

GESAMT GEITEN 01 
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PLSA-PKGr 	 An: J 	P 	/DAND@DAND 
Gesendet von: M 	 Kopie: ZYZ-REFL, ZYFC-SGL, K P 	/DAND@DAND, A 
F 	 T 	/DAND@DAND, PLS-REFL, 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSB/DAND@DAND, 

26.07.2013 16:23 	 PLSD/DAND@DAND, PLSE/DAND@DAND, 
T1-UAUDAND@DAND, T2-UAL, TAZ-REFLJDAND@DAND 

Thema: EILT! WG: Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher 
Nachrichtendienste im Hinblick auf Kontakte mit ausländischen 
Diensten und Behörden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

• 

nach mehrfachen Rückfragen hinsichtlich des Umfangs und der Reichweite des u.g. Antrags der MdB 
Wolff und Piltz hat Herr Präsident entschieden, die Fragestellung der bereits federführend an ZYF 
ausgesteuerten Fragen 1 und 2 wie folgt einzugrenzen: 

• Zu berücksichtigen und aufzuführen sind neben den "echten" gesetzlichen Regelungen und 
Dienstvorschriften lediglich bestehende  MoU, MoA sowie VS-Schutzabkommen.  Die letzteren 
Vereinbarungsarten bitte ich kurz zu definieren. 

• Es wird darum gebeten aufzuführen: Parteien, Datum der Unterzeichnung, Regelungsinhalt 
(stichpunktartig), ggf. Leistung (BND) und Gegenleistung (AND), Geltungsdauer (ggf.). 

• Die Darstellung soll sich beschränken auf die  heute gültigen  Vereinbarungen/Dienstvorschriften. 

Darüber hinaus lasse ich Ihnen einen weiteren Antrag des MdB Bockhahn zukommmen. Es ist 
beabsichtigt, die dortigen  Fragen 3 bis 5  durch Verweis auf die Ausarbeitung zu Frage 1 des Antrags 
MdB Wolff und Piltz zu beantworten. Insofern bitte ich darum, die entsprechende Ausarbeitung mit 
Blick auch auf die vorgenannten Fragen des MdB Bockhahn anzufertigen. 
Hinsichtlich der Frage 6  des Antrags MdB Bockhahn bitte ich um kurze Stellungnahme. 

Berichtsanforderung_MdB_Bockhahn.pdf 

Es wird um kurze und präzise Stellungnahmen zu den eingesteuerten Fragen gebeten. Gegen eine 
VS-Einstufung der Zuarbeit bestehen - sofern nötig - keine Bedenken. 

Um Übersendung an PLSA-HH-Recht-SI bzw. VS-Dropbox R-PLS wird gebeten bis Mittwoch, den 31.  
Juli 2013, 14 Uhr.  

Vielen Dank! 

• 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

mim1111111111i 
AMIS 

PLSA 
	Weitergeleitet von M 	F 	J/DAND am 26.07.2013 11:26 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 PLSA-PKGr/DAND@DAND 
Datum: 	23.07.2013 11:38 
Betreff: 	WG: Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher Nachrichtendienste im Hnblick auf 

Kontakte mit ausländischen Diensten und Behörden 
Gesendet von: M 	F 

Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 23.07.2013 11:38 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	22.07.2013 19:56 
Betreff: 	Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher Nachrichtendienste im Hnblick auf Kontakte 
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mit ausländischen Diensten und Behörden 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke... 	22.07.2013 19:38:53 

Von: 	 leitung-grundsatz@önd.bund.de  
An: 	 transfer@önd.bund.de  
Datum: 	22.07.2013 19:38 
Betreff: 	WG: Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher Nachrichtendienste im Hnblick auf 

Kontakte mit ausländischen Diensten und Behörden 

• 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 22.07.2013 19:38 	 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de "' <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Kunzer, Ralf" <Ralf.Kunzer@bk.bund.de > 
Datum: 22.07.2013 17:16 
Kopie: "Schiffl, Franz" <Franz.Schiffl@bk.bund.de >, "Grosjean, Rolf" <Rolf.Grosjean@bk.bund.de > 
Betreff: WG: Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher Nachrichtendienste im Hnblick auf 
Kontakte mit ausländischen Diensten und Behörden 
(Siehe angehängte Datei: Berichtsanforderung Pätz Wolff. pdO 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Anfrage kann m.E. wie nachfolgend aufgeführt "übersetzt" werden. In der Antwort 
sollten die Fragen natürlich so wie gestellt zitiert werden... 

• 
• abgefragte Behörden / Einrichtungen: 

• MAD, BND, BfV, BSI sowie 
• GAR, GETZ, GIZ und GTAZ 

• übergeordnetes Thema lt. Einleitung: 
• Kontakte der abgefragten Behörden / Einrichtungen mit dem Ausland und 

dortigen Einrichtungen sowie 
• Organisationsstrukturen dieser Behörden / Einrichtungen 

• Zeitraum: 
• Bis 1949 zurückgehend (für die genannten Behörden ggf. zu relativieren) 

Frage 1: 
Welche rechtlichen Regelungen haben sich seit 1949 (inkl. Völkerrecht / innerdienstliche 
Anweisungen) mit dem Verhältnis der abgefragten Behörden / Einrichtungen sowie der 
Bundesregierung in diesem Bereich mit dem Ausland beschäftigt? 

Frage 2: 
Unterscheiden sich diese Regelungen je nach betroffenem ausländischem Staat? Gibt es 
eine Differenzierung nach befreundeten / nicht-befreundeten Staaten und wenn ja, 
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welche Kriterien werden angelegt? 

Frage 3: 
Welche Organisationseinheiten der abgefragten Behörden / Einrichtungen im In- und 
Ausland kommunizieren mit welchen ausländischen Nachrichtendiensten? 

Frage 4: 
Welche Zuständigkeiten haben diese Organisationseinheiten lt. GVP? 

Frage 9 (nach Sinn und Zweck ausgelegt):  
Wie sind diese Organisationseinheiten personell ausgestattet, unterteilt nach 
Laufbahngruppen? 

Frage 10: 
Wie war und ist die Ausbildung der Beschäftigten in diesen Organisationseinheiten? 

Frage 11: 
Gibt und gab es eine typische dienstliche Entwicklung dieser Beschäftigten 

• 	
(Verweildauer in der Organisationseinheit, Vor- und Nachbeschäftigungen)? 

Frage 5: 
Welche Informationen werden bei der Kommunikation (s. Frage 3) ausgetauscht? 

Frage 6: 
Wie werden diese Informationen technisch ausgetauscht (Post, Fax, E-Mail etc.)? 

Frage 7: 
Werden die so erhaltenen Informationen im Hinblick auf ihre Belastbarkeit bewertet? 
Wenn ja - wie? 
Werden die so erhaltenen Informationen im Hinblick auf ihre Herkunft (TKÜ, Folter o.ä.) 
bewertet? Wenn ja - wie? 
Welche Auswirkungen haben diese Bewertungen auf den weiteren Umgang mit diesen 
Informationen? 

Frage 8: 
Gibt es eine Zusammenarbeit dieser Stellen über den Austausch von Informationen 
hinaus? Wenn ja - welche (bspw. Stellung eigener Technik an AND oder Nutzung von 
AND-Technik oder Einrichtungen)? 

"Fristen": 
Fragen 1 und 2: 5.8. (inkl. Vorschriftstexte) 
Fragen 3-11: 	18.8. für 11.09.2001 bis heute 
Fragen 3-4: 	31.08. für 1949 - 11.09.2001 

Mit freundlichen Grüßen 

Ralf Kunzer 

Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin 
Referat 602 - Parlamentarische Kontrollgremien; Koordinierung; Haushalt 
E-Mail: Ralf.Kunzer@bk.bund.de  
TEL: +49 30 18 400 2636, FAX: +49 30 18 10 400 2636 
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Von: Kunzer, Ralf 
Gesendet: Montag, 22.. Juli 2013 17:10 
An: 'OESI111@bmi.bund.de '; 'bmvgrecht115@bmvg.bund.de '; leitung-grundsatz@bnd.bund.de ' 
Cc: Schiffl, Franz; Grosjean, Rolf 
Betreff: Schriftlicher Bericht zur "Organisation deutscher Nachrichtendienste im Hnblick auf Kontakte 
mit ausländischen Diensten und Behörden 
Wichtigkeit: Hoch 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Bundeskanzleramt 
Referat 602 
602 - 152 04 - Pa 5 NA 3 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
als Anlage übersende ich die Bitte der Abgeordneten Piltz und Wolff um einen schriftlichen Bericht 
der Bundesregierung zu dem o.g. Thema. 

H.E. sollte für jede der genannten Behörden eine gesonderte Antwort des Fragenkatalogs erfolgen. 
Die ressortintern abgestimmten Antworten bitte ich mir zur Zusammenfassung und zentralen 
Übermittlung an das PKGr zu übersenden. 

Da nach den einzelnen Behörden gefragt ist, kann sich eine Antwort h.E. nur auf einen Zeitraum seit 
deren jeweiliger Gründung beziehen. Das Datum "1949" dürfte sich dadurch relativieren. 

Das BSI ist nicht vom Kontrollauftrag des PKGr gern. § 1 Abs. 1 PKGrG umfasst, so dass die 
Antwort grds. in das Ermessen des BMI gestellt ist. Allerdings könnte es sein, dass die Frage der 
Abgeordneten dann auf anderem Wege gestellt wird. 

Hinsichtlich der genannten Zentren sollte eine Abstimmung zwischen den beteiligten Diensten / 
Ressorts erfolgen. Die Federführung bitte ich das BMI zu übernehmen. 

Ich schlage aus inhaltlichen Gründen folgende Reihenfolge für eine Beantwortung vor: Fragen 1-4, 
9-11, 5-8. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ralf Kunzer 

Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin 
Referat 602 - Parlamentarische Kontrollgremien; Koordinierung; Haushalt 
E-Mail: Ralf.Kunzer@bk.bund.de  
TEL: +49 30 18 400 2636, FAX: +49 30 18 10 400 2636 

Mbi 

Berichtsanforderung_Piltz Wolff.pdf 
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Steffen Bockhahn 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Mitglied des Haushaltsausschusses 

Herrn Thomas Oppermann, MdB 
Vorsitzender des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages 

Deutscher Bundestag 
Parlamentarisches Kontrollgremium 

•«I 

Sekretariat — PD 5- 
Fax: 30012   ( 

• 	
1) U3, L, 4. Im4. P12(yr-  21! . 

ÄLLt. p z .y 
BerichtsbItte für das Parlamentarische Kontrollgremium 

,? 1K —Ä3Ä.Ng.e 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
ich möchte um die Beantwortung nachstehender Fragen zur nächsten Sitzung des 

,,,,,,,, 

Parlamentarischen Kontrollgremiums im August 2013 bitten. 

1.) Wie viele regelmäßige und unregelmäßige deutsch-ausländische Kontakte in den 
deutschen Behörden BND, MAD, BFV und BSI einschließlich der gemeinsamen 
Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GETZ gab es seit 2006 zu US-amerikanischen und 
britischen Geheimdiensten im Bezug auf die Übermittlung, Kontrolle und/oder 
Überwachung deutscher Kommunikationswege und/oder Daten deutscher 
Staatsbürger? 

2.) Wie viele Übermittlungen folgender Datenarten fanden seit 2003 zwischen den 
deutschen Behörden BND, MAD, BFV und BSI und US-amerikanischen sowie 
britischen Behörden statt? 
Bitte aufschlüsseln nach: Bestandsdaten, Personenauskünften, Standorten von 
Mobilfunktelefonen, Rechnungsdaten und Funkzellenabfrage, Verkehrsdaten, 
Speicherung von Daten auf ausländischen Servern, Aufzeichnungen von 
Emailverkehr während der Übertragung, Kontrolle des Emailverkehrs während der 
Zwischenspeicherung beim Provider im Postfach des Empfängers, Ermittlung der 
IMSI zur Identifizierung oder Lokalisierung mittels IMSI-Catcher, Ermittlung der IMEI, 
Einsatz von GPS-Technik zur Observation, Ermittlung von gespeicherten Daten eines 
Computers über Online-Verbindung, Installation von Spionagesoftware 
(Überwachungssoftware) in Form von „Trojanern", Keyloggern u.a., sowie KFZ-
Ortung 

3,) Innerhalb welcher Programme mit Berücksichtigung des bekannten PRISM-
Programms bestehen oder bestanden seit 2006 Kooperationsverelnbarungen 
zwischen den deutschen Behörden BND, MAD, BFV und BSI und US-
amerikanischen sowie britischen Behörden? 

4.) Zu welchen Gegenleistungen im Zuge der Kooperationen haben sich die deutschen 
Behörden BeD. MAD, BFV und BSI innerhalb der In Frage 3 benannten Programmen 
verpflichtet? 

Platz der Republik 1 • 11011 Berlin • 030 227 — 78770 • Fax 030 227 — 7676S 
E-Malt; steffen,bockhann@bundestag.de  

Wohlkreiib0ro: Stephanstr. 17 • 18055 Rostock Telefon 0331 37 77 65 9 • Fax 0381 49 20 01 4 
E Malt: steffen.dockhahn@wicbundestag.de  

23.07.2013 

PD 5 

EingRIT 23, Juli 2013 
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Steffen Bockhahn 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Mitglied des Haushaltsausschusses 

5.) Beinhalten die Kooperationen der deutschen Behörden BND, MAD, BFV und BS1 und 
US-amerikanischen sowie britischen Behörden die Bereitstellung oder den Austausch 
von Hardware, Saftware und / oder Personal? Wenn ja, zu welchen Konditionen? 

6.) Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen und Kooperationsabkommen seit 1990 
liegen den Kooperationen seit 1990 zwischen den deutschen Behörden BND, MAD, 
BFV und BSI und US-amerikanischen sowie britischen Behörden zugrunde? 

7.) Wle oft fanden Sitzungen mit dem Kanzleramtsminister Ronald Pofalla unter 
Beteiligung des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler, des 
Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen und des 
Präsidenten des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst Ulrich Birkenheier seit 
2012 statt? Bitte listen sIe alle Sitzungstermine auf unter Beteiligung eines oder 
mehrerer Vertreter der oben genannten deutschen Behörden BND, BfV und MAO. 

8.) Wie oft waren bei den unter 7. erfragten Terminen Kooperationen der deutschen 
Behörden BND, MAD, BFV und BSI mit US-amerikanischen sowie britischen 
Behörden Gegenstand der Sitzungen? Fanden zu diesen Kooperationen regelmäßige 
mündliche oder schriftliche Unterrichtungen statt? 

9.) Wie oft waren Anliegen der G-10 Regularien seit 2001 Gegenstand von mündlichen 
oder schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem Kanzleramt und den Behörden 
BND, MAD, BFV und 851? 

10.) Welche Aussagen und welche Festlegungen wurden in Verbindung mit 
Anliegen der G-10 Regularien seit 2001 bezugnehmend auf Frage 8. getroffen? 

11.) Wann und wie oft seit Amtsantritt von Ronald Pofalla wurde die Kanzlerin 
Angela Merke! mündlich oder schriftlich durch den Kanzleramtsminister Ronald 
Pofalla übe' welche Ergebnisse der Sitzungen mit dem Kanzleramtsminister Ronald 
Pofalla unter Beteiligung des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Gerhard 
Schindler, des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg 
Maaßen und des Präsidenten des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst Ulrich 
Birkenheier unterrichtet? 

mit freundlichen Grüßen 

Steffen Bockhahn, MdB 

Platt der Republik 1 • 11011 Berlin • Telefon 030 227 — 76770 • Fax 030 227 76768 
E-Mail: steffen.bockhahrebundestag.de  

Wahlkrelstero: Sterinanstr. 17 - 18055 Rostock • Telefon 0381 37 77 66 9 • Gax 0331 49 20 01 

E-Mail: steffen.bockhannetwk.bundestag.de  

GESAMT SEITEN 02 
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ZYB-REFL 	 An: S 	P 	/DAND@DAND 
Gesendet von: 	 Kopie: G 	K /DAND@DAND, R A 	/DAND@DAND, M 
E 	 S 	 G 	/DAND@DAND, T 	M /DAND@DAND, I 

E /DAND@DAND, A 	S 	/DAND@DAND, 

26.07.2013 17:02 	 D 	B 	/DAND@DAND, M 	H 	/DAND@DAND, 
S J 	/DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND 

Thema: EILT SEHR!!!! Sondersitzung PKGLAntrag MdB Piltz und Wolff 

Sehr geehrter Herr P 

um die u.a. Anfrage zu beantworten (vgl. mail ZYZA/Fr. J 	vom 24.07.2013/9.33 Uhr auch an 
ZYE), benötigen wir asap (bis spätestens 29.7./13.00 Uhr) eine Übersicht der entspr. OrgEinheiten 
bzw. für Frage 10 Mitteilung der Anforderungsprofile (M.E. wird hier nicht nach der konkreten 
Ausbildung der einzelnen MA gefragt, sondern nach dem AP). 

Der einzige Trost ist der Hinweis von PLSA, dass nicht ab 2001 zu recherchieren ist, sondern "nur" 
der Jetzt-Stand dargestellt werden soll. 

Die knappe Fristsetzung ist leider erforderlich, weil sich ZYB am Dienstag weitgehend auf 
Betriebsausflug befindet. Sorry! 

Herr K 	: Bitte übernehmen Sie den Vorgang in meiner Abwesenheit am Montag. 

Gruß 

W. S 

Weitergeleitet von E 	 S 	/DAND am 26.07.2013 16:48 

Von: 	 PLSA-PKGr/DAND 
An: 	 ZYZ-REFL, ZYB-REFL/DAND@DAND 
Kopie: 	 PLS-REFL, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSB/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND, 

PLSE/DAND@DAND, T1-UAL/DAND@DAND, T2-UAL, TAZ-REFLJDAND@DAND 
Datum: 	26.07.2013 16:43 
Betreff: 	EILT! Sondersitzung PKGr Antrag MdB Piltz und Wolff 
Gesendet von: M 	F 

41% 	
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hinsichtlich des beigefügten Antrags der MdB Piltz und Wolff wird um Erstellung eines 
Antwortentwurfs zu den Fragen 10 und 11 gebeten. 
Der Antwortentwurf soll sich auf den heutigen Stand beschränken (insoweit ist die beantragte 
Berichtsanforderung für den Zeitraum ab 11.09.2001 nicht maßgeblich). 

• FF: 	ZYB 
• ZA: 	nach Maßgabe ZYB 

Berichtsanforderung__MdBs_Piltz _VVolff.pdf 

Es wird um kurze und präzise Stellungnahmen zu den Fragen 10 und 11 gebeten. Gegen eine 
VS-Einstufung der Zuarbeit bestehen - sofern nötig - keine Bedenken. 
Um Übersendung des Antwortentwurfs wird gebeten bis  Mittwoch, den 31. Juli 2013, 14 Uhr.  Vielen 
Dank. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 

• 

• 
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Berlin, 16. Juli 2013 
/c -„  

17—JUL-2013 08:14 PD5 

+493022730012 
+493022730012 r% f.,ed 

U U Cee • 
Gisela Piltz 

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Steilvertretende vorsitzende 
der FDP-Bundestagsfraktion 

Hartfrid Wolff 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

vorsitzender des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der FDP-Bundestagsfraktion 

An den 
Vorsitzenden des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums des Deutschen 
Bundestags 
Herrn Thomas Oppermann MdB 

Per Telefax an: (0 30) 2 27-3 00 12 

Nachrichtlich: 
Leiter Sekretariat PO 5, Herrn Ministerialrat 
Erhard Kathmann 

Betreff: Organisation deutscher Nachrichtendienste in Hinblick auf Kontakte mit 
ausländischen Diensten und Behörden 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wir beantragen die Erstellung eines schriftlichen Berichtes der Bundesregierung zur 
rechtlichen und tatsächlichen Situation der deutsch-ausländischen Kontakte in den 
deutschen Behörden MAD, BND, BFV und BSI einschließlich der gemeinsamen Zentren 
GAR, GETZ, GIZ und GTAZ sowie zur diesbezüglichen Organisationsstruktur in den 
vorgenannten Behörden und Stellen. 

Der Bericht soll bis 1949 inhaltlich zurückgehend insbesondere folgende Fragen 
beantworten: 

1, welche rechtlichen Regelungen haben sich seit 1949 mit dem Verhältnis der obigen 
Behörden bzw. der Tätigkeit der Bundesregierung im Bereich dieser Behörden zu 
anderen Staaten bzw. zu deren Behörden beschäftigt (z. B. gesetzliches und 
untergesetzliches Recht einschließlich innerdienstlicher Verwaltungsanweisungen, 
völkerrechtliche Vereinbarungen. von Alliierten vorgelegte Bestimmungen), 

2. inwiefern unterscheiden sich die rechtlichen Regeln im Bezug auf unterschiedliche 
Staaten (etwa EU-Mitgliedstaaten, NATO-Partner, sonstige Drittstaaten), 	• 
insbesondere gibt es eine Einteilung, wenn ja, welcher Art, etwa in „befreundete" und 
„nicht-befreundete" bzw. „vertrauenswürdige' und „nicht-vertrauenswürdige" Staaten 
anhand welcher Kriterien, 

3. welche im In- und Ausland stationierten Organisationseinheiten und Dienstposten in 
den oben genannten deutschen Behörden kommunizieren mit welchen 
ausländischen Nachrichtendiensten (Bezeichnung der Organisationseinheiten 
anhand der Organigramme der Behörden), 

4. welche Zuständigkeiten waren bzw. sind den Organisationseinheiten zugeschrieben, 

PIU 717T,4 	 gi:T gToz---Inr-vr 
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• 

5. welcher Art sind die Informationen, die an den jeweiligen Stellen angesprochen 
wurden bzw. werden, 

6. auf welchem Wege (z.B. Postweg, Fax, Telefongespräche, elektronische 
Übermittlung, Einräumung von Datenbankzugriffen, persönliche Gespräche) wurden 
bzw. werden die Informationen übermittelt bzw. angefordert, 

7. auf welche Weise wurden bzw. werden die Informationen, die an die jeweiligen 
Stellen herangetragen wurden bzw_ werden oder von den jeweiligen Stellen 
angefordert wurden bzw. werden, überprüft bzw. validiert, insbesondere im Hinblick 
auf deren Vertrauenswürdigkeit und auf deren Erlangung unter welchen Umständen 
(etwa Informationen, die aufgrund von Überwachung von Telekommunikation, durch 
V-Leute, aber auch durch Folter o.ä, erlangt wurden) und welche Auswirkungen hatte 
bzw. hat dies auf die weitere Verarbeitung und Bewertung der Informationen, 

8. welcher Art war bzw, ist die Zusammenarbeit über den Austausch von Informationen 
hinaus ansonsten (z.B. Zurverfügungstellung von technischer Ausrüstung, Software, 
Know-How-Austausch, Hilfestellung bei der Einrichtung von 
Überwachungstechnologie, Nutzung von zur Verfügung gestellter Technologie, etc.), 

9. wie waren bzw. sind diese Organisationseinheiten personell aufgebaut (Unterteilung 
nach Laufbahngruppen), 

10. über was für eine Ausbildung verfügten bzw. verfügen die Angehörigen der 
Organisationseinheiten, 

11. wie gestaltete bzw. gestaltet sich der typische innerdienstliche Lebenslauf der 
Angehörigen der Organisationseinheit (z. B. Verweildauer in der 
Organisationseinheit. vorherige und nachfolgende Beschäftigung)? 

Die Fragen 1 und 2 sollen bis zum 05.08.2013 unter Abreichung der Rechtstexte beantwortet 
werden. 
Die Fragen 3-11 sollen bis zum 18.08.2013 für den Berichtszeitraum 11.09.2001 bis heute 
beantwortet werden. 
Die Fragen 3-4 sollen bis zum 31.08.2013 für den Berichtszeitraum von 1949 bis 10.09.2001 
beantwortet werden, 
Die Teilberichte sollen jeweils ab den obigen Daten in der Geheimschutzstelle einsehbar 
sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

• 

 

eisela Piltz MdB 	 Hartfrid Wolff MdB 

GESAMT SEITEN 02 
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Von: 	"Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
An: 	-datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de —  <datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 

Datum: Dienstag, 30. Juli 2013 09:30 
Betreff: WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 

Protokoll: 	-  Die Nachricht wurde weitergeleitet. 

Liebe Frau Dr.  Fes, 
anbei der Scan des BfDI-Schreibens vom 23. Juli 2013. 
Mit freundlichen Grüßen 

Mareike Bartels 

Von: Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Montag, 29. Juli 2013 17:47 
An: 'leitung -grundsatz@bnd. bund. de' 
Cc: ref601 
Betreff: 	Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit ausländischen Sicherheitsbehärden) 

Bundeskanzleramt 
Az 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 23.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

BfDI bittet mit Bezug um Beantwortung weiterer Fragen zur Tätigkeit von bzw. Kooperation des BND mit 
ausländischen Sicherheitsbehörden. Auch hinsichtlich dieser Fragen wird um Erstellung eines 
Antwortentwurfs zum  07. August 2013  gebeten. 

Für die Fragen unter A.I.-IV. besteht h.A.n. keine Zuständigkeit des BfDI. Ein erforderliches Ersuchen durch 
die G10-Kommission gemäß § 15 Abs. 5 S. 4 G10 bzw. § 24 Abs 2 Satz 3 BDSG ist hier nicht bekannt und 
wird seitens BfDI auch nicht vorgetragen. Sofern auch aus Sicht des BND die Kontrollzuständigkeit des BfDI 
vorliegend abzulehnen ist, wird um entsprechende Berücksichtigung und Darlegung im Antwortbeitrag zum 
Fragenteil A. gebeten. 

Auch im Rahmen der übrigen Beantwortung wird um eine durchgehende Prüfung der Kontrollkompetenz 
des BfDI sowie Berücksichtigung seiner Zuständigkeit gebeten. 

Vielen Dank und 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
VVilly-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

http://srvsdm17.bvoe.de/mail/datenschutzbeauftragter.nsf/(%24Inbox)/6664BFF506B.. . 30.07.2013 
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Von: 	Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Mittwoch, 17. Juli 2013 16:08 
An: 	'leitung-grundsatz@bnd.bund.de ' 
Cc: ref601 
Betreff: 	Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs gebeten. 
Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz ausgenommen bleiben. 
Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der Kontrollkompetenz des BfDI 
und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur G10-Kommission) herauszuarbeiten und die 
Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 

Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

Anhänge: 

image2013-07-30-092720.pdf 

http://srvsdm17.hvoe.de/mail/datenschutzbeauftragter.nst7(/02z1lnbox)/666z1BFF506B.. . 30.07.2013 
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HAUSANSCHRIFT  Husarenstraße 30. 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO  Fnedrichstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON 

TELEFAv 

EMAIL 

REARBEITET VON 

INTERNET 

(0228) 997799-511 
(0228) 997799-550 
Ret5@bfdcbund.de  

Dr. Bernd Kremer 

www.datenschutz.bund.de  

DATUM  Bonn, 23.07.2013 

GESCHAFT SZ V•6601007#0007 

(7U3A 	.2()<1. 	u 	uc)(-)c)c) 
VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH 0070 

411 Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte tur den Datenschutz und ow informabonsnener 
Postfach 1468. 530 Bonn 

Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an 

EE7REF Datenschutz 

mER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 
insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 

EEZUG 1. Medienberichte vom 22.07.2013  -  u.a. SPIEGEL 30/2013, S. 16 ff 
2. Mein Schreiben vom 05.07.2013 ( Az. wie vor) 

Ergänzend zu meinem Schreiben vom 5. Juli 2013 (Bezug 2), dessen Beantwortung 
aussteht, bitte ich, insbesondere unter Bezugnahme auf den Bericht im SPIEGEL 
vom 22. Juli 2013 (Bezug 1), um eine kurzfristige Stellungnahme zu folgenden Punk-
ten: 

A. Zu den Aussagen im SPIEGEL: 
„So heißt es in einem als streng geheim deklarierten Papier der Agency von die-
sem Januar (...): „Die deutsche Regierung hat ihre Auslegung des G-10-Gesetzes 
geändert, um dem BND mehr Flexibilität bei der Weitergabe geschützter Daten an 
ausländische Partner zu ermöglichen." (a.a.O., S. 17). 

„Tatsächlich war es im BND bis zu Schindlers Amtsantritt rechtlich umstritten, ob 
die nach dem deutschen G-10-Gesetz gewonnen Informationen an Partnerdienste 
weitergegeben werden dürfen. Schindler entschied: Sie dürfen." (a.a.O., S. 20). 

Hieran anknüpfend bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

27435/2013 
ZUSTELL• UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstralle 33 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbann 61 Husarenstraße 
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Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

I. Existiert das vorgenannte Papier bzw. bestehen entsprechende inhaltliche Ver-

einbarungenNorgehensweisen/Zielsetzungen? Seit wann existieren diese und 
mit welchem konkreten Inhalt? 	 6-A ü —  LoI\rwi\;%Sto 

II. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang hat der BND personenbezogene 
Daten gemäß § 7a Abs. 1 und Abs. 2 Artikel 10-Gesetz (G 10) an ausländische 
öffentliche Stellen, insbesondere AND, im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) übermittelt? In wie vielen Fällen und in welchem 
Umfang handelte es sich hierbei um „G 10-Originalmeldungen" (BT-Drs. 
16/509, S. 10), d.h. um ,,mit der strategischen Überwachung erlangte Erkennt-
nisse im Original" (a.a.O.)? 	 G 	— r., m1,1\ 1%s ■ J 

III. Wie hat der BND die tatbestandliche Voraussetzung der Gewährleistung eines 

angemessenen Datenschutzniveaus in dem ausländischen Staat (vgl. § 7a 
Abs. 1 Nr. 2 G 10) in diesen Fällen erfüllt, insbesondere unter Verwendung von 
Abwägungsfaktoren, die über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehen. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung zu § 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10 sind zur Feststellung der Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus „alle Umstände, die bei einer Übermittlung der Information 
aus der strategischen Überwachung von Bedeutung sind, zu berücksichtigen, 
insbesondere (Anmerkung: Formatierung durch Verfasser) die Dauer der ge-
planten Verarbeitung, das Empfängerland und die dort geltenden Rechtsnor-
men und Sicherheitsmaßnahmen (vgl. § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG))" (a.a.O.). 	 rcrn 

IV. Welche (insbesondere über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehenden) Abwägungsfaktoren hat der 
BND in den vorgenannten (s.o. Nr. II) Fällen zur Erfüllung der tatbestandlichen 
Voraussetzung "im Einklang megrundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien" 
(§ 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10) zugrunde gelegt? 

Nach der Gesetzesbegründung zählen zu den grundlegenden rechtsstaatli-
chen Prinzipien, die ein Empfängerstaat erfüllen muss, „insbesondere das De-
mokratieprinzip, die Gewaltenteilung, der Schutz der Menschenwürde und der 
Menschenrechte und der gerichtliche Rechtsschutz" (a.a.O.). Existieren inso-
weit — wie auch in Bezug auf die Gewährleistung eines angemessenen Daten- 
schutzniveaus (s.o. III.) — generelle, abschließende Konkretisierungen dieser 
gesetzlichen Vorgaben? 
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* Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

Zu den Aussagen im SPIEGEL: 

„Vor einiger Zeit hat der Dienst seine technische Ausrüstung am Hindukusch auf 
den neuesten Stand gebracht. (...) Seit einigen Jahren ist der BND im Norden Af-
ghanistan in der Lage, flächendeckend Gespräche mitzuverfolgen. (...) Ähnlich er-
folgreich (...) in Nordafrika, wo sie ebenfalls über besondere technische Fähigkei-
ten verfügen, (...). Das gleiche gilt für den Irak." (a.a.O., S. 19). 

I. Welche Technik (Hard- und Software) hat der BND im ALeancLzur Erfassung 
von Telekommunikationsverkehren (kurz: TKV) eingesetzt bzw. genutzt und 
welchen geographischen Bereich umfasste die jeweilige TKV? 

II. Auf welcher bzw. welchen Rechtsgrundlagen basiert(e) deren Einsatz? 
1 

J 
III. Welche Arten von TKV sind betroffen? Wo und wie sind die aus der jeweiligen 

TKV erhobenen Daten verarbeitet und genutzt worden? Erfolgte insbesondere 
auch eine Verarbeitung oder Nutzung im Inland? 

IV. Sind entsprechende Daten — wenn ja in welchem Umfang — an ausländische 
öffentliche Stellen übermittelt worden im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG, z.B. 
durch die Gewährungeipes Zugriffsrechts auf den jeweiligen Datenbestand? 

V. Hat der BND von ihm verwendte Technik ausländischen Stellen zur (eigen-  M   
verantwortlichen) Nutzung zur Verfüaugg gestellt? 	 -K3(1 

euSW9LLA1-  (£i 	Cl 
vl. Hat der BND das System/Programm „XKeyscore" (a.a.O., S. 17) im In- 	aL4.--, (3., 71,64 - 

eety 
und/oder Ausland verwendet bzw. ist dies beabsichtigt? Über welche techni- 	

v 	,
cww,ki 

schen Funktionalitäten verfügt dieses System/Programm? Welche dieser Funk-
tionalitäten wurden vom BND verwendet bzw. sollen verwendet werden? 

Für die Beantwortung dieser Fragen bis zum 9. August 2013  wäre ich dankbar. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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PLSA-HH-RECHT-SI 	An: ZYFD-SGL 
Gesendet von: M 	 Kopie: J 	P 	/DAND@DAND, ZYZ-REFL 
F 	 Thema: EILT! WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. 

Kooperationen des BND mit ausländischen Sicherheitsbehärden) 

30.07.2013 10:58 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

in Ergänzung zu unserer Einsteuerung vom 18. Juli 2013 lasse ich Ihnen nachfolgende E-Mail des 
BKAmts ebenfalls mit der Bitte um Erstellung eines Antwortentwurfs bzgl. der Fragen des BfDI vom 
23. Juli 2013 unter Berücksichtigung der inhaltlichen Hinweise des BKAmts zukommen. 

Um Übersendung des zu fertigenden Antwortentwurfs vor Ausgang an PLSA wird gebeten. Aufgrund 
der hiesigen Terminlage bitte ich um Übersendung eines Gesamtentwurfs (bzgl. der Schreiben BfDI 
vom 05. und 23. Juli 2013) möglichst bis Freitag, den 02. August 2013, 15 Uhr. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 

• 	
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von 	Fill../DAND  am 30.07.2013 10:34 	 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAN D@DAND 
Datum: 	30.07.2013 10:27 
Betreff: 	Antwort: WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke 
	

30.07.2013 10:13:52 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	30.07.2013 10:13 
Betreff: 	WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 30.07.2013 10:12 

Von: 	Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Montag, 29. Juli 2013 17:47 
An: 	leitung-grundsatz©bnd.bund.de' 
Cc: ref601 
Betreff: 	Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit ausländischen 
Sicherheitsbehärden) 

Bundeskanzleramt 
Az.. 601 - 15100 - Da 6 
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Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 23.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

BfDI bittet mit Bezug um Beantwortung weiterer Fragen zur Tätigkeit von bzw. Kooperation des BND 
mit ausländischen Sicherheitsbehörden.. Auch hinsichtlich dieser Fragen wird um Erstellung eines 
Antwortentwurfs zum  07. August 2013  gebeten. 

Für die Fragen unter A.I.-IV.. besteht h.A.n. keine Zuständigkeit des BfDI. Ein erforderliches 
Ersuchen durch die G10-Kommission gemäß § 15 Abs. 5 S. 4 G10 bzw. § 24 Abs 2 Satz 3 BDSG ist 
hier nicht bekannt und wird seitens BfDI auch nicht vorgetragen. Sofern auch aus Sicht des BND die 
Kontrollzuständigkeit des BfDI vorliegend abzulehnen ist, wird um entsprechende Berücksichtigung 
und Darlegung im Antwortbeitrag zum Fragenteil A. gebeten. 

Auch im Rahmen der übrigen Beantwortung wird um eine durchgehende Prüfung der 
Kontrollkompetenz des BfDI sowie Berücksichtigung seiner Zuständigkeit gebeten. 

Vielen Dank und 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

Von: 	Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Mittwoch, 17. Juli 2013 16:08 
An: 	leitung-grundsatz@bnd.bund.de ' 
Cc: 	ref601 
Betreff: 	Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs 
gebeten. Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz 
ausgenommen bleiben. Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur 
G10-Kommission) herauszuarbeiten und die Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 

Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen.. 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

ee 
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Eing. 	2 S. slu'Li 2013 

HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERBINDUNGSBÜRO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

0076 

ge IDer Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT De Bundesbeauftragte fUr den Datenschutz und de Inforrnabonstrehert 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach  

TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX (0228) 997799-550 

E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 23.07.2013 

GESCHAFTSZ V-6601007#0007 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszelchen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

BETREFF Datenschutz 
HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 

insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 
BEZUG 1. Medienberichte vom 22.07.2013 - u.a. SPIEGEL 30/2013, S. 16 ff 

2. Mein Schreiben vom 05.07.2013 ( Az. wie vor) 

Ergänzend zu meinem Schreiben vom 5. Juli 2013 (Bezug 2), dessen Beantwortung 
aussteht, bitte ich, insbesondere unter Bezugnahme auf den Bericht im SPIEGEL 
vom 22. Juli 2013 (Bezug 1), um eine kurzfristige Stellungnahme zu folgenden Punk-
ten: 

A. Zu den Aussagen im SPIEGEL: 
„So heißt es in einem als streng geheim deklarierten Papier der Agency von die-
sem Januar (...): „Die deutsche Regierung hat ihre Auslegung des G-10-Gesetzes 
geändert, um dem BND mehr Flexibilität bei der Weitergabe geschützter Daten an 
ausländische Partner zu ermöglichen." (a.a.O., S. 17). 

„Tatsächlich war es im BND bis zu Schindlers Amtsantritt rechtlich umstritten, ob 
die nach dem deutschen G-10-Gesetz gewonnen Informationen an Partnerdienste 
weitergegeben werden dürfen. Schindler entschied: Sie dürfen." (a.a.O., S. 20). 

Hieran anknüpfend bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30. 53117 Bonn 
27435/2013 	 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61. Husarenstraße 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 89



0077 
Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 

I. Existiert das vorgenannte Papier bzw. bestehen entsprechende inhaltliche Ver-
einbarungen/Vorgehensweisen/Zielsetzungen? Seit wann existieren diese und 
mit welchem konkreten Inhalt? 

II. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang hat der BND personenbezogene 
Daten gemäß § 7a Abs. 1 und Abs. 2 Artikel 10-Gesetz (G 10) an ausländische 
öffentliche Stellen, insbesondere AND, im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) übermittelt? In wie vielen Fällen und in welchem 
Umfang handelte es sich hierbei um „G 10-Originalmeldungen" (BT-Drs. 
16/509, S. 10), d.h. um „mit der strategischen Überwachung erlangte Erkennt-
nisse im Original" (a.a.O.)? 

III. Wie hat der BND die tatbestandliche Voraussetzung der Gewährleistung eines 
angemessenen Datenschutzniveaus in dem ausländischen Staat (vgl. § 7a 
Abs. 1 Nr. 2 G 10) in diesen Fällen erfüllt, insbesondere unter Verwendung von 
Abwägungsfaktoren, die über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehen. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung zu § 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10 sind zur Feststellung der Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus „alle Umstände, die bei einer Übermittlung der Information 
aus der strategischen Überwachung von Bedeutung sind, zu berücksichtigen, 
insbesondere (Anmerkung: Formatierung durch Verfasser) die Dauer der ge-
planten Verarbeitung, das Empfängerland und die dort geltenden Rechtsnor-
men und Sicherheitsmaßnahmen (vgl. § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG))" (a.a.O.). 

IV. Welche (insbesondere über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehenden) Abwägungsfaktoren hat der 
BND in den vorgenannten (s.o. Nr. II) Fällen zur Erfüllung der tatbestandlichen 
Voraussetzung "im Einklang mirgrundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien" 
(§ 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10) zugrunde gelegt? 
Nach der Gesetzesbegründung zählen zu den grundlegenden rechtsstaatli-
chen Prinzipien, die ein Empfängerstaat erfüllen muss, „insbesondere das De-
mokratieprinzip, die Gewaltenteilung, der Schutz der Menschenwürde und der 
Menschenrechte und der gerichtliche Rechtsschutz" (a.a.O.). Existieren inso-
weit — wie auch in Bezug auf die Gewährleistung eines angemessenen Daten-
schutzniveaus (s.o. III.) — generelle, abschließende Konkretisierungen dieser 
gesetzlichen Vorgaben? 
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* IDer Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 3 V°19 3 B. Zu den Aussagen im SPIEGEL: 

„Vor einiger Zeit hat der Dienst seine technische Ausrüstung am Hindukusch auf 
den neuesten Stand gebracht. (...) Seit einigen Jahren ist der BND im Norden Af-
ghanistan in der Lage, flächendeckend Gespräche mitzuverfolgen. (...) Ähnlich er-
folgreich (...) in Nordafrika, wo sie ebenfalls über besondere technische Fähigkei-
ten verfügen, (...). Das gleiche gilt für den Irak." (a.a.O., S. 19). 

I. Welche Technik (Hard- und Software) hat der BND im Ausland zur Erfassung 
von Telekommunikationsverkehren (kurz: TKV) eingesetzt bzw. genutzt und 
welchen geographischen Bereich umfasste die jeweilige TKV? 

II. Auf welcher bzw. welchen Rechtsgrundlagen basiert(e) deren Einsatz? 

III. Welche Arten von TKV sind betroffen? Wo und wie sind die aus der jeweiligen 
TKV erhobenen Daten verarbeitet und genutzt worden? Erfolgte insbesondere 
auch eine Verarbeitung oder Nutzung im Inland? 

IV. Sind entsprechende Daten — wenn ja in welchem Umfang — an ausländische 
öffentliche Stellen übermittelt worden im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG, z.B. 
durch die Gewährung eines Zugriffsrechts auf den jeweiligen Datenbestand? 

V. Hat der BND von ihm verwendete Technik ausländischen Stellen zur (eigen-
verantwortlichen) Nutzung zur Verfügung gestellt? 

VI. Hat der BND das System/Programm „XKeyscore" (a.a.O., S. 17) im In-
und/oder Ausland verwendet bzw. ist dies beabsichtigt? Über welche techni-
schen Funktionalitäten verfügt dieses System/Programm? Welche dieser Funk-
tionalitäten wurden vom BND verwendet bzw. sollen verwendet werden? 

ti 

Für die Beantwortung dieser Fragen bis zum 9. August 2013  wäre ich dankbar. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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EILT! Neuerliche Anfrage des BfDI zum Thema PRISM/ TEMPORA EILT! 
H 	F 	An: TAZ-REFL 	 30.07.2013 11:15 

Kopie: 
TAG-REFL, J 	P 	, 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

ZYFD 
Tel.:  8= 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Bezug: Erste Anfrage des BfDI zum Thema TEMPORA/PRISM vom 05.07.2013 (vgl. meine E-Mail  
vom 18.07.2013) 

Sehr geehrter Herr W 

anbei übersende ich Ihnen mehrere ergänzende Fragen des BfDI in oben genannter Angelegenheit 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Zur Beantwortung der Fragen ist aus hiesiger Sicht Folgendes 
anzumerken: 

• 	
Zu Abschnitt A: 
Die Einschätzung des BKAmtes, wonach keine Zuständigkeit des BfDI für die Beantwortung der 
Fragen besteht, wird von hier aus geteilt. Die Frage des Umfangs der Übermittlung von G10-Material 
an AND gemäß § 7a G10 sowie die Frage der Auslegung der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des 
§ 7a G10 fällt in die Zuständigkeit der G10-Kommission. Eine Zuständigkeit des BfDI wäre nur dann 
gegeben, wenn dieser von der G10-Komission entsprechend beauftragt worden wäre. Eine solche 
Beauftragung liegt nicht vor bzw. wurde jedenfalls nicht vom BfDI vorgetragen. 

Zu Abschnitt B: 
Die Beantwortung der Fragen ist nur im Hinblick auf die Routine-FMA erforderlich, da die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten aus G10-Aufkommen in die Zuständigkeit der 
G10-Kommission fällt. 

Die Frage ist zu beantworten. Gemäß § 24 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 BDSG ist dem BfDI Einsicht in die 
genutzten Datenverarbeitungsprogramme zu gewähren. 

Der Einsatz von TKÜ im Ausland beruht nach hiesiger Einschätzung auf § 1 Abs. 2 S. 1 BNDG. 

Die Frage ist zu beantworten. Die Art und Weise der Datenerhebung ist von der Kontrollbefugnis des 
BfDI umfasst. 

IV.  
Die Übermittlung von Daten aus der Routine-FMA an AND basiert nach hiesiger Einschätzung auf § 9 
Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG. Die Gewährung eines Zugriffsrechts auf den 
BND-Datenbestand zugunsten einer ausländischen öffentlichen Stelle hätte sich - sofern sie 
überhaupt erfolgt ist - am engen Maßstab von § 11 BNDG i. V. m. § 10 BDSG zu orientieren. Danach 
ist die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens im Rahmen der Auftragserfüllung des BND 
unzulässig. Ein solches automatisiertes Abrufverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass ein Element 
der Selbstbedienung vorhanden ist, d. h. dass die ausländische Stelle selbst entscheiden kann, wann 
sie auf welche BND-Datensätze zugreift. Sobald eine Auswahl der abrufbaren Datensätze durch den 
BND und daher keine "Selbstbedienung" des AND vorliegt, handelt es sich nicht um ein 
automatisiertes Abrufverfahren, sondern um einzelne Übermittlungen, die auf technischem Wege 
erfolgen. 

V.  
Die Frage der Zurverfügungstellung von BND-Technik an ausländische Stellen ist m. E. nicht  von der 
Prüfkompetenz des BfDI umfasst. Gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 BDSG kontrolliert der BfDI bei den 
öffentlichen Stellen des Bundes die Einhaltung der Vorschriften des BDSG und anderer Vorschriften 
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über den Datenschutz. Die Ausleihe oder Schenkung von technischem Material an AND stellt keine 
datenschutzrechtliche Aktion des BND dar (keine Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung 
von personenbezogenen Daten). Für die Frage der Nutzung der BND-Technik durch den AND besteht 
wiederum keine Zuständigkeit des BfDI, da es sich nicht um eine deutsche, öffentliche Stelle des 
Bundes handelt. 

VI. 
Die Frage ist zu beantworten. Die Art und Weise der Datenerhebung ist von der Kontrollbefugnis des 
BfDI umfasst (s.o.). 

Aufgrund der mit anliegender E-Mail PLSA erfolgten Fristsetzung bitte ich um Stellungnahme zu 
diesem aktuellen Schreiben des BfDI und dem Schreiben des BfDI vom 05.07.2013 bis  Freitag, 02.  
August 2013, 10.00 Uhr.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung (jedoch DR-bedingt heute nur bis 15 Uhr und morgen 
lediglich in Notfällen per Handy über den BvD). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. HL 
ZYFD/Tel. 8.-  _- 
	Weitergeleitet von H 	 ,,:/DAND am 30.07.2013 11:04 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 ZYFD-SGL 
Kopie: 	 J 	P 	/DAND@DAND, ZYZ-REFL 
Datum: 	30.07.2013 10:58 
Betreff: 	EILT! WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 
Gesendet von: Nf. 	F 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

in Ergänzung zu unserer Einsteuerung vom 18. Juli 2013 lasse ich Ihnen nachfolgende E-Mail des 
BKAmts ebenfalls mit der Bitte um Erstellung eines Antwortentwurfs bzgl. der Fragen des BfDI vom 
23. Juli 2013 unter Berücksichtigung der inhaltlichen Hinweise des BKAmts zukommen. 

Um Übersendung des zu fertigenden Antwortentwurfs vor Ausgang an PLSA wird gebeten. Aufgrund 
der hiesigen Terminlage bitte ich um Übersendung eines Gesamtentwurfs (bzgl. der Schreiben BfDI 
vom 05. und 23. Juli 2013) möglichst bis Freitag, den 02. August 2013, 15 Uhr. 

Mit freundlichen Grüßen 

M, 
PLSA, Tel.: 8L,„_. 
	Weitergeleitet von M 

	
/DAND am 30.07.2013 10:34 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	30.07.2013 10:27 
Betreff: 	Antwort: WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 
	

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	30.07.2013 10:13:52 
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Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	30.07.2013 10:13 
Betreff: 	WG: Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit 

ausländischen Sicherheitsbehärden) 

Bitte an PLSA-HH-Recht-Sl weiterleiten, 
danke 

Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 30.07.2013 10:12 

Von: 	Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Montag, 29. Juli 2013 17:47 
An: leitung-grundsatz©bnd.bund.de' 
Cc: ref601 
Betreff: 	Ergänzende Fragen des BfDI (Tätigkeit von bzw. Kooperationen des BND mit ausländischen 
Sicherheitsbehärden) 

Bundeskanzleramt 
Az.: 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 23.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

BfDI bittet mit Bezug um Beantwortung weiterer Fragen zur Tätigkeit von bzw. Kooperation des BND 
mit ausländischen Sicherheitsbehörden.. Auch hinsichtlich dieser Fragen wird um Erstellung eines 
Antwortentwurfs zum  07. August 2013  gebeten. 

Für die Fragen unter A.I.-IV.. besteht h.A.n. keine Zuständigkeit des BfDl. Ein erforderliches 
Ersuchen durch die G10-Kommission gemäß § 15 Abs. 5 S. 4 G10 bzw. § 24 Abs 2 Satz 3 BDSG ist 
hier nicht bekannt und wird seitens BfDI auch nicht vorgetragen. Sofern auch aus Sicht des BND die 
Kontrollzuständigkeit des BfDI vorliegend abzulehnen ist, wird um entsprechende Berücksichtigung 
und Darlegung im Antwortbeitrag zum Fragenteil A. gebeten. 

Auch im Rahmen der übrigen Beantwortung wird um eine durchgehende Prüfung der 
Kontrollkompetenz des BfDI sowie Berücksichtigung seiner Zuständigkeit gebeten. 

Vielen Dank und 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  
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Von: 	Bartels, Mareike 
Gesendet: 	Mittwoch, 17. Juli 2013 16:08 
An: 	'leitung-grundsatz@bnd.bund.de ' 
Cc: ref601 
Betreff: 	Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az.: 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs 
gebeten. Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz 
ausgenommen bleiben. Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur 
G10-Kommission) herauszuarbeiten und die Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 

Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen.. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

4 
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Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

De  Bundesbeaufeagte hur den Datenschutz  und  de infonnator shemed 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

nAusArisceaiFT  Husarenstraße 30. 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX  (0228) 997799-550 

Re15@bfdi bund de 

ilEARBLITET VON  Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn. 23.07.2013 
GESCHAFT  SZ  V•6601007#0007 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschattszeicben bei 
allen Antwortschreiben unbedingt an 

POSTANSCHRIFT 

EE'REF'  Datenschutz 
ER  Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 

insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 
BEZUG  1. Medienberichte vom 22.072013 - u.a. SPIEGEL 30/2013, S. 16 ff 

2. Mein Schreiben vom 05.07.2013 ( Az. wie vor) 

Ergänzend zu meinem Schreiben vom 5. Juli 2013 (Bezug 2), dessen Beantwortung 
aussteht, bitte ich, insbesondere unter Bezugnahme auf den Bericht im SPIEGEL 
vom 22. Juli 2013 (Bezug 1), um eine kurzfristige Stellungnahme zu folgenden Punk-

ten: 

A. Zu den Aussagen im SPIEGEL: 
„So heißt es in einem als streng geheim deklarierten Papier der Agency von die-
sem Januar (...): „Die deutsche Regierung hat ihre Auslegung des G-10-Gesetzes 
geändert, um dem BND mehr Flexibilität bei der Weitergabe geschützter Daten an 
ausländische Partner zu ermöglichen." (a.a.O., S. 17). 

„Tatsächlich war es im BND bis zu Schindlers Amtsantritt rechtlich umstritten, ob 
die nach dem deutschen G-10-Gesetz gewonnen Informationen an Partnerdienste 
weitergegeben werden dürfen. Schindler entschied: Sie dürfen." (a.a.O., S. 20). 

Hieran anknüpfend bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

27435/2013 
ZUSTELL• UND LIEFERANSCHRIFT Husarensedle 30.  53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbann 61 Husareneahe 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 96



VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	 0084 

Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 

I. Existiert das vorgenannte Papier bzw. bestehen entsprechende inhaltliche Ver-
einbarungenNorgehensweisen/Zielsetzungen? Seit wann existieren diese und 
mit welchem konkreten Inhalt? 

II. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang hat der BND personenbezogene 
Daten gemäß § 7a Abs. 1 und Abs. 2 Artikel 10-Gesetz (G 10) an ausländische 
öffentliche Stellen, insbesondere AND, im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) übermittelt? In wie vielen Fällen und in welchem 
Umfang handelte es sich hierbei um „G 10-Originalmeldungen" (BT-Drs. 

• 16/509, S. 10), d.h. um „mit der strategischen Überwachung erlangte Erkennt-
nisse im Original" (a.a.O.)? 

III. Wie hat der BND die tatbestandliche Voraussetzung der Gewährleistung eines 
angemessenen Datenschutzniveaus in dem ausländischen Staat (vgl. § 7a 
Abs. 1 Nr. 2 G 10) in diesen Fällen erfüllt, insbesondere unter Verwendung von 
Abwägungsfaktoren, die über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehen. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung zu § 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10 sind zur Feststellung der Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus „alle Umstände, die bei einer Übermittlung der Information 

aus der strategischen Überwachung von Bedeutung sind, zu berücksichtigen, 
insbesondere (Anmerkung: Formatierung durch Verfasser) die Dauer der ge-

planten Verarbeitung, das Empfängerland und die dort geltenden Rechtsnor-
men und Sicherheitsmaßnahmen (vgl. § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG))" (a.a.O.). • 	

IV. Welche (insbesondere über die in der Gesetzesbegründung zu dieser Norm 
festgelegten Regelbeispiele hinausgehenden) Abwägungsfaktoren hat der 
BND in den vorgenannten (s.o. Nr. II) Fällen zur Erfüllung der tatbestandlichen 
Voraussetzung "im Einklang megrundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien" 
(§ 7a Abs. 1 Nr. 2 G 10) zugrunde gelegt? 
Nach der Gesetzesbegründung zählen zu den grundlegenden rechtsstaatli-
chen Prinzipien, die ein Empfängerstaat erfüllen muss, „insbesondere das De-
mokratieprinzip, die Gewaltenteilung, der Schutz der Menschenwürde und der 
Menschenrechte und der gerichtliche Rechtsschutz" (a.a.O.). Existieren inso-
weit — wie auch in Bezug auf die Gewährleistung eines angemessenen Daten-
schutzniveaus (s.o. III.) — generelle, abschließende Konkretisierungen dieser 
gesetzlichen Vorgaben? 
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4#  IDer Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

:3E ■ IE 3 `. ■2 ‚ .1 3B .  Zu den Aussagen im SPIEGEL: 

„Vor einiger Zeit hat der Dienst seine technische Ausrüstung am Hindukusch auf 

den neuesten Stand gebracht. (...) Seit einigen Jahren ist der BND im Norden Af-

ghanistan in der Lage, flächendeckend Gespräche mitzuverfolgen. (...) Ähnlich er-

folgreich (...) in Nordafrika, wo sie ebenfalls über besondere technische Fähigkei-

ten verfügen, (...). Das gleiche gilt für den Irak." (a.a.O., S. 19). 

I. Welche Technik (Hard- und Software) hat der BND im At.  islandzur Erfassung 

von Telekommunikationsverkehren (kurz: TKV) eingesetzt bzw. genutzt und 
welchen geographischen Bereich umfasste die jeweilige TKV? 

II. Auf welcher bzw. wetchep,Rechtsgrundlagen basiert(e) deren Einsatz? 

ui. Welche Arten von TKV sind betroffen? Wo und wie sind die aus der jeweiligen 

TKV erhobenen Daten verarbeitet und genutzt worden? Erfolgte insbesondere 

auch eine Verarbeitung oder Nutzung im Inland? 

Hat der BND von ihm verwenci4te Technik ausländischen Stellen zur (eigen- 

verantwortlicheo) Nutzung z sur VerfüguRg gestellt? 
ex 

Hat der BND das System/Programm „XKeyscore" (a.a.O., S. 17) im In- 	aLkic, 

und/oder Ausland verwendet bzw. ist dies beabsichtigt? Über welche techni- 

schen Funktionalitäten verfügt dieses System/Programm? Welche dieser Funk-

tionalitäten wurden vom BND verwendet bzw. sollen verwendet werden? 

Für die Beantwortung dieser Fragen bis zum 9. August 2013  wäre ich dankbar. 

Im Auftrag 

Löwnau 

IV. Sind entsprechende Daten — wenn ja in welchem Umfang — an ausländische 

öffentliche Stellen übermittelt worden im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG, z.B. 

durch die Gewähruneeines Zugriffsrechts auf den jeweiligen Datenbestand? 

S 3-2- .111/4J \ ( Vy‘ (,(5711—i -PAL",(S(_ 	 d  
)(1  10 V.  

VI.  
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WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit 
AND im Bereich TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: FRISTVERKÜRZUNG 

H F 	An: 
TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFL, 

30.07.2013 11:20 
LBZ-REFL 

Kopie: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
ZYFD 
Tel.: 8, 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des Eingangs einer neuerlichen, nunmehr termingebundenen Anfrage des BfDI in oben 
genannter Angelegenheit hat PLSA um Vorlage des Antwortentwurfes bis Freitag, den 02. August 
2013, 15 Uhr, bei Herrn Präsidenten gebeten. Ich bedauere daher, die Ihnen zuvor genannte Frist von 
Freitag, DS, auf Freitag, 10 Uhr, vorverlegen zu müssen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 
	Weitergeleitet von H 	 /DAND am 30.07.2013 11:16 ---- 

Von: 	 Hs 	F 	JDAND 
An: 	 TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	UFYZ-SGUDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	22.07.2013 16:31 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie mir soeben von Abt. TA mitgeteilt wurde, sind die Produktionsabteilungen nicht nur im mit 
anliegender Mail geschilderten Umfang (Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
britische/US-amerikanische Stellen, die aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem 
Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren  
stehen) von der Anfrage des BfDI betroffen. Auch alle die Informationen, die als sogenannte finished 
SIGINT-Erkenntnisse (also Informationen aus Telekommunikationsverkehren) von Abt. TA an die 
Auswertung gegeben wurden und von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben 
wurden, müssen von den auswertenden Bereichen gemeldet werden, da Abt. TA keine Kenntnis von 
derartigen Übermittlungen erhält. Sofern nicht ohnehin bereits geschehen, bitte ich um Abfrage auch 
dieser Informationen in Ihren Abteilungen. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 
	Weitergeleitet von H 

	
JDAND am 22.07.2013 16:11 

Von: 	 H  , 	F 	_/DAND 
An: 	 TEZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 

UFYZ-SGUDAND@DAND 
Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 10:26 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
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aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDl, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFDTTel. 
	Weitergeleitet von 	FLL,:",„yDAND am 19.07.2013 10:09 	 

Von: 	 FMMDAND 
An: 	 ZYFD/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 09:56 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus 11111111111111Zusammenhang  
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen  ,  die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

TAG, utagy3 

	Weitergeleitet von A.;, 	am 19.07.2013 08:38 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: G  . .  W  . 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 100



VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	 0088 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

RefL TAZ, Tel. 

Weitergeleitet von  G11111WMIL 	,JDAND am 18.07.2013 17:09 

Von: 	HBIZZ 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	JOB  PallIrDAND@DAND,  DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 

TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013, 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W, 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDI. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BIDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
Fragen des BfDI. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
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BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 
	Weitergeleitet von H, 	F  , 	JDAND am 18.07.2013 11:01 -- 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
MIM 111.11111 

Sehr geehrte Frau Dr. 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

F 
PLSA, Tel.: 8. 
	Weitergeleitet von M., 	 /DAND am 18.07.2013 09:07 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 

leitung-grundsatz 
	

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
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• 

An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	18.07.2013 07:49 
Betreff: 	WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 18.07.2013 07:47 	 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de '" <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 17.07.2013 16:07 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de > 
Betreff: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs 
gebeten. Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz 
ausgenommen bleiben. Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur 
G10-Kommission) herauszuarbeiten und die Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 

Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  
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Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 
Dienstsitz Pullach 
Heilmannstraße 30 
82049 Pullach 

TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX (0228) 997799-550 

E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

INTERNET www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 05.07.2013 
GESCHAFTSZ V-660/007#0007 

HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 
allen Antwortschreiben unbedingt an. 

2-‘ 

BETREH Datenschutz 
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ete Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten (AND); 
TEMPORA, PRISM etc. 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. Interview mit Herrn BM Dr. Friedrich am 03.07.2013 im 
Münchener Merkur; Spiegel-Online vom 02.07.2013, 17.02 Uhr; Handelsblatt 
vom 03.07.2013 

2. Bericht der Bundeskanzlerin vom 4. Juli 2013 - http:///www.bundeskanzlerin.de/ 
Content/DE/Artike1/2013/06/2013-06-28-internetdaten.html 

Im Hinblick auf meine durch § 24 BDSG begründeten Beratungs- und Kontrollkompe-
tenzen bitte ich unter Bezugnahme auf die vorgenannten Medienberichte (Bezug 1) 
um die kurzfristige Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Dabei beschränke ich 
mich gemäß der in § 24 Abs. 2 Satz 3 BDSG statuierten Kontrollzuweisung an die 
G10-Kommission auf nicht einzelfallspezifische Angaben. Die Rechtmäßigkeit im 
Einzelfall ist ausschließlich durch die G10-Kommission zu überprüfen. 

1. Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren 
(kurz: TKV) im Sinne des § 3 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhobene 
personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 BDSG an US-amerikanische 
und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermit-
telt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
25601/2013 	 VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße 
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* Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 
	

Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall? 

2. Hat der BND unter Nr. 1 genannte Handlungen (auch) im Wege der Amtshilfe 

oder aufgrund der (nur in tatsächlicher Hinsicht erfolgten) Aufforderung bzw. Initi-

ierung Dritter — und damit in rechtlich eigener Verantwortlichkeit - durchgeführt? 

Falls ja, in wie vielen Fällen war dies der Fall? Wurden in diesem Zusammenhang 

erlangte personenbezogene Daten an US-amerikanische und/oder britische Stel-

len/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG übermittelt? 

3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis 

zum 1. Mai 2013 über (Er-)Kenntnisse in Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 

BDSG), Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 

BDSG) personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit TKV, die 

durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet 

oerichtet \Alorden sind'? 	 (gr-K.enntniec4,  h,r.ric.!t(=.) es sich ggf.? 

Zudem bitte ich im Hinblick auf die Mitteilung der Frau Bundeskanzlerin vom 4. Juli 

2013 (Bezug 2) um die zeitnahe Übermittlung der erlangten Informationen und die 

weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im 
Bereich TKÜ: TEMPORA, PRISM 
TE-JUSTIZIARIAT An: ZYFD-SGL 	 31.07.2013 17:20 
Gesendet von: P 	B 
Kopie: 	TEZ-REFL 

TEZY 
Tel.: 8 

Protokoll: 	Diese Nachricht wurde weitergeleitet. 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegend übersende ich den Antwortbeitrag der Abt. TE zur o.g. Anfrage des BfDI. 

Lj 
BfDl_AbtTE final.docx 

Mit freundlichen Grüßen 

444 	Justiziariat der Abteilung TE 

' Tv 	;_:• I-b 	-e  all  UTEZVAY 
i PI» 	-Nil  UTEZYBX 

Zuschriften bitte immer an TE-JUSTIZIARIAT 
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Antwortbeitrag Abt. TE 

1. Hat der BND aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren (kurz: TKV) 

im Sinne des § 3 Abs. 3 BDSG erhobene personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 

BDSG an US-amerikanische und/oder britische Stellen/Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 

Nr. 3 BDSG übermittelt? Falls ja, in wie vielen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit 

welchen Datenvolumina war dies in den letzten fünf Jahren der Fall. 

Daten, die aus Telekommunikationsverkehren erhoben wurden, werden im BND durch Abt. 

TA erhoben und dienstweit zur Verfügung gestellt. Übermittlungen an AND erfolgen dann in 

der Regel unmittelbar durch • t. T diglich bei Diensten, zu denen Abt. TA keine 

offiziellen Beziehungen unterhält, werden Informationen ausnahmsweise direkt und in 

Absprache mit Abt. TA übermittelt. Die angefragten Dienste USA und GBR fallen nicht unter 

• 	diese Kategorie. 
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3. Verfüg(t)en Personen im Bereich des Bundeskanzleramtes und/oder des BND bis zum 

01.05.2013 über (Er )Kenntnissein Bezug auf die Erhebung (s. § 3 Abs. 3 BDSG), 

Verarbeitung (s. § 3 Abs. 4 BDSG) und/oder Nutzung (s. § 3 Abs. 5 BDSG) 

personenbezogener Daten aus bzw. im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren, die 

durch ausländische Stellen/Personen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 

initiiert bzw. durchgeführt oder vom Ausland in dieses Hoheitsgebiet gerichtet worden sind? 

Um welche (Er)Kenntnisse handelt(e) es sich ggf? 

Abt. TE ist der Auffassung, dass diese Frage nicht vom Kontrollrecht des § 24 BDSG umfasst 

• ist. Der BfDI ist befugt, „bei den öffentlichen Stellen des Bundes die Einhaltung der 

Vorschriften" über den Datenschutz zu kontrollieren. Die Frage des BfDI bezieht sich jedoch 

erstens nicht auf Vorgänge, die durch eine Bundesbehörde vorgenommen wur n, sondern rn 

von einer ausländischen Stelle, die der Kontrollbefugnis des BfDI nicht unte iegt. Zweitens 

bezieht sich die Frage nicht auf einen Datenverarbeitungsvorgang (der selbstverständlich 

datenschutzrechtlich umfassend überprüfbar wäre), sondern auf den Wissens- und 

Kenntnisstand in der Behörde. Die Abfrage von (Er-)Kenntnissen zu einem bestimmten 

Sachverhalt ist jedoch (ausschließlich) eine fachaufsichtliche und keine datenschutzrechtliche 

Frage. Auch die Verpflichtung zur Unterstützung des BfDI, z.B. durch die Beantwortung von 

Fragen, ist gem. § 24 Abs. 4 Nr. 1 nur insoweit zu gewähren, als dies „im Zusammenhang mit 

der Kontrolle nach Absatz 1" steht. Drittens wäre im Hinblick auf die partnerpolitischen 

Interessen in einem sensiblen Fall h.E. ergänzend zu prüfen, ob durch eine Auskunft nicht 

ggf. die Sicherheit des Bundes gefährdet wäre (§ 24 Abs. 4 S. 4 BDSG), da zu befürchten 

III wäre, dass der AND seine Zusammenarbeit einschränkt, wenn der BND derartige 

Erkenntnisse zur Arbeitsweise ohne Rückfrage bei dem betroffenen Dienst offenlegt. 

Dies vorausgeschickt liegen bei Abt. TE keine (Er-)Kenntnisse im Sinne der Anfrage vor, da  

es bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten an andere Dienste 

nachrichtendienstlicher Übung entspricht, die Informationsherkunft nicht offenzulegen. Selbst 

bei der Weitergabe von Telekommunikationsmerkmalen ist daher nicht eindeutig klar, ob 

diese aus SIGINT oder z.B. aus HUMINT-Maßnahmen gewonnen wurden. Wenn aber schon 

nicht erkennbar ist, ob Informationen aus Telekommunikationsverkehren stammen, dann ist 

erst recht nicht erkennbar, ob sie im Zusammenhang damit stehen. 
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Antwort: WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des 
BND mit AND im Bereich TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: 
FRISTVERKÜRZUNG _; 
A 	H 	An:  Hatid F 	 01.08.2013 10:04 

Kopie: 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, TW-AL, TWZ-REFL, 
TW-JUSTIZIARIAT 

TWZY 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau Dr. F 

zu Ihrer u.g. Anfrage nimmt die Abt. TW wie folgt Stellung: 

1. Übermittlung von Informationen, die als sogenannte finished SIGINT-Erkenntnisse (also 
Informationen aus Telekommunikationsverkehren) von Abt. TA an die Abt. TW gegeben wurden und 
von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben wurden 

2008: 6 Übermittlungsvorgänge 
• 2009: 26 Übermittlungsvorgänge 

2010: 13 Übermittlungsvorgänge 
2011: 23 Übermittlungsvorgänge 
2012: 21 Übermittlungsvorgänge 
2013: 5 Übermittlungsvorgänge 

2. Übermittlung von personenbezogenen Daten an britische und/oder US-amerikanische Stellen, die 
aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im 
Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren stehen 

Eine derartige Übermittlung ist hier nicht bekannt. Im Übrigen ist h.E. eine weitere sinnvolle 
Beantwortung nicht möglich. Zum Einen ist der Abt. TW häufig nicht bekannt, ob eine Information, die 
über OSINT, HUMINT oder den Erkenntnisaustausch mit AND oder Behörden zum BND gelangt ist, 
ursprünglich aus Telekommunikationsverkehren sta 
Übermittlung an AND keine Dokumentationspflicht.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. A 	H 
TWZY / 8 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aufgrund... 	30.07.2013 11:20:42 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 

H 	F 	JDAND 
TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
30.07.2013 11:20 
WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: FRISTVERKÜRZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des Eingangs einer neuerlichen, nunmehr termingebundenen Anfrage des BfDI in oben 
genannter Angelegenheit hat PLSA um Vorlage des Antwortentwurfes bis Freitag, den 02. August 
2013, 15 Uhr, bei Herrn Präsidenten gebeten. Ich bedauere daher, die Ihnen zuvor genannte Frist von 
Freitag, DS, auf Freitag, 10 Uhr, vorverlegen zu müssen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H.0 F  . 
ZYFD/Tel. 
---  Weitergeleitet von H 
	

./DAND am 30.07.2013 11:16 ----- 

Von: 	 H. 	 JDAND 
An: 	 TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFLJDAND@DAND 
Kopie: 	UFYZ-SGUDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	22.07.2013 16:31 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie mir soeben von Abt. TA mitgeteilt wurde, sind die Produktionsabteilungen nicht nur im mit 
anliegender Mail geschilderten Umfang (Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
britische/US-amerikanische Stellen, die aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem 
Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren  
stehen) von der Anfrage des BfDI betroffen. Auch alle die Informationen, die als sogenannte finished 
SIGINT-Erkenntnisse (also Informationen aus Telekommunikationsverkehren) von Abt. TA an die 
Auswertung gegeben wurden und von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben 
wurden, müssen von den auswertenden Bereichen gemeldet werden, da Abt. TA keine Kenntnis von 
derartigen Übermittlungen erhält. Sofern nicht ohnehin bereits geschehen, bitte ich um Abfrage auch 
dieser Informationen in Ihren Abteilungen. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFD/Tel.  8M. 

Weitergeleitet von H 
	

F11/1/1/DAND  am 22.07.2013 16:11  --- 

Von: 	1-11.11. FMIIIII/JDAND 
An: 	 TEZ-REFL, LAZ-REFL/DAND@DAND, LBZ-REFLJDAND@DAND, TWZ-REFL, 

UFYZ-SGUDAND@DAND 
Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 10:26 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDl, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. H 
ZYFD/Tel. 8 
	Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 19.07.2013 10:09 

Von: 	 A 	F 	/DAND 
An: 	 ZYFD/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 09:56 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus 1311111111Zusammenhang  
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen , die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. F_ 
TAG, utagy3 

Weitergeleitet von A 	F 	./DAND am 19.07.2013 08:38 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: a_ W 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

RefL TAZ, Tel.  8//: 

	Weitergeleitet von  Gala w11111111111111/11DAND  am 18.07.2013 17:09 ---- 

Von: 	 Ffflai/DAND 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	 PJDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
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Datum: 	18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 

TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013, 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDI. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BfDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
Fragen des BfDI. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

[Anhang "130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf' gelöscht von A 	 JDAND] 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 
---- Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 18.07.2013 11:01 --- 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
M. 	 • 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F  , 
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von M,  . 	 /DAND am 18.07.2013 09:07 ---- 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 

• 	leitung-grundsatz 
	

Bitte an PLSA-HH-Recht-Sl weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 
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Antwort: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND 
mit AND im Bereich TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: 
FRISTVERKÜRZUNG 
LA-JUSTIZIARIAT An: ZYFD-SGL, H 	F 	 01.08.2013 10:24 
Gesendet von: C 	G 
Kopie: 	 LA-AL, LA-VZ, LA-REFL-JEDER 
Diese Nachricht ist digital signiert. 

LAZY 
Tel.: 8, 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau Dr. F 

im Rahmen der Auswertung und Beschaffung von Informationen zu unseren Zielregionen arbeiten wir 

auch mit amerikanischen und britischen Partnerdiensten zusammen. 

Soweit es dabei zu einer Übermittlung personenbezogener Daten kommt, erfolgt diese nach den 

• 	Vorgaben des § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 2 und 3 BVerfSchG und der DV Übermittlung. 

Im Rahmen der auftragskonformen Regelberichterstattung für die Bedarfsträger des BND 

(insbesondere die Bundesregierung und die Ressorts) erstellt LA Analysen, Sonderberichte, 

Regionalberichte und Auftragsantworten. 

Für diese Ausgangsberichterstattung verarbeiten wir Aufkommen aus verschiedenen 

Informationsquellen, insbesondere aus HUMINT, OSINT, ERKA, aber auch aus SIGINT. Somit basiert 

diese Ausgangsberichterstattung teilweise auch auf aus bzw. im Zusammenhang mit 

Telekommunikationsverkehren erhobenen Informationen. Wie andere Rohmeldungen, werden aber 

auch diese SIGINT-Informationen durch die auswertenden Bereiche bearbeitet und nur insoweit für 

die Ausgangsberichterstattung genutzt, als sie für die Bedarfsträger relevant sind. Inwieweit dies im  

Abfragezeitraum erfolgt ist, wurde bei LA allerdings nicht gesondert erfasst.  

Im Abfragezeitraum wurde diese Ausgangsberichterstattung in nicht unerheblichem Umfang auch für 

vertrauenswürdige Partner (AND), darunter auch USA-AND und GBR-AND freigegeben. Wie oben 

ausgeführt, handelt es sich dabei aber nicht um originäres SIGINT-Aufkommen, sondern um 

Ausarbeitungen der Auswertung (finished intelligence), die im Gegenzug für Informationen unserer 

Partner ausgetauscht wurden (Erkenntnisaustausch).  Auch hierüber führt LA keine gesonderte 

Statistik.  

Abteilung LA führte im Abfragezeitraum Fachgespräche mit USA-AND und GBR-AND, in denen 

auftragsbezogene Informationen (auch personenbezogene Daten) ausgetauscht wurden. Diese 

betrafen überwiegend Personen der Zeitgeschichte sowie Schlüsselpersonen mit entscheidendem 

Einfluss auf die politische, wirtschaftliche und militärische Entwicklung in den LA zur Bearbeitung 

zugewiesenen Zielregionen. Zur Übermittlung originärer SIGINT-Informationen kam es dabei nicht. 
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Im operativen Bereich arbeitet Abteilung LA auch mit amerikanischen und britischen Partnern 

zusammen. Aufgrund der Zuständigkeit LA handelt es sich dabei aber ausschließlich um 

HUMINT-Ansätze. Soweit für die auftragskonforme Kooperation erforderlich, werden dabei auch 

personenbezogene Daten, z.B. zu gemeinsamen Zielpersonen ausgetauscht. Zu eine Weitergabe 

originärer SIGINT-Informationen kam es dabei aber nicht. 

Im Auftrag 

Mit freundlichen Grüßen 

Hr. Dr.  Am  LL.M., Tel.:  81111111 
G10-Beauftragter der Abteilung LA 

Mauls bitte an LA-JUSTIZIARIAT 

m.d.B. um Beachtung Mit freundlichen Grüßen 	 30.07.2013 11:44:20 

LAZ-REFUDAND 
LA-JUSTIZIARIAT/DAND@DAND 
30.07.2013 11:44 
WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: FRISTVERKÜRZUNG 
G 	S 

LAZ-REFL 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 

Gesendet von: 

m.d.B. um Beachtung 

Mit freundlichen Grüßen 

SMM,  Tel.:  13.111 
Referatsleiterin LAZ 

Mail s bitte an LAZ-REFL 

Weitergeleitet von G 	S  1/11/DAND  am 30.07.2013 11:44 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 

H 	F 	'DAND 
TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFL/DAND@DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
30.07.2013 11:20 
WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 
TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: FRISTVERKÜRZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des Eingangs einer neuerlichen, nunmehr termingebundenen Anfrage des BfDI in oben 
genannter Angelegenheit hat PLSA um Vorlage des Antwortentwurfes bis Freitag, den 02. August 
2013, 15 Uhr, bei Herrn Präsidenten gebeten. Ich bedauere daher, die Ihnen zuvor genannte Frist von 
Freitag, DS, auf Freitag, 10 Uhr,  vorverlegen zu müssen. 
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Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFDTTel.  83131 
---- Weitergeleitet von /DAND am 30.07.2013 11:16  ---- 

Von: 	 H 	F...  • .  /DAND 
An: 	 TEZ-REFL, TWZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	 UFYZ-SGUDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	22.07.2013 16:31 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ (TEMPORA, PRISM); hier: ERGÄNZUNG 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie mir soeben von Abt. TA mitgeteilt wurde, sind die Produktionsabteilungen nicht nur im mit 
anliegender Mail geschilderten Umfang (Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
britische/US-amerikanische Stellen, die aus OSINT, HUMINT- Aufkommen oder dem 
Erkenntnisaustausch mit AND stammen und im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren  
stehen) von der Anfrage des BfDI betroffen. Auch alle die Informationen, die als sogenannte finished 
SIGINT-Erkenntnisse (also Informationen aus Telekommunikationsverkehren) von Abt. TA an die 
Auswertung gegeben wurden und von dort aus an britische/US-amerikanische Stellen weitergegeben 
wurden, müssen von den auswertenden Bereichen gemeldet werden, da Abt. TA keine Kenntnis von 
derartigen Übermittlungen erhält. Sofern nicht ohnehin bereits geschehen, bitte ich um Abfrage auch 
dieser Informationen in Ihren Abteilungen. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFD/TeI.  8M 
---- Weitergeleitet von H 

	
/DAND am 22.07.2013 16:11 

Von: 	 H 	F  . 	/DAND 
An: 	 TEZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 

UFYZ-SGUDAND@DAND 
Kopie: 	 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 10:26 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDI, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS  bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. H 
ZYFD/Tel. 8 
	 Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 19.07.2013 10:09 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 

A 	F 	/DAND 
ZYFD/DAND@DAND 
TAZ-REFUDAND@DAND 
19.07.2013 09:56 
WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt 
TKÜ: TEMPORA, PRISM 

und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus MaliZusammenhang 
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen , die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. F 
TAG, utagy3 

Weitergeleitet von 	 DAND am 19.07.2013 08:38 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: G. W 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

RefL TAZ, Tel. 

---- Weitergeleitet von 	 am 18.07.2013 17:09 ---- 

Von: 
	

FORMDAND 
An: 
	

TAZ-REFUDAND@DAND 
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Kopie: 	JIM  P ---116iii.JDAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 

TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013, 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDI. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BfDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
Fragen des BfDI. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

[Anhang "130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf' gelöscht von C 	 ....JDAND] 
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Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H  . 	F 
ZYFD/Tel. 8 
--- Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 18.07.2013 11:01 --- 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
M. 	F 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

PLSA, Tel.: 8, 
Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 18.07.2013 09:07 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAN D 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8. 

411 	leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 
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WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit 
AND im Bereich TKÜ: TEMPORA, PRISM 
LB-JUSTIZIARIAT An: ZYFD-SGL 	 01.08.2013 16:45 
Gesendet von: H 	N 
Kopie: 	 LBZ-REFL 
Diese Nachricht ist digital signiert. 

LBZY 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau F 

hinsichtlich der aufgeworfenen Frage zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit 
britischen/US-amerikanischen AND im Bereich TKÜ, stellt sich die Vorfrage, inwieweit es sich um 
eine Weitergabe "im Zusammenhang mit TK-Verkehren erhoben' personenbezogene Daten handelt. 

"Im Zusammenhang' ist hier restriktiv zu verstehen. Dies erscheint - auch im Hinblick auf den 
zutreffenden Hinweis des Referats 601 BKAmt, bei der Beantwortung die Grenzen der 
Kontrollkompetenz des BfDI zu berücksichtigen - sachgerecht \ue au{ au TK-Verkepe erhoben 
personenbezogene Daten zu beschränken.  , 	1 (u. ) 	 Sdtkr..6-ph L. 3‘.J  \  Jiün, 

(.,ock sci(tiul  c>  ,\\ -2(Äsan\t ‘\.i 
Frage 3 ist zudem m.E. nicht von der Prüfko petenz des BfDI gedeckt: Welche Kennthisse und  m4 -1 1-tu, , ;je l 
Erkenntnisse bei MAn des BND und im BKAmt zu welchem Zeitpunkt vorlagen, ist eine Frage de 

(4.,  ("I cks ) Fach- und Dienstaufsicht und keine datenschutzrechtliche Frage  ,JjeM 

Hinsichtlich der in Form von AND-Material übermittelten Informationen ist zudem anzumerken, dass 
Methoden der Gewinnung und Materialarten nicht belastbar erkennbar sind. 
Grundsätzlich werden personenbezogene Daten (z.B. bereits ein Name) über Regelberichterstattung 
(SB, RB, AN, Sonderberichte und TakOpH wie Warnmeldungen) transportiert und so z.B. auch an 
GBR und USA-Stellen gelangen. Ferner über Beantwortung von Anfragen seitens GBR/USA-Stellen 
sowie über sonstige Medien wie Zuarbeiten zur BE, Fachgesprächen, kurz- bis langfristige 
Einzelaufklärungsforderungen (z.B. EAF HUMINT, -SIGINT,). Da personenbezogene Daten im  
gefragten Sinne wie 7.B. der o.a. Name keinen besonderen Kenner erhalter\wäre eine nachträgliche  
Identifizierung mit anschließender statistischer Erfassung entsprechender Inhalte lediglich über ein  
Sichten eines jeden Beitrages möglich.  

111> 	
Zur Erhebung ist eine Vielzahl von Stellen innerhalb des BND einzubinden, teils mit ggf. 
abweichenden Datenbasen als Folge mehrerer Wechsel in den Erfassungsmethoden in den 
zurückliegenden fünf Jahren. Die dabei ermittelten Daten geben bestenfalls Anhalte ohne nachhaltige 
Belastbarkeit wieder: So wurde seitens ERKA z.B. ausgeführt, dass ein für GBR und/oder USA 
freigegebener Bericht durchaus nicht zwingend seitens des Residenten übergeben worden sein muß. 
Grundsätzlich lässt sich zwar feststellen, dass zahlreiche SIGINT-Meldungen in schriftliche Produkte 
innerhalb der letzten 3,5 Jahre eingeflossen sind. Ob hierin aber wiederum personenbezogene Daten 
enthalten waren oder nicht, wäre nur über eine Sichtung eines jeden einzelnen Berichtes zu ermitteln. 
Für die Zeit vor Januar 2009 ist eine Auflistung ohnehin technisch nicht möglich. Genaugenommen  
müssten daher alle BE mit Freigabevermerken für GBR und USA (auch NATO-Freigaben bei  
Einsatzbezug) nach personenbezogenen Daten "durchsucht" werden, wodurch auch nur ein  
Nährungswert erzielt werden könnte. Selbst dann sind bei der Vielzahl der BE-Medien keine 
nachhaltig belastbaren Angaben zu erhalten. 

Mit freundlichen Grußen 

Dr  HM  N 
Tel.:  811111E 

LB-JUS 1 LIARIAr 

• 
11)(t) (—)1A1.2ir (01)1\1' 

G-10-Erkenntnisse wurden im angefragten Zeitraum im Bereich der Abteilung LB nicht an briti sc  
oder US-amerikanische ND übermittelt.---))ch 	(\;\if 
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Weitergeleitet von  eas 	 an 22.07.2013 14:42 

Von: 	 LBZ-REFUDAND 
An: 	 LB-JUSTIZIARIAT/DAND@DAND 
Kopie: 	LBZ-REFUDAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 12:46 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: E 	S 

Herr Dr. N 	., mit der Bitte um Erledigung. Sie hatten ja bereits angedeutet, dass sie den "Fall" 
übernommen haben. 

Danke 

Mit freundlichen Grußen 

M 	S 	azäidel 

LBZ-REF L 

Weitergeleitet von E 	S 	/DAND am 19.07.2013 12:25 

Von: 	 F,, 	,/DAND 
An: 	 TEZ-REFL, LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 

UFYZ-SGUDAND@DAND 
Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 10:26 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des mit anliegender E-Mail erfolgten Hinweises von TAG übersende ich auch Ihnen die 
Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit britischen/US-amerikanischen 
AND im Bereich TKÜ mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zuarbeit. Angesichts der sehr weiten 
Fragestellung des BfDI, der sich nach der Anzahl der vom BND aus bzw.  im Zusammenhang mit  
Telekommunikationsverkehren erhobenen und an britische oder US-amerikanische AND übermittelten 
personenbezogenen Daten erkundigt, lässt sich eine Beschränkung der Fragestellung auf die FmA 
der Abt. TA nicht mit Sicherheit herleiten. Ich bitte daher um Prüfung, ob durch Ihre Abteilungen im 
Abfragezeitraum im Zusammenhang mit Telekommunikationsverkehren erhobene personenbezogene 
Daten an US-amerikanische oder britische Stellen übermittelt wurden. Falls ja, bitte ich um 
Benennung der Anzahl der Übermittlungen und der Datenvolumina (sofern vorhanden). 

Weitere Details entnehmen Sie bitte meiner E-Mail vom 18. Juli 2013 anbei. Für einen Eingang Ihrer 
Zuarbeit oder ggf. Ihrer Fehlanzeige bis zum 02. August 2013, DS bedanke ich mich schon jetzt. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. ft  ,  _  F 
ZYFDTTel. 8  „,. 
	Weitergeleitet von H 

	
/DAND am 19.07.2013 10:09 

Von: 	 A 	F 	/DAND 
An: 	 ZYFD/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND 
Datum: 	19.07.2013 09:56 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich weise darauf hin, dass sich u.g. Anfrage Ziffer 1 auf pbD bezieht, die "aus MilliZusammenhang 
mit TK-Verkehren" durch den BND erhoben wurden. 

Hiesigen Erachtens könnte diese Anfrage auch so interpretiert werden, dass sie sich nicht nur auf 
Daten bezieht, die durch Abtl. TA im Wege der Beschaffungsart SIGINT erhoben werden. 

Die Fragestellung könnte sich durchaus auch auf pbD in (irgendeinen) Zusammenhang mit 
TK-Verkehren beziehen , die aus anderen Aufkommensquellen wie z.B. OSINT, HUMINT, 
Erkenntnisaustausch national/international stammen und somit ggf. "erhoben" im Sinne des BSDG 
werden. Im Ergebnis könnten somit auch andere Abteilungen des BND von der Anfrage betroffen 
sein.. 

Als Beispiele könnten z.B. G10- oder StPO-Erkenntnisse sein, die (initiativ oder ggf. im Rahmen einer 
Erkenntnisanfrage des BND) von nationalen Behörden stammen und an AND übermittelt werden. 
Auch NDV könnten ggf. TKM preisgeben, die dann an AND übermittelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

TAG, utagy3 

---- Weitergeleitet von A. 	F 	JDAND am 19.07.2013 08:38 	 

Von: 	 TAZ-REFUDAND 
An: 	 TAG-REFL 
Kopie: 	T1-UAL@DAND, T2-UAL 
Datum: 	18.07.2013 18:04 
Betreff: 	WG: Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich 

TKÜ: TEMPORA, PRISM 
Gesendet von: G  ,  W 

Sehr geehrter Herr F 

bitte übernehmen Sie zu dieser Anfrage die FF und Erstellung eines AE an ZYF bis zum 30.07.13, DS. 
(Übermittlung der Stellungnahme TA an ZYF nach Freigabe AL TA o.V.) 

Vor Einsteuerung in die UAbt rege ich eine kurze Vorbesprechung mit den UAL an, um Umfang und 
Richtung der Antwortbeiträge abzustimmen. 

• 	Mit freundlichen Grüßen 

G W 
RefL TAZ, Tel. 8 

	Weitergeleitet von  GIB WIIIMIIIIIIMIDAND  am 18.07.2013 17:09 	 

Von: 	1-1M111111Firdie...  /DAND 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	JIM  PMIIII/DAND@DAND,  DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	 18.07.2013 13:18 
Betreff: 	Anfrage des BfDI zu Inhalt und Umfang der Kooperation des BND mit AND im Bereich TKÜ: 

TEMPORA, PRISM 

Bezug: Meine E-Mail vom 12. Juli 2013, 13.42 Uhr 

Sehr geehrter Herr W 

mit anliegender E-Mail hat BKAmt den BND in oben genannter Angelegenheit nunmehr um Erstellung 
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eines Antwortentwurfes für BKAmt gebeten. Der Antwortentwurf soll auf den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI eingehen und nur auf die Aspekte eingehen, zu denen eine 
Kontrollkompetenz des BfDI besteht: 

Die Kontrollkompetenz des BfDI richtet sich nach § 24 BDSG. Nach § 24 Abs. 2 S. 3 BDSG unterfallen 
personenbezogenen Daten, die der Kontrolle durch die G10-Kommission unterfallen, nicht der 
Kontrolle des BfDl. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die G10-Kommission den BfDI ausdrücklich 
ersucht hat, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in 
bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. Eine solche 
Beauftragung des BfDI durch die G10-Kommission ist im vorliegenden Fall offenbar nicht erfolgt. 
Damit erstreckt sich die Kontrollkompetenz des BfDI nicht auf Vorgänge, die der Kontrolle der 
G10-Kommission unterliegen. 

Gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 G10 entscheidet die G10-Kommission über die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kontrollbefugnis der G10-Komission erstreckt 
sich nach § 15 Abs. 5 S. 2 G10 auch auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach 
dem G10 erlangten personenbezogenen Daten durch Nachrichtendienste des Bundes einschließlich 
der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Darüber hinaus erstreckt sich die Kontrollbefugnis 
der G10-Kommission gemäß §§ 2a BNDG i. V. m. 8b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG auch auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach § 8a Abs. 2, 2a BVerfSchG erlangten 
personenbezogenen Daten (besondere Auskunftsverlangen). Des weiteren unterliegen auch die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz eines IMSI-Catchers erhobenen personenbezogenen Daten gemäß 
§ 3 S. 2 BNDG i. V. m. § 9 Abs. 4 S. 7 BVerfSchG i. V. m. § 8 b Abs. 2 S. 4 BVerfSchG der 
Kontrollbefugnis der G10-Kommission. Die vorgenannten Bereiche sind damit der Kontrolle des BfDI 
entzogen. Die Antwort des BND auf die Fragen des BfDI braucht daher auf die vorgenannten Bereiche 
nicht einzugehen. Demgegenüber sind alle sonstigen Datenerhebungen des BND, die im Rahmen 
von Überwachungen des Telekommunikationsverkehrs erfolgen (also insbesondere die Routine-FmA) 
der Kontrollkompetenz des BfDI unterworfen. Insofern besteht hier eine Antwortpflicht des BND auf die 
Fragen des BfDI. 

Zu Frage 1 des BfDI ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 
Die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an AND ist § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG (Übermittlungen nach § 7a G10 unterfallen der Prüfzuständigkeit der G10-Kommission 
und sind daher nicht zu benennen, s. o.). Da Übermittlungen aufgrund der Nachberichtspflicht gemäß 
§ 10 BNDG i. V. m. § 26 BVerfSchG aktenkundig zu machen sind (vgl. Ziffer 5.3 der DV Übermittlung), 
gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Übermittlungen an US-amerikanische/britische Stellen 
benannt werden kann. 

Ich bitte Abt. TA um Stellungnahme zu den vom BfDI aufgeworfenen Fragestellungen. Angesichts der 
seitens PLSA gesetzten Frist zur Vorlage des Antwortentwurfes bitte um einen Eingang Ihrer 
Stellungnahme bis zum 02. August 2013, DS.  Sofern innerhalb dieser Frist eine ordnungsgemäße 
Beantwortung der Fragen nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, da BKAmt 
angedeutet hat, einer evtl. Bitte des BND um Fristverlängerung wohlwollend gegenüber zu stehen. 

Die Anfrage des BfDI übersende ich anbei der Vollständigkeit halber nochmals. Für Rückfragen stehe 
ich gerne zu Verfügung. 

[Anhang "130712-Anfrage-BfDI-TEMPORA-PRISM.pdf' gelöscht von H 	 IDAND] 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 
	Weitergeleitet von H 	 .2„.„IDAND am 18.07.2013 11:01 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
ZYFD-SGL 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
18.07.2013 09:31 
WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 
M 	F 
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Sehr geehrte Frau Dr. F 

anliegende E-Mail des BKAmts lasse ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere 
Veranlassung zukommen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Thematik bitte ich um 
Übersendung eines Entwurfs der zu fertigenden Stellungnahme vor Ausgang an PLSA bis spätestens 
Dienstag, den 06. August 2013, 14 Uhr. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt! 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 18.07.2013 09:07 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	18.07.2013 07:56 
Betreff: 	Antwort: WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, 

Prism etc. 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8. 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, danke --... 	18.07.2013 07:49:13 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	18.07.2013 07:49 
Betreff: 	WG: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bitte an PLSA-HH-Recht-SI weiterleiten, 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 18.07.2013 07:47 	 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de  <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 17.07.2013 16:07 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de > 
Betreff: Schreiben des BfDI zur Tätigkeit von bzw. Kooperation mit AND; Tempora, Prism etc. 

Bundeskanzleramt 
Az.: 601 - 15100 - Da 6 

Bezug: Schreiben BfDI an BKAmt und BND, Gz. V-660/007#0007 vom 05.07.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem mit Bezug übersandten Schreiben des BfDI wird um Erstellung eines Antwortentwurfs 
gebeten. Vom Antwortentwurf kann die Informationsbitte des BfDI von Seite 2, letzter Absatz 
ausgenommen bleiben. Hiesigen Erachtens empfiehlt es sich, bei der Beantwortung den Umfang der 
Kontrollkompetenz des BfDI und die Abgrenzung seiner Zuständigkeit (insbesondere zur 
G10-Kommission) herauszuarbeiten und die Antwort daran ausgerichtet zu erstellen. 
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Dem Eingang des Antwortschreibens zum 07. August 2013 wird entgegengesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  

• 

• 
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EILT! Anfragen des BfDI vom 05.07.2013 und 23.07.2013 zu PRISM/ 
TEMPORA, hier: Antwortentwurf ZYFD an BKAmt/601 
H 	F 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 	 02.08.2013 15:06 

Kopie: 
j 	P 	ZYZ-REFL, 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

ZYFD 
Tel.. 8, 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Bezug: E-Mail PLSA/Frau F 	vom 30.07.2013 

Sehr geehrter Herr Dr. K 
sehr geehrte Frau F 

wunschgemäß habe ich Ihnen den seitens BKAmt/601 erbetenen Antwortentwurf auf die Frage des 
BfDI in oben genannter Angelegenheit per VS-Dropbox zukommen lassen. Ich bitte um möglichst 
zeitnahe Mitteilung, ob Bedenken gegen den Inhalt des Antwortentwurfes bestehen. Auf die seitens 
BKAmt gesetzte Frist (07. August 2013) weise ich hin. 

Anmerkung für L ZYF und ZYZ:  
Ich habe auch Ihnen das Dokument in Ihre VS-Dropbox eingestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H  . .„  F 
ZYFD/Tel. 8 

?yn 
26/13 	( ile13611, '-*£+ • 	

.7)-oci.a(v\ ü6 20d 	ttit„i 47.) 
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K W 

02.08.2013 15:08 

Mit freundlichen Grüßen 
K W 
RefL ZYZ (8 	/8 	) 
	Weitergeleitet von K W 

An: S J ,  /DAND@DAND 
Kopie: 

Thema: WG: EILT! Anfragen des BfDI vom 05.07.2013 und 23.07.2013 zu 
PRISM/ TEMPORA, hier: Antwortentwurf ZYFD an BKAmt/601 

/DAND am 02.08.2013 15:08 

Von: 	 H 	F 	/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie: 	J 	P 	/DAND@DAND, ZYZ-REFL, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	02.08.2013 15:06 
Betreff: 	EILT! Anfragen des BfDI vom 05.07.2013 und 23.07.2013 zu PRISM/ TEMPORA, hier: 

Antwortentwurf ZYFD an BKAmt/601 

Bezug: E-Mail PLSA/Frau F 	vom 30.07.2013 

Sehr geehrter Herr Dr. K 
sehr geehrte Frau F 

wunschgemäß habe ich Ihnen den seitens BKAmt/601 erbetenen Antwortentwurf auf die Frage des 
BfDI in oben genannter Angelegenheit per VS-Dropbox zukommen lassen. Ich bitte um möglichst 
zeitnahe Mitteilung, ob Bedenken gegen den Inhalt des Antwortentwurfes bestehen. Auf die seitens 
BKAmt gesetzte Frist (07. August 2013) weise ich hin. 

Anmerkung für L ZYF und ZYZ:  
Ich habe auch Ihnen das Dokument in Ihre VS-Dropbox eingestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 

1 
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= 1  
Anfrage PLSA Datenübermittlung Bad Aibling 
J 	S 	 H 	F 	, ZYFA 02.08.2013 17:38 

• 

w 
TAGY 
Tel  811/Li 

JIM Sam.. 	Anfrage PLSA Datenübermittlung Bad Aibling 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

bezüglich einer Anfrage von PLSA hinsichtlich der Routine Erfassung in Bad Aibling die Anfrage, ob 
in Ihren Bereichen die Routine Erfassung in der Vergangenheit bereits thematisiert wurde und bereits 
mögliche Schriftstücke hierzu vorliegen. 

Konkret geht es um die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage die Metadaten- und Inhaltsdaten vor Ort 
vom BND an die NSA gehen. 
Die Idee ist, das Ganze auf der Rechtsgrundlage des §1 Abs 2 BNDG zu fußen und nicht auf der 
Übermittlungsnorm des §9 BNDG. 
Da die Frist bereits am Montag Mittag endet, wäre ich für Material und auch gerne Ideen bis 11 Uhr 
dankbar. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, 

mit freundlichen Grüßen, 

J 	S 

TAG 
Tel.: 8 • 
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EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage 
LL>i 	der Datenweiterleitung 

PLSA-HH-RECHT-SI  An: J 	PMlit 	 04.08.2013 16:55 
Gesendet von:  mim  F 

D 
Kopie: 	W 	 ,  11111111  S 	, U 

MIME 
PLSA 
Tel.:  WK 

! 	PLSA-HH-RECHT-SI 	EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage dE 

01131K 	 Ergänzung: Es ist beabsichtigt Pr am späteren Nachmittag die Au 

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Absprache mit L PLSA bitte ich um kurzfristige Erstellung eines Kurzgutachtens zu der Frage der 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten in der Dienststelle des BND in Bad Aibling. 
Ich bitte dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Keine Anwendbarkeit des § 9 BNDG: gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG gilt § 9 nicht für die 
Erhebung von Daten außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG --> Datenerhebung in Bad Aibling 
ist keine Erhebung von Informationen/personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des BNDG 
(z.B. Abgreifen einer Richtfunkstrecke in AFG/ Datenerhebung an ausländischen Satelliten). 

2. Selbst wenn § 9 BNDG anwendbar wäre, wären die erhobenen Informationen nicht als 
personenbezogenen Daten iSd BNDG zu qualifizieren: weitergegeben werden z.B. ausländische 
Rufnummer - die der Nummer konkret zugeordnete Person wäre nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelbar (§ 3 Abs. 6 BNDG), da keine Bestandsdatenabfrage nach dem TKG wie bei 
deutschen Rufnummern möglich ist. Insofern werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben. 

Es wird darum gebeten, bei der Erarbeitung des Kurzgutachtens auch bisherige schriftliche 
Äußerungen / Festlegungen des BND nach außen (etwa parl. Fragen [dies wird hier parallel geprüft] 
oder Schreiben an den BfDI) zu berücksichtigen. 

In dieser Angelegenheit ist beabsichtigt, morgen um 14 Uhr eine Videokonferenz durchzuführen. Bis 
dahin sollte ein erster Entwurf als Basis für die Erörterung vorliegen. Über den Ort der Videokonferenz 
für die Teilnehmer in Pullach werde ich informieren, sobald dieser bekannt ist. 

Abschließend bitte ich darum, den Verteilerkreis  in dieser Angelegenheit zunächst enq  zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 

, 	VVIMME,  Ga. 
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WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer 
Frage der Datenweiterleitung 

An .  0.1.1 
	 05.08.2013 09:07 

Kopie:  JM 	 TAG-REFL 
TAGY 
Tel.:  8ffl 

a 	MIM sinn'la 
	

WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Fra 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Herren, 

anbei ein erster kurzer Überblick, insoweit TAG sich hinsichtlich unten stehender Anfrage bereits im 
Ansatz mit der Thematik der Routineerfassung beschäftigt hat. 

Routineerfassung.docx 

[Anhang "Anlage 1.pdf' gelöscht von D 	L 	 /DAND] 

Hinsichtlich der Anfrage von Herrn P 	. inwieweit wir bei der Erfassung in Bad Aibling von 
personenbezogenen Daten ausgehen können, halte ich zeitnah Rücksprache innerhalb der TA. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, 

mit freundlichen Grüßen, 

J 	S 

TAG 
Tel.: 8 

Weitergeleitet von J. 	S 	/DAND am 05.08.2013 09:00 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	D 	L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, G 

W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, U 
K 	/DAND@DAND 

Datum: 	04.08.2013 16:55 
Betreff: 	EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der Datenweiterleitung 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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in Absprache mit L PLSA bitte ich um kurzfristige Erstellung eines Kurzgutachtens zu der Frage der 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten in der Dienststelle des BND in Bad Aibling. 
Ich bitte dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Keine Anwendbarkeit des § 9 BNDG: gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG gilt § 9 nicht für die 
Erhebung von Daten außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG --> Datenerhebung in Bad Aibling 
ist keine Erhebung von Informationen/personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des BNDG 
(z.B. Abgreifen einer Richtfunkstrecke in AFG/ Datenerhebung an ausländischen Satelliten). 

2. Selbst wenn § 9 BNDG anwendbar wäre, wären die erhobenen Informationen nicht als 
personenbezogenen Daten iSd BNDG zu qualifizieren: weitergegeben werden z.B. ausländische 
Rufnummer - die der Nummer konkret zugeordnete Person wäre nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelbar (§ 3 Abs. 6 BNDG), da keine Bestandsdatenabfrage nach dem TKG wie bei 
deutschen Rufnummern möglich ist. Insofern werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben. 

Es wird darum gebeten, bei der Erarbeitung des Kurzgutachtens auch bisherige schriftliche 
Äußerungen / Festlegungen des BND nach außen (etwa pari. Fragen [dies wird hier parallel geprüft] 
oder Schreiben an den BfDI) zu berücksichtigen. 

In dieser Angelegenheit ist beabsichtigt, morgen um 14 Uhr eine Videokonferenz durchzuführen. Bis 
dahin sollte ein erster Entwurf als Basis für die Erörterung vorliegen. Über den Ort der Videokonferenz 
für die Teilnehmer in Pullach werde ich informieren, sobald dieser bekannt ist. 

Abschließend bitte ich darum, den Verteilerkreis  in dieser Angelegenheit zunächst eng  zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 

• 
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TAGY 	 S /8 

Routineerfassung in Bad Aibling: 

Gemäß der gesetzlichen Zuweisung des § 1 Abs. 2 BNDG hat der 
Bundesnachrichtendienst die Aufgabe, Erkenntnisse über das Ausland, die von außen-
und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, zu 
gewinnen und auszuwerten. Hierzu gehört auch die Sammlung von Informationen über 
Ausländer im Ausland. 

Dies betrifft v.a. die Themenfelder Internationaler Terrorismus, Organisierte 
Kriminalität, Proliferation von Kriegs- und Massenvernichtungswaffen, die 
Unterstützung der Bundeswehr in Auslandseinsätzen, einschließlich der Aufklärung von 
Krisengebieten oder Ländern, in denen deutsche Sicherheitsinteressen berührt sind, 
beispielsweise in Nordafrika und Nah- und Mittelost. Ziel ist insbesondere die 
Aufklärung der Lage in Krisengebieten, zum Schutz der dort stationierten deutschen 
Soldatinnen und Soldaten und zum Schutz und zur Rettung entführter deutscher 
Staatsangehöriger. 

Die Nachrichtengewinnung der Abteilung TA betreibt hinsichtlich der 
Erfassungsergebnisse von Auslandsstrecken für Krisengebiete oder Länder, in denen 
deutsche Sicherheitsinteressen berührt sind, bezogen auf bestimmte strategische 
Gefahrenphänomene eine SIGINT-Kooperation. Von der NSA übermittelte TKM 
werden vor der Einsteuerung in die Erfassungssysteme vom BND auf die Einhaltung 
der vereinbarten Regeln geprüft (keine nach G 10 geschützten Teilnehmer, keine 
Steuerung entgegen deutschem Interesse). G10 geschützte Teilnehmer werden nicht 
erfasst. Die aufgrund der amerikanischen Suchprofile erfassten Rohdaten werden nach 
nochmaliger G 1 0- Prüfung an die NSA weitergeleitet. Der Bundesnachrichtendienst 
gewährt keiner Stelle eigenständige Zugriffsrechte auf seinen Datenbestand 

Rechtliche Grundlage: 

1. § 7 G10 
Kein Anwendungsfall des G10, weil in Bad Aibling nur die Aufklärung von 
Auslandsverkehren insbesondere in Krisengebieten erfolgt. Deutsche 
Telekommunikationsverkehre und deutsche Staatsangehörige sind von diesen 
Erfassungen nicht betroffen. Vor der Weiterleitung von auslandsbezogenen Metadaten 
werden diese in einem mehrstufigen Verfahren um eventuell darin enthaltene 
personenbezogene Daten Deutscher bereinigt. Deutscher Telekommunikationsverkehr 
wird nicht erfasst. 

Seite 1 von 2 
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2. § 1 Abs. 2 Satz 1 BNDG 
Mögliche Begründungen hierfür: 

1. Es könnte argumentiert werden, dass die Erfassung nicht erst am Boden bzw. in 
deutschem Hoheitsgebiet erfolge, sondern bereits am Satelliten selbst. 
(wohl schwer vertretbar) 

2. Bei Ausland- Ausland Verkehren, die vor Ort im Ausland gewonnen werden ist 
die Rechtsgrundlage §1 Abs.2 BNDG. Die im Ausland durch Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel erhobenen Daten unterliegen keinen 
Übermittlungsvorschriften. Da in Bad Aibling ebenfalls nur Ausland- Ausland-
Verkehre erfasst werden, könnte eine entsprechende Anwendung des §1 Abs. 2 
Satz 1 BNDG in Betracht gezogen werden mit dem Argument, dass es nicht 
darauf ankommen kann, ob die Auslandsverkehre im In- oder Ausland erfasst 
werden. Es könne nicht auf den Erfassungsort ankommen, wenn es sich um die 
gleiche Art von Erfassungen handelt. 

2. § 9 Abs.1 BNDG iVm BVerschG 
(Basierend auf dem Schreiben BND an BKAmt zur Weitergabe von Rohmaterial-
Datensätzen an die Bundeswehr vom 14. Dezember 2006, Anlage 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 BNDG ist eine Übermittlung immer dann zulässig, wenn dies 
zur Erfüllung der Aufgaben des BND erforderlich ist. Die übermittelten Rohmaterialien 
dienen der Gewinnung von Informationen zu möglichen Bedrohungen in 
Krisengebieten oder Ländern, in denen deutsche Sicherheitsinteressen berührt sind, 
beispielsweise in Nordafrika und Nah- und Mittelost. Es handelt sich dabei also um 
Erkenntnisse über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die BRD sind. Durch die vor der Weiterleitung durchgeführte Vorselektion macht der 
BND auch von seinem Ermessen nach § 9 Abs. 1 BNDG Gebrauch. Durch die 
Ausgestaltung des Rahmens (Software, Algorhythmen) handelt es sich auch bei 
vielfachen Datensätzen um eine antizipierte Einzelfallentscheidung und die dadurch 
konform mit den Vorgaben ist. 

Man könnte argumentieren, dass diese Übermittlungen auch aller Metadaten recht- und 
verhältnismäßig wären, da bereits durch vorherige Auswahl der erfassten Strecken eine 
Prüfung der Übermittlungsdaten erfolgt. 

Seite 2 von 2 
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{Im Archiv} Antwort: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens 
zu einer Frage der Datenweiterleitung 
U 	K 	 J 	P 	 05.08.2013 09:11 

	

D 	L ,K W 	,G 

	

Kopie: W 	 , J 	S 	, M 	F 
PLSA-HH-RECHT-SI 

PLSA 
Tel.:  811111 
Protokoll: 

Archiv: 

Ergänzung: 

Diese Nachricht wurde weitergeleitet 

Diese Nachricht wird in einem Archiv angezeigt 
VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Es ist beabsichtigt Pr am späteren Nachmittag die Ausarbeitung zwecks Abstimmung mit ChefBK zur 
Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre daher, dass wir einen absendereifen Entwurf in der VK 
heute Nachmittag besprechen könnten. Ich bitte insoweit um zeitnahe Lieferung an den 
Adressatenkreis. 

Anliegend übermittle ich die von Pr und mir am Wochenende grob entwickelte Argumentationslinie. 
Ich bitte diese im Aufbau beizubehalten und entsprechend anzureichern. Vor allem bitte ich bei 1. 
auch die historische Entwicklung des BNDG im Kontext Volkszählungsurteil zu berücksichtigen und 
auch systematisch zu argumentieren. Z.B. finde ich es für das Gesetz über einen 
Auslandsnachrichtendienst beachtlich, dass es keine eigenständige Regelung für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen gibt, sondern dass entsprechend auf 
die Regelung im Gesetz über den Inlandsdienst verwiesen wird. 

"1. Erhebung im Ausland 

§ 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Übermittlungsvorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch 
den BND ist § 9 BNDG (i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz, auf den der § 9 
BNDG verweist). 

Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1  	Satz 2 BNDG keine 
Anwendung. Dann greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine 

Abs..?
bermittlung. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, also eine Erhebung im Ausland. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) 
Datenströme ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit am 
ausländischen Satelliten satt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

§ 9 BNDG findet somit in beiden Fällen keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn § 9 BNDG anzuwenden wäre, sind Metadaten von Ausländern im Ausland 
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(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn 
es eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht 
gegeben, wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 
3 Abs. 6 BDSG). 

Bei deutschen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können. 

Diese einfache Abfragemöglichkeit besteht bei Ausländern im Ausland nicht. Der 
Ermittlungsaufwand (ohne die Rechtsgrundlage des Telekommunikationsgesetzes) ist in 
diesen Fällen deutlich höher als in Deutschland, also kein verhältnismäßigem Aufwand, 
daher auch kein personenbezogenes Datum. 

3. Rohdatenstrom (Hilfsargument) 

Die Argumentation zu 2. wird auch dadurch gestützt, dass es sich bei den weitergeleiteten 
Metadaten um Daten in einem Rohzustand handelt, die vor ihrer Verwertung erst 
aufgearbeitet werden müssen. Dies kommt also hinzu und bestärkt die Bewertung eines 
nicht mehr verhältnismäßigen Aufwandes." 

PLSA steht den ganzen Tag für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.  Ukääll 
PLSA 
App. 8 

	

PLSA-HH-RECHT-SI 	Sehr geehrte Damen und Herren, in Absprach... 	04.08.2013 16:55:17 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	 D 	L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND,  Gni 

W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, 
K 	/DAND@DAND 

Datum: 	04.08.2013 16:55 
Betreff: 	EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der Datenweiterleitung 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Absprache mit L PLSA bitte ich um kurzfristige Erstellung eines Kurzgutachtens zu der Frage der 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten in der Dienststelle des BND in Bad Aibling. 
Ich bitte dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Keine Anwendbarkeit des § 9 BNDG: gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG gilt § 9 nicht für die 
Erhebung von Daten außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG --> Datenerhebung in Bad Aibling 
ist keine Erhebung von Informationen/personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des BNDG 
(z.B. Abgreifen einer Richtfunkstrecke in AFG/ Datenerhebung an ausländischen Satelliten). 

2. Selbst wenn § 9 BNDG anwendbar wäre, wären die erhobenen Informationen nicht als 
personenbezogenen Daten iSd BNDG zu qualifizieren: weitergegeben werden z.B. ausländische 
Rufnummer - die der Nummer konkret zugeordnete Person wäre nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelbar (§ 3 Abs. 6 BNDG), da keine Bestandsdatenabfrage nach dem TKG wie bei 
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deutschen Rufnummern möglich ist. Insofern werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben. 

Es wird darum gebeten, bei der Erarbeitung des Kurzgutachtens auch bisherige schriftliche 
Äußerungen / Festlegungen des BND nach außen (etwa parl. Fragen [dies wird hier parallel geprüft] 
oder Schreiben an den BfDI) zu berücksichtigen. 

In dieser Angelegenheit ist beabsichtigt, morgen um 14 Uhr eine Videokonferenz durchzuführen. Bis 
dahin sollte ein erster Entwurf als Basis für die Erörterung vorliegen. Über den Ort der Videokonferenz 
für die Teilnehmer in Pullach werde ich informieren, sobald dieser bekannt ist. 

Abschließend bitte ich darum, den Verteilerkreis  in dieser Angelegenheit zunächst eng  zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 

• 

• 
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Antwort: WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu 
einer Frage der Datenweiterleitung  ,J 

immosiE FA-SGL, P 	Z 	, J An 
ZY 	

05.08.2013 10:22 

Kupi, J 	P 	, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
ZYFD 
Tel.: 

! 	J111111141111111 
	

Lieber Herr L 	 , zu 1) 

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Lieber Herr L 

zu 1)  

aus Sicht des behördlichen Datenschutzes handelt es sich bei der Erfassungsstelle des BND in Bad 
Aibling um eine Dienststelle im Geltungsbereich des BNDG. Die Erhebung von Daten in der 
Dienststelle des BND in Bad Aibling stellt daher eine Datenerhebung im Geltungsbereich des BNDG 
i.S.d. § 1 Abs. 2 S. 2 BNDG dar. Hieraus folgt eine Anwendbarkeit des § 9 BNDG, die eine 
Übermittlung an ausländische öffentliche Stellen gemäß § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 
BVerfSchG ausdrücklich zulässt (bei Routine-FMA, nicht G10). 

Das Datenschutzrecht findet immer dann Anwendung, wenn eine Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten erfolgt. Die vorgenannten Begriffe werden in § 3 BDSG 
legaldefiniert. Dabei ist die Datenerhebung als das Beschaffen von Daten über einen Betroffenen zu 
verstehen (vgl. § 3 Abs. 3 BDSG). Ein Beschaffen ist immer dann gegeben, wenn die die Daten 
erhebende Stelle Kenntnis von den Daten erhält oder Verfügung über diese begründet (vgl. Simitis, 
Kommentar zum BDSG, § 3, Rnr. 102). Zusätzlich zur objektiven Tatsache der Begründung der 
Verfügungsgewalt muss ein aktives Handeln der erhebenden Stelle vorliegen, das von einem der 
erhebenden Stelle zurechenbaren Willen getragen ist. Ein solches Handeln liegt dann nicht vor, wenn 
Daten einer Stelle ohne ihr eigenes Zutun zuwachsen, z. B. weil Daten unverlangt zugesandt werden. 
Unwesentlich für den Tatbestand des Erhebens ist, ob die beschafften Informationen zur Kenntnis 
genommen oder sonst inhaltlich genutzt werden oder genutzt werden sollen; es genügt für das 
Bejahen einer Beschaffung, wenn die Möglichkeit zur Kenntnisnahme der Daten eröffnet wird (vgl. 
Simitis, a.a.O., Rnr. 106). 

Übertragen auf den konkreten Fall der Weiterleitung von Daten des BND an die NSA bedeutet dies, 
dass - unabhängig von einer Sichtung der Daten durch BND-Mitarbeiter - eine Datenerhebung bereits 
durch die Weiterleitung der Daten über Datenleitungen des BND zu bejahen ist. Denn bei Nutzung 
von BND-Datenleitungen oder Datenträgern besteht die Möglichkeit der Kenntnisnahme, die für die 
Annahme einer Datenerhebung bereits ausreichend ist, mit der Folge, dass das deutsche 
Datenschutzrecht Anwendung findet. 

zu 2)  

Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei den erhobenen Daten überhaupt um personenbezogene Daten 
handelt bleibt festzuhalten, dass auch Metadaten personenbezogene Daten sein können. Gemäß § 3 
Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren  natürlichen Person. Bei Metadaten handelt es sich 
um strukturierte Daten, die andere Daten beschreiben, d.h. die Informationen über Merkmale anderer 
Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst. Ein ausgesprochenes Merkmal von Metadaten ist 
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daher oft, dass sie maschinell lesbar und auswertbar sind. Ausländische Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen können daher personenbezogene Daten darstellen, wenn eine Bestimmbarkeit 
vorliegt. Für die Bestimmbarkeit kommt es auf die Kenntnisse, Mittel und Möglichkeiten der 
speichernden Stelle an (hier BND, in Form der Dienststelle Bad Aibling). Sie muss den Bezug mit den 
ihr normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und ohne verhältnismäßigen Aufwand 
durchführen können. Der Begriff des Personenbezugs ist daher relativ, d.h. dieselben Daten können 
für den einen anonym und für den anderen der betroffenen Person zuordenbar sein. Sofern daher 
eine Bestimmbarkeit nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, liegt kein 
personenbezogenes Datum vor. Dies muss aber hinreichend dargelegt werden. 

Hiesigen Wissens ist zu diesem Themenkomplex (Metadaten) bislang keine Stellungnahme 
gegenüber dem BfDI erfolgt. Dem BfDI wurde im Rahmen der ATD Kontrollaufarbeitung lediglich die 
DV Übermittlung übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

J„ 
 ' 

 ,„J 	, LL.M. 
ZYFD / 

• 	
11.1? 	 Guten Morgen! Ich bitte, 	 05.08.2013 07:17:54 

Von: 	JIM PRIII/DAND 
An: 	AM/  L 	 /DAND@DAND, P 	Z 	/DAND@DAND, J 

OWDAND@DAND 
Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND, J 	J 	/DAND@DAND 
Datum: 	05.08.2013 07:17 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Guten Morgen! 

Ich bitte, 

ZYFA um Erstellung der erbeten Kurzgutachtens unter Berücksichtigung der u.a. Aussagen zu 1. und 
2. 
sowie um Teilnahme an der Videokonferenz! 

1111 	
ZYFD wird um Beitrag an ZYFA (bitte bis 12:00 Uhr) gebeten, 
insbesondere zu prüfen, ob ggü. dem BfDI zu diesem Themenkomplex bereits Stellung genommen 
wurde. 
Fehlanzeige erforderlich. 

Danke! 

Mit freundlichem Gruß 
J 	P 

ZYF 
Tel.  811/1/8111111 

Weitergeleitet von J 	P 	/DAND am 05.08.2013 07:12 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	D 	L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, G 

W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, U 
K 	/DAND@DAND 

Datum: 	04.08.2013 16:55 
Betreff: 	EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der Datenweiterleitung 
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Gesendet von: M 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Absprache mit L PLSA bitte ich um kurzfristige Erstellung eines Kurzgutachtens zu der Frage der 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten in der Dienststelle des BND in Bad Aibling. 
Ich bitte dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Keine Anwendbarkeit des § 9 BNDG: gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG gilt § 9 nicht für die 
Erhebung von Daten außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG --> Datenerhebung in Bad Aibling 
ist keine Erhebung von Informationen/personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des BNDG 
(z.B. Abgreifen einer Richtfunkstrecke in AFG/ Datenerhebung an ausländischen Satelliten). 

2. Selbst wenn § 9 BNDG anwendbar wäre, wären die erhobenen Informationen nicht als 
personenbezogenen Daten iSd BNDG zu qualifizieren: weitergegeben werden z.B. ausländische 
Rufnummer - die der Nummer konkret zugeordnete Person wäre nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelbar (§ 3 Abs. 6 BNDG), da keine Bestandsdatenabfrage nach dem TKG wie bei 
deutschen Rufnummern möglich ist. Insofern werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben. 

Es wird darum gebeten, bei der Erarbeitung des Kurzgutachtens auch bisherige schriftliche 
Äußerungen / Festlegungen des BND nach außen (etwa parl. Fragen [dies wird hier parallel geprüft] 
oder Schreiben an den BfDI) zu berücksichtigen. 

In dieser Angelegenheit ist beabsichtigt, morgen um 14 Uhr eine Videokonferenz durchzuführen. Bis 
dahin sollte ein erster Entwurf als Basis für die Erörterung vorliegen. Über den Ort der Videokonferenz 
für die Teilnehmer in Pullach werde ich informieren, sobald dieser bekannt ist. 

Abschließend bitte ich darum, den Verteilerkreis  in dieser Angelegenheit zunächst eng zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

M  Flanik 
PLSA, Tel.:  8M, 
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J 	P 

05.08.2013 11:51 

An: PLSA-1-11-1-RECHT-SI/DAND@DAND 

	

Kopie: TAZ-REFLJDAND@DAND, G W 	 /DAND@DAND, 
J 	S 	/DAND@DAND, U 
K 	/DAND@DAND, M 	F 	/DAND@DAND, 
ZYZ-REFL, K W 	/DAND@DAND, J 
J 	/DAND@DAND, J 	0 	/DAND@DAND, P 
Z 	/DAND@DAND 

Thema: WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer 
Frage der Datenweiterleitung 

Sehr geehrter Herr Dr. K 
mit freundlichem Gruß 
J 	P 

ZYF 
Tel. 8 	/8 

Weitergeleitet von J 	P 	/DAND am 05.08.2013 11:48 

Von: 	 D 	L 	 /DAND 
An: 	 ZYF-REFL 
Datum: 	05.08.2013 11:48 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Sehr geehrter Herr P 

anbei das Kurzgutachten mdB um Freigabe und WEiterleitung. 

Kurzgutachten.docx 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. L 	 , SGL ZYFA, Tel. 8 
	  Weitergeleitet von D 	L 	 /DAND am 05.08.2013 11:47 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 G W 	 /DAND@DAND, J 	P 	/DAND@DAND, D 

L 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, K 
W 	/DAND@DAND 

Kopie: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	05.08.2013 09:22 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die in meiner E-Mail vom gestrigen Tag angekündigte VK findet heute um 13.30 Uhr statt. Der 
VK-Raum in MUC ist bei TAZ, Haus 103a, 1. OG, Raum 113. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	Fi 
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 05.08.2013 09:18 

Von: 	 /DAND 
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An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	D 	L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, G 

W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, M 
F 	/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 

Datum: 	05.08.2013 09:11 
Betreff: 	Antwort: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Ergänzung: 

Es ist beabsichtigt Pr am späteren Nachmittag die Ausarbeitung zwecks Abstimmung mit ChefBK zur 
Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre daher, dass wir einen absendereifen Entwurf in der VK 
heute Nachmittag besprechen könnten. Ich bitte insoweit um zeitnahe Lieferung an den 
Adressatenkreis. 

Anliegend übermittle ich die von Pr und mir am Wochenende grob entwickelte Argumentationslinie. 
Ich bitte diese im Aufbau beizubehalten und entsprechend anzureichern. Vor allem bitte ich bei 1. 
auch die historische Entwicklung des BNDG im Kontext Volkszählungsurteil zu berücksichtigen und 
auch systematisch zu argumentieren. Z.B. finde ich es für das Gesetz über einen 
Auslandsnachrichtendienst beachtlich, dass es keine eigenständige Regelung für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen gibt, sondern dass entsprechend auf 
die Regelung im Gesetz über den Inlandsdienst verwiesen wird. 

"1. Erhebung im Ausland 

§ 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Übermittlungsvorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch 
den BND ist § 9 BNDG ( i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz, auf den der § 9 
BNDG verweist). 

Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG keine 
Anwendung. Dann greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine Übermittlung. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, also eine Erhebung im Ausland. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) 
Datenströme ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit am 
ausländischen Satelliten satt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

§ 9 BNDG findet somit in beiden Fällen keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn § 9 BNDG anzuwenden wäre, sind Metadaten von Ausländern im Ausland 
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn 
es eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht 
gegeben, wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 
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3 Abs. 6 BDSG). 

Bei deutschen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können. 

Diese einfache Abfragemöglichkeit besteht bei Ausländern im Ausland nicht. Der 
Ermittlungsaufwand (ohne die Rechtsgrundlage des Telekommunikationsgesetzes) ist in 
diesen Fällen deutlich höher als in Deutschland, also kein verhältnismäßigem Aufwand, 
daher auch kein personenbezogenes Datum. 

3. Rohdatenstrom (Hilfsargument) 

Die Argumentation zu 2. wird auch dadurch gestützt, dass es sich bei den weitergeleiteten 
Metadaten um Daten in einem Rohzustand handelt, die vor ihrer Verwertung erst 
aufgearbeitet werden müssen. Dies kommt also hinzu und bestärkt die Bewertung eines 
nicht mehr verhältnismäßigen Aufwandes." 

PLSA steht den ganzen Tag für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. U 	K 
PLSA 
App. 8 

	

PLSA-HH-RECHT-SI 	Sehr geehrte Damen und Herren, in Absprach... 	04.08.2013 16:55:17 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	 D 	L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, G 

W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, U 
K 	IDAND@DAND 

Datum: 	04.08.2013 16:55 
Betreff: 	EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der Datenweiterleitung 
Gesendet von: NL 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Absprache mit L PLSA bitte ich um kurzfristige Erstellung eines Kurzgutachtens zu der Frage der 
Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Daten in der Dienststelle des BND in Bad Aibling. 
Ich bitte dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Keine Anwendbarkeit des § 9 BNDG: gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG gilt § 9 nicht für die 
Erhebung von Daten außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG --> Datenerhebung in Bad Aibling 
ist keine Erhebung von Informationen/personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des BNDG 
(z.B. Abgreifen einer Richtfunkstrecke in AFG/ Datenerhebung an ausländischen Satelliten). 

2. Selbst wenn § 9 BNDG anwendbar wäre, wären die erhobenen Informationen nicht als 
personenbezogenen Daten iSd BNDG zu qualifizieren: weitergegeben werden z.B. ausländische 
Rufnummer - die der Nummer konkret zugeordnete Person wäre nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelbar (§ 3 Abs. 6 BNDG), da keine Bestandsdatenabfrage nach dem TKG wie bei 
deutschen Rufnummern möglich ist. Insofern werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben. 

Es wird darum gebeten, bei der Erarbeitung des Kurzgutachtens auch bisherige schriftliche 
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Äußerungen / Festlegungen des BND nach außen (etwa parl. Fragen [dies wird hier parallel geprüft] 
oder Schreiben an den BfDI) zu berücksichtigen. 

In dieser Angelegenheit ist beabsichtigt, morgen um 14 Uhr eine Videokonferenz durchzuführen. Bis 
dahin sollte ein erster Entwurf als Basis für die Erörterung vorliegen. Über den Ort der Videokonferenz 
für die Teilnehmer in Pullach werde ich informieren, sobald dieser bekannt ist. 

Abschließend bitte ich darum, den Verteilerkreis  in dieser Angelegenheit zunächst eng  zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 

• 
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Kurzgutachten  

zur Übermittlung von Metadaten 

(außerhalb des Anwendungsbereiches des G 10) an AND 

Vorbemerkung 

Alle vom BND an die NSA in Bad Aibling weitergegebenen Daten werden G10-bereinigt. 
Eine Übermittlung von Daten von deutschen Telekommunikationsverkehren, die dem 
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG unterfallen, wird damit verhindert. 

1. Erhebung im Ausland 

• 
§ 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 8 bis 11 BNDG finden somit nur für Datenerhebungen 
im Inland Anwendung. Die Vorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch den BND ist § 9 BNDG i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz geregelt. 
Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG keine 
Anwendung. In diesem Fall greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine Übermittlung. 

Der Gesetzgeber sah sich bei Schaffung des BNDG vor dem Hintergrund des Urteils des 
BVerfG zur Volkszählung (BVerfGE 65, S. 1 ff.) zum Schutze des Allgemeinen 

• Persönlichkeitsrechts gehalten, für in Deutschland stattfindende Eingriffe in 
Lebenssachverhalte eine verfassungsgemäße Eingriffsbefugnis (betreffend die Datenerhebung 
sowie — Verarbeitung und Nutzung) zu schaffen. Anknüpfungspunkt ist hierbei der 
Lebenssachverhalt, in den eingegriffen werden soll. Werden bspw. Daten durch 
Observationen in Deutschland erhoben, sind hierbei die vorgenannten Bestimmungen des 
BNDG zu beachten. Für den BND als Auslandsnachrichtendienst wurde im BND-Gesetz 
keine eigene Übermittlungsnorm für die Datenweitergabe an ausländische Stellen geschaffen, 
sondern lediglich auf die Übermittlungsvorschrift des Inlandsdienstes BfV verwiesen. 

Gleichzeitig war es dem Gesetzgeber aufgrund des völkerrechtlichen Souveränitätsprinzips 
verwehrt, in einem deutschen Gesetz Eingriffsbefugnisse für das und im Ausland zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund stellen Datenerhebungen, die ausschließlich an ausländischen 
Lebenssachverhalten ansetzen, keine Datenerhebungen im Geltungsbereich des BNDG, d.h. 
in Deutschland, dar. Dies ist vorliegend der Fall: 
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Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, so dass es sich um eine Datenerhebung im Ausland handelt. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) Datenströme 
ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit an ausländischen Satelliten 
statt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

Im Gegensatz zu Lebenssachverhalten, in denen ein unmittelbarer Deutschlandbezug gegeben 
ist, beispielsweise wenn Daten bei in Deutschland ansässigen Unternehmen oder im Rahmen 
einer Observation in Deutschland erhoben werden, besteht bei den vorliegend betroffenen 
reinen Auslandstelekommunikationen kein derartiger Deutschlandbezug. Während eine 
Person, die ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (TK, Bank, Fluggesellschaft) nutzt 
oder sich in Deutschland aufhält, davon ausgehen darf und kann, dass diesbezügliche 

11/11) 

	

	Datenerhebungen auf Basis einer klaren verfassungsgemäßen Eingriffsbefugnis erfolgen, gilt 
dies bei Lebenssachverhalten wie der reinen Auslandstelekommunikation nicht. 

Da somit vorliegend keine Daten im Sinne des § 1 Abs. 2 S. 2 BNDG „im Geltungsbereich 
des Gesetzes erhoben werden, findet in der Konsequenz auch § 9 BNDG keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn man in diesem Punkt eine andere Auffassung vertreten würde und somit § 9 
BNDG anzuwenden wäre, stellen Metadaten der Telekommunikation von Ausländern im 
Ausland (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten dar. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn es 
eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht gegeben, 
wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 3 Abs. 6 
BDSG). 

Auch Metadaten können personenbezogen sein. Bei Metadaten handelt es sich um 
strukturierte Daten, die andere Daten beschreiben, d.h. die Informationen über Merkmale 
anderer Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst. Ein ausgesprochenes Merkmal von 
Metadaten ist daher oft, dass sie maschinell lesbar und auswertbar sind. Ausländische 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen können daher personenbezogene Daten darstellen, 
wenn eine Bestimmbarkeit vorliegt. Für die Bestimmbarkeit kommt es auf die Kenntnisse, 
Mittel und Möglichkeiten des BND als speichernde Stelle an. Der Bezug muss mit den 
normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und ohne verhältnismäßigen Aufwand 
durchführbar sein. 

Der Begriff des Personenbezugs ist daher relativ, d.h. dieselben Daten können für den einen 
anonym und für den anderen der betroffenen Person zuordenbar sein. Sofern daher eine 
Bestimmbarkeit nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, liegt kein 
personenbezogenes Datum vor. 
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Bei „deutschen" Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können (§§ 112, 113 TKG). 

Dahingehend 	besteht 	diese 	einfache 	Abfragemöglichkeit 	bei 	ausländischen 
Anschlusskennungen gerade nicht. Zunächst fehlt es insoweit bereits an der vorgenannten 
gesetzlichen Befugnis zur Anschlussinhaberfeststellung nach dem Telekommunikations-
gesetz. Aber auch in praktischer Hinsicht besteht keine Möglichkeit, mit einem 
verhältnismäßigen Aufwand den konkreten Anschlussinhaber einer bestimmten 
Anschlusskennung im Ausland festzustellen. Während aufgrund der (internationalen) 
Vorwahlen noch das betreffende Land sowie (bei Festnetzanschlüssen) auch die Stadt/Region 
ohne unverhältnismäßigem Aufwand festgestellt werden können, gilt dies für die Feststellung 
des konkreten ausländischen Anschlussinhabers nicht mehr. Häufig fehlt es in den relevanten 
ausländischen Staaten an aktuellen, vollständigen Rufnummernverzeichnissen wie man sie 
aus Deutschland kennt. 

3. Datenübermittlung an NSA nach § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG 

Selbst wenn von einer Erhebung personenbezogener Daten im Inland und den anfallenden 
Metadaten als personenbezogene Daten ausginge, wäre ausreichende Rechtsgrundlage § 9 
Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG. Hiernach darf der BND personenbezogene 
Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen 
übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung 
erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung 
unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben. Sie dienen vorrangig dem Schutz von Leib und Leben der in Afghanistan 
eingesetzten deutschen und alliierten Streitkräfte. Soweit die Satellitenempfangsanlagen in 
Bad Aibling von ausländischen Satelliten neben Verkehren der Region Afghanistan/Pakistan 
auch andere Regionen aufklären, so liegen diese jedenfalls im Auftrag der Bundesregierung 
für den BND. So handelt es sich beispielsweise um die Aufklärung 
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WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage 
der Datenweiterleitung 

An: D 	L 
	

05.08.2013 14:00 
Gesendet von:  G 	A 

ZYFA 
Tel.:  81111•11 

J- 
	

WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Fra 

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

111, 	
Mit freundlichen Grüßen 
G. A 

ZYF 
Tel. 8 	/8 

Weitergeleitet von G i.eiä,äälAL, 	/DAND am 05.08.2013 14:00 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 J 	P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	 G W 	 /DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, J 

J 	/DAND@DAND, J 	0 	/DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, 
M 	F 	/DAND@DAND, P 	Z 	/DAND@DAND, 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, TAZ-REFL/DAND@DAND, ZYZ-REFL 

Datum: 	 05.08.2013 13:23 
Betreff: 	 Antwort: WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 
Gesendet von: U 	K 

• 	Kurzgutachten_PLSA.docx 

J 	P 
	

Sehr geehrter Herr Dr.  K 	 ,  mit freundlich... 	05.08.2013 11:51:19 

Von: 	 J 	P 	/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND, G W 	 /DAND@DAND, J 

/DAND@DAND, U 	K 	/DAND@DAND, M 
F 	/DAND@DAND, ZYZ-REFL, K W 	/DAND@DAND, J 
J 	/DAND@DAND, J 	0 	/DAND@DAND, P 	Z 	/DAND@DAND 

Datum: 	 05.08.2013 11:51 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Sehr geehrter Herr Dr. K 
mit freundlichem Gruß 
J P 

ZYF 
Tel. 8 	/8 
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Weitergeleitet von J 	P 	/DAND am 05.08.2013 11:48 

Von: 	 D 	L 	 /DAND 
An: 	 ZYF-REFL 
Datum: 	05.08.2013 11:48 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Sehr geehrter Herr P 

anbei das Kurzgutachten mdB um Freigabe und WEiterleitung. 

[Anhang "Kurzgutachten.docx" gelöscht von U 	K 	/DAND] 

Mit freundlichen Grüßen 

• 	
gez. L 
	Weitergeleitet vonSDGL 

ZYFA, Tel. 8 
/DAND am 05.08.2013 11:47 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 G W 	 /DAND@DAND, 	P111/3/DAND@DAND,  D 

L 	 /DAND@DAND, 	S 	DAND@DAND, K 
W 	/DAND@DAND 

Kopie: 	PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	05.08.2013 09:22 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 
Gesendet von: M. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die in meiner E-Mail vom gestrigen Tag angekündigte VK findet heute um 13.30 Uhr statt. Der 
VK-Raum in MUC ist bei TAZ, Haus 103a, 1. OG, Raum 113. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 
	 Weitergeleitet von M 	F 	/DAND am 05.08.2013 09:18 

Von: 	 K 	/DAND 
An: 	JIL  P 	/DAND@DAND 
Kopie: 	Dom.  L 	 /DAND@DAND, K W 	/DAND@DAND, G 

/DAND@DAND, J 	S 	/DAND@DAND, M 
F 	/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 

Datum: 	05.08.2013 09:11 
Betreff: 	Antwort: EILT SEHR! Bitte um Erstellung eines Kurzgutachtens zu einer Frage der 

Datenweiterleitung 

Ergänzung: 

Es ist beabsichtigt Pr am späteren Nachmittag die Ausarbeitung zwecks Abstimmung mit ChefBK zur 
Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre daher, dass wir einen absendereifen Entwurf in der VK 
heute Nachmittag besprechen könnten. Ich bitte insoweit um zeitnahe Lieferung an den 
Adressatenkreis. 

Anliegend übermittle ich die von Pr und mir am Wochenende grob entwickelte Argumentationslinie. 
Ich bitte diese im Aufbau beizubehalten und entsprechend anzureichern. Vor allem bitte ich bei 1. 
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auch die historische Entwicklung des BNDG im Kontext Volkszählungsurteil zu berücksichtigen und 
auch systematisch zu argumentieren. Z.B. finde ich es für das Gesetz über einen 
Auslandsnachrichtendienst beachtlich, dass es keine eigenständige Regelung für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen gibt, sondern dass entsprechend auf 
die Regelung im Gesetz über den Inlandsdienst verwiesen wird. 

"1. Erhebung im Ausland 

§ 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie 
aus. Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Übermittlungsvorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch 
den BND ist § 9 BNDG ( i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz, auf den der § 9 
BNDG verweist). 

Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG 
keine Anwendung. Dann greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine Übermittlung. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, also eine Erhebung im Ausland. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) 
Datenströme ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit am 
ausländischen Satelliten satt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

§ 9 BNDG findet somit in beiden Fällen keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn § 9 BNDG anzuwenden wäre, sind Metadaten von Ausländern im Ausland 
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, 
wenn es eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann 
nicht gegeben, wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist 
(vergl. § 3 Abs. 6 BDSG). 

Bei deutschen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können. 

Diese einfache Abfragemöglichkeit besteht bei Ausländern im Ausland nicht. Der 
Ermittlungsaufwand (ohne die Rechtsgrundlage des Telekommunikationsgesetzes) ist in 
diesen Fällen deutlich höher als in Deutschland, also kein verhältnismäßigem Aufwand, 
daher auch kein personenbezogenes Datum. 

3. Rohdatenstrom (Hilfsargument) 
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Die Argumentation zu 2. wird auch dadurch gestützt, dass es sich bei den 
weitergeleiteten Metadaten um Daten in einem Rohzustand handelt, die vor ihrer 
Verwertung erst aufgearbeitet werden müssen. Dies kommt also hinzu und bestärkt die 
Bewertung eines nicht mehr verhältnismäßigen Aufwandes." 

PLSA steht den ganzen Tag für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.  um  K1 
PLSA 
App. 8 

PLSA-HH-RECHT-SI 
	

Sehr geehrte Damen und Herren, in Abspra... 	04.08.2013 16:55:17 

• 

• 
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Kurzgutachten  

zur Übermittlung von Metadaten 

(außerhalb des Anwendungsbereiches des G 10) an AND 

Vorbemerkung 

Alle vom BND an die NSA in Bad Aibling weitergegebenen Daten werden G10-bereinigt. 
Eine Übermittlung von Daten von deutschen Telekommunikationsverkehren, die dem 
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG unterfallen, wird damit verhindert. 

1. Erhebung im Ausland • § 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 8 bis 11 BNDG finden somit nur für Datenerhebungen 
im Inland Anwendung. Die Vorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch den BND ist § 9 BNDG i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz geregelt. 
Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG keine 
Anwendung. In diesem Fall greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine Übermittlung. 

Der Gesetzgeber sah sich bei Schaffung des BNDG vor dem Hintergrund des Urteils des 
BVerfG zur Volkszählung (BVerfGE 65, S. 1 ff.) zum Schutze des Allgemeinen 

111/ Persönlichkeitsrechts gehalten, für in Deutschland stattfindende Eingriffe in 
Lebenssachverhalte eine verfassungsgemäße Eingriffsbefugnis (betreffend die Datenerhebung 
sowie — Verarbeitung und Nutzung) zu schaffen. Anknüpfungspunkt ist hierbei der 
Lebenssachverhalt, in den eingegriffen werden soll. Werden bspw. Daten durch 
Observationen in Deutschland erhoben, sind hierbei die vorgenannten Bestimmungen des 
BNDG zu beachten. Für den BND als Auslandsnachrichtendienst wurde im BND-Gesetz 
keine eigene Übermittlungsnorm für die Datenweitergabe an ausländische Stellen geschaffen, 
sondern lediglich auf die Übermittlungsvorschrift des Inlandsdienstes BfV verwiesen. 

Gleichzeitig war es dem Gesetzgeber aufgrund des völkerrechtlichen Souveränitätsprinzips 
verwehrt, in einem deutschen Gesetz Eingriffsbefugnisse für das und im Ausland zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund stellen Datenerhebungen, die ausschließlich an ausländischen 
Lebenssachverhalten ansetzen, keine Datenerhebungen im Geltungsbereich des BNDG, d.h. 
in Deutschland, dar. Dies ist vorliegend der Fall: 
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Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, so dass es sich um eine Datenerhebung im Ausland handelt. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) Datenströme 
ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit an ausländischen Satelliten 
statt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

Im Gegensatz zu Lebenssachverhalten, in denen ein unmittelbarer Deutschlandbezug gegeben 
ist, beispielsweise wenn Daten bei in Deutschland ansässigen Unternehmen oder im Rahmen 
einer Observation in Deutschland erhoben werden, besteht bei den vorliegend betroffenen 
reinen Auslandstelekommunikationen kein derartiger Deutschlandbezug. Während eine 
Person, die ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (TK, Bank, Fluggesellschaft) nutzt 
oder sich in Deutschland aufhält, davon ausgehen darf und kann, dass diesbezügliche 
Datenerhebungen auf Basis einer klaren verfassungsgemäßen Eingriffsbefugnis erfolgen, gilt 
dies bei Lebenssachverhalten wie der reinen Auslandstelekommunikation nicht. 

Da somit vorliegend keine Daten im Sinne des § 1 Abs. 2 S. 2 BNDG „im Geltungsbereich 
des Gesetzes erhoben werden, findet in der Konsequenz auch § 9 BNDG keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn man in diesem Punkt eine andere Auffassung vertreten würde und somit § 9 
BNDG anzuwenden wäre, stellen Metadaten der Telekommunikation von Ausländern im 
Ausland (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten dar. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn es 
eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht gegeben, 
wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 3 Abs. 6 
BDSG). 

Auch Metadaten können personenbezogen sein. Bei Metadaten handelt es sich um 
strukturierte Daten, die andere Daten beschreiben, d.h. die Informationen über Merkmale 
anderer Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst. Ein ausgesprochenes Merkmal von 
Metadaten ist daher oft, dass sie maschinell lesbar und auswertbar sind. Ausländische 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen können daher personenbezogene Daten darstellen, 
wenn eine Bestimmbarkeit vorliegt. Für die Bestimmbarkeit kommt es auf die Kenntnisse, 
Mittel und Möglichkeiten des BND als speichernde Stelle an. Der Bezug muss mit den 
normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und ohne verhältnismäßigen Aufwand 
durchführbar sein. 

Der Begriff des Personenbezugs ist daher relativ, d.h. dieselben Daten können für den einen 
anonym und für den anderen der betroffenen Person zuordenbar sein. Sofern daher eine 
Bestimmbarkeit nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, liegt kein 
personenbezogenes Datum vor. 
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Bei „deutschen" Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können (§§ 112, 113 TKG). 

Dahingehend 	besteht 	diese 	einfache 	Abfragemöglichkeit 	bei 	ausländischen 
Anschlusskennungen gerade nicht. Zunächst fehlt es insoweit bereits an der vorgenannten 
gesetzlichen Befugnis zur Anschlussinhaberfeststellung nach dem Telekommunikations-
gesetz. Aber auch in praktischer Hinsicht besteht keine Möglichkeit, mit einem 
verhältnismäßigen Aufwand den konkreten Anschlussinhaber einer bestimmten 
Anschlusskennung im Ausland festzustellen. Während aufgrund der (internationalen) 
Vorwahlen noch das betreffende Land sowie (bei Festnetzanschlüssen) auch die Stadt/Region 
ohne unverhältnismäßigem Aufwand festgestellt werden können, gilt dies für die Feststellung 
des konkreten ausländischen Anschlussinhabers nicht mehr. Häufig fehlt es in den relevanten 
ausländischen Staaten an aktuellen, vollständigen Rufnummernverzeichnissen wie man sie 
aus Deutschland kennt. 

3. Datenübermittlung an NSA nach § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG 

Selbst wenn von einer Erhebung personenbezogener Daten im Inland und den anfallenden 
Metadaten als personenbezogene Daten ausginge, wäre ausreichende Rechtsgrundlage § 9 
Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG. Hiernach darf der BND personenbezogene 
Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen 
übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung 
erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung 
unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
• dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 

erhoben. Sie dienen vorrangig dem Schutz von Leib und Leben der in Afghanistan 
eingesetzten deutschen und alliierten Streitkräfte. Soweit die Satellitenempfangsanlagen in 
Bad Aibling von ausländischen Satelliten neben Verkehren der Region Afghanistan/Pakistan 
auch andere Regionen aufklären, so liegen diese jedenfalls im Auftrag der Bundesregierung 
für den BND. So handelt es sich beispielsweise um die Aufklärung 
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D 	L 

05.08.2013 14:46 

An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie: TAG-JEDER, TAZ-REFL/DAND@DAND, ZYF-REFL, ZYZ-REFL 

Thema: WG: Kurzgutachten 

  

Sehr geehrter Herr Dr. K 

 

anbei das unter Ziffer 3 noch etwas ergänzte Gutachten. TAG hat die Ergänzung mitgezeichnet. 

Kurzgutachten_PLSA_Erg ZYFA.docx 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 	 SGL ZYFA, Tel. 8 
	 Weitergeleitet von D: 	L 

	
/DAND am 05.08.2013 14:44 

Von: 	 D 	L 	 'DAND 
An: 	 TAG-JEDER, G W 	 (DAND@DAND, J 	P 	/DAND@DAND, J 

IDAND@DAND, P 	Z 	/DAND@DAND 
Datum - 	05.08.2013 14:32 
Betreff: 	Kurzgutachten K 

Anbei meine Ergänzungen unter Ziffer 3. mdB um schnelle und kritische Mitprüfung. 

[Anhang "Kurzgutachten_PLSA_Erg ZYFA.docx" gelöscht von D 	L 	 /DAND] 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. L 	 , SGL ZYFA, Tel. 8 

• 
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Kurzgutachten  

zur Übermittlung von Metadaten 

(außerhalb des Anwendungsbereiches des G 10) an AND 

Vorbemerkung 

Alle vom BND an die NSA in Bad Aibling weitergegebenen Daten werden G10-bereinigt. 
Eine Übermittlung von Daten von deutschen Telekommunikationsverkehren, die dem 
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG unterfallen, wird damit verhindert. 

1. Erhebung im Ausland 

• § 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 8 bis 11 BNDG finden somit nur für Datenerhebungen 
im Inland Anwendung. Die Vorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch den BND ist § 9 BNDG i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz geregelt. 
Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten außerhalb des 
Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG keine 
Anwendung. In diesem Fall greifen auch nicht die dortigen Vorgaben für eine Übermittlung. 

Der Gesetzgeber sah sich bei Schaffung des BNDG vor dem Hintergrund des Urteils des 
BVerfG zur Volkszählung (BVerfGE 65, S. 1 ff.) zum Schutze des Allgemeinen 

• Persönlichkeitsrechts gehalten, für in Deutschland stattfindende Eingriffe in 
Lebenssachverhalte eine verfassungsgemäße Eingriffsbefugnis (betreffend die Datenerhebung 
sowie — Verarbeitung und Nutzung) zu schaffen. Anknüpfungspunkt ist hierbei der 
Lebenssachverhalt, in den eingegriffen werden soll. Werden bspw. Daten durch 
Observationen in Deutschland erhoben, sind hierbei die vorgenannten Bestimmungen des 
BNDG zu beachten. Für den BND als Auslandsnachrichtendienst wurde im BND-Gesetz 
keine eigene Übermittlungsnorm für die Datenweitergabe an ausländische Stellen geschaffen, 
sondern lediglich auf die Übermittlungsvorschrift des Inlandsdienstes BfV verwiesen. 

Gleichzeitig war es dem Gesetzgeber aufgrund des völkerrechtlichen Souveränitätsprinzips 
verwehrt, in einem deutschen Gesetz Eingriffsbefugnisse für das und im Ausland zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund stellen Datenerhebungen, die ausschließlich an ausländischen 
Lebenssachverhalten ansetzen, keine Datenerhebungen im Geltungsbereich des BNDG, d.h. 
in Deutschland, dar. Dies ist vorliegend der Fall: 
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Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, so dass es sich um eine Datenerhebung im Ausland handelt. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) Datenströme 
ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit an ausländischen Satelliten 
statt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

Im Gegensatz zu Lebenssachverhalten, in denen ein unmittelbarer Deutschlandbezug gegeben 
ist, beispielsweise wenn Daten bei in Deutschland ansässigen Unternehmen oder im Rahmen 
einer Observation in Deutschland erhoben werden, besteht bei den vorliegend betroffenen 
reinen Auslandstelekommunikationen kein derartiger Deutschlandbezug. Während eine 
Person, die ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (TK, Bank, Fluggesellschaft) nutzt 
oder sich in Deutschland aufhält, davon ausgehen darf und kann, dass diesbezügliche 

111) 

	

	Datenerhebungen auf Basis einer klaren verfassungsgemäßen Eingriffsbefugnis erfolgen, gilt 
dies bei Lebenssachverhalten wie der reinen Auslandstelekommunikation nicht. 

Da somit vorliegend keine Daten im Sinne des § 1 Abs. 2 S. 2 BNDG „im Geltungsbereich 
des Gesetzes erhoben werden, findet in der Konsequenz auch § 9 BNDG keine Anwendung. 

2. Keine personenbezogenen Daten 

Selbst wenn man in diesem Punkt eine andere Auffassung vertreten würde und somit § 9 
BNDG anzuwenden wäre, stellen Metadaten der Telekommunikation von Ausländern im 
Ausland (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) keine personenbezogenen Daten dar. 

e 
Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn es 
eine Person bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht gegeben, 
wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 3 Abs. 6 
BDSG). 

Auch Metadaten können personenbezogen sein. Bei Metadaten handelt es sich um 
strukturierte Daten, die andere Daten beschreiben, d.h. die Informationen über Merkmale 
anderer Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst. Ein ausgesprochenes Merkmal von 
Metadaten ist daher oft, dass sie maschinell lesbar und auswertbar sind. Ausländische 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen können daher personenbezogene Daten darstellen, 
wenn eine Bestimmbarkeit vorliegt. Für die Bestimmbarkeit kommt es auf die Kenntnisse, 
Mittel und Möglichkeiten des BND als speichernde Stelle an. Der Bezug muss mit den 
normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und ohne verhältnismäßigen Aufwand 
durchführbar sein. 

Der Begriff des Personenbezugs ist daher relativ, d.h. dieselben Daten können für den einen 
anonym und für den anderen der betroffenen Person zuordenbar sein. Sofern daher eine 
Bestimmbarkeit nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, liegt kein 
personenbezogenes Datum vor. 
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Bei „deutschen" Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 
Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 
Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können (§§ 112, 113 TKG). 

Dahingehend 	besteht 	diese 	einfache 	Abfragemöglichkeit 	bei 	ausländischen 
Anschlusskennungen gerade nicht. Zunächst fehlt es insoweit bereits an der vorgenannten 
gesetzlichen Befugnis zur Anschlussinhaberfeststellung nach dem Telekommunikations-
gesetz. Aber auch in praktischer Hinsicht besteht keine Möglichkeit, mit einem 
verhältnismäßigen Aufwand den konkreten Anschlussinhaber einer bestimmten 
Anschlusskennung im Ausland festzustellen. Während aufgrund der (internationalen) 
Vorwahlen noch das betreffende Land sowie (bei Festnetzanschlüssen) auch die Stadt/Region 
ohne unverhältnismäßigem Aufwand festgestellt werden können, gilt dies für die Feststellung 
des konkreten ausländischen Anschlussinhabers nicht mehr. Häufig fehlt es in den relevanten 
ausländischen Staaten an aktuellen, vollständigen Rufnummernverzeichnissen wie man sie 
aus Deutschland kennt. 

3. Datenübermittlung an NSA nach § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG 

Selbst wenn von einer Erhebung personenbezogener Daten im Inland und den anfallenden 
Metadaten als personenbezogene Daten ausginge, wäre ausreichende Rechtsgrundlage § 9 
Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG. Hiernach darf der BND personenbezogene 
Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen 
übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung 
erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung 
unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 

Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben. Sie dienen vorrangig dem Schutz von Leib und Leben der in Afghanistan 
eingesetzten deutschen und alliierten Streitkräfte. Soweit zum anderen die 
Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling von ausländischen Satelliten neben Verkehren der 
Region Afghanistan/Pakistan auch andere Regionen aufklären, so liegen diese jedenfalls im 
Auftrag der Bundesregierung für den BND. So handelt es sich beispielsweise um die 
Aufklärung 

.4. 

Im Rahmen der nach § 19 Abs. 3 BVerfSchG anzustellenden Güterabwägung ist somit 
beachtlich, dass nur Metadaten von Telekommunikationsverkehrsbeziehungen erfasst werden, 
bei denen aufgrund der Gefahren- bzw. Krisengebietsbezogenheit eine potentielle Relevanz 
für die Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers ausgegangen werden kann. 
Eine flächendeckende, anlasslose Datenerhebung findet insofern also nicht statt. 

Darüber hinaus ist bei der Abwägung zu berücksichtigen, dass die Metadaten, soweit sie nicht 
ohnehin lediglich technische Parameter und somit schon deshalb keine personenbezogenen 
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Daten darstellen, bei Übermittlung keinen konkreten Personen zugeordnet sind und auch 
keine Kommunikationsinhalte umfassen. Verglichen mit dem „klassischen" Fall der 
Übermittlung personenbezogener Daten gemäß § 19 Abs. 3 BVerfSchG, den der Gesetzgeber 
vor Augen hatte, nämlich der Übermittlung konkreter Einzelhinweise zu bestimmten, 
namentlich bekannten Personen, sind die im Rahmen der Weitergabe von Metadaten 
übermittelten Erkenntnisse von einer sehr viel geringeren Konkretheit bzw. Tiefe. 
Insbesondere zu einer Nutzung zu Lasten eines Betroffenen unter Missachtung dessen 
überwiegender schutzwürdiger Interessen im Sinne der Übermittlungsbestimmungen sind die 
übermittelten Metadaten grundsätzlich nicht geeignet. 

Es kann somit festgestellt werden, dass in der Gesamtschau den gesetzlichen 
Übermittlungsvoraussetzungen des § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG 
Rechnung getragen wird. 

• 
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• 

Fragenkataloge BfDI vom 05. und 23. Juli 2013 
PLSA-HH-RECHT-SI An: TRANSFER 
Gesendet von: M 

Kopie: 	PLS-REFL, PLSA-HH-RECHT-SI, 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, ZYZ-REFL 

PLSA 
Tel.: 8., 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Bitte sofortige Weiterleitung an ref601@bk.bund.de  

07.08.2013 13:42 

Betreff: 	Anfragen des BfDI vom 05. und 23. Juli 2013 zum Thema PRISM/TEMPORA 
hier: 	Fristverlängerung 
Bezug: E-Mail BKAmt, Az. 601 - 15100 - Da 6, vom 17. und 29. Juli 2013 

Sehr geehrte Frau Polzin, 

unter Bezugnahme auf das heutige Telefonat zwischen Herrn StäVAL6/BKAmt und Herrn Leiter PLS 
wird in vorgenannter Angelegenheit höflich um Fristverlängerung bis 21. August 2013, Dienstschluss 
gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Dr. K 

• 
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AM  21/S 

WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
J 	J 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 

Kopie: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, ZYF-REFL, M 
F  

ZYFD 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

anbei eine erneute Anfrage des BfDI zum Thema "Kooperation mit ausländischen 
Sicherheitsbehörden" mit Fristsetzung bis zum 12.08.2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Der behördliche Datenschutz bittet um einen entsprechenden Hinweis, wie sich gegenüber dem BfDI 
verhalten werden soll. 

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

J 	J 	, LL.M. 
ZYFD / 8 
	Weitergeleitet von J 	J 	/DAND am 08.08.2013 11:17 ---- 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
08.08.2013 11:11 
Antwort: WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

datenschutzbeauftragter 	Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die... 08.08.2013 11:03:41 

08.08.2013 11:21 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 

datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
transfer@bnd.bund.de  
08.08.2013 11:03 
WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte die Mail an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
C S 
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	Weitergeleitet von datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 08.08.2013 11:02 
An: ref601@bk.bund.de  <ref601@bk.bund.de >, datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
<datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Von: Löwnau Gabriele <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
Datum: 08.08.2013 10:13 
Kopie: Philipp.Wolff@bk.bund.de  <Philipp.Wolff@bk.bund.de >, Kremer Bernd 

• 

• 
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0150 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

<bernd.kremer@bfdi.bund.de > 
Betreff: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
(Siehe angehängte Datei: Schi BK BND doc.pe 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

..******************************************************************** 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de  

*********** **** *********** ** 

Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  

* * * * * * * * * * * *,** * * **** ** ****** Schr BK BND_doc.pdf 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	 pa01 51 

Von: 	Löwnau Gabriele <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
An: 	ref601@bk.bund.de  <ref601@bk.bund.de >, datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  

<datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Kopie: 	Philipp.Wolff@bk.bund.de  <Philipp.Wolff@bk.bund.de >, Kremer Bernd 

<bernd.kremer@bfdi.bund.de > 

Datum: Donnerstag, 08. August 2013 10:13 
Betreff: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Protokoll: 	
-  Die Nachricht wurde weitergeleitet. 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

********************************************************************** 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse:  http://www.datenschutz.bund.de  

**************************** 

Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  
*********************** ***** 

• Anhänge: 

Schr BK BND_doc.pdf 

http://srvsdm16.bvoe.de/mail/datenschutzbeauftragter.nsf/(%24Inbox)/283B94AA19E.. . 08.08.2013 
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HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERBINDUNGSBURO Friednchstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON 

TELEFAX 

E-MAIL 

BEARBEITET VON 

INTERNET 

(0228) 997799-511 

(0228) 997799-550 

Ref5@bfdi.bund.de  

Dr. Bernd Kremer 

www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 08.08.2013 

GESCHAF TSZ. V-6601007#0007 

0152 

* I fDLier rdBe urinttsebnesacuhf2gi tired 

 die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte fur den Datenschutz und die Informationsherheit. 
Postfach 1468. 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 

11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 

Dienstsitz Pullach 

Heilmannstraße 30 

82049 Pullach 
Bitte geben Sie das vorstehende Geschartszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

- wegen Eilbedürftigkeit jeweils nur per 

E-Mail - 

BETREFF Datenschutz 
HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 

insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 
BEZUG 1. Medienberichte - u.a. www.heise.de  vom 07.08.2013: taz.de  

2. Bisheriger Schriftverkehr - zuletzt mein Schreiben vom 22.07.2013 - Az. wie vor 
(—) 	 A,4.- 2  1. C ä 	-13 

Unter Bezugnahme auf aktuelle Medienberichte (Bezug 1) bitte ich in Ergänzung 

meiner Schreiben (Bezug 2) um Mitteilung bzw. Übersendung folgender ergänzender 

Informationen bis 

zum 12. August 2013 DS. 

Mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes soll der BND mit der NSA bzw. US-
Stellen, insbesondere im Jahr 2002, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit u.a. am 

BND-Standort im bayerischen Bad Aibling geschlossen haben. Ich bitte um die Über-

sendung dieser Vereinbarung(en) und die Beantwortung folgender Fragen: 

Auf welcher/welchen Rechtsgrundlagen basiert diese Zusammenarbeit? Sollte 

insoweit § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 BVerfSchG als 

Rechtsgrundlage fungiert haben, bitte ich um detaillierte Darlegung, wie die Vor- 

29887/2013 
ZUSTELL• UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30. 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61. Husarensuaße 
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* fDierrdBeunnpdaetsebnesacuhfttiragte tza gutned  

die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 aussetzungen des § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 BVerfSchG umgesetzt worden sind. 
Diese lauten wie folgt: 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt einen Nachweis über den Zweck, die Veran-

lassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der Übermittlungen nach Satz 1. Die 

Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und 

am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der 

Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm 

übermittelt worden sind. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und dar-

auf hinzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Aus-

kunft über die Verwendung der Daten zu bitten. 

Insbesondere bitte ich die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BVerfSchG zu führenden Un-
terlagen zu übersenden, keine Löschungen nach § 19 Abs. 4 Satz 4 BVerfSchG 
durchzuführen, noch zu löschende Daten ausschließlich für meine datenschutz-
rechtliche Kontrolle zu sperren und mitzuteilen, inwieweit und welche konkreten 
Maßnahmen durch das BK-Amt und/oder den BND nach § 19 Abs. 4 Satz 5 
BVerfSchG getroffen worden sind. Ich bitte zudem um Mitteilung, inwieweit sich 
der behördliche Datenschutzbeauftragte des BND mit dieser Thematik bereits be-
fasst und welche Maßnahmen er mit welchen Ergebnissen insoweit durchgeführt 
hat? 

2. Wie ist diese Zusammenarbeit inhaltlich konkret ausgestaltet und in der Praxis 

durchgeführt worden? Welche (Arten) personenbezogener Daten sind in welchem 
Umfang (Anzahl) auf dieser Grundlage an US-Stellen übermittelt worden? 

3. Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt hat das Bundeskanzleramt die 
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz BNDG erforderliche Zustimmung erteilt? 
Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt sind die entsprechenden Zustim-
mungen vom BND beantragt worden? 

Abhängig von den Stellungnahmen behalte ich mir kurzfristige, umfängliche Kontrol-
len auch vor Ort ausdrücklich vor. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

	Seited e43 

WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
J 	P 
An: 
ZYZ-REFL%DAND, H 
08.08.2013 11:36 
Details verbergen 
ZYFY Tel.: 8 
Von: J 	P 	/DAND 

An: ZYZ-REFL%DAND@VSIT.DAND.DE, H 	 M 	DAND@DAND 

	

ZYZ-REFL'ADAND@VSIT.DAND.DE , H  . 	iM 	@vsit.dand.de  
VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

vorab zur Info 

Mit freundlichem Gruß • J P 

ZYF 
Tel. 8 	/8  . 

	Weitergeleitet von J 	P 	/DAND am 08.08.2013 11.36 

Von .  J 	J 	/DAND 
An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie .  DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND, ZYF-REFL, M 	F 	/DAND@DAND 
Datum 08.08.2013 11:21 
Betreff WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

anbei eine erneute Anfrage des BfDI zum Thema "Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden" mit 
Fristsetzung bis zum 12.08.2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Der behördliche Datenschutz bittet um einen entsprechenden Hinweis, wie sich gegenüber dem BfDI 
verhalten werden soll. 

23.07.2014 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

	 Seited 

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

J 	J 	, LL.M. 
ZYFD / 8 
	Weitergeleitet von J 
	

J 	/DAND am 08.08.2013 11:17 

Von: TRANSFER/DAND 
An: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 08.08.2013 11:11 
Betreff: Antwort: WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

datenschutzbeauftragter---08.08.2013 11:03:41---Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Mail an die E-
Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" we 

Von: datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
An: transfer@bnd.bund.de  
Datum 08.08.2013 11:03 
Betreff WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte die Mail an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
C S 

Weitergeleitet  von  datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 08.08.2013 11:02 

An: ref601@bk.bund.de  <ref601@bk.bund.de>, datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
<datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Von: Löwnau Gabriele <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
Datum: 08.08.2013 10:13 
Kopie: Philipp.Wolff@bk.bund.de  <Philipp.Wolff@bk.bund.de>, Kremer Bernd 
<bernd.kremer@bfdi.bund.de > 
Betreff: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
(Siehe angehängte Datei: Schr BK BND doc.pdt) 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

********************************************************************** 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

23.07.2014 
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Seited 

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Referat V 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de   

**************************** 

Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de   

**************************** (Siehe angehängte Datei: Schr BK BND doc.pdfi 

• 

23.07.2014 
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HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERBINDUNGSBURO Friednchstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON 

TELEFAX 

E-MAIL 

BEARBEITET VON 

INTERNET 

(0228) 997799-511 

(0228) 997799-550 
RefS@bfdi.bund.de  

Dr. Bernd Kremer 

www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 08.08.2013 

GESCHAF TSZ. V-6601007#0007 

0157 

* I fDüer rdBeunnttsebnesacuhf- rtaz  gttj 
und 

die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte Ihr den Datenschutz und die Inlormationslreihett. 
Postfach 1468 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 

11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 

Dienstsitz Pullach 

Heilmannstraße 30 

82049 Pullach 
Butte geben Sie das vorstehende Geschaltszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

- wegen Eilbedürftigkeit jeweils nur per 

E-Mail - 

BETREFF Datenschutz 

HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 
insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. www.heise.de  vom 07.08.2013; taz.de  
2. Bisheriger Schriftverkehr - zuletzt mein Schreiben vom 22.07.2013 - Az. wie vor 

Unter Bezugnahme auf aktuelle Medienberichte (Bezug 1) bitte ich in Ergänzung 

meiner Schreiben (Bezug 2) um Mitteilung bzw. Übersendung folgender ergänzender 

Informationen bis 

zum 12. August 2013 DS . 

Mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes soll der BND mit der NSA bzw. US-

Stellen, insbesondere im Jahr 2002, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit u.a. am 

BND-Standort im bayerischen Bad Aibling geschlossen haben. Ich bitte um die Über-

sendung dieser Vereinbarung(en) und die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Auf welcher/welchen Rechtsgrundlagen basiert diese Zusammenarbeit? Sollte 

insoweit § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 BVerfSchG als 

Rechtsgrundlage fungiert haben, bitte ich um detaillierte Darlegung, wie die Vor- 

29887/2013 
ZUSTELL. UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30. 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61. Husarenstraße 
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* IDer Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 	aussetzungen des § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 BVerfSchG umgesetzt worden sind. 
Diese lauten wie folgt: 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt einen Nachweis über den Zweck, die Veran-

lassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der Übermittlungen nach Satz 1. Die 

Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und 

am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der 

Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm 

übermittelt worden sind. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und dar-

auf hinzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Aus-

kunft über die Verwendung der Daten zu bitten. 

Insbesondere bitte ich die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BVerfSchG zu führenden Un-
terlagen zu übersenden, keine Löschungen nach § 19 Abs. 4 Satz 4 BVerfSchG 
durchzuführen, noch zu löschende Daten ausschließlich für meine datenschutz-
rechtliche Kontrolle zu sperren und mitzuteilen, inwieweit und welche konkreten 
Maßnahmen durch das BK-Amt und/oder den BND nach § 19 Abs. 4 Satz 5 
BVerfSchG getroffen worden sind. Ich bitte zudem um Mitteilung, inwieweit sich 
der behördliche Datenschutzbeauftragte des BND mit dieser Thematik bereits be-
fasst und welche Maßnahmen er mit welchen Ergebnissen insoweit durchgeführt 
hat? 

2. Wie ist diese Zusammenarbeit inhaltlich konkret ausgestaltet und in der Praxis 
durchgeführt worden? Welche (Arten) personenbezogener Daten sind in welchem 
Umfang (Anzahl) auf dieser Grundlage an US-Stellen übermittelt worden? 

3. Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt hat das Bundeskanzleramt die 
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz BNDG erforderliche Zustimmung erteilt? 
Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt sind die entsprechenden Zustim-
mungen vom BND beantragt worden? 

Abhängig von den Stellungnahmen behalte ich mir kurzfristige, umfängliche Kontrol-
len auch vor Ort ausdrücklich vor. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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0159 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

TAZA 	 An: LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, 
Gesendet von: C 	 EAZ-REFL/DAND@DAND, ITZ-REFL, TWZ-REFL, GLYZ-SGL, 
L 	 ZYZ-REFL, TEZ-REFUDAND@DAND, UFYZ-SGUDAND@DAND, 

SIYZ-SGL 

09.08.2013 09:49 	 Kopie: 
Thema: EILT SEHR! WG: #2013-150 --> EILT SEHR! Erstellung von 

Vortragsunterlagen für die PKGr-Sondersitzung am 12. August 
2013; hier: Biite um ZA bis 09.08.2013 13:00 Uhr! 

' Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! ' 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

TA hat die FF bei der Beantwortung der Frage 7 b) des MdB Bockhahn und bittet die 
angeschriebenen Bereiche um ZA (Fehlanzeige erforderlich) bis  heute 13:00 Uhr! 

Wie aus einer Kleinen Anfrage der Partei DIE LINKE vom 14.04.2011 hervorgeht (Drucksache 

17/5585), wurden 292 ausländischen Unternehmen seit 2005 Vergünstigungen auf Grundlage des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, u. a. durch Artikel 72 Absatz 4 des 

Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens (ZA-NTS) eingeräumt. Davon waren 207 Unternehmen mit 

analytischen Tätigkeiten beauftragt in folgenden Bereichen: Planner (Military Planner, Combat 

Service Support Analyst, Material Readness Analyst, Senior Movement Analyst, Joint Staff 

Planning Support Specialist), Analyst (Senior Principle Analyst, Intelligence Analyst - Signal 

Intelligence, Intelligence Analyst - Measurement and Signature, Intelligent Analyst - 

Counterintelligence/ Human Intelligence, Military Intelligence Planner, All Source Analyst, 

Analyst/Force Protection, Senior Military Analyst, Senior Engineer - Operation/ Targeteer, Senior 

System Analyst, Senior Engineer- Senior Intelligence System Analyst HQ EUCOM Liaison 

(LNO)/Senior Analyst und Subject Matter Expert, Interoperability Analyst, Senior Analyst, EAC 

MASINT Analyst, EAC MASINT Senior Analyst EAC MASINT Analyst - Imagery, Science Analyst 

Management Analyst, Senior Engineer - Operation Engineer, System Engineer - Senior Engineer 

und Senior System Engineer). 

b. Gab oder gibt es zwischen den deutschen Behörden BND , MAD, BFV und BSI einschließlich 

der gemeinsamen Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GETZ Kooperationen in Bezug auf 

Datenaustausch und / oder technischer Ausstattung mit den oben genannten 207 

Unternehmen? 

In der Bundestagsdrucksache 17/5585 ist keine Übersicht der o.g. 207 Unternehmen enthalten. Der 

Abteilung TA liegt keine Übersicht über die og. Unternehmen vor. 

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

L 
TAZA 18 	1 UTAZA2 
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0160 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

*** Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! *** 

Weitergeleitet von C 	L 	/DAND am 09.08.2013 09:36 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZA-SGL, C 	 .  L 	/DAND@DAND, T1-UALJDAND@DAND, T2-UAL, 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND 
Datum: 	09.08.2013 09:16 
Betreff: 	EILT SEHR! WG: #2013-150 --> EILT SEHR! Erstellung von Vortragsunterlagen für die 

PKGr-Sondersitzung am 12. August 2013; hier: Stellungnahme Abteilung TA 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Übersendung des u.g. Antwortbeitrags danke ich. Ich bitte ergänzend darum, zu der Frage 7b 
eine Gesamtantwort für den BND zu übermitteln. Hierzu dürfte eine Abfrage bei allen Abteilungen 
erforderlich sein. Ich bitte darum, eine solche durchzuführen und das Ergebnis gesammelt bis heute, 
DS, zu übersenden. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 

Weitergeleitet von G 	W 	 /DAND am 08.08.2013 12:08 

Von: 	 PLSA-PKGr/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND, TWZ-REFL 
Kopie: 	 FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND, PLS-REFL, 

VPR-S-VORZIMMER/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, 
PLSA-PKGr/DAND@DAND, PLSB/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND, 
PLSE/DAND@DAND, T1-UALJDAND@DAND, T2-UAL 

Datum: 	08.08.2013 10:33 
Betreff: 	EILT SEHR! Erstellung von Vortragsunterlagen für die PKGr-Sondersitzung am 12. August 

2013 
Gesendet von: M. 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung der Sondersitzung des PKGr am 12. August 2013 bitten wir um  Übermittlung von 
Stellungnahmen  zu folgendem Antrag des MdB Bockhahn: 

130808_Sondersitzung PKGr_Antrag Bockhahn vom 06. August 2013. pdf.pdf 

Hinsichtlich der Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 b) wird um Übernahme der Federführung durch die 
Abteilung TA gebeten. 
Hinsichtlich der Fragen 8, 9 und 10 wird die Abteilung TW um Übernahme der Federführung gebeten. 

Ich bitte darum, die Einholung von Zuarbeiten weiterer ggf. betroffener Abteilungen (ggf. Abteilung IT 
bei Fragen 4/7b und ZYZ zu Frage 7b) in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 

Um Übersendung der Stellungnahmen an PLSA-HH-Recht bzw. die VS-Dropbox R-PLS wird gebeten 
bis  heute Donnerstag, den 08. August 2013, 15 Uhr.   

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

M 	F 
L 

PLSA 

• 

• 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 173



%R. A,5. 	3 '5 	\ -,`E3A\i7LERA'vv' 
PA 

-Leskanzleramt 
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livnOtslanteram, 11012 Berlin 

Telefax 

Rolf Grosjean 

Referat 602 

HAusANsciRim Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Beie 
POSTANSCHRIFT 11012 Berlin 

ret, •49 30 18 400-2617 

FAX +49 30 18 400-1802 

E•m.A ■ L mit grosiean@bk bod de 

• BMI - z. Hd. Herrn MR Marscholleck -o.V.i.A. - 

BMVg - z. Hd. Herrn MR Dr. Herrnsdörfer -o.V.i.A. -

BfV - z. Hd Herrn Direktor Menden -o.V.i.A. -

MAD - Büro Präsident Birkenheier 

BND - LStab, z.Hd. Herrn RD  Sall  -0.V.i.A.- 

Berlin 8 August 2013 

Fax-Nr. 6-681 1438 

Fax-Nr. 6-24 3661 

Fax-Nr . 

Fax-Nr . 

Fax-Nr. 

• 

Geschäftszeichen 602 — 152 04 — Pa 5/13 (VS) 

PKGr•Sondersitzung am 12. August 2013; 
hier: Antrag des Abgeordneten Bockhahn vom 6. August 2013 

In der Anlage wird der o.a. Antrag des Abgeordneten Bockhahn mit der Bitte um 

Kenntnisnahme und weitere Veranlassung übersandt. 

Zustandigkeit: Siehe handschriftliche Anmerkungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Auftrag 

r9.51(A,. an  
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Steffen Bockhahn 
Mitglied dis Deutschen Bundestages 

Mitglied des Haushaltsausschusses 

6.08.2013 

Elreal3g 	7. Aug. 2013 

4 6 	7-  
49 Verj . 17.'1.5rc(- 721(6r- 

k - A s./ //e-r-rh 4 ez p.re  
J: 1?“6:._  7/(6r. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
ich möchte um die Beantwortung nachstehender Fragen zur nächsten Sitzung des 
Parlamentarischen KontrclIgremiums arr 12. August 2013 bitten. 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen oder widerlegen, dass der BND 199 von der 
NSA den Quellcode zum damals entwickelten Spähprogramm •Thin Thread" erhielt? 

2. Hat der Bundesnachrichtendienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz 
Quelicodes. Lizenzen oder Software der im folgenden benannten Programme 

?A'9/ 	erworben seit 1999 oder ist geplant, dlese zu erwerbere Prism,Tempora, Fairview, 
Xkeyscore. Blarney. Boundless Information, Oakstar, Stellar Wind, Ragtime, 

SCISSORS and Protocol Exploitation sort data types for analysis in NUCLEON 
(veice), PINWALE (video), MAINWAY (call records), MARINA (Internet) Wenn ja, 
wann wurden Quellcodes. Lizenzen oder Software erworben zu welchen Konditionen 
erworben? 

Wurde das Vertrauensgremium des Deutschen Bundestages zum Erwerb von 
Quelicodes. Lizenzen oder Software der obengenannten Programme informiert? 
Wenn ja, bitte benennen sie die Sitzungstermine zu dieser Thematik. 

Wurde durch den Bundesnachrichtendenst, das Bundesamt für Verfassungsschutz 
oder den MilitäriSchen Abschirmdienst eigene Überwachungssoftware auf Basis von 
Quellcodes, Lizenzen oder Software der unier 3. Genannten Programme entwickelt? 
Wenn ja welche? 

Plan der AepuNik 1 • 11011 8eriln • 030 227 --78770  • Fax 030 227 76768 
C-Matt: trefren.bockhahngebundestag.cte 

Wahlkreisbüro: Stephanstr. 17 • 1e053 ROStmOK • Telefon 0381 37 77 56 9 • r:r osez 49 20 014 
sterren.bockhahrewk.bundestag.de  

Herrn Thomas Oppermann, MdB 
Vorsitzender des Parlamentarischen 
Kontrollgremlums des Deutschen Bundestages 

Sekretariat— PD 5-
Fax 30012 

Deutscher Bundestag 
Parlamentarisches Kontrollgremium 

PD 5 

Berichtsbitte für das Parlamentarische Kon trollgrerniurn 

/12 
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Steffen Dockhahn 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Mitglied des Haushaltsausschusses 

S. Wie das Magazin DER SPIEGEL in einem Artikel vom 4.08,2013 berichtet, ist die 
technischn Kooperation zwischen BND und NSA enger als bisher bekannt Laut 
diesem Artikel, zeigten sich NSA-Analysten schon vor Jahren an Systemen wie Mira4 
und Veras interessiert, die beim BND vorhanden waren. Der BND habe "positiv auf 
die NSA-Bitte nach einer Kopie v011 Mira4 und Veras" geantwortet. 

a) Zu welchem Zweck wurden die Programme Mira4 und Veras entwickelt? 
b) Wann wurden diese Programme entwickelt? 
c) War die Entw1clung der Programme Mire4 und Veras eine Eigenentwicklung des 

BND oder waren externe Firmen beteiligt? Wenn ja, bete Unternehmen und 
Umfang der Tätigkeiten benennen, 

d) Hat der BND Kopien der Programme Mira4 und Veras an die NSA 
weitergegeben? Nenn ja, zu welchen Konditionen erfolgte die Weitergabe und 
welche Gegenleistungen wurden vereinbart? 

6. Welche Programme izur Datenfilterung, Datenanalyse und Auswertung erhobener 

	

1,1<.) 	TelekommunilrationSdaten werden durch den Bundesnachrichtendienst vorwendet? 

7. Wie aus einer Kleinan Anfrage der Partei DIE LINKE vom 14,04.2011 hervorgeht 
(Drucksache 17/5585), wurden 292 ausländischen Unternehmen seit 2005 
Vergünstigungen aut.  Grundlage des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, 
u. a. durch Artikel 72 Absatz 4 des Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens (ZA•NTS) 
eingeräumt. Davon waren 207 Unternehmen mit analytischen Tätigkeiten beauftragt 
in folgenden Bereichen: Planner (Military Planner, Combat Service Support Analyst. 
Material Readlness Analyst, Senior Movement Analyst, Joint Staff Plannlng Support 
Specialist), Analyst (Senior PrIncIple Analyst, Intelligence Analyst — Signal 
Intelligence, Intelligence Analyst — Measurement and Signature, intelligent Analyst — 
Counterintelligence/ !Human lntelligence, Military Intelligence Planner, All Source 
Analyst, Analyst/Force Protection, SeniOr Military AnalYst. Senior Engirleer — 
Operetional Targeteer, Senior System Analyst. Senior Engineer — Senior Intelligence 
System Analyst, HQJEUCOM Liaison (LN0)7Senior Analyst und Subject Matter 
Expert, Interoperabilrty Analyst, Senior Analyst, EAC MASINT Analyst, EAC MASINT 
Senior Analyst, EACMASINT Analyst — lmagery, Science Analyst, Management 
Analyst, Senior Engineer — Operations Engineer, System Engineer — Senior Engineer 
und Senior System Engineer). 

	

3,evf 	a) Um welche ausländische•Untemehmen handelt es sich? 
b) Gab oder gibt esizwischen den deutschen Behörden BND, MAD, BFV und ES' 

einschließlich der gemeinsamen Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GETZ 
Kooperationen irril Bezug auf Datenaustausch und / oder technischer Ausstattung 

g/1/ L  mit  den oben genannten 207 Unternehmen? 

. 1 

i Pfalz der Republl 1 • 11011 3 e rl I n • Terefon Qm 227 — 76770• Fwg 030 227 — 76768 
E-mau: steffen.bockhahnebvnoestag.de 	 • 

Wahlkreisbüro: Stephanser. 17 • 16055 Rostock • Telefon 0381 37 77 66 9 • Fax 0381 49 ZO 01 .4 
E-Mail: stefferhbockhahnewk.bundeStag.de  ' 
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R . 	33 '0165 • 
Steffen Bockhahn 

mItgiled des Deutschen Bundestages 
rderied des Haushaftsausschusses 

EURO HAWK FRAGENKOMPLEX
I
. 

Wie aus einem Bericht an den Haushaltsausschuss durch den Bundesrechnungshof 
zur zeitlichen Abfolge des Euro-Hawk-Projekts hervorgeht (HHA Drucksache 6097), 
schloss das Bundesamt für Wehrtechniklund Beschaffung am 31.Januar 2007 den 
Vertrag über die Entwicklung eines Prototyps des Euro Hawk Systems, Bls Ehde April 

	

?//, 	2013 schloss das Bundesamt elf Änderungsverträge zum Entwicklungsvertrag mit 
vereinbarten Erhöhungen des Vortragsvolumens jeweils unter 25 tvlio. Eure, so dass 
eine Vorlage der Änderungsverträge ans, Parament nicht erforderlich war, Mit 

ih 

	

	Ausnahme des 3. Änderungsvertrages, dem der Haushaltsausschiiss in seiner 104. 
Sitzung am 17. Juni 2009 zustimmte, 
Sowohl das Parlament, die Vertreter deelegierungskoalition und d ije 
Oppositionspartelen waren Im Rahmen der parlamentarischen Arbeit über das Euro-
Hawk-Projekt informiert, spätestens mit Vorlage des 3. Ändenings ■Jertrages im 
Haushaltsausschuss. Davon ausgehend, dass Thomas de Maiziere sowohl in seiner 
Funktion als Kanzleramtsminister, als Bundesinnenminister und ald Abgeordneter von 
diesem Projekt Kenntnis hatte, ist davon auszugehen, dass er in die Projektplanung 
eingebunden war.  

3 i,, , 4. 0mvie3. Sollten Informationen, die durch den Einsatz der Euro-Hawk-Drohren erlangt werden 

	

" "di 	"1 	sollten, auch deutschen und auslandsschon Nachrichtendiensten zur Verfügung 

	

7)/i/ / /e/3 	gestellt werden? Wenn ja, welchen? 	 I 
i 

9. Welche Art der Daten sollten im Falle einer Datenerhebung ausländischen Diensten 
• Mt 	zur Verfügung gestellt werden? 

10. Inwiefern und mit welchen Mitteln wird im Fall des InformaticensauStausches 

(g.er 9A 
zwischen der deutschen Bundeswehr und den Nachrichtendienster imBeZug auf die 

ii 0 	Drohnenaufklärung für die Einhaltung des Trennungsgebotes Sorge getragen? 	' 

iliv  /"."93) In seiner einführenden Stellungnahme vor dem UntersuchungsausSchuss .Euro 
Hawle .  verwies Bundesverteidigungsminister de Maziere auf das E ebnisprotokoll • 
einer „Priorisierungssitzung", in der es heißt: „Die sich daraus ergehenden 
Herausforderungen waren bereits zu diesem Zeitpunkt umfassend bekannt. Zum 
Stichwort ,,SiG1NT-Nachfolge" heißt es etwa: „Für unbemannte Trägerplattformen 
sind wesentliche Flugsicherneltsfragen zu klären." Zitat Ende." 

11. War Thomas de Maziere während seiner Amtszeit als Bundesinnenminister an der 

	

n  . 	Abstimmung, Planung und Koordination des Einsatzes von Euro-Hawk-Drohnen für 
vrn/n/y, die Nutzung der durch Drohnenaufklärung gewonnenen Informationen als Nachfolge 

v r‘57  oder ergänzend für SIGiNT-Maßnahmen einbezogen? 

Putz der Republik 1. • 11011. Berlin • Telefon MO 227 — 78770 • Fax 030 227 —x6768 

E-Mail: steffen.boCklibillebundesta3.d0 
wetkreisbGro: Sep.haieer. 27 • 18055 Ronock • Telefon can 37 77 66 	Fax 0352 49 zp 01 

E-Mali, steffen.boeliMahneerk.bundest3g.de  
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• 

Steffen Bockhahn 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Mitglied des Haushaltsausschusses 

12. War und Thomas de Maziere während seiner Amtszeit als Kanzleramtsminister an 
3v/ 	der Abstimmung, Planung und Koordination des Einsatzes von Euro-Hawk-Drohnen 

Dly 	für die Nutzung der durch Drohnenaufklärung gewonnenen Informationen als 
Nachfolge oder ergänzend für SIGINT-Maßnahmen einbezogen? 

mit freundlichen Grüßen 

Steffen Bockhahn, MdB 

Platz der Republik 1 • 11011 Berlin • Telefon 030 227 — 78770 • Fax D30 227 — 73768 
E Mail; steffen.bockhahnebbunclasug.de  

WahlkrelzbUro: Stephanstr. 17 • 28055 Rostock • Telefon 0381 37 77 66 9 • ;ax 0381 45 20 01 4 
E Malt; geffen.bockhahn@wk.bundessag.de  

GESAMT SEITEN 04 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

{Im Archiv} Antwort: EILT SEHR! WG: #2013-150 --> EILT SEHR! 
Erstellung von Vortragsunterlagen für die PKGr -Sondersitzung am 12. 
August 2013; hier: Biite um ZA bis 09.08.2013 13:00 Uhr!  j 
LAZ-REFL  An: TAZA 	 09.08.2013 13:34 
Gesendet von: C' 

, EAZ-REFL, GLYZ-SGL, 
Kopie: 	 ITZ-REFL, LAZ-REFL, LBZ-REFL, SIYZ-SGL, 

TEZ-REFL, TWZ-REFL, UFYZ-SGL, ZYZ-REFL 
Diese Nachricht ist digital signiert. 

LAZY 
Tel.:  IV 
Archiv: 	 Diese Nachricht wird in einem Archiv angezeigt 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

11) 	
Ihre Anfrage (BT 17/5586) bezieht sich auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 

Anfrage 17/5279 betreffend ausländische Streitkrä fte in Deutschland. Dem nach wurden im 

Zeitraum Januar 2005 bis Februar 2011 insgesamt 292 ausländischen Unternehm en seit 2005 

Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 4 des Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens 

gewährt. 

Die aufgrund dieser Vereinbarung begünstigten Tätigkeiten beziehen sich bei 	207 

Unternehmen auf den Bereich analytische Dien stleistung (so in der Antwort der BReg vom 

14.04.11 / BT 17/5586). 

Diese 207 Unternehmen, auf die in der Fragestellung Bezug genom 	men wird, konnten 

namentlich nicht eruiert werden, da sie nicht Gegenstand der Anf rage oder der 

Bezugsanfrage sind. Eine Benennung dieser ausl ändischen Unternehm en ist in der Anfrage 

7a als Auftrag dem BMVg übertragen und zunäch st durch dieses Ressort zu konkretisieren, 

bevor die Frage 7b hinreichend bestimmt beantwortet werden kann. 

Soweit m it vertretbarem Aufwand angesichts der kurzen Term insetzung erm ittelt werden 

konnte, liegen bei LA zu dem geschilderten Sachverhalt keine Erkenntnisse vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.V. 

M 
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Mit freundlichen Grüßen 

G 	S 	. Tel.: 8 

Referatsleiterin LAZ 

Mauls bitte an LAZ-REFL 

TAZA 	 09.08.2013 09:49:33 

Von: 	 TAZA/DAND 
An: 	 LAZ-REFL/DAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, EAZ-REFUDAND@DAND, ITZ-REFL, 

TWZ-REFL, GLYZ-SGL, ZYZ-REFL, TEZ-REFUDAND@DAND, UFYZ-SGUDAND@DAND, 
SIYZ-SGL 

Datum: 	09.08.2013 09:49 
Betreff: 	EILT SEHR! WG: #2013-150 --> EILT SEHR! Erstellung von Vortragsunterlagen für die 

PKGr-Sondersitzung am 12. August 2013; hier: Biite um ZA bis 09.08.2013 13:00 Uhr! 
Gesendet von: C 	L 

*** Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! *** 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

TA hat die FF bei der Beantwortung der Frage 7 b) des MdB Bockhahn und bittet die 
angeschriebenen Bereiche um ZA (Fehlanzeige erforderlich) bis  heute 13:00 Uhr! 

Wie aus einer Kleinen Anfrage der Partei DIE LINKE vom 14.04.2011 hervorgeht (Drucksache 

17/5585), wurden 292 ausländischen Unternehmen seit 2005 Vergünstigungen auf Grundlage des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, u. a. durch Artikel 72 Absatz 4 des 

Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens (ZA-NTS) eingeräumt. Davon waren 207 Unternehmen mit 

analytischen Tätigkeiten beauftragt in folgenden Bereichen: Planner (Military Planner, Combat 

Service Support Analyst, Material Readness Analyst, Senior Movement Analyst, Joint Staff 

Planning Support Specialist), Analyst (Senior Principle Analyst, Intelligence Analyst - Signal 

Intelligence, Intelligence Analyst - Measurement and Signature, Intelligent Analyst - 

Counterintelligence/ Human Intelligence, Military Intelligence Planner, All Source Analyst, 

Analyst/Force Protection, Senior Military Analyst, Senior Engineer - Operation/ Targeteer, Senior 

System Analyst, Senior Engineer - Senior Intelligence System Analyst, HQ EUCOM Liaison 

(LNO)/Senior Analyst und Subject Matter Expert, Interoperability Analyst, Senior Analyst, EAC 

MASINT Analyst, EAC MASINT Senior Analyst, EAC MASINT Analyst - Imagery, Science Analyst, 

Management Analyst, Senior Engineer - Operation Engineer, System Engineer - Senior Engineer 

und Senior System Engineer). 

b. Gab oder gibt es zwischen den deutschen Behörden BND , MAD, BFV und BSI einschließlich 

der gemeinsamen Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GEIZ Kooperationen in Bezug auf 
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Datenaustausch und / oder technischer Ausstattung mit den oben genannten 207 

Unternehmen? 

In der Bundestagsdrucksache 17/5585 ist keine Übersicht der o.g. 207 Unternehmen enthalten. Der 

Abteilung TA liegt keine Übersicht über die og. Unternehmen vor. 

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

L 
TAZA 18 	1 UTAZA2 

*** Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! *** 

Weitergeleitet von C 	L 	/DAND am 09.08.2013 09:36 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZA-SGL, C 	L 	/DAND@DAND, T1-UAL/DAND@DAND, T2-UAL, 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND 
Datum: 	09.08.2013 09:16 
Betreff: 	EILT SEHR! WG: #2013-150 --> EILT SEHR! Erstellung von Vortragsunterlagen für die 

PKGr-Sondersitzung am 12. August 2013; hier: Stellungnahme Abteilung TA 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Übersendung des u.g. Antwortbeitrags danke ich. Ich bitte ergänzend darum, zu der Frage 7b 
eine Gesamtantwort für den BND zu übermitteln. Hierzu dürfte eine Abfrage bei allen Abteilungen 
erforderlich sein. Ich bitte darum, eine solche durchzuführen und das Ergebnis gesammelt bis heute, 
DS, zu übersenden. Hierfür bedanke ich mich bereits jetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 

• 	PLSA, Tel.: 8 

Weitergeleitet von G 	W 	 /DAND am 08.08.2013 12:08 

Von: 	 PLSA-PKGr/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND, TWZ-REFL 
Kopie: 	FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND, PLS-REFL, 

VPR-S-VORZIMMER/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, 
PLSA-PKGr/DAND@DAND, PLSB/DAND@DAND, PLSD/DAND@DAND, 
PLSE/DAND@DAND, T1-UAL/DAND@DAND, T2-UAL 

Datum: 	08.08.2013 10:33 
Betreff: 	EILT SEHR! Erstellung von Vortragsunterlagen für die PKGr-Sondersitzung am 12. August 

2013 
Gesendet von: M 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung der Sondersitzung des PKGr am 12. August 2013 bitten wir um  Übermittlung von 
Stellungnahmen  zu folgendem Antrag des MdB Bockhahn: 

[Anhang "130808_Sondersitzung PKGr_Antrag Bockhahn vom 06. August 2013. pdf.pdf' gelöscht 
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von C 	M 	/DAND] 

Hinsichtlich der Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 b) wird um Übernahme der Federführung durch die 
Abteilung TA gebeten. 
Hinsichtlich der Fragen 8, 9 und 10 wird die Abteilung TW um Übernahme der Federführung gebeten. 

Ich bitte darum, die Einholung von Zuarbeiten weiterer ggf. betroffener Abteilungen (ggf. Abteilung IT 
bei Fragen 4/7b und ZYZ zu Frage 7b) in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 

Um Übersendung der Stellungnahmen an PLSA-HH-Recht bzw. die VS-Dropbox R-PLS wird gebeten 
bis  heute Donnerstag, den 08. August 2013, 15 Uhr.   

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

• M F 
L. 	S 

PLSA 

• 
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	Seited 

WG: EILT SEHR! Termin: 12.08.13, 10.30 Uhr_WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB 
Jelpke 

MEI 
An: 
PLSA-HH-RECHT-SI 
12.08.2013 15:38 
Kopie: 

-"fuffl  Mim` , ZYF-REFL%DAND, ZYFC-SGL%DAND, ZYZ-REFL% 
DAND, K 	V 
Details verbergen 
ZYZA Tel.: 8 
Von: S 	J 	YDAND Liste sortieren... 

An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 

Kopie: H 	MIIIII/DAND@DAND, ZYF-REFL% 
DAND@VSIT.DAND.DE , ZYFC-SGL%DAND@VSIT.DAND.DE, ZYZ-REFL% 
DAND@VSIT.DAND.DE , K 	V /DAND@DAND 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 

647669@vsit.dand.de, ZYF-REFL%DAND@VSIT.DAND.DE , ZYFC-SGL%DAND@VSIT.DAND.DE , 
ZYZ-REFL%DAND@VSIT.DAND.DE , 719588@vsitdand.de  

VS  -  NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei die Billigung des AL Z i.V zur weiteren Verwendung. 

Mit freundlichen Grüßen 
S J , LL.M. 
ZYZA(1 00)/8 
	Weitergeleitet von S 	J 	/DAND am 12.08.2013 15:35 

Von: H 	 M 	/DAND 
An:  JE  P 	/DAND@DAND 
Datum: 12.08.2013 15:33 
Betreff: Antwort: WG: EILT SEHR! Termin: 12.08.13, 10.30 Uhr_WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 

Hallo Herr P 

An: 

Kopie: 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

mit Antwortentwurf einverstanden. 

Mit freundlichen Grüßen 
H 	M 
RefL ZYA und AL Z i. V. Tel. 8 

J 	P 	---12.08.2013 15:17:35---Eine nachträgliche Freigabe durch ZYZ ist mE nicht angezeigt, 
denn die Freigabe für Sachvorgänge bei 

Weitergeleitet von  Jan PIIIJ/DAND  am 12.08.2013 15:09 

Von:  KIIIIPTHEZ/DAND 
An: ZYZA/DAND@DAND, K. 	V. /DAND@DAND 
Kopie: ZYFC-SGL, ZYF-REFL 
Datum: 12.08.2013 14:58 
Betreff WG: EILT SEHR! Termin: 12.08.13, 10.30 Uhr_WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 

Sehr geehrte Frau V , 

• anbei, wie eben besprochen, untenstehenden Vorgang zur Kenntnis. Der Entwurf mit unserer Anmerkung 
befindet sich in Ihrer VS-Dropbox mit der Bitte um nachträgliche Billigung durch Herrn W (mündlich 
geäußerter Wunsch von PLSA). 

Mit freundlichen Grüßen, 

ZYFC 8 
	Weitergeleitet von  KIII 	A N D am 12.08.2013 14:52 

Von: 	/DAND 
An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Kopie: ZYFC-SGL, ZYF-REFL, ZYZ-REFL 
Datum: 12.08.2013 10:33 
Betreff: WG: EILT SEHR! Termin: 12.08.13, 10.30 Uhr_WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 

Sehr geehrte Frau 
liebe M 	, 

wir zeichnen die übermittelte Antwort des BMI unter der Voraussetzung mit, dass die in der Anmerkung (siehe 
Kommentar) genannten Vereinbarungen nicht als völkerrechtliche Ressortabkommen aufzufassen sind. 
Aufgrund des Inhalts der Anmerkung haben wir Ihnen den Entwurf in die VS-Dropbox R-PLS eingestellt. 

Mit freundlichen Grüßen, 

K P__ 
ZYFC  81K 

Weitergeleitet von  in P'DAND  am 12.08.2013 07:54 

Von: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
Kopie: ZYZ-REFL, J 	P 	/DAND@DAND, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 09.08.2013 20:37 
Betreff: EILT SEHR! Termin: 12.08.13, 10.30 Uhr_WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 
Gesendet von:  MIM FIRM 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	Seited 171 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegende Parlamentarische Frage wird mit der Bitte um Einsteuerung übersandt. 

Bearbeitungshinweise: 

• Es wird um Prüfung der Mitzeichnungsfähigkeit gebeten. Ergänzungen bzw. Anmerkungen bitte ich 
im Änderungsmodus im angehängten Dokument einzufügen. 

• 

Es wird gebeten, eine entsprechende Stellungnahme zur Mitzeichnungsfähigkeit oder ggf. zum 
Ergänzungsbedarf bis  Montag, den 12. August 2013, 10.30 Uhr  per E-Mail an die Funktionsadresse PLSA-
HH-Recht-S1 bzw. in die VS-Dropbox zu übersenden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

• M  F 
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von M. 	 /DAND am 09.08.2013 20:32 

Von TRANSFER/DAND 
An: PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 09.08.2013 16:06 
Betreff: Antwort WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz---09.08.2013 15:58:01---Bitte an PLSA-HH-RECHT-S1 weiterleiten. danke e 	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BI 

Von: leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: transfer@bnd.bund.de  
Datum 09.08.2013 15:58 
Betreff. WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 

Bitte an PLSA-HH-RECHT-SI weiterleiten. 
danke 

Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 09.08.2013 15:56 

An: '"leitung-grundsatz@bnd.bund.de "' <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Polzin, Christina" <christina.polzin@bk.bund.de > 
Datum: 09.08.2013 15:40 
Kopie: Schäper, Heiß, ref601 <ref601@bk.bund.de >, ref603 <ref603@bk.bund.de> 
Betreff: WG: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

	Seited)ffli.  

Sehr gehrte Kollegen, bei der schriftlichen Frage hat inzwischen BMI von AA 
die Federführung übernommenudn schickt hier einen Antwortentwurf. Ich bitte 
Sie um Rückmeldung bis zum 12. August, 12 h, ob Einwände gegen den 
Antwortentwurf bestehen. 

Vielen Dank & Gruß, 

Christina Polzin 
Bundeskanzleramt 
Referatsleiterin 601 
Willy-Brandt-Straße 1 
10557 Berlin 
Tel: 	+49 	(0) 30 18 400 -2612 
Fax.:+49-(0) 30 18 10 400-2612 
E-Mail: christina.polzin@bk.bund.de  

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: Wolfgang.Werner@bmi.bund.de  [mailto:Wolfgang.Werner@bmi.bund.de]  
Gesendet: Freitag, 9. August 2013 14:41 
An: Polzin, Christina; ref601; 503-rl@auswaertiges-amt.de ; 503- 
1@auswaertiges-amt.de ; harms-ka@bmj.bund.de  
Cc: OESIII1@bmi.bund.de  
Betreff: Schriftliche Frage 8/53 MdB Jelpke 

«Schriftliche Frage.docx» 

Liebe Kollegen, 

BMI hat die vorgenannte Schriftliche Frage federführend übernommen. Ich 
bitte um Prüfung und ggfs. Mitzeichnung bis Montag, den 12.08.2013, DS. 

Zusatz für AA: Ich bitte um Ergänzung, um welche Staaten es sich gemäß der 
Fragen handelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Werner 

RD Wolfgang Werner 
Referat ÖS III 1 
Rechts- und Grundsatzangelegenheiten des Verfassungsschutzes 
Bundesministerium des Innern Alt Moabit 101 D, 10559 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 18-681-1579 
Mailfax: +49 (0) 30 18-681-5-1579 
e-mail: Wolfgang.Werner@bmi.bund.de  

(Siehe angehängte Datei: Schriftliche Frage.docx) 
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Referat ÖS III 1 

ÖS III 1 

Berlin, den 9. August 2013 

Hausruf: 1952/1579 
RefL.. MR Marscholleck 
Ref.: 	RD Werner 

 

1. Schriftliche Frage(n) der Abgeordneten Ulla Jelpke, DIE LINKE 

vom 8. August 2013 

(Monat August 2013, Arbeits-Nr. 8/53) 

Frage  
1. Bezüglich welcher Staaten ist in welchem Abkommen bzw. Übereinkünften oder auf 

dem Weg der Übertragung in eigene, noch gültige bundesdeutsche Gesetze die 
Übermittlung von Daten geregelt, die von deutschen Geheimdiensten über in- oder 
ausländische Bürger erhoben werden? 

Antwort 

Zu 1. 

Besondere völkervertragliche Regelungen speziell zur Übermittlung der von deutschen 

Nachrichtendiensten erhobenen Daten an Stellen anderer Staaten gibt es nicht. Artikel 3 

des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut enthält aber eine allgemeine Regelung 

zur Zusammenarbeit, die auch für die deutschen Nachrichtendienste gilt. Für Übermittlun-

gen des Bundesamtes für Verfassungsschutz an die Dienststellen der Stationierungs-

streitkräfte ist dies durch die Regelung in § 19 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz 

berücksichtigt, die über die Verweisung in § 11 Abs. 1 des Gesetzes über den Militäri-

schen Abschirmdienst bzw. § 9 Abs. 2 des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst 

auf für diese Nachrichtendienste gilt. 

2. Das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt haben mitgezeichnet, das Bundes-

ministerium der Justiz war beteiligt. 

3. Herrn Abteilungsleiter ÖS 

über 

Herrn Unterabteilungsleiter ÖS III 

mit der Bitte um Billigung. 
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4. Kabinett- und Parlamentsreferat 

zur weiteren Veranlassung vorgelegt 

Marscholleck 	 Werner 

• 

• 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
	 0177 

• 

EILT SEHR! Anfrage des BKAmtes zu den Voraussetzungen des § 24 
Abs. 4 S. 4 BDSG und zum möglichen Zeitpunkt einer Teilbeantwortung 
der Fragen des BfDI EILT SEHR! 
H 	F 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 	 15.08.2013 18:32 
Kopie: ZYZ-REFL, ZYF-REFL, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

ZYFD 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Bezug: E-Mail BKAmt/ Herr Wolff vom heutigen Taq 

Sehr geehrter Herr Dr. K 
sehr geehrte Frau F 

anbei übersende ich Ihnen wunschgemäß die Stellungnahme von ZYFD in oben genannter 
Angelegenheit mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob nunmehr 
die Anfrage des BfDI vom 08. August 2013 an Abt. TA weitergegeben werden kann und in welchem 
Rahmen bzw. durch wen (Leitungsstab oder Datenschutz) die erbetene Stellungnahme zu den 
Schreiben des BfDI gegenüber BKAmt erfolgen soll. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

130815-ZYFD-PLSA-Anfrage-BfDl-PRISM-TEMPORA.docx 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 

,{. ury\iw,s' 	ziki,  9.4G79 • 	
2_utiy\ 	, 	uvk 

CIL-clko -W,A 	1 2  ) 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

ZYFD 
	

15. August 2013 

FI/8 

PLSA 	 NA: ZYZ 

Betreff: Anfrage des BKAmtes zum rechtlichen Rahmen des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG 

und zur Möglichkeit einer zeitnahen Teilbeantwortung der Fragen des BfDI 

vom 05. und 23. Juli sowie 08. August 2013 

hier: Stellungnahme ZYFD 

Bezug: E-Mail BKAmt 601/Herr Wolff, Gz 601-15111-Au 27/13 VS-NtD, vom 

heutigen Tag 

Sehr geehrter Herr Dr. 

mit Bezug hat BKAmt angefragt, welche tatsächlichen Umstände des Umgangs mit 

Daten in der Dienststelle Bad Aibling geeignet sind, die Voraussetzungen des § 24 Abs. 

4 S. 4 BDSG zu erfüllen und damit eine Datenschutzkontrolle des BfDI wegen 

Gefährdung der Sicherheit des Bundes zu verhindern. BKAmt erkundigt sich ferner 

danach, welche der Fragestellungen des BfDI in oben genannter Angelegenheit zeitnah 

beantwortet werden könnten. Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

1 	Zur Frage nach den Voraussetzungen des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG 

Gemäß § 24 Abs. 4 S. 1 kontrolliert der BfDI bei den öffentlichen Stellen des Bundes 

die Einhaltung der Vorschriften des BDSG und anderer Vorschriften über den 

Datenschutz. Die Reichweite der Kontrollbefugnis des BfDI erstreckt sich daher auf die 

Reichweite des BDSG und anderer relevanter datenschutzrechtlicher Regelungen wie 

der im BNDG. 
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Gemäß § 24 Abs. 4 BDSG sind die öffentlichen Stellen des Bundes verpflichtet, den 

BfDI bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Dem BtDI ist dabei 

insbesondere 

• Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in 

gespeicherte Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die 

im Zusammenhang mit der Kontrolle des BfDI stehen sowie 

• jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 

Die Unterstützungspflicht der öffentlichen Stellen nach § 24 Absatz 4 BDSG soll eine 

effektive Kontrolle durch den BfDI ermöglichen, im Bedarfsfall auch gegen den Willen 

der kontrollierten Stelle. Sie muss unverzüglich und umfassend erfolgen, d.h. ohne 

schuldhafte Verzögerung. Die Unterstützung ist nicht nur dem Bundesbeauftragten 

selbst, sondern auch den von ihm schriftlich besonders Beauftragten zu gewähren. 

Die Unterstützungspflicht des Bundesbehörden besteht gemäß § 24 Abs. 4 S. 2 BDSG 

nicht, soweit die oberste Bundesbehörde (also hier das BKAmt) im Einzelfall feststellt, 

dass die Auskunft gegenüber dem BfDI oder die Gewährung der Einsichtnahme in die 

relevanten Unterlagen durch Mitarbeiter des BfDI die Sicherheit des Bundes oder eines 

Landes gefährden würde. Angesichts der Tatsache, dass die Mitarbeiter des BfDI den 

gleichen Geheimhaltungsvorschriften (Verschlusssachen-Regelungen/ Ü3-Überprüfung) 

unterworfen sind wie Mitarbeiter des BND, sind an die Begründung für eine 

Gefährdung der Sicherheit des Bundes durch eine Einsichtnahme/Beauskunftung 

gegenüber dem BfDI hohe Anforderungen zu stellen. 

Die Frage der Voraussetzungen für die Annahme einer Gefährdung der Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes durch eine Einsichtnahme des BfDI bzw. eine 

Auskunftserteilung gegenüber dem BfDI war bereits mehrfach Diskussionsgegenstand 

mit dem BfDI, zuletzt im Rahmen des BfDI-Kontrollbesuchs zur ATD im Jahr 2010. 

Der BfDI vertrat dabei jeweils die Auffassung, dass eine entsprechende Gefährdung der 

Sicherheit des Bundes nur dann vorliegen könne, wenn durch die BfDI-Kontrolle 

menschliche Quellen gefährdet werden könnten. Von BND-Seite wurde die Auffassung 

vertreten, dass eine Beschränkung des Schutzbereiches des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG 

ausschließlich auf die Gefährdung menschlicher Quellen zu eng sei. Auch bei Material, 

das der BND von AND erhalten habe, könne aufgrund der Sensibilität der Beziehungen 

zu AND im Einzelfall eine Gefährdung der Sicherheit des Bundes angenommen 

werden. 

Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies nach hiesiger Einschätzung, dass 

eine Gefährdung der Sicherheit des Bundes allein damit begründet werden könnte, dass 
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der von der avisierten BfDI-Kontrolle betroffene US-amerikanische AND angedroht 

hat, für den Fall der Durchführung der BfDI-Kontrolle zukünftig die Zusammenarbeit 

mit dem BND einzustellen oder drastisch einzuschränken. Dies würde jedenfalls dann 

gelten, wenn der BND aufgrund der großen Bedeutung der AND-Kooperation auf die 

Zusammenarbeit mit dem AND angewiesen ist, um seinen gesetzlichen Auftrag nach § 

1 Abs. 2 BNDG ordnungsgemäß erfüllen zu können. Eine solche Ankündigung einer 

Beendigung oder Beschränkung der Zusammenarbeit von US-Seite ist hier jedoch nicht 

bekannt. Im Übrigen bezieht sich die Kontrollbefugnis des BfDI auch nur auf die vom 

BND genutzten Räumlichkeiten in der Außenstelle Bad Aibling und nicht auf die von 

US-Stellen genutzten Räumlichkeiten. Insofern wäre die US-Seite von der BfDI-

Kontrolle nur am Rande betroffen und hätte daher kaum eine Veranlassung, die 

Durchführung der BfDI-Kontrolle zum Anlass zu nehmen, die Kooperation mit dem 

BND in Frage zu stellen. 

Nach Auffassung des behördlichen Datenschutzes kann eine Berufung auf die 

Sensibilität der AND-Beziehungen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zur 

Begründung einer Verweigerung/Einschränkung einer BfDI-Kontrolle herangezogen 

werden, da andernfalls dem Ausnahmecharakter des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG nicht 

ausreichend Rechnung getragen und die Kontrollbefugnis des BfDI in unzulässiger 

Weise beschränkt würde. Eine Berufung auf das Vorliegen einer Gefährdung der 

Sicherheit des Bundes zur Begründung für eine Verhinderung oder Begrenzung einer 

BfDI-Kontrolle ist nach Kenntnis des behördlichen Datenschutzes im BND aufgrund 

des engen rechtlichen Rahmens des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG daher bisher noch in keinem 

Fall zugunsten des BND durch BKAmt erfolgt. Auch im vorliegenden Fall sind nach 

hiesigem Verständnis die Voraussetzungen für eine Berufung auf § 24 Abs. 4 S. 4 

BDSG nicht erfüllt. 

2 	Zur Frage nach den Möglichkeiten einer zeitnahen Beantwortung der 

Fragen des BfDI 

Der Antwortvorschlag des behördlichen Datenschutzes auf die BfDI-Fragen in den 

Schreiben vom 05. und 23. Juli 2013 ist PLSA am 02. August 2013 vorgelegt worden. 

Nach hiesigem Verständnis können die Fragen des BfDI gemäß nachfolgendem 

Zeithorizont beantwortet werden: 

a) Schreiben vom 05. Juli 2013 

Frage 1: 

Die von Abt. TA gegenüber ZYFD benannten Zahlen weichen von den in der 

Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 26. Juli 2013 
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benannten Zahlen ab. Diese Abweichung beruht vermutlich auf der 

unterschiedlichen Fragestellung (in der Kleinen Anfrage wird lediglich nach 

„Daten" gefragt, die Frage des BfDI beschränkt sich auf personenbezogene 

Daten, da nur für diese eine Kontrollkompetenz des BfDI besteht). Dieser 

Aspekt sollte jedoch sicherheitshalber nochmals mit Abt. TA aufgenommen 

werden. Von den Zahlen abgesehen, kann die Frage in Gänze sofort beantwortet 

werden. 

Frage 2 und Frage 3: 

Die Fragen können in Gänze sofort beantwortet werden. 

b) Schreiben vom 23. Juli 2013 

Die seitens BfDI aufgeworfenen Fragestellungen können in Gänze sofort 

beantwortet werden. 

c) Schreiben vom 08. August 2013 

Das BfDI-Schreiben vom 08. August 2013 wurde auf Wunsch von PLSA noch 

nicht zur Stellungnahme an Abt. TA weitergegeben. Von den dort 

aufgeworfenen Fragen können Frage 1 und Frage 3 zeitnah beantwortet werden, 

da hierfür nicht zwingend eine Stellungnahme seitens Abt. TA erforderlich ist 

und die Beantwortung direkt von hier aus erfolgen kann. Der Passus über die 

Aktivitäten und Erfolge des behördlichen Datenschutzes in Bezug auf Abt. TA 

sollte jedoch - sofern aufgrund des Zeitdrucks möglich - in Abstimmung mit 

Abt. TA erfolgen. 

Zur Beantwortung von Frage Nr. 2 ist eine Zuarbeit der Abt. TA erforderlich, 

hinsichtlich deren zeitlichem Rahmen von hier aus keine Aussage getroffen 

werden kann. 

Hier ist ebenfalls nicht bekannt, ob die zwischen BND und NSA geschlossenen 

Vereinbarungen, die vom BfDI angefordert wurden, dem behördlichen 

Datenschutz zeitnah zur Verfügung gestellt werden können. 

Ich weise darauf hin, dass die vorgenannten Aussagen zum Zeitpunkt einer 

Beantwortung der Schreiben des BfDI auf der Prämisse beruhen, dass die vom 

behördlichen Datenschutz vertretene Rechtsauffassung von PLSA mitgetragen wird. 

Die hiesige Rechtsauffassung beinhaltet, dass die Erfassung von TK-Verkehren im 

Ausland auf § 1 Abs. 2 BNDG basiert (vgl. Antwortentwurf, S. 15). Die Verarbeitung 

und Nutzung der erhobenen Daten erfolgt jedoch nach Auskunft von Abt. TA im Inland 
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in den Liegenschaften des BND und unterliegt daher dem datenschutzrechtlichen 

Regime von BNDG und BDSG (vgl. Antwortentwurf, S. 15). Die vorgenannte 

Rechtsauffassung entspricht der bisherigen Linie des BND und ist Basis der rechtlichen 

Diskussionen und Kontrollbesuche des BfDI in den vergangenen Jahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Dr.  FIIII) 

e 

• 
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ZYFD 15. Atuaist 2013 

I' ;8 

 

Vermerk: 

Betreff: 	Anfragen des BfDI zum Thema PRISM/TEMPORA 

Bezug: 	1. Telefonat mit PLSA/Herrn Dr.  KIM  am 15.08.2013 

2. Telefonat mit BKAmt 601/ Herrn Wolff am 15.08.2013 

Auf Nachfrage nach dem aktuellen Sachstand in oben genannter Angelegenheit teilt L 

PLSA mit, dass von einer Beantwortung der Schreiben des BfDI bis auf weiteres 

abgesehen werden solle. Zunächst sollte die nächste PKGr-Sitzung am 19.08.2013 und 

die in dieser aufgeworfenen Aspekte zum Thema Zusammenarbeit des BND mit NSA 

und britischen Stellen abgewartet werden. Danach könne entschieden werden, wann 

eine Beantwortung der Fragen als sinnvoll erachtet wird. Im Übrigen habe der BND 

zwischenzeitlich gegenüber BKAmt die Auffassung vertreten, dass es sich bei der 

Datenerfassung in Bad Aibling um Datenerfassung handele, die nicht den §§ 2 ff 

BNDG bzw. dem BDSG unterfalle. Stattdessen handele es sich um Datenerhebung im 

Ausland, für die die vorgenannten rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gelten. 

Lediglich die Aufgabenzuweisungsnorm des § 1 Abs. 2 BNDG finde Anwendung und 

gebe den rechtlichen Rahmen für die Datenerfassung vor. Damit werde eine im 

Vergleich zur Vergangenheit geänderte Rechtsauffassung vertreten, die auch 

Auswirkungen auf die Beantwortung der Schreiben des BfDI haben könne. Ich habe 

angeregt, Anfang nächster Woche in einer Besprechung das weitere Vorgehen zu 

erörtern und darauf hingewiesen, dass nach hiesiger Auffassung eine zeitnahe 

Beantwortung der Fragen des BfDI sinnvoll erscheine. L PLSA sagt zu, die Fragen des 

BfDI und den Antwortvorschlag von ZYFD in den nächsten Tagen zu sichten und 

Anfang der kommenden Woche nochmals auf ZYFD zukommen zu wollen. Eine 

Besprechung erachte auch er für sinnvoll, da dann die offenen Fragestellungen 

eingehend diskutiert werden können. 

Herr Wolff/ BKAmt 611 bestätigt, dass die kommende PKGr-Sitzung vor der 

Beantwortung der Fragen des BfDI abgewartet werden soll. Er teilt die hiesige 

Rechtsauffassung, wonach eine zeitnahe Beantwortung der Fragen erforderlich ist, um 

einen Kontrollbesuch des BfDI in Bad Aibling möglichst abzuwenden. 

(Dr.  F1.11) 
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1. L ZYF pers. per E-Mail m. d. B. u. K. 

2. Umlauf ZYFD z. K. 

3. zum Vorgang, WV am 20.08.2013 

• 

• 
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WG: Ihre Schreiben zu PRISM u.a. 
TRANSFER An: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
Gesendet von: ITBA- N 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8.. 
	Weitergeleitet von ITBA-N/DAND am 16.08.2013 06:32 ---- 

Von: 
	

datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 
	

16.08.2013 06:25 
Betreff: 
	

WG: Ihre Schreiben zu PRISM u.a. 

16.08.2013 06:32 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte die Mail an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
C S 

	Weitergeleitet von datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 16.08.2013 06:24 	 
An: 'Löwnau Gabriele' <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
Von: "Wolff, Philipp" <Philipp.Wolff@bk.bund.de > 
Datum: 15...08.2013 18:50 
Kopie: "'datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de "' <datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de >, ref601 
<ref601 @bk.bund.de> 
Betreff: Ihre Schreiben zu PRISM u.a. 

Liebe Frau Löwnau, 

wie soeben schon telefonisch besprochen: Wir bemühen uns - wenn es denn 
auch noch keine vollumfängliche Antwort wird - die in den Schreiben 
aufgeworfenen Fragen möglichst zeitnah und umfassend zu beantworten. Ich 
werbe auch etwas um Verständnis für den BND, der in den letzten Wochen mit 
einer ungemeinen Menge von Fragen, Stellungnahmen etc. konfrontiert war, 
die einer eingehenden, komplexen Bearbeitung bedürften (und auch immer 
noch bedürfen). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Wolff 

Philipp Wolff 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2628 
Fax +49 30 1810-400-1802 
E-Mail philipp.wolff@bk.bund.de  
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	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: Löwnau Gabriele [mailto:gabriele.loewnau@bfdi.bund.dej  
Gesendet: Montag, 12. August 2013 15:00 
An: datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
Cc: Wolff, Philipp; Kremer Bernd 
Betreff: Schulung des behördlichen Datenschutzes im BND 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

********************************************************************** 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de  

**************************** 
Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  
**************************** 
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K G 

16.08.2013 11:36 

Sehr geehrter Herr W 

An: ZYZ-REFL, ZYZ-VZJDAND@DAND 
Kopie: ZYA-REFL, ZYZA-SGL 

Thema: WG: EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog 
Bockhahn 

anbei die Antwortbeiträge der angefragten Abteilungen mit der Bitte um Prüfung und Weiterleitung an 
PLSA. 

TAZ bat um Beteiligung an der Antwort, da die bisherige FF zu diesem Thema in der Regel bei TAZ 
lag. TAZ bemüht sich um vollständige Dokumentation und will daher gerne auch die Antworten 
mitbekommen. 
Wenn Sie noch etwas ändern oder ergänzen, bitte ich auch um Beteiligung von ZYAC-SGL. Nur des 
Überblicks wegen. 

Danke. 

Mit freundlichen Grüßen 
KG • 	ZYAC / 8 

Antwort ZYAC: 

In SAP sind insgesamt 66 US-Firmen erfasst. Keine dieser Firmen entspricht den angegebenen 
Namen der US-Unternehmen der beigefügten Liste von PLS. Inwieweit Firmen umfirmiert oder 
umbenannt wurden, kann anhand der Liste nicht festgestellt werden. 

ZYAC meldet also Fehlanzeige, da es keine exakten Übereinstimmungen von Firmen in SAP mit den 
aufgeführten US-Firmen der beigefügten Liste gibt. 

• 
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Abteilung EA meldet in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zu u.a. Nachfrage Fehlanzeige, 
weist aber auf folgende Anmerkung des Referates EAA (Einsatzbegleitung Bundeswehr) hin: 

Antwort UFY 

Zur Frage 7b der Anfrage nimmt UFF nach Vorliegen der Firmenliste wie folgt Stellung: 

Antwort ITZ 

ITZ meldet Fehlanzeige für Abt. IT. Die - in der Kürze nur mögliche - kursorische Prüfung zu den 
aufgeführten Firmen ergab keine Hinweise auf Kooperationen bei technischer Ausstattung oder einen 
Datenaustausch. 

Antwort SIYZ 

SIYZ meldet Fehlanzeige für Abt. SI. 

• 	
Antwort TWZ 

Abt. TW meldet Fehlanzeige. 

Mit freundlichen Grüßen 
K G 
ZYAC / 8 

----  Weitergeleitet von K 	G 	/DAND am 16.08.2013 11:20 

Von: 	 H 	 M 	/DAND 
An: 	 K G 	/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND, ITZ-REFL, UF-STAB/DAND@DAND, SIYZ-STAB 
Datum: 	14.08.2013 16:38 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Nach Rücksprache mit Fr. F 	ist nur die als Word-Dokument angehängte Liste der 
Unternehmen zu prüfen. Termin ist verlängert bis Freitag, den 16.08.2013, im Laufe des Vormittags. 
Ich bitte um Zuarbeit/Fehlanzeige von TAZ, ITZ, SIYZ und UF-Stab bis spätestens 09.30 Uhr an 
ZYAC, Fr. G 
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Mit freundlichen Grüßen 
H 	 M 
RefL ZYA Tel. 8 
	Weitergeleitet von H 
	

M 	/DAND am 14.08.2013 16:30 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 ZYZ-REFL, ZYZA-SGL 
Kopie: 	ZYA-REFL, TAZ-REFL/DAND@DAND, ITZ-REFL, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, 

PLSD/DAND@DAND 
Datum: 	14.08.2013 16:15 
Betreff: 	EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit angehängtem Antrag bittet MdB Bockhahn um einen Bericht zu der Zusammenarbeit des BND mit 
solchen Unternehmen, die Vergünstigungen auf Grundlage des ZA-NTS erhalten (vgl. Frage 7b im 
angehängten Auszug des Antrags MdB Bockhahn). Diese Frage soll in der in der kommenden 
PKGr-Sitzung am 19. August 2013 beantwortet werden. Die Liste mit Unternehmen, die 
entsprechende Vergünstigungen erhalten, ist dieser E-Mail beigefügt. Ich bitte um Prüfung und 
Stellungnahme dazu, ob der BND mit auf der Liste enthaltenen Unternehmen Kooperationen in Bezug 
auf Datenaustausch und / oder technische Ausstattung hat. Hierbei bitte ich ZYA um Übernahme der 
FF. Zuarbeit aus weiteren Abteilungen (insb. TA und IT) bitte ich in eigener Zuständigkeit einzuholen. 

Für die Übersendung einer Stellungnahme bis morgen, Donnerstag den 15. August 2013, 13 Uhr, 
bedanke ich mich bereits jetzt. Sollte bis dahin keine abschließende Prüfung möglich sein, bitte ich 
um eine vorläufige Einschätzung. In diesem Fall bitte ich darum, das endgültige Prüfungsergebnis bis 
spätestens Freitag, den 16. August 2013, 10.00 Uhr zu übersenden. 

130812_Antrag MdB Bockhahn für PKGr Auszug.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 
	  Weitergeleitet von M„..— ,F 

	
/DAND am 14.08.2013 16:04 

Von: 	 FIZ-MELDUNGSZENTRALE/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, M 	F 	/DAND@DAND 
Datum: 	14.08.2013 16:01 
Betreff: 	PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Gesendet von: FIZ MZ01 

Al E.pdf Unternehmen gern Artikel 72 NATO SOFA SA 2011-2012.docx 

Mit freundlichen Grüßen 
, Tel: 8 

FIZ 
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Von: 	 P 	, A 	" < 	@auswaertiges-amt.de> 
An: 	"LONO (lagezentrum-fiz@bnd.bund.de )" <lagezentrum-fiz@bnd.bund.de > 

Datum: Mittwoch, 14.August 2013 15:32 
Betreff: Bitte per LONO weiterleiten. EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; 

Fragenkatalog Bockhahn 

Liebes Team, 

bitte per LONO weiterleiten an 

-PLSA-HH-Recht-SI 

Beste Grüße und herzlichen Dank 

BND-Verbindungsreferentin im AA 
Krisenreaktionszentrum 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 

Tel. 030 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: 503-1 Rau, Hannah 
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 15:24 

Cc: 503-RL Gehrig, Harald 
Betreff: WG: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Liebe Frau 

wie eben besprochen hier die Liste, die wir an das BMI geschickt haben. 

Beste Grüße 
Hannah Rau 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: 503-1 Rau, Hannah 
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 15:09 
An: 'OESIII1@bmi.bund.de '; 503-RL Gehrig, Harald 
Cc: ref602@bk.bund.de ; IT3@bmi.bund.de  
Betreff: AW: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Sehr geehrte Frau Porscha, 

die in der Frage 7 genannte Kleine Anfrage vom 14.04.2011 wurde federführend 
nicht vom AA, sondern vom BMVg beantwortet. Daher liegt hier die damalige Liste 
nicht vor. 

Wir können Ihnen aber die Namen der Unternehmen übermitteln, die 2011/2012 
Begünstigungen und Befreiungen nach Art. 72 ZA-NTS hatten. 

Beste Grüße 

Hannah Rau 

http://srvsdm16.bvoe.de/mail/lagezentrum-fiz.nsf/(%241nbox)/A1ED61F6B7AC21A... 	14.08.2013 
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	 Seited 

Referat 503 
Auswärtiges Amt 
Referentin für Stationierungsrecht und Rechtsstellung der Bundeswehr bei 
Auslandseinsätzen 

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 18 17-4956 
Fax: +49 (0) 30 18 17-54956 
E-Mail: 503-1@diplo.de  
Internet: www.auswaertiges-amt.de  

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: OESIII1@bmi.bund.de  [mailto:OESIII1@bmi.bund.de]  
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 09:16 
An: 503-RL Gehrig, Harald; 503-1 Rau, Hannah 
Cc: ref602@bk.bund.de ; IT3@bmi.bund.de ; OESIII1@bmi.bund.de  
Betreff: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr Gehrig, 

im Nachgang zu unserem Telefonat von soeben, nachstehend nochmals unsere 
Zulieferungsbitte. 

Im Auftrag 
Sabine Porscha 
Bundesministerium des Innern 
Referat ÖS III 1 
Alt Moabit 101 D, 10559 Berlin 
Telefon: (030)18 681-1566; Fax: (030) 18 681-51566 
e-mail: sabine.porscha@bmi.bund.de  

Von: OESIII1 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 13:05 
An: AA Gehrig, Harald; AA Rau, Hannah 
Cc: BK Grosjean, Rolf; BK Kunzer, Ralf; IT3 
Betreff: WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn • Wichtigkeit: Hoch 

Die Beantwortung der Frage 7.b (die u.a. durch BfV und BSI erfolgen soll) 
setzt Kenntnis der Antwort auf Frage 7.a voraus. Für möglichst sehr 
kurzfristige Zulieferung der Unternehmensliste (auch an BK zur dortigen 
Weitersteuerung) wäre ich dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dietmar Marscholleck 
Bundesministerium des Innern, Referat ÖS III 1 
Telefon: 	(030) 18 681-1952 
Mobil: 0175 574 7486 

Von: OESIII1 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 10:49 
An: 'ref602@bk.bund.de ' 
Cc: BK Grosjean, Rolf; AA Gehrig, Harald; AA Rau, Hannah; OESIII1_ 

http://srvsdm  16.bvoe.de/mail/lagezentrum-fiz.nsf/(%24lnbox)/A  1ED6 1 F 6B 7AC2 1 A... 1 4.08.2013 
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Betreff: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Wichtigkeit: Hoch 

ÖS III 1 - 20001/3#1 

Hinweis: Für Frage 7a liegt FF beim AA. Bitte dort Beitrag anfordern. 

Im Auftrag 
Sabine Porscha 
Bundesministerium des Innern 
Referat ÖS III 1 
Alt Moabit 101 D, 10559 Berlin 
Telefon: (030)18 681-1566; Fax: (030) 18 681-51566 
e-mail: sabine.porscha@bmi.bund.de  

Von: Fax 030186004930184001828 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 09:25 
An: Porscha, Sabine 
Betreff: 5 Seite(n) empfangen. (MID=999704) 

«999704 FAX 130808-092550.TIF» 

Anhänge: 

Unternehmen gem Artikel 72 NATO SOFA SA 2011-2012.docx 

http://srvsdm  16.bvoe.de/mail/Lagezentrum-fiz.nsf/(%24lnbox)/A  1 ED6 1 F 6B 7AC2 1A... 1 4.08.2013 
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US-Unternehmen gern. Artikel 72 NATO SOFA SA Report 2011 und 2012 

1. 3 Communications Government Services, Inc. 

2. Accenture National Security Services LLC 

3. ACS Defense Inc. 

4. ACS Security, LLC 

5. ALEX-Alternative Experts, LLC 

6. Alion Science and Technology Corporation (subcontractor) 

7. American Systems Corporation 

8. AMYX, Inc. 

9. Analytic Services, Inc. (subcontractor) 

10. Anteon Corporation 

11. Applied Marine Technology, Inc. 

12. Archimedes Global, Inc. (subcontractor) 

13. Aspen Consulting, LLC 

14. Astrella Corporation 

15. A-T Solutions, Inc. 

16. Automated Sciences Group, Inc. 

17. BAE Systems Information Technology, Inc. 

18. BAE Systems Technology Solutions Services, Inc. 

19. Base Technologies, Inc. 

20. Battelle Memorial Institute, Inc. 

21. Bechtel Nevada 

22. Bevilacqua Research Corporation 

23. Booz Allen Hamilton, Inc. 

24. CACI Inc. Federal 

25. CACI Information Support System (ISS) Inc. 

26. CACI Premier Technology, Inc 

27. CACI-WGI, Inc. 

28. Camber Corporation 

29. Capstone Corporation (subcontractor) 

30. Center for Naval Analyses 

31. Central Technology, Inc. 

32. Chenega Federal Systems, LLC 

33. Choctaw Contracting Services 

34. Ciber, Inc. (subcontractor) 

35. Command Technologies, Inc. 

36. Complex Solutions, Inc. 

37. Computer Sciences Corporation 

38. Contingency Response Services, LLC 

39. Cubic Applications, Inc. 

40. DPRA lncorporated 

41. DRS Technical Services, Inc. 

42. Electronic Data Systems 

43. Engility/Systems Kinetics Integration 

44. EWA Informaion Infrastructure Technologies, Inc. (früher: EWA Land Information Group) 
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45. FC Business Systems, Inc. 

46. Galaxy Scientific Corporation 

47. General Dynamics Information Technology, Inc. 

48. GeoEye Analytics, Inc. 

49. George Group 

50. Harding Security Associates, Inc. 

51. Houston Associates Inc. 

52. Icons International Consultants, LLC 

53. IDS International Government Services, LLC (subcontractor) 

54. IIT Research Institute (später: Alion Science and Technology Corporation) 

55. Institute for Defense Analyses 

56. INTEROP Joint Venture 

57. Inverness Technologies, Inc. 

58. ITT Corporation 

59. ITT Industries Inc. 

60. Jacobs Technology, Inc. 

61. Jorge Scientific Corporation 

62. J.M.WaIIer Associates, Inc. 

63. Kellogg Brown Root Services, Inc. 

64. L-3 Communications Government Services Inc. 

65. L-3 Services, Inc. 

66. Lear Siegler Services, Inc. 

67. Lockheed Martin Integrated Systems, Inc. 

68. Logicon Syscon Inc. (später: Northrop Grumman Information Technology, Inc.) 

69. Logistics Management Institute (LMI) 

70. M. C. Dean, Inc. 

71. MacAulay-Brown, Inc. 

72. METIS Solutions, LLC (subcontractor) 

73. MiLanguages Group 

74. Military Professional Resources, Inc. (MPRI) (subcontract) 

75. National Security Technologies, LLC 

76. Northrop Grumman Information Technology, Inc. 

77. Northrop Grumman Space & Mission Systems Corporation 

78. Operational Intelligence, LLC (subcontractor) 

79. PAE Government Services, Inc. (subcontractor) 

80. Pluribus International Corporation (subcontractor) 

81. Premier Technology Group, Inc. 

82. Quantum Research International, Inc. 

83. R.M. Vredenburg Co.(c/o CACI) 

84. R4 Incorporated 

85. Radiance Technologies, Inc. 

86. Raytheon Systems Company 

87. Raytheon Technical Services Company, LLC 

88. Riverbend Development Consulting, LLC (Sub) 

89. Riverside Research Institute (subcontract) 

90. Science Applications International Corporation (SAIC) 
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• 

91. Scientific Research Corporation 

92. Serrano IT Services, LLC 

93. Sierra Nevada Corporation 

94. Silverback7, Inc. 

95. Six3 Intelligence Solutions Inc. 

96. Simpler North America, LP (subcontractor) 

97. SOS International, Ltd. 

98. SPADAC Inc. (subcontractor) 

99. Sparta, Inc. 

100. Sverdrup Technology, Inc. 

101. Systems Kinetics Integration 

102. Systems Research and Applications Corporation 

103. Systex Inc. 

104. Tapestry Solutions, Inc. 

105. Tasc, Inc. 

106. Team Integrated Engineering, Inc. 

107. The Analysis Group, LLC 

108. The Titan Corporation, ab 13.06.2006: L-3 Communications Titan Corporation; ab 

20.04.2011: L-3 Communications 

109. Visual Awareness Technologies & Consulting (subcontractor) 

110. VSE Corporation 

111. The Wexford Group Internaional, Inc. 

112. Wyle Laboratories, Inc. 

• 
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NR. 453 	S. 0196 • 
Steffen Bockhahn 

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Mitglied de Haushaltsausschusses 

5. Wie das Magazin DER SPIEGEL in einem Artikel vorn 4_08.2013 berichtet, ist die 
technische Kooperation zwischen BND und NSA enger als bisher bekannt Laut 
diesem Artikel. Zeigten sich NSA-Analysten schon vor Jahren an Systemen wie Mira4 
und Veras interessiert, die beim BND vorhanden waren. Der BND habe "positiv auf 
die NSA-Bitte nach einer Kopie von Mira4 und Veras" geantwortet 

a) Zu welchem Zwäck wurden die Programme Mira4 und Veras entwickelt? 
b) Wann wurden diese Programme entwickelt? 
c) War dle EntwIclung der Programme Mira4 und Veras eine Eigenentwicklung des 

BND oder waren externe Firmen beteiligt? Wenn ja, bitte Unternehmen und 
Umfang der Tätigkeiten benennen, 

d) Hat der BND Kopien der Programme Mira4 und Veras an die NSA 
weitergegeben? MNenn ja, zu welchen Konditionen erfolgte die Weitergabe und 
welche Gegenteilslungen wurden vereinbart? 

Welche Programmo tz' ur Datenfilterung, Datenanalyse und Auswertung erhobener r34/2) 6.  
Telekommunikationdaten werden durch den Bundesnachrichtendienst verwendet? 

7. Wie aus einer Keinen Anfrage der Partei DIE LINKE vom 14,04.2011 hervorgeht 
(Drucksache 17/5585), wurden 292 ausländischen Unternehmen seit 2005 
Vergünstigungen euf Grundlage des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, 
u. a. durch Artikel 72 Absatz 4 des Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens (ZA-NTS) 
eingeräumt Davon waren 207 Unternehmen mit analytischen Tätigkeiten beauftragt 
in folgenden Ureelen: Planner (Military Planner, Combat Service Support Analyst. 
Material Readlness Analyst, Senior Movement Analyst, Joint Staff PlannIng Support 
Speciaiist), Analyst (Senior Principle Analyst, Intelligence Analyst — Signal 
IntellIgence, Intelligence Analyst — Measurement and Signature, intelligent Analyst — 
Counterintelligence/ 	!malgene, Military Intelligence Planner, All Source 
Analyst, Analyst/Form Protection, Senior Military Analyst, Senior Engineer — 
Operatonal Targeteer, Senior System Analyst. Senior Engineer — Senior Intelligente 
System Analyst. HQJEUCOM Liaison (LNO)/Senior Analyst und Subject Matter 
Expert, Interoperabiley Analyst, Senior Analyst, EAC MAS1NT Analyst, EAC MASINT 
Senior Analyst, EAC) MASINT Analyst lmagery, Science Analyst, Management 
Analyst, Sermor Engineer — Operations Engineer, System Engineer — Senior Engineer 
und Senior System Engineer). 
a) Um welche ausländiechen•Untemehrnen handelt es sich? 
b) Gab oder gibt eszwischen den deutschen Behörden BND, MAD, E3FV und BSI 

einschließlich der gemeinsamen Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GETZ . 

Kooperationen 	Bezug auf Datenaustausch und / oder technischer Ausstattung 
.mit den oben genannten 207 Unternehmen? 

Platz der RePUbll l 1 • 11011 auf'n . Telefon 030 227 — 7877p • r3x 03a 227 — 78788 i  
E-mali: steffen.bocknahrebundestac.dc 

Wahlkreisbüro: Stephanstr. 17 • 18055 Rostock • Telefon 0381 37 77 GG 9 • Fax 038145 ZO Cl 4 
E-Mail: stelferl.bockhahn@wkbundestaj.de  

,JA' 
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K W 

16.08.2013 11:52 

An: M 	F 	/DAND@DAND 
Kopie: TAZ-REFL/DAND@DAND, ZYAC-SGL, 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Thema: WG: EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog 

Bockhahn 

Sehr geehrte Frau F 

anbei die Antworten aus den Bereichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
K W 
RefL ZYZ (8 	/8 	) 
	Weitergeleitet von K W /DAND am 16.08.2013 11:50 

Von: 	 K G 	/DAND 
An: 	 ZYZ-REFL, ZYZ-VZ/DAND@DAND 
Kopie: 	ZYA-REFL, ZYZA-SGL 
Datum: 	16.08.2013 11:36 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Sehr geehrter Herr W 

anbei die Antwortbeiträge der angefragten Abteilungen mit der Bitte um Prüfung und Weiterleitung an 
PLSA. 

TAZ bat um Beteiligung an der Antwort, da die bisherige FF zu diesem Thema in der Regel bei TAZ 
lag. TAZ bemüht sich um vollständige Dokumentation und will daher gerne auch die Antworten 
mitbekommen. 
Wenn Sie noch etwas ändern oder ergänzen, bitte ich auch um Beteiligung von ZYAC-SGL. Nur des 
Überblicks wegen. 

Danke. 

Mit freundlichen Grüßen 
K G 
ZYAC / 8 

Antwort ZYAC: 

In SAP sind insgesamt 66 US-Firmen erfasst. Keine dieser Firmen entspricht den angegebenen 
Namen der US-Unternehmen der beigefügten Liste von PLS. Inwieweit Firmen umfirmiert oder 
umbenannt wurden, kann anhand der Liste nicht festgestellt werden. 

ZYAC meldet also Fehlanzeige, da es keine exakten Übereinstimmungen von Firmen in SAP mit den 
aufgeführten US-Firmen der beigefügten Liste gibt. 
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Antwort EAZ 

Abteilung EA meldet in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zu u.a. Nachfrage Fehlanzeige, 
 weist aber auf folgende Anmerkung des Referates EAA (Einsatzbegleitung Bundeswehr) hin: 

Antwort UFY 

Zur Frage 7b der Anfrage nimmt UFF nach Vorliegen der Firmenliste wie folgt Stellung: 

Antwort ITZ 

ITZ meldet Fehlanzeige für Abt. IT. Die - in der Kürze nur mögliche - kursorische Prüfung zu den 
aufgeführten Firmen ergab keine Hinweise auf Kooperationen bei technischer Ausstattung oder einen 
Datenaustausch. 

Antwort SIYZ 

SIYZ meldet Fehlanzeige für Abt. SI. 

Antwort TWZ 

Abt. TW meldet Fehlanzeige. 

Mit freundlichen Grüßen 
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ZYAC / 8 

Weitergeleitet von  K♦ GIIIIIIII/DAND  am 16.08.2013 11:20 	 

Von: 	 MIIIK/DAND 
An: 	 K  Gegara/DAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND, ITZ-REFL, UF-STAB/DAND@DAND, SIYZ-STAB 
Datum: 	14.08.2013 16:38 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Nach Rücksprache mit Fr. F 	ist nur die als Word-Dokument angehängte Liste der 
Unternehmen zu prüfen. Termin ist verlängert bis Freitag, den 16.08.2013, im Laufe des Vormittags. 
Ich bitte um Zuarbeit/Fehlanzeige von TAZ, ITZ, SIYZ und UF-Stab bis spätestens 09.30 Uhr an 
ZYAC, Fr. G 

Mit freundlichen Grüßen 
H 	M 
RefL ZYA Tel. 8 
	Weitergeleitet von H 

	
M 	/DAND am 14.08.2013 16:30 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 ZYZ-REFL, ZYZA-SGL 
Kopie: 	ZYA-REFL, TAZ-REFUDAND@DAND, ITZ-REFL, PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, 

PLSD/DAND@DAND 
Datum: 	14.08.2013 16:15 
Betreff: 	EILT SEHR! WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Gesendet von: M 	F 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit angehängtem Antrag bittet MdB Bockhahn um einen Bericht zu der Zusammenarbeit des BND mit 
solchen Unternehmen, die Vergünstigungen auf Grundlage des ZA-NTS erhalten (vgl. Frage 7b im 
angehängten Auszug des Antrags MdB Bockhahn). Diese Frage soll in der in der kommenden 
PKGr-Sitzung am 19. August 2013 beantwortet werden. Die Liste mit Unternehmen, die 
entsprechende Vergünstigungen erhalten, ist dieser E-Mail beigefügt. Ich bitte um Prüfung und 
Stellungnahme dazu, ob der BND mit auf der Liste enthaltenen Unternehmen Kooperationen in Bezug 
auf Datenaustausch und / oder technische Ausstattung hat. Hierbei bitte ich ZYA um Übernahme der 
FF. Zuarbeit aus weiteren Abteilungen (insb. TA und IT) bitte ich in eigener Zuständigkeit einzuholen. 

Für die Übersendung einer Stellungnahme bis morgen, Donnerstag den 15. August 2013, 13 Uhr, 
bedanke ich mich bereits jetzt. Sollte bis dahin keine abschließende Prüfung möglich sein, bitte ich 
um eine vorläufige Einschätzung. In diesem Fall bitte ich darum, das endgültige Prüfungsergebnis bis 
spätestens Freitag, den 16. August 2013, 10.00 Uhr zu übersenden. 

11;11 1-- 

130812_Antrag MdB Bockhahn für PKGr_Auszug.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
PLSA, Tel.: 8 
	Weitergeleitet von M 

	
/DAND am 14.08.2013 16:04 

Von: 	 FIZ-MELDUNGSZENTRALE/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, M 

	
/DAND@DAND 

Datum: 	14.08.2013 16:01 
Betreff: 	PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Gesendet von: FIZ MZ01 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
0200 

Al E.pdf Unternehmen gern Artikel 72 NATO SOFA SA 2011-2012.docx 

Mit freundlichen Grüßen 
, Tel: 8 

• 

• 
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Von: 	 ,  AMI"  <040-3@auswaertiges-amt.de > 
An: 	"LONO (lagezentrum-fiz@bnd.bund.de )" <lagezentrum-fiz@bnd.bund.de > 

Datum: Mittwoch, 14.August 2013 15:32 
Betreff: Bitte per LONO weiterleiten. EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; 

Fragenkatalog Bockhahn 

Liebes Team, 

bitte per LONO weiterleiten an 

-PLSA-HH-Recht-SI 
-M 

Beste Grüße und herzlichen Dank 

AMOOMI  P 

BND-Verbindungsreferentin im AA 
Krisenreaktionszentrum 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 

Tel. 030 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: 503-1 Rau, Hannah 
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 15:24 
An: 
Cc: 503-RL Gehrig, Harald 
Betreff: WG: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Liebe Frau P 

wie eben besprochen hier die Liste, die wir an das BMI geschickt haben. 

Beste Grüße 
Hannah Rau 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: 503-1 Rau, Hannah 
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 15:09 
An: 'OESIII1@bmi.bund.de '; 503-RL Gehrig, Harald 
Cc: ref602@bk.bund.de ; IT3@bmi.bund.de  
Betreff: AW: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

Sehr geehrte Frau Porscha, 

die in der Frage 7 genannte Kleine Anfrage vom 14.04.2011 wurde federführend 
nicht vom AA, sondern vom BMVg beantwortet. Daher liegt hier die damalige Liste 
nicht vor. 

Wir können Ihnen aber die Namen der Unternehmen übermitteln, die 2011/2012 
Begünstigungen und Befreiungen nach Art. 72 ZA-NTS hatten. 

Beste Grüße 

Hannah Rau 

http://srvsdm16.bvoe.de/mail/lagezentrum-fiz.nsf/(/0241nbox)/A1ED61F6B7AC21A... 	14.08.2013 
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Referat 503 
Auswärtiges Amt 
Referentin für Stationierungsrecht und Rechtsstellung der Bundeswehr bei 
Auslandseinsätzen 

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 18 17-4956 
Fax: +49 (0) 30 18 17-54956 
E-Mail: 503-1@diplo.de  
Internet: www.auswaertiges-amt.de  

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: OESIII1@bmi.bund.de  [mailto:OESIII1@bmi.bund.de]  
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2013 09:16 
An: 503-RL Gehrig, Harald; 503-1 Rau, Hannah 
Cc: ref602@bk.bund.de ; IT3@bmi.bund.de ; OESIII1@bmi.bund.de  
Betreff: EILT +++ WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

410 Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr Gehrig, 

im Nachgang zu unserem Telefonat von soeben, nachstehend nochmals unsere 
Zulieferungsbitte. 

Im Auftrag 
Sabine Porscha 
Bundesministerium des Innern 
Referat ÖS III 1 
Alt Moabit 101 D, 10559 Berlin 
Telefon: (030)18 681-1566; Fax: (030) 18 681-51566 
e-mail: sabine.porscha@bmi.bund.de  

Von: OESIII1 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 13:05 
An: AA Gehrig, Harald; AA Rau, Hannah 
Cc: BK Grosjean, Rolf; BK Kunzer, Ralf; IT3 
Betreff: WG: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 

gle Wichtigkeit: Hoch 

Die Beantwortung der Frage 7.b (die u.a. durch BfV und BSI erfolgen soll) 
setzt Kenntnis der Antwort auf Frage 7.a voraus. Für möglichst sehr 
kurzfristige Zulieferung der Unternehmensliste (auch an BK zur dortigen 
Weitersteuerung) wäre ich dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dietmar Marscholleck 
Bundesministerium des Innern, Referat ÖS III 1 
Telefon: 	(030) 18 681-1952 
Mobil: 0175 574 7486 

Von: OESIII1 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 10:49 
An: 'ref602@bk.bund.de ' 
Cc: BK Grosjean, Rolf; AA Gehrig, Harald; AA Rau, Hannah; OESIII1 

http://srvsdm16.bvoe.de/mail/lagezentrum-fiz.nsf/(/0241nbox)/AlED61F6B7AC21A.. . 14.08.2013 
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Betreff: PKGr-Sitzung 12. Aug. 2013; Fragenkatalog Bockhahn 
Wichtigkeit: Hoch 

ÖS III 1 - 20001/3#1 

Hinweis: Für Frage 7a liegt FF beim AA. Bitte dort Beitrag anfordern. 

Im Auftrag 
Sabine Porscha 
Bundesministerium des Innern 
Referat ÖS III 1 
Alt Moabit 101 D, 10559 Berlin 
Telefon: (030)18 681-1566; Fax: (030) 18 681-51566 
e-mail: sabine.porscha@bmi.bund.de  

Von: Fax 030186004930184001828 
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2013 09:25 
An: Porscha, Sabine 
Betreff: 5 Seite(n) empfangen. (MID=999704) 

«999704 FAX 130808-092550.TIF» 

Anhänge: 

Unternehmen gem Artikel 72 NATO SOFA SA 2011-2012.docx 

http://srvsdm16.bvoe.de/mail/lagezentrum-fiz.nsf/(/024Inbox)/A  1 ED6 1 F6B7AC21A... 	14.08.2013 
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US-Unternehmen gern. Artikel 72 NATO SOFA SA Report 2011 und 2012 

1. 3 Communications Government Services, Inc. 

2. Accenture National Security Services LLC 

3. ACS Defense Inc. 

4. ACS Security, LLC 

5. ALEX-Alternative Experts, LLC 

6. Alion Science and Technology Corporation (subcontractor) 

7. American Systems Corporation 

8. AMYX, Inc. 

9. Analytic Services, Inc. (subcontractor) 

10. Anteon Corporation 

11. Applied Marine Technology, Inc. 

12. Archimedes Global, Inc. (subcontractor) 

13. Aspen Consulting, LLC 

14. Astrella Corporation 

15. A-T Solutions, Inc. 

16. Automated Sciences Group, Inc. 

17. BAE Systems Information Technology, Inc. 

18. BAE Systems Technology Solutions Services, Inc. 

19. Base Technologies, Inc. 

20. Battelle Memorial Institute, Inc. 

21. Bechtel Nevada 

22. Bevilacqua Research Corporation 

23. Booz Allen Hamilton, Inc. 

24. CACI Inc. Federal 

25. CACI Information Support System (ISS) Inc. 

26. CACI Premier Technology, Inc 

27. CACI-WGI, Inc. 

28. Camber Corporation 

29. Capstone Corporation (subcontractor) 

30. Center for Naval Analyses 

31. Central Technology, Inc. 

32. Chenega Federal Systems, LLC 

33. Choctaw Contracting Services 

34. Ciber, Inc. (subcontractor) 

35. Command Technologies, Inc. 

36. Complex Solutions, Inc. 

37. Computer Sciences Corporation 

38. Contingency Response Services, LLC 

39. Cubic Applications, Inc. 

40. DPRA Incorporated 

41. DRS Technical Services, Inc. 

42. Electronic Data Systems 

43. Engility/Systems Kinetics Integration 

44. EWA Informaion Infrastructure Technologies, Inc. (früher: EWA Land Information Group) 
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45. FC Business Systems, Inc. 

46. Galaxy Scientific Corporation 

47. General Dynamics Information Technology, Inc. 

48. GeoEye Analytics, Inc. 

49. George Group 

50. Harding Security Associates, Inc. 

51. Houston Associates Inc. 

52. Icons International Consultants, LLC 

53. IDS International Government Services, LLC (subcontractor) 

54. IIT Research Institute (später: Alion Science and Technology Corporation) 

55. Institute for Defense Analyses 

56. INTEROP Joint Venture 

57. Inverness Technologies, Inc. 

58. ITT Corporation 

59. ITT Industries Inc. 

60. Jacobs Technology, Inc. 

61. Jorge Scientific Corporation 

62. J.M.Waller Associates, Inc. 

63. Kellogg Brown Root Services, Inc. 

64. L-3 Communications Government Services Inc. 

65. L-3 Services, Inc. 

66. Lear Siegler Services, Inc. 

67. Lockheed Martin Integrated Systems, Inc. 

68. Logicon Syscon Inc. (später: Northrop Grumman Information Technology, Inc.) 

69. Logistics Management Institute (LMI) 

70. M. C. Dean, Inc. 

71. MacAulay-Brown, Inc. 

72. METIS Solutions, LLC (subcontractor) 

73. MiLanguages Group 

74. Military Professional Resources, Inc. (MPRI) (subcontract) 

75. National Security Technologies, LLC 

76. Northrop Grumman Information Technology, Inc. 

77. Northrop Grumman Space & Mission Systems Corporation 

78. Operational Intelligence, LLC (subcontractor) 

79. PAE Government Services, Inc. (subcontractor) 

80. Pluribus International Corporation (subcontractor) 

81. Premier Technology Group, Inc. 

82. Quantum Research International, Inc. 

83. R.M. Vredenburg Co.(c/o CACI) 

84. R4 Incorporated 

85. Radiance Technologies, Inc. 

86. Raytheon Systems Company 

87. Raytheon Technical Services Company, LLC 

88. Riverbend Development Consulting, LLC (Sub) 

89. Riverside Research Institute (subcontract) 

90. Science Applications International Corporation (SAIC) 
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91. Scientific Research Corporation 

92. Serrano IT Services, LLC 

93. Sierra Nevada Corporation 

94. Silverback7, Inc. 

95. Six3 Intelligence Solutions Inc. 

96. Simpler North America, LP (subcontractor) 

97. SOS International, Ltd. 

98. SPADAC Inc. (subcontractor) 

99. Sparta, Inc. 

100. Sverdrup Technology, Inc. 

101. Systems Kinetics Integration 

102. Systems Research and Applications Corporation 

103. Systex Inc. 

104. Tapestry Solutions, Inc. 

105. Tasc, Inc. 

106. Team Integrated Engineering, Inc. 

107. The Analysis Group, LLC 

108. The Titan Corporation, ab 13.06.2006: L-3 Communications Titan Corporation; ab 

20.04.2011: L-3 Communications 

109. Visual Awareness Technologies & Consulting (subcontractor) 

110. VSE Corporation 

111. The Wexford Group Internaional, Inc. 

112. Wyle Laboratories, Inc. 
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.UG: 2013 	8:16 BUNDESKANZLERAMT,,, NR. 453 	S. 0207 • 
Steffen Bockhahn 

Mitglied de Deutschen Bundestages 
Mitglied des Haushaltsausschusses 

5. wie das Magazin DER SPIEGEL in einem Artikel vom 4.08.2013 berichtet, ist die 
technische Kooperaiion zwischen BND und NSA enger als bisher bekannt. Laut 
diesem Artikel, zeigten sich NSA-Analysten schon vor Jahren an Systemen wie Mira4 
und Veras interessiert, die beim BND vorhanden waren. Der BND habe "positiv auf 
die NSA Fitte nach einer Kopie von Mira4 und Veras" geantwortet 

a) Zu welchem Zwäck wurden die Programme Mira4 und Veras entwickelt? 
b) Wann wurden diese Programme entwickelt? 
c) War die Entwlclung der Programme Mira4 und Veras eine Eigenentwicklung des 

BND oder waren externe Firmen beteiligt? Wenn ja, bete Urrtemehmen und 
Umfang der Tätigkeiten benennen, 

d) Hat der BND Kopien der Programme Mira4 und Veras an die NSA 
weitergegeben? Nenn ja, zu welchen Konditionen erfolgte die Weitergabe und 
welche Gegenleistungen wurden vereinbart? 

734,s.)  6. Welche Prograrnme rzi  ur Datenfilterung, Datenanalyse und Auswertung erhobener 
Telekommunikationi, daten werden durch den Bundesnachrichtendienst verwendet? 

7. Wie aus einer Kleinän Anfrage der Partei DIE LINKE vom 14,04.2011 hervorgeht 
(Drucksache 17/5586), wurden 292 ausländischen Unternehmen seit 2005 
Vergünstigungen auf Grundlage des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut, 
u. a. durch Artikel 72 Absatz 4 des Nato-Truppenstatut-Zusatzabkommens (ZA-NTS) 
eingeräumt. Davon waren 207 Unternehmen mit analytischen Tätigkeiten beauftragt 
in folgenden Sereic4n: Planner (Military Planner, Combat Service Support Analyst. 
Material Readlness Analyst, Senior Movement Analyst, Joint Staff Planning Support 
Specialist), Analyst (Senior Principle Analyst, Intelligence Analyst — Signal 
Intelligente, Intelligence Analyst Measurement and Signature, intelligent Analyst — 
Counterintelligenoe/ -lurnan lntelligence, Military Intelligente Planner, All Source 
Analyst, Analyst/Force Protection, Senior Military Analyst, Senior Engireer-
Operational Targeteer, Senior System Analyst. Senior Engineer — Senior Inteltigence 
System Analyst, 1-ieUCOM Liaison (LNO)/Senior Analyst und Subject Matter 
Expert, tnteroperability Analyst, Senior Analyst, EAC MASINT Analyst, EAC MASINT 
Senior Analyst, EAC1MASINT Analyst — lmagery, Scrence Analyst, Management 
Analyst, Serror Engineer — Operations Englneer, System Engineer — Senior Engineer 
und Senior System Engineer). 
a) Um welche ausländischen. Unternehmen handelt es sich? 
b) Gab oder gibt estowischen den deutschen Behörden BND, MAD, BFV und BSI 

einschließlich der gemeinsamen Zentren GAR, GIZ, GTAZ und GETZ 
Kooperationen iri) Bezug auf Datenaustausch und / oder technischer Ausstattung 

?/1/ 	 mit den oben genannten 207 Unternehmen? 
gm A 

li Plata der ReaUDII 1 • 11011 ElerlIn ' Telefon 03ü 227 — 7877o • F3. 030 227 — 76768 

E-ivaii: steifamteeesahne buedestag.du 
VeahlIcreisbürzx Stephanen. 17 • 18055 Rostock • Telefon 0381 37 77 GG 9 • Fax 038149 ZO 014 

i:-Mail: stetenlockhahn &wk.bundestaz,de ' 

34'3 
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Antwort: WG: EILT SEHR: Fragen BfDI 
PLSA-HH-RECHT-SI An: TRANSFER 
Gesendet von: U 	K 

Kopie: 	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, 
PLSA-HH-RECHT-SI, PLS-REFL 

PLSA 
Tel.: 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Bitte sofortige Weiterleitung an ref601@bk.bund.de  und philipp.wolff@bk.bund.de  

16.08.2013 12:36 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Prüfung kann ich folgendes mitteilen: 

ALLE Fragen in den Schreiben des BfDI vom 05.07.13 und vom 23.07.13 können in dem von BKAmt 
gesteckten Rahmen in Gänze kurzfristig beantwortet werden. 

Für die Beantwortung der Fragen des BfDI im Schreiben vom 08.08.13 ist dagegen noch die 
Abstimmung des behördlichen Datenschutzes mit der Abteilung TA vonnöten. Kurzfristig ist eine 
Beantwortung daher nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Dr. 

LPLSA 

TRANSFER 
	

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ... 	15.08.2013 16:31:16 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, PLS-REFL, PR-VORZIMMER/DAND@DAND 
Datum: 	15.08.2013 16:31 
Betreff: 	Antwort: WG: EILT SEHR: Fragen BfDI 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte sofortige Weiterleitung an PLSA-HH-RECHT... 	15.08.2013 16:29:04 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	15.08.2013 16:29 
Betreff: 	WG: EILT SEHR: Fragen BfDI 

Bitte sofortige Weiterleitung an PLSA-HH-RECHT-SI, PLS-REFL und PR-VORZIMMER 
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	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 15.08.2013 16:27 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de -  <leitung-grundsatz@bnd.bund.de >, 
-datenschutzbeauftragter@bnd.bund.dem <datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Von: "Wolff, Philipp" <Philipp.Wolff@bk.bund.de > 
Datum: 15.08.2013 16:23 
Kopie: Heiß, Schäper, "Karl, Albert" <Albert.Karl@bk.bund.de >, "Polzin, Christina" 
<christina.polzin@bk.bund.de >, "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Betreff: EILT SEHR: Fragen BfDI 

Bundeskanzleramt 
601 - 15111 - Au 27/13 VS-NfD 

Liebe Kollegen, 

ich bitte um Stellungnahme bis morgen, 16. August, 10.00 Uhr zu folgender Frage: 

Welche tatsächlichen Umstände des Umgangs mit Daten in der Dienststelle Bad Aibling sind in dem 
Sinne geeignet, die Voraussetzungen des § 24 Abs. 4 S.4 BDSG zu erfüllen, dass bei Auskunft oder 
Einsicht durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gefährdet werden könnte? 

Zu Folgendem bitte ich um Stellungnahme bis morgen, 12.00 Uhr: 

Welche vom BfDI in seinen Schreiben vom 5. Juli, 23. Juli und 8. August 2013 gestellten Fragen sind 
einer zeitnahen Teilbeantwortung zugänglich. Ich bitte hierbei insbesondere zu berücksichtigen, dass 
eine umfassende Beantwortung von Fragen zu diesem Themenkomplex im Rahmen der Antwort auf 
die KA der Fraktion der SPD BT-Drs. 17/14456 zwischenzeitlich mit dem Ihnen bekannten Inhalt 
erfolgt ist. Desweiteren bitte ich hierbei die eingeschränkte Prüfkompetenz des BfDI im Hinblick auf 
G1 0 relevante Fragestellungen gemäß § 24 Abs. 2 BDSG zu berücksichtigen. 

Mit Dank! 

Philipp Wolff 

BKAmt 
Ref 601 
- 2628 

• 
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ZYFD 
Tel.: 8 

WG: Neues Schreiben BfDI 
H 	F 	An: J 	P 
Kopie: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

16.08.2013 13:42 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Anliegende "Mahnung" des BfDI übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. PLSA hat nunmehr 
darum gebeten, die Stellungnahme an BKAmt möglichst noch heute zu versenden. Zuvor wird PLSA 
uns noch einige Änderungswünsche mitteilen, die wir in die Stellungnahme einarbeiten sollen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H.,  ,„.„„  F 
ZYFD/Tel. 
	Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 16.08.2013 13:41 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	16.08.2013 13:36 
Betreff: 	Antwort: WG: Neues Schreiben BfDI 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

datenschutzbeauftragter 	Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die... 	16.08.2013 13:35:37 

Von: 	 datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	16.08.2013 13:35 
Betreff: 	WG: Neues Schreiben BfDI 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

• 	bitte die Mail s nebst Anhang an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

D 	W 

	Weitergeleitet von datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 16.08.2013 13:34 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de -  <leitung-grundsatz@bnd.bund.de >, 
-datenschutzbeauftragter@bnd...bund.de <datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Von: "Wolff, Philipp" <Philipp.Wolff@bk.bund.de > 
Datum: 16.08.2013 12:41 
Betreff: WG: Neues Schreiben BfDI 
(Siehe angehängte Datei: Schr an BK - V-660-007#0007 doc.pd0 

Liebe Kollegen, 

Falls bei Ihnen noch nicht vorliegend. 
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Grüße 

Philipp Wolff 
BKAmt 
Ref. 601 
- 2628 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: Loecher, Imke 
Gesendet: Freitag, 16. August 2013 11:31 
An: ref601 
Betreff: WG: Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen 
Sicherheitsbehörden, insbesondere Nachrichtendiensten 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: Faxstelle Im Auftrag von Poststelle 
Gesendet: Freitag, 16. August 2013 11:29 
An: Wruck, Peter; Zweigert, Rene; Abraham, Roswitha; Bruhn, Brigitte; 
Loecher, Imke 
Betreff: WG: Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen 
Sicherheitsbehörden, insbesondere Nachrichtendiensten 

	Ursprüngliche Nachricht 	 
Von: Löwnau Gabriele [mailto:gabriele.loewnau@bfdi.bund.de]  
Gesendet: Freitag, 16. August 2013 11:15 
An: Poststelle 
Betreff: Tätigkeit von bzw... Kooperation mit ausländischen 
Sicherheitsbehörden, insbesondere Nachrichtendiensten 

Auf das anliegende Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

********************************************************************** 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de  

**************************** 

Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  

11221 

**************************** Sch r an BK - V-660-007#0007_doc.pdf 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 223



0212 

Der Bundesbeauftragte 
I für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte fur den Datenschutz und die Infonnationsfrelhert. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 

11012 Berlin 

HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBÜRO FfleCinchstraße 50, 10117 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 

Dienstsitz Pullach 

Heilmannstraße 30 

82049 Pullach 

INTERNET WWW datenschutzbund.de 

DATUM Bonn. 15.08.2013 
GESCHAF TSZ. V-660/007g0007 

TELEFON (0228) 997799-511 
TELEFAX (0228) 997799-550 

E-MAIL Ref5@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON Dr. Bernd Kremer 

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

- wegen Eilbedürftigkeit jeweils nur per 

E-Mail - 

BETREFF Datenschutz 
HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 

insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 
BEZUG Bisheriger Schriftverkehr - zuletzt mein Schreiben vom 23. Juli 2013 - Az. wie vor 

Im Bezugsschreiben hatte ich um die Übersendung von Informationen bis zum 

9. August 2013 gebeten. Die Beantwortung dieses Schreibens steht aus. Auch zu 
meinem in dieser Angelegenheit übersandten zeitlich früheren Schreiben vom 5. Juli 

2013 sind mir keine Antworten zugegangen. Daher bitte ich um die Beantwortung 

meiner Schreiben bis zum 
23. August 2013 . 

Ich weise darauf hin, dass ich mir vorbehalte, im Falle eines fruchtlosen Fristablaufs 

eine Beanstandung gemäß § 26 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wegen 

des Verstoßes gegen die nach § 24 Abs. 4 BDSG bestehende Unterstützungspflicht 
auszusprechen. 

Im Auftrag 

Löwnau 

30839/2013 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61 Husarenstraße 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 224



0213 

* fDier  r dBe  un  nod aetsebnesacuhf tu  ragte gutned 

 die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 2 

• 

• 
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{Im Archiv} Antwort: WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB 
Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen von US-Unternehmen durch 
NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 

ijaff„ 

4 	

D 

. 11 11111111311--  An: PLSA-HH-RECHT-SI 	 19.08.2013 13:29 

Kopie:  Lin  S 	, ZYZ-REFL, K P 	, A 
ZYFC-SGL 

ZYFY 
Tel. 

Archiv: 
	

Diese Nachricht wird in einem Archiv angezeigt 
VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr S 

soweit für ZYF erkennbar, bestehen gegen u.g. Antwortentwurf des AA keine Bedenken. 

Mit freundlichem Gruß 
J P 

ZYF 
Tel. 8 	/8 

PLSA-HH -RECHT-SI 	Sehr verehrte Kollegen, anbei sende ich Ihne... 	19.08.2013 11:48:36 

Von: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
An: 	 ZYZ-REFL, ZYF-REFL 
Kopie: 	J 	PUBBYDAND@DAND,  PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	19.08.2013 11:48 
Betreff: 	WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen 

von US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 
Gesendet von: L S 

Sehr verehrte Kollegen, 

anbei sende ich Ihnen die Bitte des BKAmt um Mitteilung, ob hier gegen u.g. Antwortentwurf des AA 
Bedenken bestehen. Ich bitte Sie um Rückäußerung bis spätestens heute (19.08.2013), 14:15 Uhr. 

Die sehr kurze Frist bitte ich zu entschuldigen! 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

L S 
PLSA 

Weitergeleitet von  LINII SellakDAND  am 19.08.2013 11:43 

Von: 	 TRANSFER/DAND 
An: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND 
Datum: 	19.08.2013 11:10 
Betreff: 	Antwort: WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: 

Begünstigungen von US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 
Gesendet von: ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 
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Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-RECHT-SI weiterleiten. danke.... 	19.08.2013 11:06:03 

Von: 	 leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 	 transfer@bnd.bund.de  
Datum: 	19.08.2013 11:06 
Betreff: 	WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen 

von US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 

Bitte an PLSA-HH-RECHT-SI weiterleiten. 
danke. 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 19.08.2013 11:04  	 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.de "' <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Wolff, Philipp" <Philipp.Wolff@bk.bund.de > 
Datum: 19.08.2013 10:50 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de >, ref603 <ref603@bk.bund.de > 
Betreff: WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen 
von US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 
(Siehe angehängte Datei: Schäfer 8 148 bis 151.pdt) 
(Siehe angehängte Datei: 20130816 Schreiben St B (2). docx) 

Bundeskanzleramt 
601 - 15111 - Au 27 / VS-NfD 

Liebe Kollegen, 

sofern gegen den AE des AA Bedenken Bestehen, danke ich sehr für ein Feedback bis 15.00 Uhr. 
Ansonsten erlaube ich mir davon auszugehen, dass keine entgegenstehenden Erkenntnisse 
vorliegen. 

Mit Dank! 

• 	
Philipp Wolff 

BKAmt 
Ref. 601 
- 2628 

Von: Schifft, Franz 
Gesendet: Montag, 19. August 2013 08:44 
An: ref601 
Betreff: WG: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen 
von US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 

Übernehmen Sie das? 

Gruß 

Schiff) 

Von: 503-1 Rau, Hannah [mailto:503-1@auswaertiges-amt.de]  
Gesendet: Freitag, 16. August 2013 17:35 
An: ref601; ref602; OESIII1@bmi.bund.de ; OESIII3@bmi.bund.de ; Jan.Kotira@bmi.bund.de  
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Cc: 503-RL Gehrig, Harald; 201-5 Laroque, Susanne; 201-0 Rohde, Robert 
Betreff: Eilt! Schriftliche Fragen Nr. 8-148 bis 151, MdB Schäfer, DIE LINKE.: Begünstigungen von 
US-Unternehmen durch NATO-Truppenstatut - MZ bis Mo, 19.8. DS 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der Bitte um MZ des Antwortentwurfs für die o.a. schriftliche Frage bis DS Montag, 19.8. 

Um Verständnis für die kurze Fristsetzung wird gebeten. 

Beste Grüße 

Hannah Rau 

Schäfer 8_148 bis 151.pdf 20130816 Schreiben St B (2).docx 

• 
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Eingang 
Bundeskanzleramt 
16.08.2013 

Paul Schäfer 
Mi tglied des De Lt tSellen Bundestages 

Verteidigungspolitis.• 	her der 
fraktiwyd E LINK 

Px1PiceNr.MdB , Plowder 	I • I nifl BL lin 

Referat PD1 

Per Fax: 30007 

	

30007 	S.01 
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Berlin 
NW I Schiffer 

(lur Republik I 
11011 Berlin 
Tel: 	(030) 227 - 741 bu 
Fax: 	(1110) 227 - 7618O 
Emu i I. 
Paul.Seaeree.bundrnag.dc 

Bonn 
Pull Schäl'er 
‘'Llrgebirg.5str. 24 
531 t f Bonn 
TOI: 	(0228)1M461)904 
Fax: 	(( 133»1I h+16890,5 

NiuMlarrelewk.hrldwAutvle 

Beie, 14.08.13 

Fragen an die Bundesregierung zur schriftlichen Beantwortung 

Wie vielen US-Unternehmen, die dem Bereich der analytischen Dienstleistungen 
zugeordnet werden, werden gegenwärtig Vergünstigungen nach Art. 72 Absatz 4 
des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) gewährt-gRel-ttril 

Welche Vergünstigungen für die US-Unternehmen folgen konkret aus einer 
Befreiung nach Artikel 72 Absatz 4 ZA-NTS von den Vorschriften über die 
Ausübung von Handel und Gewerbe in Deutschland? 

Welche. Datenschutzauflagen oder andere spezielle Regelungen bezüglich des 
Umgangs mit gesammelten bzw. abgeschöpften Daten gelten für die nach Art. 72 
Abs. 4 ZA-NTS befreiten US-Unternehmen? 

Werden die Angaben der nach Art. 72 Abs. 4 ZA-NTS befreiten US-Unternehmen 
über ihre Tätigkeiten in Deutschland regelmäßig überprüft rd wenn ja, wie werden 
sie überprüft? 

AA 
(BMI, BMWi, BK-Amt) 

Z/( 
Paul Schäfer 
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1  Auswärtiges Amt 

An das 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Herrn Paul Schäfer 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Dr. Harald Braun 
Staatssekretär des Auswärtigen Amts 

• 	 Berlin, August 2013 

ENTWURF 

Schriftliche Fragen für den Monat August 2013 
Fragen Nr. 8-148 bis 151 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

Ihre Frage: 

Wie viele US-Unternehmen, die dem Bereich der analytischen Dienstleistungen zu-

geordnet werden, werden gegenwärtig Vergünstigungen nach Art. 72 Abs. 4 des Zu-

satzabkommens zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) gewährt? 

beantworte ich wie folgt: 

In den Jahren 2011 und 2012 hatten insgesamt 112 Unternehmen Befreiungen und 

Vergünstigungen auf Grundlage von Art. 72 ZA-NTS und der deutsch- 

amerikanischen Rahmenvereinbarung vom 29. Juni 2001 (geändert 2003 und 2005) 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, die mit 

Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundesrepub-

lik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind. Die 

Befreiungen und Vergünstigungen werden jeweils nur für die Laufzeit des Vertrags 

der amerikanischen Truppe mit dem jeweiligen Unternehmen gewährt. Die Laufzeit 

dieser Verträge beträgt in der Regel 1-2 Jahre. 
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Ihre Frage: 

Welche Vergünstigungen für die US-Unternehmen folgen konkret aus einer Befrei-

ung nach Artikel 72 Abs. 4 ZA-NTS von den Vorschriften über die Ausübung von 

Handel und Gewerbe in Deutschland? 

beantworte ich wie folgt: 

• 	Die betroffenen Unternehmen werden nur von den deutschen Vorschriften über die 

Ausübung von Handel und Gewerbe befreit (nach Art. 72 Abs. 1 (b) Zusatzabkom-

men zum NATO-Truppenstatut). Alle anderen Vorschriften des deutschen Rechts 

sind von den Unternehmen einzuhalten, wie das NATO-Truppenstatut in seinem Ar-

tikel II maßgeblich festlegt, insbesondere die Grundrechte einschließlich Daten-

schutz, das allgemeine Zivilrecht und das Strafrecht. 

Ihre Frage: 

Welche Datenschutzauflagen oder andere speziellen Regelungen bezüglich des Um-

gangs mit gesammelten bzw. abgeschöpften Daten gelten für die nach Art. 72 Abs. 4 

ZA-NTS befreiten US-Unternehmen? 

beantworte ich wie folgt: 

Die unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung ergangenen Notenwechsel be-

freien die betroffenen Unternehmen nach Art. 72 Abs. 4 i. V. m. Art. 72 Abs. 1 (b) 

Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut von den deutschen Vorschriften über 

die Ausübung von Handel und Gewerbe. Andere Vorschriften des deutschen Rechts 

bleiben hiervon unberührt und sind von den Unternehmen einzuhalten. Insoweit 

bleibt es bei dem in Art. II NATO-Truppenstatut verankerten Grundsatz, dass das 

Recht des Aufnahmestaates, in Deutschland mithin deutsches Recht, zu achten ist. 

Für die betroffenen Unternehmen gelten daher hinsichtlich des Umgangs mit Daten 

dieselben Regelungen wie für andere in Deutschland tätige Unternehmen. 

Ihre Frage: 
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Werden die Angaben der nach Art. 72 Abs. 4 ZA-NTS befreiten US-Unternehmen 

über ihre Tätigkeiten in Deutschland regelmäßig überprüft, und wenn ja, wie werden 

sie überprüft? 

beantworte ich wie folgt: 

Für die Kontrolle der Tätigkeiten der Arbeitnehmer der Unternehmen, die von der 

Rahmenvereinbarung erfasst sind, sind in erster Linie die Länder zuständig (Nr. 5 d) 

bis 0 der Rahmenvereinbarung 2001): Bevor ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit auf-

nimmt, übermitteln die zuständigen Truppenbehörden der USA den zuständigen Be-

hörden des jeweiligen Bundeslandes Informationen, etwa zur Person des Arbeitneh-

mers und seiner dienstlichen Aufgabenstellung. Die Länder können Einwendungen 

erheben. Zusätzlich können die zuständigen Behörden die tatsächliche Tätigkeit des 

Arbeitnehmers überprüfen, auch durch Außenprüfungen bei dem jeweiligen Unter-

nehmen. 

Der Geschäftsträger der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin hat 

dem Auswärtigen Amt am 2. August 2013 noch einmal schriftlich versichert, dass die 

Aktivitäten der von den US-Streitkräften in Deutschland beauftragten Unternehmen 

im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und internationalen Vereinbarungen 

stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

• 
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Anfragen des BfDI, hier: Fragen nach Maßnahmen des behördlichen 

ZYFD 
Tel.:  8ir 

Datenschutz im Hinblick auf Abt. TA 
H 	F 	An: T2-UAL 
Kopie: TAZ-REFL, J 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

20.08.2013 11:10 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr B 

im Nachgang zur gestrigen gemeinsamen Besprechung in Bad Aibling übersende ich 
vereinbarungsgemäß folgenden Vorschlag für eine Formulierung auf die im Schreiben vom 08. August 
2013 aufgeworfene Frage des BfDI nach der Befassung des behördlichen Datenschutzes mit der 
Thematik "Datenübermittlung der Abt. TA an AND" und nach den vom behördlichen Datenschutz 
durchgeführten Maßnahmen. Ich schlage vor, dem BfDI wie folgt zu antworten: 

"Der behördliche Datenschutz im BND steht in rege/mäßigem Kontakt mit der Abteilung 
"Technische Aufklärung" (TA) und hat in den vergangenen Monaten mehrere Besprechungen und 

Gespräche mit Abteilung TA geführt. Im Rahmen dieser Gespräche wurde deutlich, 
dass einige Aspekte der Arbeit der Abteilung TA einer tiefergehenden datenschutzrechtlichen 
Begleitung 	bedürfen. So wurde z. B. festgestellt, dass für ein von Abteilung TA genutztes 
Fachinformationssystem, in dem auch personenbezogene Daten gespeichert werden, keine 
Dateianordnung i S. d. § 6 BNDG i. V. m. § 14 BVerfSchG vorliegt. Der behördliche Datenschutz 
hat daher gemeinsam mit Abteilung TA beschlossen, ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Projekt 

"Datenlandschaft Abteilung TA" ins Leben zu rufen. Ziel des Projektes ist die 
Verbesserung des Datenschutzes in Abt. TA und die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von 	Abt. TA für datenschutzrechtliche Belange. Dieses Ziel soll durch 
vierteljährlich stattfindende Beratungsbesuche des behördlichen Datenschutz bei Abt TA sowie durch 
die Schaffung einer 	 neuen, eigens auf die Bedürfnisse von Abt. TA zugeschnittenen 
datenschutzrechtlichen Schulung erreicht werden. Die Schulung, die durch den behördlichen 
Datenschutz durchgeführt werden 	wird, soll sich zunächst an die Vorgesetztenebene der Abt. 
TA (SGL, RefL) und danach an die Nachrichtenbearbeiter richten. Ergänzend sollen regelmäßige 
Workshops angeboten werden, in 	denen die Nachrichtenbearbeiter datenschutzrechtliche 
Fragen aus ihrer täglichen Arbeitspraxis aufgreifen und mit dem behördlichen Datenschutz diskutieren 
können. Die Ergebnisse der 	 Workshops bzw. die dort wiederholt genannten 
Fragestellungen sollen in ein "FAQ Datenschutz Abteilung TA" einfließen, das ins Intranet der 
Abteilung TA eingestellt werden soll. 

Der nächste Beratungsbesuch des behördlichen Datenschutzes bei Abt. TA ist für Oktober 
2013 vorgesehen. Die erste Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung TA ist 

ebenfalls für Oktober 2013 geplant. Der behördliche Datenschutz hat Abt. TA darüber hinaus 
gebeten, für das vorgenannte Fachinformationssystem der Abteilung TA das erforderliche 

Dateianordnungsverfahren einzuleiten. Der behördliche Datenschutz wird dem BfDI den 
Entwurf der Dateianordnung unter Bezugnahme auf seine Beratungsfunktion gemäß § 26 

Abs. 3 BDSG, § 11 BNDG zeitnah zukommen lassen." 

Ich bitte um Mitprüfung bzw. Mitteilung von möglichen Änderungs- oder Ergänzungswünschen bis 
spätestens zum 23.  August 2013, DS. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F 
ZYFD/Tel. 8 
	 Weitergeleitet von H 	F 	/DAND am 20.08.2013 10:21 

Von: 	 H 	F 	/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND 
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Kopie: 	PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, T1-UALJDAND@DAND, T2-UAL, st 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 

Datum: 	16.08.2013 13:17 
Betreff: 	EILT! Erneute Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen 

Sicherheitsbehörden 

Sehr geehrter Herr W 

anbei übersende ich eine neuerliche Anfrage des BfDI in oben genannter Angelegenheit mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Stellungnahme. Die Weiterleitung erst heute ist der Tatsache geschuldet, 
dass die Thematik in Gänze unter Leitungsvorbehalt steht und erst heute eine Abstimmung mit dem 
Leitungsstab und BKAmt hinsichtlich des weiteren Umgangs mit der Anfrage getroffen werden konnte. 

Zum Inhalt der Anfrage ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 

Zu Frage 1: 
Die Zusammenarbeit basiert nach hiesigem Verständnis nicht auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 
BVerfSchG, sondern auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3  BVerfSchG. § 19 Abs. 4 BVerfSchG 
regelt die Übermittlung an sogenannte andere Stellen und findet daher auf Übermittlungen an 
ausländische öffentliche Stellen keine Anwendung. Die auch in § 19 Abs. 3 BVerfSchG enthaltene 
Verpflichtung, den Empfänger der Übermittlung auf die Zweckbindung der übermittelten Daten 
hinzuweisen, wird nach hiesiger Kenntnis in der Praxis durch einen routinemäßig verwandten 
Disclaimer (die sogenannte Vorbehalts- und Zweckbindungsklausel) umgesetzt. 

Zur Frage nach der Befassung des behördlichen Datenschutzes mit der Thematik und den bisherigen 
Maßnahmen, die der behördliche Datenschutz in Bezug auf Abt. TA ergriffen hat, könnte auf die 
bisher erfolgten Gespräche zwischen ZYFD und Abt. TA verwiesen werden (insbes. Besprechung am 
14. Januar 2013 mit T2). Darüber hinaus könnte auf den neu konzipierten Lehrgang "Datenschutz für 
Mitarbeiter der technischen Abteilungen" (vgl. Ziffer 7 b des dem BfDI vorliegenden 
Schulungskonzeptes des behördlichen Datenschutzes) verwiesen werden. Aus hiesiger Sicht sollte 
ferner auch darüber hinaus dokumentiert werden, dass das Thema Datenschutz in Abteilung TA eine 
Rolle spielt - wie dies geschehen könnte, würde ich gerne anlässlich meines Aufenthaltes in Bad 
Aibling am 19. August 2013 mit Abt. TA erörtern. 

Zu Frage 2: 
Die Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit US-Stellen unterfällt - jedenfalls 
hinsichtlich der Zusammenarbeit bei der Datenerhebung und -verarbeitung - nach hiesigem 
Verständnis der Prüfkompetenz des BfDI und ist daher zu beantworten. 

Zu Frage 3: 
Eine Zustimmung des BKAmtes nach § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 4 BVerfSchG ist nicht 
erfolgt, da die Übermittlungen an US-Behörden nicht auf Basis des § 19 Abs. 4 BVerfSchG, sondern 
nach hiesiger Rechtsauffassung auf Basis des § 19 Abs. 3 BVerfSchG beruhen (s.o.). Dieser sieht 
eine Zustimmung des BKAmtes nicht vor. 

Die mit der NSA abgeschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 (MoA über die Einrichtung einer 
gemeinsamen SIGINT-Stelle) liegt hier bereits vor. Sofern weitere Vereinbarungen im Hinblick auf die 
Anfrage des BfDI einschlägig sein sollten, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis und 
Zurverfügungstellung der Vereinbarungen. 

Ich bitte TAZ um Stellungnahme bis zum 23. August 2013. DS. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFID[Tel.  811118111 
	Weitergeleitet von H 

	
1111MDAND  am 15.08.2013 09:12 
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Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
08.08.2013 11:11 
Antwort: WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 	 . 

datenschutzbeauftragter 	Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die... 	08.08.2013 11:03:41 

Von: 
	

datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
An: 
	

transfer@bnd.bund.de  
Datum: 
	

08.08.2013 11:03 
Betreff: 
	

WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte die Mail an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
C S 

	Weitergeleitet von datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 08.08.2013 11:02 
An: ref601@bk.bund.de  <ref601@bk.bund.de >, datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
<datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de > 
Von: Löwnau Gabriele <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
Datum: 08.08.2013 10:13 
Kopie: Philipp.Wolff@bk.bund.de  <Philipp.Wolff@bk.bund.de >, Kremer Bernd 
<bernd.kremer@bfdi.bund.de > 
Betreff: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
(Siehe angehängte Datei: Schi BK BND doc.pdt) 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

***********************************************+**********M++++****# 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  
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Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de  

  

 

**************************** 
Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  

  

• 

 

schr BK BND doc.pdf 
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HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON 

TELEFAX 

E-MAIL 

BEARBEITET VON 

INTERNET 

(0228) 997799-511 
(0228) 997799-550 
Ref5@bfdi.bund.de  

Dr Bernd Kremer 

www.datenschutz,bund.de 

DATUM Bonn. 08 08 2013 
GESCHAF TSZ V-6601007#0007 

0225 

* Der Bundesbeauftragte 
I für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte fur den Datenschutz und de Informatonsfrehet 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 

11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 

Dienstsitz Pullach 

Heilmannstraße 30 

82049 Pullach 
Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

ellen Antwortschreiben unbedingt an. 

- wegen Eilbedürftigkeit jeweils nur per 

E-Mail - 

BETREFF Datenschutz 

HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 
insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 

BEZUG 1. Medienberichte - u.a. www.heise.de  vom 07.08.2013; taz.de  
2. Bisheriger Schriftverkehr - zuletzt mein Schreiben vom 22.07.2013 - Az. wie vor 

Unter Bezugnahme auf aktuelle Medienberichte (Bezug 1) bitte ich in Ergänzung 

meiner Schreiben (Bezug 2) um Mitteilung bzw. Übersendung folgender ergänzender 

Informationen bis 

zum 12. August 2013 DS . 

Mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes soll der BND mit der NSA bzw. US-
Stellen, insbesondere im Jahr 2002, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit u.a. am 

BND-Standort im bayerischen Bad Aibling geschlossen haben. Ich bitte um die Über-
sendung dieser Vereinbarung(en) und die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Auf welcher/welchen Rechtsgrundlagen basiert diese Zusammenarbeit? Sollte 

insoweit § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 BVerfSchG als 
Rechtsgrundlage fungiert haben, bitte ich um detaillierte Darlegung, wie die Vor- 

29887/2013 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30. 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61, Husarenstraße 
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* 1 fDüer  rdBe 
nDatenschutz 

 gute, d 

 die Informationsfreiheit 

SEIL 2 VON 3 aussetzungen des § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 BVerfSchG umgesetzt worden sind. 
Diese lauten wie folgt: 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt einen Nachweis über den Zweck, die Veran-

lassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der übermittlungen nach Satz 1. Die 

Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und 

am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der 

Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm 

übermittelt worden sind. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und dar-

auf hinzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Aus-

kunft über die Verwendung der Daten zu bitten. 

Insbesondere bitte ich die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BVerfSchG zu führenden Un-

terlagen zu übersenden, keine Löschungen nach § 19 Abs. 4 Satz 4 BVerfSchG 
durchzuführen, noch zu löschende Daten ausschließlich für meine datenschutz-

rechtliche Kontrolle zu sperren und mitzuteilen, inwieweit und welche konkreten 
Maßnahmen durch das BK-Amt und/oder den BND nach § 19 Abs. 4 Satz 5 

BVerfSchG getroffen worden sind. Ich bitte zudem um Mitteilung, inwieweit sich 

der behördliche Datenschutzbeauftragte des BND mit dieser Thematik bereits be-
fasst und welche Maßnahmen er mit welchen Ergebnissen insoweit durchgeführt 
hat? 

2. Wie ist diese Zusammenarbeit inhaltlich konkret ausgestaltet und in der Praxis 

durchgeführt worden? Welche (Arten) personenbezogener Daten sind in welchem 

Umfang (Anzahl) auf dieser Grundlage an US-Stellen übermittelt worden? 

3. Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt hat das Bundeskanzleramt die 

nach § 9 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz BNDG erforderliche Zustimmung erteilt? 
Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt sind die entsprechenden Zustim-

mungen vom BND beantragt worden? 

Abhängig von den Stellungnahmen behalte ich mir kurzfristige, umfängliche Kontrol-
len auch vor Ort ausdrücklich vor. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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ZYFD 20. August 2013 

F 

  

Anfragen des BfDI zum Thema PRISM/TEMPORA 

1. Telefonat mit PLSA/Herrn Dr. K 
	

am 20.08.2013 

2. Telefonat mit UAL T2/Herrn B 
	

vom 20.08.2013 

3. Telefonat mit TAG/Herrn F 
	

vom 20.08.2013 

4. Telefonat mit PLSA/Herrn Dr. K 
	

und Frau F 

20.08.2013 

Vermerk: 

Betreff 

Bezug: 

vom 

Auf Nachfrage habe ich Herrn Dr. K 	/PLSA meinen Eindruck vom Besuch des 

behördlichen Datenschutzes bei Abt. TA/ Bad Aibling geschildert. Im Laufe des 

Gesprächs entstand der Eindruck, dass ZYFD von Abt. TA trotz entsprechender Bitte 

nicht vollumfänglich über die Arbeit der Außenstelle Bad Aibling in Kenntnis gesetzt 

wurde. Insbesondere wurde die offenbar in großem Umfang erfolgende Weitergabe von 

ungefilterten Rohdaten aus der FmA an US-SUSLAG nicht dargestellt. Mangels 

Kenntnis dieser Weitergabe von Daten an die US-Seite konnte keine 

datenschutzrechtliche Bewertung der Datenerhebung und —weitergabe erfolgen. Herr 

Dr.  KIMM  teilte mit, die Frage der mglw. nicht vollständigen Einweisung des 

behördlichen Datenschutzes in die Arbeitsweise der Dienststelle Bad Aibling mit UAL 

T2/ Herrn B aufgreifen zu wollen. Seiner Kenntnis nach finde eine 

entsprechende Datenweitergabe an US-SUSLAG in großem Umfang (bis zu 1,3 

Milliarden Daten pro Monat) statt. 

Herr B, 	erklärte telefonisch einige Stunden später, die seitens PLSA erwähnte 

Weitergabe von Rohdaten an US-SUSLAG sei in der Tat nicht explizit im Rahmen des 

Besuchs des behördlichen Datenschutzes in Bad Aibling erwähnt worden. Grund hierfür 

sei, dass man das Thema „Metadatenanalyse bzw. —erhebung" habe zugunsten der 

Erörterung anderer Themen ausklammern wollen. Herr B  ,  bestätigt auf 

Nachfrage, dass die vorgenannte Weitergabe von Rohdaten an US-SUSLAG in großem 

Umfang stattfinde. Es würden auf bestimmten Übertragungswegen im Ausland alle 

durch den BND erhobenen Daten an US-SUSLAG weitergegeben. Eine inhaltliche 

Sichtung bzw. eine Eingrenzung der erhobenen Daten anhand von wie auch immer 

gearteten Kriterien finde nicht statt. Stattdessen würden alle auf den betreffenden 

Strecken erhobenen Daten — bereinigt um Daten mit Deutschlandbezug — an US-

SUSLAG weitergegeben. Auf meine Frage nach dem Inhalt der weitergegebenen Daten 

teilt er mit, dass es sich bei einem Teil der Daten um personenbezogene Daten handele. 

Seite 1 von 3 
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Ich habe mitgeteilt, dass ich keinerlei rechtlichen Ansatz sehe, um die geschilderte 

Weitergabe von Metadaten im geschilderten Umfang ohne jedwede Art von 

Erforderlichkeitsprüfung bzw. Prüfung des Vorliegens der 

Übermittlungsvoraussetzungen von § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG 

rechtfertigen zu können. Ich habe ihn ferner gefragt, wie die Stellungnahme der Abt. TA 

vom 02. August 2013 zu den vom BfDI erhobenen Fragen im Hinblick auf diesen für 

ZYFD neuen Sachverhalt bewertet werde. Er teilt mit, dieser Frage nochmals 

nachgehen zu wollen und zu diesem Zweck Kontakt zum innerhalb der Abt. TA 

federführenden Bereich TAG aufnehmen zu wollen. 

Herr  FIRMTAG  rief kurze Zeit später an und erkundigte sich nach meinen 

Eindrücken vom Besuch in Bad Aibling. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich zunächst 

keinen schlechten Eindruck gewonnen habe, da die in Bad Aibling geschilderte Art des 

Erkenntnisaustausches mit US-SUSLAG meiner Einschätzung nach so gerade noch den 

rechtlichen Grenzen von § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 3 BVerfSchG gerecht 

werde. Nachdem ich jedoch nunmehr durch eine Bemerkung von PLSA/ Hrn. Dr. 

erfahren hätte, dass eine deutlich weitergehender Informationsweitergabe an 

US-SUSLAG keine Erwähnung gefunden habe, müsse ich mein Fazit revidieren. Ich 

habe mitgeteilt, dass ich nunmehr den Eindruck gewonnen habe, dass Abt. TA 

willentlich oder unwillentlich wichtige Informationen vor ZYFD zurückgehalten habe. 

Herr  F  teilte mit, dass Abt. TA dazu neige, sensitive Dinge sehr kryptisch 

auszudrücken bzw. beschönigend zu formulieren. Er gehe jedoch davon aus, dass es 

sich nicht um eine absichtliche Fehlinformation des behördlichen Datenschutzes 

handele. Auf meinen Einwand, dass die seitens Abt. TA zugearbeitete Stellungnahme 

zu den Fragen des BfDI nicht auf diesen Aspekte eingehe, bestätigt Herr F dies. 

Lediglich in einem internen Hinweis werde die Thematik am Rande angerissen. Er gehe 

davon aus, dass ZYFD diesen Hinweis nicht habe in den richtigen Kontext einsortieren 

können. Die Nichtnennung der Zusammenarbeit mit US-SUSLAG im Antwortvorschlag 

für den BfDI sei darauf zurückzuführen, dass Abt. TA die Datenerhebung in Bad 

Aibling nicht als Datenerhebung im Geltungsbereich des BNDG erachte. Daher bestehe 

keine Kontrollzuständigkeit des BfDI. Die vorgenannte Rechtsauffassung sei von 

Leitungsstab und Rechtsreferat mitgetragen worden und binde daher auch den 

behördlichen Datenschutz. Ich habe darauf hingewiesen, dass eine Rechtsauffassung 

von L ZYF und Leitungsstab den behördlichen Datenschutz aufgrund seiner 

Weisungsfreiheit (gemäß § 4f Abs. 3 S. 2 BDSG) nicht binde. Ich sei im Übrigen der 

Auffassung, dass eine Beantwortung der sehr offenen Fragestellung des BfDI nur 

bezogen auf den Meldungsaustausch der Abt. TA unter Verschweigen des 

Erkenntnisaustauschs und des Rohdatenaustauschs einer Falschauskunft gleichkomme. 

Selbst dann, wenn die vorgenannte Rechtsauffassung von ZYF, Abt. TA und 
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Leitungsstab vertreten werde, müsse der BfDI zumindest darauf hingewiesen werde, 

dass der BND diese Rechtsauffassung vertritt und seine Antwort an dieser 

Rechtsauffassung orientiert habe. Herr F stimmte mir diesbezüglich zu und 

kündigte an, bis Mittwochmorgen eine ergänzende Stellungnahme zwecks Aufnahme in 

das Schreiben an den BfDI vorlegen zu wollen. 

Herr Dr. K 	kündigte später telefonisch an, dass der Leitungsstab einige wenige 

Änderungen im Änderungsmodus in das Schreiben von ZYFD ans BKAmt und an den 

BfDI einarbeiten werde und die Schreiben sodann mit den Änderungen Herrn 

Präsidenten vorlegen wolle. Er werde telefonisch Bescheid geben, sobald Herr Präsident 

sein Einverständnis mit den Schreiben erteilt habe. Ich habe nochmals darauf 

hingewiesen, dass ich die Beantwortung der Fragen des BfDI nur hinsichtlich des von 

Abt. TA benannten Meldungsaustausches nicht für ausreichend erachte. Er teilte 

nochmals mit, dass eine weitergehende Beantwortung vonseiten der Leitung nicht 

gewünscht sei. 

Frau F 	teilt abends telefonisch mit, dass Herr Präsident sein Einverständnis mit 

den durch PLSA überarbeiteten Versionen der Schreiben an BKAmt und BfDI gegeben 

habe. Die überarbeiteten Versionen werde sie in die VS-Dropbox von ZYFD einstellen. 

ZYFD möge an einer Stelle noch ergänzende Daten bei Abt. TA einholen und die 

Schreiben sodann versenden. Ich habe um eine kurze schriftliche Bestätigung gebeten, 

dass der Inhalt der Schreiben dem entspricht, was aus Sicht der Leitung gegenüber dem 

BfDI mitgeteilt werden soll. Eine solche Bestätigung wurde zugesagt. 

2of 

(Dr.  FM 

1. Umlauf ZYFD z. K. 	22 	Z2  2. 	21.e. 

2. zum Vorgang 
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Dr. HL___ F 
ZYFD/Tel. 
	Weitergeleitet von H____ Fii,...1   ,..  DAND am 21.08.2013 08:52 — 

Von: %  TAZ 
An: 
	 TAZA/DAND 

I-1'"  F 	DAND@DAND 	
(',U b-1 \SL Li% L ; l\  - A),  

Kopie: 	T1-UAUDAND@DAND, T2-UAL, TAG-REFL, TAZ-REFUDAND@DANP, C 	1 0\/ 	(j-i 4 j)k(-4  
L 	/DAND@DAND 

Datum: 	21.08.20-13 08:39 	 M,\ Ac, ■\.,J 	G KI-N Iecof.4.1  . 

Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um ergänzende Benennung von Zahlen zur Beantwortung der Fragen  L),A) -1 j -0131 
des BfDI EILT SEHR! 

Gesendet von: 	B  , 	Ni  .,,:,-: ,   

Mit freundlichen Grüßen 

RV,A -k tt 
(kJ  sZ \da') 

A 	1A b(06,r)i).} -(A -2(1 

1 VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
0230 

WG: EILT SEHR! Bitte um ergänzende Benennung von Zahlen zur 
Beantwortung der Fragen des BfDI EILT SEHR! 
H 	F 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 	 21.08.2013 08:56 
Kopie: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, J 	P 

ZYFD 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr Dr. K 

anliegende E-Mail der Abt. TA, in der neue Zahlen im Vergleich zur vorherigen Aussage der Abt. TA 
genannt werden, übersende ich vereinbarungsgemäß mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ob die 
nunmehr genannten Zahlen mit den Aussagen des BND im PKGr bzw. in den diversen schriftlichen 
Stellungnahmen übereinstimmen, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Ich bitte daher um eine 
kurze Rückmeldung, ob die Zahlen ins Schreibens an den BfDI übernommen werden können. 

?') 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Abteilung TA hat die Angaben wie erbeten ergänzt. Gern. der bei PKGr verwendeten Systematik 
wurde unterschieden zwischen bilateralen und multinationalen Übermittlungen. 

"Die Abteilung „Technische Aufklärung" (TA) im BND hat im Jahr 2012 in 580 

Fällen Meldungen bilateral an US-amerikanische, in 184 Fällen bilateral an britische 

Dienste und in 553 Fällen an multinationale Verbünde übermittelt. Davon enthielten 

insgesamt 879 Meldungen personenbezogene Daten, die aus 

Telekommunikationsverkehren stammen. 

Im Jahr 2013 hat die Abteilung TA bis zum Stichtag 24. Juli 2013 in 200 Fällen 

Meldungen bilateral an US-amerikanische, in 55 Fällen bilateral an britische Dienste 

und in 220 Fällen an multinationale Verbünde übermittelt. Davon enthielten 

insgesamt 408 Meldungen personenbezogene Daten, die aus 

Telekommunikationsverkehren stammen. Informationen zur Anzahl der 

Übermittlungen in den Jahren 2009 bis 2011 liegen bei Abteilung TA nicht mehr, 

bzw. nicht mehr vollständig vor. Zu diesem Zeitraum ist daher keine verbindliche 
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Aussage möglich." 

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

B 	N 
SGL TAZA I 8 	I UTAZAY 

*** Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! *** 

Weitergeleitet von B 	NL_ 	 am 21.08.2013 08:36 — 

Von: 	 A. 	 —  F —„,„/DAND 
An: 	 TlYA-SGUDAND@DAND, TAZ-REFUDAND@DAND, TAZA/DAND@DAND 
Datum: 	21.08.2013 08:07 
Betreff: 	WG: EILT SEHR! Bitte um ergänzende Benennung von Zahlen zur Beantwortung der Fragen 

des BfDI EILT SEHR! 

z.K. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. 
TAG, utagy3 

Weitergeleitet von A 	 ..../DAND am 21.08.2013 08:07 

Von: 	 H 	F„ 
An: 	 T1-UALJDAND@DAND 
Kopie: 	TAZ-REFUDAND@DAND, J 	JDAND@DAND, 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND, TAG-REFL 
Datum: 	20.08.2013 18:36 
Betreff: 	EILT SEHR! Bitte um ergänzende Benennung von Zahlen zur Beantwortung der Fragen des 

BfDI EILT SEHR! 

Sehr geehrter Herr K. , 

wie mir soeben von PLSA mitgeteilt wurde, sollen nunmehr in der Antwort an den BfDI bereits vom 
BND bekannt gegebene Zahlen über die Gesamtzahl der Meldungen an US-amerikanische und 
britische Stellen ins Verhältnis gesetzt werden zur Anzahl der Meldungen, die personenbezogene 
Daten enthalten. Grund hierfür ist die Verhinderung des Eindrucks, dass der BND zu gleichen 
Sachverhalten verschiedene Zahlen benennt. Da ZYFD die aktuellen Zahlen zur Gesamtzahl der 
Meldungen nicht vorliegen und auch PLSA mitgeteilt hat, nicht sicher zu sein, über die letztendlich 
gültigen Zahlen zu verfügen, bitte ich Sie im Auftrag von PLSA um Ergänzung der im anliegenden 
Auszug aus dem Anwortschreiben an den BfDI enthaltenden Zahlen. 

Angesichts der Terminsetzung des BKAmtes (Termin morgen, 21.08.2013, 09 Uhr morgens), bitte ich 
um Ergänzung der Zahlen bis morgen, 08.30 Uhr.  Die kurze Fristsetzung bitte ich zu entschuldigen. 

"Die Abteilung „Technische Aufklärung" (TA) im BND hat im Jahr 2012 in XXXX 

Fällen Meldungen an US-amerikanische und in XXX Fällen an britische Dienste 
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übermittelt. Davon enthielten insgesamt 879 Meldungen personenbezogene Daten, die 

aus Telekommunikationsverkehren stammen. Im Jahr 2013 hat die Abteilung TA bis 

zum Stichtag 24. Juli 2013 in XXXX Fällen Meldungen an US-amerikanische und in 

XXX Fällen an britische Dienste übermittelt. Davon enthielten insgesamt 408 

Meldungen personenbezogene Daten, die aus Telekommunikationsverkehren 

stammen. Informationen zur Anzahl der Übermittlungen in den Jahren 2009 bis 2011 

liegen bei Abteilung TA nicht mehr, bzw. nicht mehr vollständig vor. Zu diesem 

Zeitraum ist daher keine verbindliche Aussage möglich." 

Vielen Dank bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 

• 	
Dr. H, 	F 
ZYFD/TeI. 8 
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Anfrage des BfDl. 

   

WG: HiGru-Nachtrag BfDI-Anfrage 
H 	F 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 
Kopie: J 	 „ DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

21.08.2013 15:54 

ZYFD 
Tel.:  81--= 

 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr Dr. K 

anliegende ergänzende Meldung von Abt. TA übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur 
Vervollständigung Ihrer Aktenlage. Wie bereits telefonisch mitgeteilt, ist eine Ergänzung der bis dato 
sehr begrenzt erfolgten Antwort des BND zur Frage 1 des ersten BfDI-Schreibens aus Sicht des 
behördlichen Datenschutzes angezeigt. Abt. TA hat sich dieser Auffassung mit anliegender Mail 
angeschlossen und wird einen entsprechenden Entwurf zur Beantwortung des dritten BfDI-Schreibens 
vorlegen. Ich rege an, den Inhalt des dritten Schreibens vorab in einem Gespräch zwischen PLSA, 
ZYFD, Abt. TA und BKAmt abzustimmen und schlage vor, in das aktuelle Schreiben einen Verweis auf 
eine spätere ergänzende Beantwortung von Frage 1 des ersten Schreibens aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. 	F 
ZYFD/Tel. 8. 
---- Weitergeleitet von H 
	

FMIONVDAND  am 21.08.2013 15:44 ---- 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 

ZYFD-SGL 
TAZA/DAND@DAND, TAG-JEDER 
21.08.2013 15:11 
HiGru-Nachtrag BfDI-Anfrage 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

im Nachgang möchte ich den Antwortbeitrag TA(G) vom 30. Juli 2013 zu den Anfragen des BfDI  vorrfKcne) 
05. und 23. Juli 2013 zum Thema SIGINT-AND-Kooperation konkretisieren, und war hinsichtlich der 
auf S. 2 f. beschriebenen, an USATF weitergeleiteten Rohdaten: 

In Bad Aibling werden USATF G10-bereinigt 
• Inhaltsdatensätze nach Treffer gesteuerter Selektoren 
• sowie Metadatensätze aus nach nd- und APB-Gesichtspunkten ausgewählte 

Auslands-Auslands-Übertragungswegen in Krisengebiete, X.a. Afghanistan, 
zur Verfügung gestellt. 

Eine Statistik wurde bisher nicht geführt, ist aber  einge4i  et. 	pressebe an 
500 Mio Datensätzen für den Monat Dezember 28q12 	h.E. pilausibel. 	CiN liell LutVek L  Ck 	 ( 
Rechtsgrundlage für den Datenaustausch ist h. 	 2 Satz 1 BNDG; es  rieNM. rWht 
um formelle Übermittlungen im Sinne von § 3 bs. 1 BDSG bzw. § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m § 19 Abs. 3 
BVerfSchG und somit im Ergebnis nach hiesiger Wert 	nicht um Übermiten  im Sin ,ae der egm, (yA- ?LsÄ 04 

reahlii.0  gaillv\clatisc. 
1 

 i., Wßc 
cdleru casi Ar (s4J3 ■ArilstIt  Zelt, 

le i 	el  Ale_ 	 fk. 	yu. 
k 	3.31A e Itc 

—47/f  tg 

Kurzgutachten Pr Weitergabe Metadaten.docx Ergänzung BfDl.docx 

 ä 
heu 	clu4 	U 

vgl. 

• Hinzuweisen ist noch darauf, dass Metadatensätze nicht gleichzusetzen mit 
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Kommunikationsvorgängen sind sowie diese Datensätze nicht personenbezogen sein können. 

Metadaten sind nicht nur Verbindungsdaten (z.B. E-Mail-Adressen oder Telefonnummern), 

sondern alle Daten, die technisch erzeugt werden und für die Abwicklung des Verkehrs 

notwendig sind. Metadaten sind also auch zum Beispiel bei Mobilfunk automatische Abfragen 

über die Zulässigkeit von Roaming, Ein- und Ausschalten des Mobil-Telefons oder Meldungen 

zur Sendesignalstärke. 

Metadaten fallen auch in großem Umfang beim IP-Verkehren neben der E-Mail-Adresse an, zum 

Beispiel 

- Anfrage des Startbildschirmes eines Webmail-Dienstleisters (z.B. Hotmail.com ) 

- Setzen oder Abfragen eines Cookies 

- Senden eines Pop-up-Fensters 

- Mausklick auf einen Hyperlink (neue Seite) oder einen Button 

- Absenden von Bildschirmeingaben 

- Einblenden von Werbebannern 

- Einrichten einer verschlüsselten Verbindung 

• 	Hilfsweise/ lediglich subsidiär wäre durch die Ausgestaltung der technischen Systeme h.E. auch 
die Tatbestandsvoraussetzungen §§ 9 BNDG, 19 BVerfSchG erfüllt. 

Dies als HiGru-Info, ich werde diese Aspekte in den Antwortbeitrag zur 3. BfDI-Anfrage aufnehmen. 

Für Rückfragen stehe/n wir/ ich jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
A. F 
TAG, utagy3 

• 
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Kurzgutachten  

zur Weitergabe von Metadaten an ANI) 

(außerhalb des Anwendungsbereiches des (; 10) 

Alle vom BND an die NSA in Bad Aibling weitergegebenen Daten werden G10-bereinigt. 
Eine Übermittlung von Daten von deutschen Telekommunikationsverkehren, die dem 
Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG unterfallen, wird damit verhindert. 

§ 1 Abs. 2 BNDG lautet: Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. 
Werden dafür im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nach den §§ 2 bis 6 und 8 bis 11. 

Die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 8 bis 11 BNDG finden somit nur für Datenerhebungen 
im Inland Anwendung. Die Vorschrift für die Übermittlung von personenbezogenen Daten 
durch den BND ist § 9 BNDG i. V. mit § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz geregelt. 
Werden also Informationen einschließlich personenbezogener Daten im Ausland außerhalb 
des Geltungsbereichs des BNDG erhoben, findet § 9 BNDG nach § 1 Abs. 2 Satz 2 BNDG 
keine Anwendung (argumentum e contrario). In diesem Fall greifen auch nicht die dortigen 
Vorgaben für eine Übermittlung. 

Der Gesetzgeber sah sich bei Schaffung des BNDG vor dem Hintergrund des Urteils des 
BVerfG zur Volkszählung (BVerfGE 65, S. 1 ff.) zum Schutze des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts gehalten, für in Deutschland stattfindende Eingriffe in 
Lebenssachverhalte eine verfassungsgemäße Eingriffsbefugnis (betreffend die Datenerhebung 
sowie — Verarbeitung und Nutzung) zu schaffen. Anknüpfungspunkt ist hierbei der 
Lebenssachverhalt, in den eingegriffen werden soll. Werden bspw. Daten durch 
Observationen in Deutschland erhoben, sind hierbei die vorgenannten Bestimmungen des 
BNDG zu beachten. Diese Auffassung wird systematisch gestützt durch die Tatsache, dass für 
den BND als Auslandsnachrichtendienst im BND-Gesetz keine eigene Übermittlungsnorm für 
die Datenweitergabe an ausländische Stellen geschaffen wurde, sondern lediglich eine 
Verweisung auf die Übermittlungsvorschrift des Inlandsnachrichtendienstes BfV. 

Gleichzeitig war es dem Gesetzgeber aufgrund des völkerrechtlichen Souveränitätsprinzips 
verwehrt, in einem deutschen Gesetz Eingriffsbefugnisse für das und im Ausland zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund stellen Datenerhebungen, die ausschließlich an ausländischen 
Lebenssachverhalten ansetzen, keine Datenerhebungen im Geltungsbereich des BNDG, d.h. 
in Deutschland, dar. Dies ist vorliegend der Fall: 

Seite 1 von 2 
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Die an die NSA weitergeleiteten Metadaten werden zum einen in Afghanistan durch eine 
dortige Satellitenempfangsanlage und durch dortiges Abgreifen von Richtfunkstrecken 
erhoben, so dass es sich um eine Datenerhebung im Ausland handelt. 

Die Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling greifen von ausländischen Satelliten (zum 
Beispiel von Satelliten, die Verkehre der Region Afghanistan/Pakistan führen) Datenströme 
ab und leiten sie nach Bad Aibling. Die Erhebung findet somit an ausländischen Satelliten 
statt, also ebenfalls außerhalb des Geltungsbereichs des BNDG. 

Im Gegensatz zu Lebenssachverhalten, in denen ein unmittelbarer Deutschlandbezug gegeben 
ist, beispielsweise wenn Daten bei in Deutschland ansässigen Unternehmen oder im Rahmen 
einer Observation in Deutschland erhoben werden, besteht bei den vorliegend betroffenen 
reinen Auslandstelekommunikationen kein derartiger Deutschlandbezug. Während eine 
Person, die ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (TK, Bank, Fluggesellschaft) nutzt 
oder sich in Deutschland aufhält, davon ausgehen darf und kann, dass diesbezügliche 
Datenerhebungen auf Basis einer klaren verfassungsgemäßen Eingriffsbefugnis erfolgen, gilt 
dies bei Lebenssachverhalten wie der reinen Auslandstelekommunikation nicht. 

Da somit vorliegend keine Daten im Sinne des § 1 Abs. 2 S. 2 BNDG „im Geltungsbereich 
des Gesetzes erhoben werden, findet in der Konsequenz auch § 9 BNDG keine Anwendung. 

• 

Seite 2 von 2 
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• TA übermittelt Daten auch an multinationale Empfänger, z.B. ISAF. Auf diese 

Datenbestände haben auch USATF und GBRTF eine Zugriffsmöglichkeit. 

Übermittlungsempfänger ist und bleibt jedoch der rechtlich selbständige multinationale 

Empfänger, so dass die hieraus (indirekt) folgende Zugriffsmöglichkeit USATF/GBRTF 

nicht als Übermittlungsempfänger/Übermittlung im Sinne der Anfrage des BfDI zu werten 

ist. 

• Die Nachrichtengewinnung der Abteilung Tl 	betreibt hinsichtlich der 

Erfassungsergebnisse von Auslandsstrecken für Krisengebiete bezogen auf bestimmte 

Gefahrenphänomene in der Außenstelle in Bad Aibling eine SIGINT-Kooperation und 

leitet in diesem Rahmen unter strikter G10-Filterung bestimmte, vorher festgelegte Daten 

an USATF. Ggf. von diesen Daten betroffene natürliche Personen können dabei ggf. 

lediglich aufgrund eines im Einzelfall eventuell vorhandenen Zusatzwissens identifiziert 

werden, so dass ggf. der Personenbezug im Sinne des BDSG verneint werden kann 

(Gola/Schomerus, BDSG, § 3 Rdnr. 10). 

• Darüber hinaus kann vertreten werden, dass Metadaten der Telekommunikation von 

Ausländern im Ausland (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) — zumindest zum 

Großteil - keine personenbezogenen Daten darstellen. Ein Datum ist nach der 

Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG dann personenbezogen, wenn es eine Person 

bestimmt oder bestimmbar macht. Eine Bestimmbarkeit ist dann nicht gegeben, wenn die 

Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist (vergl. § 3 Abs. 6 BDSG). 

Bei „deutschen" Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die 

Sicherheitsbehörden nach dem Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten bei den 

Providern abfragen und damit die Person relativ einfach ermitteln können (§§ 112, 113 

TKG). 

Dahingehend besteht diese einfache Abfragemöglichkeit bei ausländischen 

Anschlusskennungen ggf. nicht. In praktischer Hinsicht besteht keine Möglichkeit, mit 

einem verhältnismäßigen Aufwand den konkreten Anschlussinhaber einer bestimmten 

Anschlusskennung im Ausland abschließend / Belastbar festzustellen. Während aufgrund 

der (internationalen) Vorwahlen noch das betreffende Land sowie (bei 

Festnetzanschlüssen) auch die Stadt/Region ohne unverhältnismäßigem Aufwand 

festgestellt werden können, gilt dies für die Feststellung des konkreten ausländischen 

Anschlussinhabers nicht mehr. Häufig fehlt es in den relevanten ausländischen Staaten an 

aktuellen, vollständigen Rufnummernverzeichnissen wie man sie aus Deutschland kennt. 

Die Argumentation eines nicht vertretbaren Verwaltungsaufwandes wird auch dadurch 

gestützt, dass es sich bei den weitergeleiteten Metadaten um Daten in einem Rohzustand 

handelt, die vor ihrer Verwertung erst aufgearbeitet werden müssen. 
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Erneute Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen 
Sicherheitsbehörden, hier: Anfrage beim AND, ob das vom BfDI erbetene 
MoA dem BfDI vorgelegt werden darf 
H 	F 	An: TAZ-REFL 

	
22.08.2013 14:21 

Kopie: TAG-REFL, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
ZYFD 
Tel.: 8 

VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH 

Sehr geehrter Herr W 

11,1 4- 1 	cAY■R ießxfuAm- 
Anmerkung: 	 1 	 Vce 
Grundsätzlich besteht eine Unterstützungspflicht der öffentlichen Stellen des Bundes gegenüber dem  -3-pAk er"-- 
BfDI. Diese Unterstützungspflicht nach § 24 Absatz 4 BDSG soll eine effektive Kontrolle der 	SC.9* 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz durch den BfDI ermöglichen, im Bedarfsfall auch 
gegen den Willen der kontrollierten Stelle. Sie muss unverzüglich und umfassend erfolgen, d.h. ohne  L  3\11"-  
schuldhafte Verzögerung. Die Unterstützung ist nicht nur dem Bundesbeauftragten selbst, sondern  eint 

f, 
 

auch den von ihm schriftlich besonders Beauftragten zu gewähren. 	(\UI\ 	9e1A0 
VoY1°Cj U31 Cl•K\ 

Die Unterstützungspflicht des Bundesbehörden besteht gemäß § 24 Abs. 4 5. 2 biDSG jeew1ch nicht,  22 -t . acjA 
soweit die oberste Bundesbehörde (also hier das BKAmt) im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft  *"-. 
gegenüber dem BfDI oder die Gewährung der Einsichtnahme in die relevanten Unterlagen durch 
Mitarbeiter des BfDI die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde. Angesichts der 
Tatsache, 	dass die 	Mitarbeiter des 	BfDI 	den 	gleichen 	Geheimhaltungsvorschriften 
(Verschlusssachen-Regelungen/ Ü3-Überprüfung) unterworfen sind wie Mitarbeiter des BND, sind an 
die 	Begründung 	für 	eine 	Gefährdung 	der 	Sicherheit des 	Bundes 	durch 	eine 
Einsichtnahme/Beauskunftung gegenüber dem BfDI hohe Anforderungen zu stellen. 

Die Frage der Voraussetzungen für die Annahme einer Gefährdung der Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes durch eine Einsichtnahme des BfDI bzw. eine Auskunftserteilung gegenüber dem BfDI 
war bereits mehrfach Diskussionsgegenstand mit dem BfDl, zuletzt im Rahmen des 
BfDI-Kontrollbesuchs zur ATD im Jahr 2010. Der BfDI vertrat dabei jeweils die Auffassung, dass eine 
entsprechende Gefährdung der Sicherheit des Bundes nur dann vorliegen könne, wenn durch die 
BfDI-Kontrolle menschliche Quellen gefährdet werden könnten. Von BND-Seite wurde die Auffassung 
vertreten, dass eine Beschränkung des Schutzbereiches des § 24 Abs. 4 S. 4 BDSG ausschließlich 
auf die Gefährdung menschlicher Quellen zu eng sei. Auch bei Material, das der BND von AND 
erhalten habe, könne aufgrund der Sensibilität der Beziehungen zu AND im Einzelfall eine 
Gefährdung der Sicherheit des Bundes angenommen werden. 

Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies nach hiesiger Einschätzung, dass eine 
Gefährdung der Sicherheit des Bundes damit begründet werden könnte, dass der AND einer Vorlage 
der einschlägigen MoA's gegenüber dem BfDI widersprochen hat und dass zu befürchten ist, dass der 
AND im Fall der Vorlage der MoA's zukünftig die Zusammenarbeit mit dem BND einstellt oder 
drastisch einschränken wird. Dies würde jedenfalls dann gelten, wenn der BND aufgrund der großen 
Bedeutung der AND-Kooperation auf die Zusammenarbeit mit dem AND angewiesen ist, um seinen 
gesetzlichen Auftrag nach § 1 Abs. 2 BNDG ordnungsgemäß erfüllen zu können. 

Ich bitte daher - falls der AND einer Vorlage der MoA's gegenüber dem BfDI nicht zustimmen sollte -
um eine Einschätzung, ob durch eine Vorlage des MoA's gegen den Willen des AND negative 
Auswirkungen auf die AND-Beziehungen (zum konkreten AND und ggf. hinsichtlich anderer AND's) zu 
befürchten sind. ZYFD würde dann an BKAmt herantreten und darum bitten, dass dem BfDI die 
Vorlage des MoA unter Verweis auf die Staatswohlklausel des § 24 Abs. 4 S. 2 BDSG verwehrt wird. 

Ich bitte um eine entsprechende Rückmeldung bis zum 26. August 2013, DS. Sofern eine Abklärung 

U.Q, 

in oben genannter Angelegenheit bitte ich ergänzend um Abklärung, ob der AND der vom BfDI 
erbetenen Vorlage der mit der NSA abgeschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 (MoA über diegt 	(4, ()Lin 
Einrichtung einer gemeinsamen SIGINT-Stelle) bzw. evtl. weiterer einschlägiger Vereinbarunged irnml  mtLf   
gegenüber dem BfDI zustimmt. 

A Ik4  4sk_g  
hcute d ?LsA-

4x,kgxticsesc.4-(A 
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bis dahin nicht möglich sein sollte, bitte ich um einen kurzen Hinweis, bis wann mit einer Reaktion des 
AND gerechnet werden kann. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFD/Tel.  8MI 

Weitergeleitet von H 
	

FMIIIIIIDAND  am 22.08.2013 13:13 

Von: 
An: 	 TAZ-REFUDAND@DAND 
Kopie: 	PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, T1-UAUDAND@DAND, T2-UAL, 

P .,:,/DAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	16.08.2013 13:17 
Betreff: 	EILT! Erneute Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen 

Sicherheitsbehörden 

Sehr geehrter Herr W 

anbei übersende ich eine neuerliche Anfrage des BfDI in oben genannter Angelegenheit mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Stellungnahme. Die Weiterleitung erst heute ist der Tatsache geschuldet, 
dass die Thematik in Gänze unter Leitungsvorbehalt steht und erst heute eine Abstimmung mit dem 
Leitungsstab und BKAmt hinsichtlich des weiteren Umgangs mit der Anfrage getroffen werden konnte. 

Zum Inhalt der Anfrage ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 

Zu Frage 1: 
Die Zusammenarbeit basiert nach hiesigem Verständnis nicht auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 
BVerfSchG, sondern auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3  BVerfSchG. § 19 Abs. 4 BVerfSchG 
regelt die Übermittlung an sogenannte andere Stellen und findet daher auf Übermittlungen an 
ausländische öffentliche Stellen keine Anwendung. Die auch in § 19 Abs. 3 BVerfSchG enthaltene 
Verpflichtung, den Empfänger der Übermittlung auf die Zweckbindung der übermittelten Daten 
hinzuweisen, wird nach hiesiger Kenntnis in der Praxis durch einen routinemäßig verwandten 
Disclaimer (die sogenannte Vorbehalts- und Zweckbindungsklausel) umgesetzt. 

Zur Frage nach der Befassung des behördlichen Datenschutzes mit der Thematik und den bisherigen 
Maßnahmen, die der behördliche Datenschutz in Bezug auf Abt. TA ergriffen hat, könnte auf die 
bisher erfolgten Gespräche zwischen ZYFD und Abt. TA verwiesen werden (insbes. Besprechung am 
14. Januar 2013 mit T2). Darüber hinaus könnte auf den neu konzipierten Lehrgang "Datenschutz für 
Mitarbeiter der technischen Abteilungen" (vgl. Ziffer 7 b des dem BfDI vorliegenden 
Schulungskonzeptes des behördlichen Datenschutzes) verwiesen werden. Aus hiesiger Sicht sollte 
ferner auch darüber hinaus dokumentiert werden, dass das Thema Datenschutz in Abteilung TA eine 
Rolle spielt - wie dies geschehen könnte, würde ich gerne anlässlich meines Aufenthaltes in Bad 
Aibling am 19. August 2013 mit Abt. TA erörtern. 

Zu Frage 2: 
Die Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit US-Stellen unterfällt - jedenfalls 
hinsichtlich der Zusammenarbeit bei der Datenerhebung und -verarbeitung - nach hiesigem 
Verständnis der Prüfkompetenz des BfDI und ist daher zu beantworten. 

Zu Frage 3: 
Eine Zustimmung des BKAmtes nach § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 4 BVerfSchG ist nicht 
erfolgt, da die Übermittlungen an US-Behörden nicht auf Basis des § 19 Abs. 4 BVerfSchG, sondern 
nach hiesiger Rechtsauffassung auf Basis des § 19 Abs. 3 BVerfSchG beruhen (s.o.). Dieser sieht 
eine Zustimmung des BKAmtes nicht vor. 

Die mit der NSA abgeschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 (MoA über die Einrichtung einer 
gemeinsamen SIGINT-Stelle) liegt hier bereits vor. Sofern weitere Vereinbarungen im Hinblick auf die 
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Anfrage des BfDI einschlägig sein sollten, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis und 
Zurverfügungstellung der Vereinbarungen. 

Ich bitte TAZ um Stellungnahme bis zum 23. August 2013, DS. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 
ZYFD/Tel.  811OM 
	Weitergeleitet von H 
	

1111.1DAND  am 15.08.2013 09:12 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
08.08.2013 11:11 
Antwort: WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 

datenschutzbeauftragter 	Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die... 	08.08.2013 11:03:41 

Von: 	 datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
An: 
	

transfer@bnd.bund.de  
Datum: 
	

08.08.2013 11:03 
Betreff: 	WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte die Mail an die E-Mail-Adresse "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" weiterleiten. 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

	Weitergeleitet von datenschutzbeauftragter IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 08.08.2013 11:02 
An: ref601@bk.bund.de  <ref601@bk.bund.de >, datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de  
<datenschutzbeauftragter@bnd.bund.de> 
Von: Löwnau Gabriele <gabriele.loewnau@bfdi.bund.de > 
Datum: 08.08.2013 10:13 
Kopie: Philipp.Wolff@bk.bund.de  <Philipp.Wolff@bk.bund.de >, Kremer Bernd 
<bernd.kremer@bfdi.bund.de> 
Betreff: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
(Siehe angehängte Datei: Schi BK BND doc.pd0 

Auf anliegendes Schreiben wird verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gabriele Löwnau 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 252



0241 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

e 

********************************************************************** 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Referat V 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 

Tel: +49 228 99 7799-510 
Fax: +49 228 99 7799-550 

mail to: gabriele.loewnau@bfdi.bund.de  
oder: 	ref5@bfdi.bund.de  

Internetadresse: http://www.datenschutz.bund.de  

**************************** 

Heute schon diskutiert? 
Das Datenschutzforum 
www.datenschutzforum.bund.de  

11211 

**************,.... • • 	• • • •• Schr BK BNDcloc.pdf 

• 
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HAUSANSCHRIFT Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBURO Friednchstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON 

TELEFAX 

E-MAIL 

BEARBEITET VON 

INTERNET 

(0228) 997799-511 
(0228) 997799-550 
Ref5@bfdi.bund.de  

Dr. Bernd Kremer 

www.datenschutz.bund.de  

DATUM Bonn, 08 08 2013 
GESCHAF TSZ V-660/007#0007 

0242 

* Der Bundesbeauftragte I 
 für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

POSTANSCHRIFT Der Bundesbeauftragte lur den Datenschutz und die Intonngensfrettleit. 
Postfach 1468, 53004 Bonn 

Bundeskanzleramt 
11012 Berlin 

Bundesnachrichtendienst 

Dienstsitz Pullach 

Heilmannstraße 30 

82049 Pullach 
Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

- wegen Eilbedürftigkeit jeweils nur per 

E-Mail - 

BETREFF Datenschutz 
HIER Tätigkeit von bzw. Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden, 

insbesondere Nachrichtendiensten (AND) 
BEZUG 1. Medienberichte - u.a. www.heise.de  vom 07.08.2013; taz.de  

2. Bisheriger Schriftverkehr - zuletzt mein Schreiben vom 22.07.2013 - Az. wie vor 

Unter Bezugnahme auf aktuelle Medienberichte (Bezug 1) bitte ich in Ergänzung 

meiner Schreiben (Bezug 2) um Mitteilung bzw. Übersendung folgender ergänzender 
Informationen bis 

zum 12. August 2013 DS . 

Mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes soll der BND mit der NSA bzw. US-
Stellen, insbesondere im Jahr 2002, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit u.a. am 
BND-Standort im bayerischen Bad Aibling geschlossen haben. Ich bitte um die Über-

sendung dieser Vereinbarung(en) und die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Auf welcher/welchen Rechtsgrundlagen basiert diese Zusammenarbeit? Sollte 

insoweit § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 BVerfSchG als 

Rechtsgrundlage fungiert haben, bitte ich um detaillierte Darlegung, wie die Vor- 

2 9887/201 3 
ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Husarenstraße 30 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61. Husarenstraße 
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* I Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SEITE 2 VON 3 aussetzungen des § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 BVerfSchG umgesetzt worden sind. 

Diese lauten wie folgt: 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt einen Nachweis über den Zweck, die Veran-

lassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der Übermittlungen nach Satz 1. Die 

Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und 

am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der 

Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm 

übermittelt worden sind. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und dar-

auf hinzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Aus-

kunft über die Verwendung der Daten zu bitten. 

Insbesondere bitte ich die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BVerfSchG zu führenden Un-
terlagen zu übersenden, keine Löschungen nach § 19 Abs. 4 Satz 4 BVerfSchG 

durchzuführen, noch zu löschende Daten ausschließlich für meine datenschutz-

rechtliche Kontrolle zu sperren und mitzuteilen, inwieweit und welche konkreten 
Maßnahmen durch das BK-Amt und/oder den BND nach § 19 Abs. 4 Satz 5 

BVerfSchG getroffen worden sind. Ich bitte zudem um Mitteilung, inwieweit sich 

der behördliche Datenschutzbeauftragte des BND mit dieser Thematik bereits be-
fasst und welche Maßnahmen er mit welchen Ergebnissen insoweit durchgeführt 

hat? 

2. Wie ist diese Zusammenarbeit inhaltlich konkret ausgestaltet und in der Praxis 

durchgeführt worden? Welche (Arten) personenbezogener Daten sind in welchem 

Umfang (Anzahl) auf dieser Grundlage an US-Stellen übermittelt worden? 

3. Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt hat das Bundeskanzleramt die 

nach § 9 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz BNDG erforderliche Zustimmung erteilt? 
Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt sind die entsprechenden Zustim-

mungen vom BND beantragt worden'? 

Abhängig von den Stellungnahmen behalte ich mir kurzfristige, umfängliche Kontrol-
len auch vor Ort ausdrücklich vor. 

Im Auftrag 

Löwnau 
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Antwort: Anfragen des BfDI, hier: Fragen nach Maßnahmen des 
behördlichen Datenschutz im Hinblick auf Abt. TA 
T2 An: H 	F 	 22.08.2013 17:45 
Gesendet von:  Dadmaki  B 

Kopie: 	TAZ-REFL, J 	P 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Diese Nachricht ist digital signiert. 
T2YY 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Frau Dr. F 

vielen Dank für den übermittelten Antwortvorschlag, mit dem alle Beteiligten der Abt. TA 
einverstanden sind. 

Ihre Formulierungen entsprechen den Absprachen und waren so gut, dass uns keine Änderungs-
oder Ergänzungsvorschläge eingefallen sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

UAL T2 

H 	F 	 Sehr geehrter Herr B 	, im Nachgang zur g... 	20.08.2013 11:10:18 

Von: 	 FIFIMDAND 
An: 	 T2-UAL 
Kopie: 	TAZ-REFL/DAND@DAND, JP 	/DAND©DAND, 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	20.08.2013 11:10 
Betreff: 	Anfragen des BfDl, hier: Fragen nach Maßnahmen des behördlichen Datenschutz im Hinblick 

auf Abt. TA 

Sehr geehrter Herr B 

im Nachgang zur gestrigen gemeinsamen Besprechung in Bad Aibling übersende ich 
vereinbarungsgemäß folgenden Vorschlag für eine Formulierung auf die im Schreiben vom 08. August 
2013 aufgeworfene Frage des BfDI nach der Befassung des behördlichen Datenschutzes mit der 
Thematik "Datenübermittlung der Abt. TA an AND" und nach den vom behördlichen Datenschutz 
durchgeführten Maßnahmen. Ich schlage vor, dem BfDI wie folgt zu antworten: 

'Der behördliche Datenschutz im BND steht in regelmäßigem Kontakt mit der Abteilung 
"Technische Aufklärung" (TA) und hat in den vergangenen Monaten mehrere Besprechungen und 

Gespräche mit Abteilung TA geführt. Im Rahmen dieser Gespräche wurde deutlich, 
dass einige Aspekte der Arbeit der Abteilung TA einer tiefergehenden datenschutzrechtlichen 
Begleitung 	bedürfen. So wurde z B. festgestellt, dass für ein von Abteilung TA genutztes 
Fachinformationssystem, in dem auch personenbezogene Daten gespeichert werden, keine 
Dateianordnung i S. d. § 6 BNDG 1 V m. § 14 BVerfSchG vorliegt Der behördliche Datenschutz 
hat daher gemeinsam mit Abteilung TA beschlossen, ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Projekt 

'Datenlandschaft Abteilung TA" ins Leben zu rufen. Ziel des Projektes ist die 
Verbesserung des Datenschutzes in Abt. TA und die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von 	Abt. TA für datenschutzrechtliche Belange. Dieses Ziel soll durch 
vierteljährlich stattfindende Beratungsbesuche des behördlichen Datenschutz bei Abt TA sowie durch 
die Schaffung einer 	 neuen, eigens auf die Bedürfnisse von Abt. TA zugeschnittenen 
datenschutzrechtlichen Schulung erreicht werden. Die Schulung, die durch den behördlichen 
Datenschutz durchgeführt werden 	wird, soll sich zunächst an die Vorgesetztenebene der Abt. 
TA (SGL, RefL) und danach an die Nachrichtenbearbeiter richten. Ergänzend sollen regelmäßige 
Workshops angeboten werden, in 	denen die Nachrichtenbearbeiter datenschutzrechtliche 
Fragen aus ihrer täglichen Arbeitspraxis aufgreifen und mit dem behördlichen Datenschutz diskutieren 
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können. Die Ergebnisse der 	 Workshops bzw. die dort wiederholt genannten 
Fragestellungen sollen in ein "FAQ Datenschutz Abteilung TA" einfließen, das ins Intranet der 
Abteilung TA eingestellt werden soll. 

Der nächste Beratungsbesuch des behördlichen Datenschutzes bei Abt TA ist für Oktober 
2013 vorgesehen. Die erste Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung TA ist 

ebenfalls für Oktober 2013 geplant. Der behördliche Datenschutz hat Abt. TA darüber hinaus 
gebeten, für das vorgenannte Fachinformationssystem der Abteilung TA das erforderliche 

Dateianordnungsverfahren einzuleiten. Der behördliche Datenschutz wird dem BfDI den 
Entwurf der Dateianordnung unter Bezugnahme auf seine Beratungsfunktion gemäß § 26 

Abs. 3 BDSG, § 11 BNDG zeitnah zukommen lassen." 

Ich bitte um Mitprüfung bzw. Mitteilung von möglichen Änderungs- oder Ergänzungswünschen bis 
spätestens zum 23. August 2013, DS. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	F  rak 
ZYFD/Tel. 8 	1 
	Weitergeleitet von H 
	

Fi, 	/DAND am 20.08.2013 10:21 

Von: 	Har  F 	/DAND 
An: 	 TAZ-REFL/DAND@DAND 
Kopie: 	 PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAND, T1-UALJDAND@DAND, T2-UAL, J 

P 	/DAND@DAND, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
Datum: 	16.08.2013 13:17 
Betreff: 	EILT! Erneute Anfrage des BfDI zur Kooperation des BND mit ausländischen 

Sicherheitsbehörden 

Sehr geehrter Herr W 

anbei übersende ich eine neuerliche Anfrage des BfDI in oben genannter Angelegenheit mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Stellungnahme. Die Weiterleitung erst heute ist der Tatsache geschuldet, 
dass die Thematik in Gänze unter Leitungsvorbehalt steht und erst heute eine Abstimmung mit dem 
Leitungsstab und BKAmt hinsichtlich des weiteren Umgangs mit der Anfrage getroffen werden konnte. 

Zum Inhalt der Anfrage ist aus hiesiger Sicht Folgendes anzumerken: 

Zu Frage 1: 
Die Zusammenarbeit basiert nach hiesigem Verständnis nicht auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 
BVerfSchG, sondern auf § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 3  BVerfSchG. § 19 Abs. 4 BVerfSchG 
regelt die Übermittlung an sogenannte andere Stellen und findet daher auf Übermittlungen an 
ausländische öffentliche Stellen keine Anwendung. Die auch in § 19 Abs. 3 BVerfSchG enthaltene 
Verpflichtung, den Empfänger der Übermittlung auf die Zweckbindung der übermittelten Daten 
hinzuweisen, wird nach hiesiger Kenntnis in der Praxis durch einen routinemäßig verwandten 
Disclaimer (die sogenannte Vorbehalts- und Zweckbindungsklausel) umgesetzt. 

Zur Frage nach der Befassung des behördlichen Datenschutzes mit der Thematik und den bisherigen 
Maßnahmen, die der behördliche Datenschutz in Bezug auf Abt. TA ergriffen hat, könnte auf die 
bisher erfolgten Gespräche zwischen ZYFD und Abt. TA verwiesen werden (insbes. Besprechung am 
14. Januar 2013 mit T2). Darüber hinaus könnte auf den neu konzipierten Lehrgang "Datenschutz für 
Mitarbeiter der technischen Abteilungen" (vgl. Ziffer 7 b des dem BfDI vorliegenden 
Schulungskonzeptes des behördlichen Datenschutzes) verwiesen werden. Aus hiesiger Sicht sollte 
ferner auch darüber hinaus dokumentiert werden, dass das Thema Datenschutz in Abteilung TA eine 
Rolle spielt - wie dies geschehen könnte, würde ich gerne anlässlich meines Aufenthaltes in Bad 
Aibling am 19. August 2013 mit Abt. TA erörtern. 

Zu Frage 2: 
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Die Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit US-Stellen unterfällt - jedenfalls 
hinsichtlich der Zusammenarbeit bei der Datenerhebung und -verarbeitung - nach hiesigem 
Verständnis der Prüfkompetenz des BfDI und ist daher zu beantworten. 

Zu Frage 3: 
Eine Zustimmung des BKAmtes nach § 9 Abs. 2 BNDG i. V. m. § 19 Abs. 4 BVerfSchG ist nicht 
erfolgt, da die Übermittlungen an US-Behörden nicht auf Basis des § 19 Abs. 4 BVerfSchG, sondern 
nach hiesiger Rechtsauffassung auf Basis des § 19 Abs. 3 BVerfSchG beruhen (s.o.). Dieser sieht 
eine Zustimmung des BKAmtes nicht vor. 

Die mit der NSA abgeschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 (MoA über die Einrichtung einer 
gemeinsamen SIGINT-Stelle) liegt hier bereits vor. Sofern weitere Vereinbarungen im Hinblick auf die 
Anfrage des BfDI einschlägig sein sollten, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis und 
Zurverfügungstellung der Vereinbarungen. 

Ich bitte TAZ um Stellungnahme bis zum 23. August 2013, DS. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. 1-C 	F 
ZYFD/Tel. 
	Weitergeleitet von 
	

/DAND am 15.08.2013 09:12 ---- 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER/DAND@DAND 
08.08.2013 11:11 
Antwort: WG: Kooperation mit ausländischen Sicherheitsbehörden 
ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

datenschutzbeauftragter 	Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die... 	08.08.2013 11:03:41 
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• '''111t 0,4, K 	W 

26.08.2013 08:22 

bitte einsteuern  

An: S 	J 	/DAND@DAND 
Kopie: 

Thema: WG: #2013-161: EILT! Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
17_14611.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
K W 
RefL ZYZ (8.. 	/8  2) 
	Weitergeleitet von  KM  W /DAND am 26.08.2013 08:21 

Von: 
An: 

Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TAZ-REFLJDAND 
ITZ-REFL, UFYZ-SGL/DAND@DAND, GLYZ-SGL, EAZ-REFL_/DAND@DAND, 
LAZ-REFL/DAND@DAND, LBZ-REFL/DAND@DAND, TEZ-REFLJDAND@DAND, TWZ-REFL, 
SIYZ-SGL, ZYZ-REFL 
TA-AL, TA-UAL-JEDER, TAZC-SGL, TAZB-SGL, TAG-REFL 
23.08.2013 16:34 
#2013-161: EILT! Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 
B 	N 	.41111111 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Beantwortung der o.a. Kleinen Anfrage der Fraktion "Die Linke" bittet TAZ um Prüfung / Zuarbeiten 
per LoNo an die Adresse TAZA bis T: 27.08.2013, 12:00 Uhr. 
Um Beiträge wird gebeten insbesondere zu den Fragen 

Nr. 3 
	

SI, EA (Abkommen zur Nutzung von Infrastruktur in DEU) 
Nr. 4 
	

EA (Einrichtungen in DEU zur Mitnutzung) 
Nr. 5 
	

Alle (Abkommen zur Datenweitergabe, alle Daten) 
Nr. 6 
	

EA (Nutzung ausländischer Infrastruktur in DEU) 
Nr 7 
	

EA (Abkommen zur Nutzung ausländischer Infrastruktur durch BND, Residenturen) 

Die Nummerierung bezieht sich auf die durch Korrekturzeichen angebrachte vollständige 
Nummerierung. Sollten auch einschlägige Beiträge zu anderen als den o.a. angegebenen Ziffern 
gegeben werden können, wird ebenfalls um Übersendung ebeten. 
Fehlanzeige ist erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

B 	N 
SGL TAZA l Tel.: 8 	UTAZAY 

GM WW 
RefL TAZ 

Weitergeleitet von B, 	N 	/DAND am 23.08.2013 16:16 

Von: 
An: 
Kopie: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

PLSA-HH-RECHT-SI/DAND 
FIZ-AUFTRAGSSTEUERUNG/DAND@DAND 
TAZ-REFL/DAND@DAND, ZYZ-REFL 
23.08.2013 13:26 
EILT! WG: Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 
M 	F 

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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anliegende Parlamentarische Frage wird mit der Bitte um Einsteuerung übersandt. 

Bearbeitungshinweise: 

• Die Fragen sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Es sind - kurz und präzise -
alle Informationen zu dem angefragten Sachverhalt mitzuteilen. Ein Verweis auf eine 
Beantwortung gegenüber dem PKGr bzw. auf frühere Ausführungen gegenüber dem PKGr ist 
nicht ausreichend. Der Federführende ist für die Veranlassung von Zuarbeiten zuständig. 

• Die Antwort wird grundsätzlich „offen', das heißt ohne VS-Einstufung, an BKAmt weitergegeben 
zur Übermittlung an den Anfragenden und zur Veröffentlichung als - im Internet recherchierbare -
Drucksache des Deutschen Bundestages. Falls für die Beantwortung ausnahmsweise eine 
VS-Einstufung erforderlich ist, ist für die jeweilige (Unter-)Frage nachvollziehbar zu begründen, 
aus welchem Grund die erfragte Information geheimhaltungsbedürftig ist. Die Begründung für die 
VS-Einstufung ist von ZYF mitzuzeichnen. Antworten mit einem Geheimhaltungsgrad von 
"VS-Vertraulich" und höher werden in der Geheimschutzstelle des Bundestages für die 
Abgeordneten zur Einsichtnahme ausgelegt. Antworten mit dem VS-Grad "VS-Nur für den 
Dienstgebrauch" sind innerhalb des Bundestages frei verfügbar, werden aber nicht veröffentlicht. 

• Die Antwortpflicht kann nur in folgenden eng auszulegenden Ausnahmefällen entfallen: 

a. Staatswohl 
Die Beantwortung kann verweigert werden, wenn das Bekanntwerden der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährden 
könnte (z. B. Offenlegung von Einzelheiten zu operativen Vorgängen). In diesem Fall müssen die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit und die Gefährdung öffentlicher Interessen detailliert und 
nachvollziehbar begründet werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob eine VSA-gerechte Einstufung 
der Antwort möglich wäre, die dann in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
ausgelegt würde. 

b. Grundrechte Dritter 
Wenn durch die Beantwortung Grundrechte Dritter (z. B. Namensnennung, Nennung beruflicher 
Projekte) betroffen sind, sind der parlamentarische Informationsanspruch und die 
Rechtspositionen des Dritten gegeneinander abzuwägen. 

c. OSINT 
Falls eine Frage vollständig und ausschließlich aus öffentlich zugänglichem Material beantwortet 
werden kann, ist ein Verweis auf die entsprechende(n) Fundstelle(n) ausreichend. 

d. Weitere Ausnahmefälle 
Es wird auf die den Abteilungsstäben vorliegende Handreichung von BMI und BMJ 
„Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beantwortung parlamentarischer Fragen durch die 
Bundesregierung" vom 19.11.2009 verwiesen. 

Falls die Antwort unter Berufung auf die Ausnahmen "Staatswohl' oder „Grundrechte Dritter" 
verweigert werden soll, wird wegen der Begründung um unverzügliche Einbindung des 
zuständigen Abteilungsjustiziariats und von ZYF gebeten. Für den BND-internen Gebrauch wird 
gegenüber dem Bereich PL auch bei der Verweigerung der Antwort um die vollständige 
Beantwortung der Frage(n) gebeten. 

Es wird gebeten, den vom Abteilungsleiter freigegebenen Antwortentwurf bis Mittwoch, den 28.  
August 2013, 10 Uhr  per E-Mail an die Funktionsadresse PLSA-HH-Recht-SI bzw. in die VS-Dropbox 
zu übersenden. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

M 	F 
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PLSA, Tel.: 
	Weitergeleitet von ML, /DAND am 23.08.2013 13:25 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 
Gesendet von: 

TRANSFER/DAND 
PLSA-HH-RECHT-SI/DAND@DAN D 
23.08.2013 12:26 
Antwort: WG: Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 
ITBA-N 

Anbei eine weitergeleitete Nachricht aus dem BIZ Netz. 

Freundlich grüßt Sie 

Ihr ITB-Leitstand in Pullach 
Tel. 8 

leitung-grundsatz 	Bitte an PLSA-HH-RECHT-SI weiterleiten. danke... 23.08.2013 12:23:16 

Von: 
	

leitung-grundsatz@bnd.bund.de  
An: 
	

transfer@bnd.bund.de  
Datum: 
	

23.08.2013 12:23 
Betreff: 
	

WG: Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 

Bitte an PLSA-HH-RECHT-Slweiterleiten. 
danke 

	Weitergeleitet von leitung-grundsatz IVBB-BND-BIZ/BIZDOM am 23.08.2013 12:22 
An: leitung-grundsatz@bnd.bund.dem <leitung-grundsatz@bnd.bund.de > 
Von: "Bartels, Mareike" <Mareike.Bartels@bk.bund.de > 
Datum: 23.08.2013 11:54 
Kopie: ref601 <ref601@bk.bund.de > 
Betreff: Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 
(Siehe angehängte Datei: Kleine Anfrage 17 14611.pdt) 

Bundeskanzleramt 
Az.: 601 - 15203 - Zu 10 NA 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügte kleine Anfrage der Fraktion Die Linke übersende ich mit der Bitte um Erstellung eines 
weiterleitungsfähigen Antwortentwurfs zu den Sie betreffenden Fragen. 
Dem Eingang wird bis Mittwoch, den 28. August 2013 entgegen gesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bartels 

Mareike Bartels 
Bundeskanzleramt 
Referat 601 
Willy-Brandt-Str. 1 
10557 Berlin 
Tel +49 30 18-400-2625 
Fax +49 30 1810-400-2625 
E-Mail mareike.bartels@bk.bund.de  
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Eingang 
Bundeskanzleramt 
23.08.2013 

Deutscher Bundestag 
Der Präsident 

Frau 
Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel 

per Fax: 64 002 495 

• 	 Berlin, den .3 2,0 4 
Geschäftszeichen: PD 1/001 

Bezug: 1714YVIA 
,2111.1agen: 
Prof. Dr. Norbert Lammert, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227 -72201 
Fax: +49 30 227-70945 
praeaidentßbundeateg.de 

• 

Kleine Anfrage 

Gemäß § 104 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages übersende ich die oben bezeichnete Kleine 
Anfrage mit der Bitte, sie innerhalb von 14 Tagen zu 
beantworten. 	 BMI 

(AA, BMVg, BK -Amt) 

gez. Prof. Dr. Norbert Lammert 

Beglaubigt: 
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Deutscher Bundestag 	 Drucksache 1 -7/4q-wm 
17. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan van Aken, Christine 
Buchholz, Annette Groth, Andrej Hunko, Harald Koch, 
Niema Movassat, Thomas Nord, Paul Schäfer, Frank 
Tempel, Katrin Werner, Jörn Wunderlich und der Frak-
tion DIE LINKE. 

Deutsch-US-amerikanische Beziehungen im Bereich 
der elektronischen Kriegsführung 

Die Bundesrepublik Deutschland nahm bereits während des Kalten 
Krieges eine Schlüsselrolle für die von den Alliierten betriebenen 
Stützpunkte der Elektronischen Kriegsführung ein. 
Eine vertragliche Regelung stellt die 1947 zwischen den USA und dem 
britisch dominierten Commonwealth geschlossene UKUSA-
Vereinbarung da. Die UKUSA-Vereinbarung teilt die regionalen Zu-
ständigkeiten für die Informationsbeschaffung durch Fernmelde- und 
elektronische Aufklärung (S1GINT) zwischen den USA als Partei ersten 
Ranges. sowie Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland als 
Parteien zweiten Ranges auf. Später schlossen sich dieser Vereinbarung 
eine Vielzahl von Parteien dritten Ranges an, darunter auch die Bundes-
republik Deutschland, Dänemark, Norwegen, Japan. Südkorea, Israel, 
Südafrika, Taiwan und sogar die VR China. Das Vertragssystem ermög-
lichte den US-Geheimdiensten die Errichtung eigener oder die Mitbe-
nutzung bestehender Peil, Erfassungs- und Auswertungsstationen in 
allen wichtigen Weltregionen. Die UKUSA-Vereinbarung enthält darü-
ber hinaus Regelungen zur Gestaltung des Informationsaustausches und 
der innerstaatlichen Umsetzung der so erhaltenen Parmerdienstdaten. 
Hauptpartner der UKUSA-Vereinbarung für Deutschland wurde der 
Bundesnachrichtendienst mit seiner Abteilung II — Technik. Mit den 
„Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Bun-
desnachrichtendienst auf dem Gebiet der Fernmeldeaufklärung und 
Elektronischen Aufklärung" (sog. Zugvogel-Vereinbarung) vom 18. 
Oktober 1969 wurde der BND-Präsident für die Gesamtplanung, Auf-
gabenverteilung und Koordination der STG1NT im nationalen Rahmen 
zuständig. Mit einer erneuten Vereinbarung unter offizieller Beteiligung 
des Bundeskanzleramtes vom 23, September 1993 erhielt der BND das 
ausschließliche Recht zum Informationstausch mit Partnerdiensten an-
derer Länder. 

Der US-Nachrichtendienst NSA unterhält ein europäisches Hauptquar-
tier (NSA/CSS Europe) mit seinem Stab im Europakommando der US-
Streitkräfte (USEUCOM) in Stuttgart/Vaihingen. Außenstellen der 
NSA befinden sich in den Großstationen Augsburg und auf dem Teu-
felsberg in Berlin. Daneben bereitet sich der bislang aus dem Raum 
Giesheim bei Darmstadt im sogenannten „Dagger complex" operieren-
de Geheimdienst der US-Landstreitkräfte (INSCOM) auf seine Verle- 

Eingang 
Bundeskanzleramt 
23.08.2013 

MAT A BND-1-6a.pdf, Blatt 264



23/08 2013 08:25 FAX 36403 
	

PO 1/001 	 MEIßNER COM 
	

003/006 

0253 

gung in ein bis 2015 fertigzustellendes „Consolidated lntelligence Cen-
ter" (CIC) in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim 
vor. Mit dem CIC entsteht ein mit modernster Technik ausgestattetes 
Abhörzentrum, das Aufklärungs- und Spionagedaten für die Einsätze 
der dem Europakommando der US-Army unterstellten Einheiten aus 
über 50 Ländern — von Russland bis Israel — beschaffen und iuswerten 
soll. Wie der BND-Präsident Gerhard Schindler während der Sondersit-
zung des Bundestagsinnenausschusses im Juli 2013 zugab, ist die Bun-
desregierung über dieses Projekt informiert. 

(http://www.jungewelt.de/2013/08-07/025.2tpi  ; 
http://www.jungevvelt.de/2013/08-08/024.php)  

Wie im Zuge der sogenannten NSA-Affäre im Sommer 2013 bekannt 
wurde, nutzen die US-Nachrichtendienste ihre Technologien auch zur 
massenhaften Erfassung von Daten befreundeter Staaten wie der Bun-
desrepublik. Zudem liefert der BND im Ausland gesammelte Internet-
und Telekommunikationsdaten an US-Nachrichtendienste. So übermit-
telte der BND afghanische Funkzellendaten an die NSA, die dadurch 
feststellen kann, wo sich flandy-Nutzer aufhaltenl. Solche Daten kön-
nen damit wichtige Rolle bei der gezielten Tötung von Terrorverdächti-
gen durch US-Drohnen spielen. 
(1-1tvw (/ausland/bnd-ueberiniu 
funkzellendaten-an-nsa-a-915934.html) 

Grundlage für diese Datenweitergabe ist laut Medienberichten u.a. eine 
von der damaligen SPD-Grünen-Regierung mit den USA geschlossene 
Grundlagenvereinbarung (Memorandum of Agreement) vom 28. April 
20047(http://www.tagesschau.de/inland/bndnsa102.htmli  

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Einrichtungen der Elektronischen Kampfführung (Eloka) 
bzw. „Elektronischen Kriegsführung" (Electronic Warfare) in- und 
ausländischer Nachrichtendienste bestanden oder bestehen auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründungf(bitte 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme, Dauer des Betriebes, Ort, Funktion 
und verantwortliche Institutionen, technische Ausstattung sowie of-
fizielle und gegebenenfalls Tarnbezeichnung, Gründe einer mögli-
chen Schließung und bei Umzug Ort des Neubetriebes angeben)1 
a) Davon Einrichtungen und Stützpunkte deutscher Behörden 

bzw. Nachrichtendienste? 
b) Davon Einrichtungen und Stützpunkte ausländiseherrNachrich-

tendienste? 
c) Gemeinsam genutzte Einrichtungen und Stützpunkte deutscher 

und ausländischer Nachrichtendienste? 
d) Welche dieser Einrichtungen sind weiterhin in Betrieb und auf 

welchen rechtlichen Grundlagen? 

2. Trifft es zu, dass die Bundesregierung und die US-Regierung im 
Jahr 2002 ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen dem 
BND und de US-Nachrichtendienst NSA unterzeichnet haben? 
a) Wenn ja wann und auf wessen Vorschlag hin wurde das Ab- 

kommen von wem und für welchen Gültigkeitszeitraum ge- 
schiessetfind was ist sein wesentlicher Inhalt? 

(2) 
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b) Wenn nein! auf welcher rechtlichen und vertraglichen Grundla-
ge wird die Zusammenarbeit zwischen dem BND und der 
NSA geregelt? 

3. Welche Abkommen, die ausländischen Nachrichtendiensten die 
Nutzung von Infrastruktur in Deutschland gestatten, gibt es seit 
Gründung der Bundesrepublik (bitte Art des Abkommens, Ver-
tragsstaaten, beteiligte Behörden, Zeitpunkt der Abschließung, Gül-
tigkeitsdauer und wesentliche Inhalte der Abkommen benennen), 
a) Welche dieser Abkommen haben weiterhin Gültigkeit? 
b) Welche dieser Abkommen sind nicht mehr gültig (Zeitpunkt 

und Grund der Beendigung angeben) 
c)• Um welche Infrastruktureinrichtungen handelt es sieh im Ein-

zelnen (bitte unter Angabe des jeweiligen Standortes)? 

Welche Einrichtungen in Deutschland stehen ausländischen Nachrich-
tendiensten zur Nutzung bzw. Mitnutzung zur Verfügung (bitte sowohl 
Einrichtungen im Besitz ausländischer Staaten als auch in deutschem 
oder ggf. Privatbesitz berücksichtigen) und welche Kenntnis hat die 
Bundesregierung über die Art der Nutzung? 

Welche Abkommen, die eine Datenweitergabe (auch von Daten, die 
nicht im Rahmen der Eloka erhoben wurden) durch bundesdeutsche 
Nachrichtendienste an ausländische Nachrichtendienste regeln, gibt 
es seit Gründung der Bundesrepublik (bitte Art des Abkommens, 7  
Vertragsstaaten, beteiligte Behörden, ..eitpunkt der Abschließung, 
Gültigkeitsdauer und wesentliche Inhalte der Abkommen benennen)r 
a) Welche dieser Abkommen haben weiterhin Gültigkeit bzw. 

A wurden ihrem Sinn rieh inbundesdeutsche Gesetze (welche?) 
überführ71 (auch bei.' und r- 

b) Welche dieser Abkommen sind nicht mehr gültig? (Zeitpunkt 
und Grund der Beendigung angeben) 

Welche Abkommen, die deutschen Nachrichtendiensten eine Nut-
zung ausländischer Infrastruktur innerhalb der Bundesrepublik ge-
statten, gibt es seit Gründung der Bundesrepublik/ (bitte Art des 
Abkommens, Vertragsstaaten, beteiligte Behörden, Zeitpunkt der 
Abschließung, Gültigkeitsdauer und wesentliche Inhalte der Ab-
kommen benennenf 
a) Welche dieser Abkommen haben weiterhin Gtilti eit? 
b) Welche dieser Abkommen sind nicht mehr gültig. (Zeitpunkt 

und Grund der Beendigung angeben) 
c) Um welche Infrastruktureinrichtungen handelt es sich im Ein-

zelnen (bitte unter Angabe des jeweiligen Standortes)? 

Welche Abkommen, die deutschen Nachrichtendiensten eine Nut-
zung ausländischer Infrastruktur außerhalb der Bundesrepublik ge-
statten, gibt es seit Gründung der Bundesrepublik? 
a) Welche dieser Abkommen haben weiterhin Gültigkeit? 
b) Welche dieser Abkommen sind nicht mehr gültig? (Zeitpunkt 

und Grund der Beendigung angehenr 

Inwieweit ist die Bundesregierung offizielle Vertragspartei der seit 
1947 zwischen Großbritannien und den USA bestehenden UKUSA 
Vereinbarung (United Kingdom — United States of America Ag-
reement) zur Regelung regionaler Zuständigkeiten Rir die SIGTNT- 

J 

1 
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Informationsbeschaffung sowie den Informationsaustausch unter 
detripartnerdiensten angeschlossen? 
a) Wann hat sich die Bundesregierung der UKUSA-Vereinbarung 

angeschlossen? 
b) Welche die Bundesregierung betreffenden Zuständigkeiten re-

gelt die UKUSA-Vereinbarung? 
c) Welche Staaten gehören heute der UKUSA-Vereinbarung an? 

Über welche Kenntnisse verfügt die Bundesregierung hinsichtlich 
von Tätigkeiten der US-Regionalkommandos EUCOM und 
AFRICOM in Stuttgart zur Überwachung und Auswertung digitaler 
Telekommunikation in jenen Ländern, die zu den Aufgabenberei-
chen der Kommandos gehören? 

r3 

JA 0  Inwiefern sind EUCOM und AFRICOM nach Kenntnis der Bundes- 
regierung auch mit der Elektronischen Kampfführung bzw. Elekt-
ronischen Kriegsführung befasst? 

Tnwiefern werden von US-Einrichtungen in Deutschland nach 
Kenntnis der Bundesregierung auch Auswertungen Sozialer Netz-
werke vorgenommen, darunter auch um wie in Libyen Prognosen 
für zukünftige Ereignisse zu erstellen 
(httn://analvs  isintel I igence.com/ i n tel I igence-anal vs is/twitter-
analysis-as-a-tool-in-libyan-eneagement)? 

Inwieweit kann es die Bundesregierung ausschließen, dass vom 
BND im Ausland gewonnene Daten, die an den US- 
Nachrichtendienst NSA weitergegeben werden, keine personenbe-
zogene Daten deutscher Staatsangehöriger enthalten? 
a) Trifft es zu, dass der BND E-Mails mit der Endung .de und Te-

lefonnummern mit der Landesvorwahl 0049 vor einer Weiter-
gabe von im Ausland gewonnenen Verbindungsdaten an die 
NSA herausfiltert] ind wenn ja, wie kann der BND dabei aus-
schließen, dass dennoch Daten deutscher Staatsangehöriger, die 
E-Mailadresse mit anderen Endungen oder ausländische Tele-
fonanschlüsse und Mobilfunknummern benutzen, weitergege-
ben werden? 

b) Sollte der BND nicht gewährleisten können, dass deutsche 
Staatsangehörige und ihre Telekommunikationsdaten von der 
Weitergabe an die NSA betroffen sind inwieweit sieht die 
Bundesregierung darin einen Verstoß gegen das G-10 Gesetz( 
und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus? 

1 1 . Wie viele Datensätze hat der BND im vergangenen Jahr (oder ande-
re Zeiträume) an die NSA sowie weitere ausländische Geheim-
dienste weitergegeben, und zu wie vielen Personen enthielten diese 
Daten Angaben? 

?

1 . Inwieweit kann es die Bundesregierung ausschließen, dass die wei- 
tergabe von Mobilfunkdaten durch den UND an ausländische, ins-
besondere US-amerikanische Nachrichtendienste nicht für soge-
nannte „gezielte Tötungen", also extralegale Hinrichtungen von 
Terrorverdächtigen, durch Drohnenangriffe der USA genutzt wer-
den? 
a) Gibt es Abkommen zwischen der Bundesregierung und den 

USA, dass vorn BND an US-Nachrichtendienste übenittelte 

3,4 

-73 
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Mobilfunkdaten nicht für „gezielte Tötungen" von Terrorver-
dächtigen genutzt werden dürfen, und wenn ja, welche? 

b) Wäre nach Ansicht der Bundesregierung die Weitergabe von 
Mobilfunkdaten durch den BND an US-Nachrichtendienste 
auch dann zulässig, wenn nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann, dass diese auch für „gezielte Tötungen" von Ter-
rorverdächtigen genutzt werden? 

c) Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem 
Umstand, dass, selbst falls anhand von Funkzellendaten der 
Aufenthaltsort einer Person nicht mit der für einen gezielten 
Drohnenbeschuss notwendigen Präzision festzustellen sein 
sollte, die Übermittlung dieser Daten dennoch dem Empfänger 
in die Lage versetzt, den Aufenthaltsort einzugrenzen und ggf. 
mit weiteren Mitteln zu präzisieren? 

Berlin, den 22. August 2013 

Dr. Gregor Gysi und Fraktion 

• 
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VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

An:  JIIIIIIIIIIIIIIIDAND@DAND 
Kopie: ZYF-REFL, ZYZA-SGL, Eberhard Kruegele/DAND@DAND 

Thema: WG: #2013-162 Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
17_14611.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Ki W 
RefL ZYZ  (811/111118M) 

Weitergeleitet von  KIIIIIWIIIMDAND  am 26.08.2013 17:33 

Von: 	 TAZA/DAND 
An: 	 UFYZ-SGUDAND@DAND, GLYZ-SGL, EAZ-REFUDAND@DAND, 

LAZ-REFUDAND@DAND, LBZ-REFUDAND@DAND, TEZ-REFUDAND@DAND, TWZ-REFL, 
SIYZ-SGL, ITZ-REFL, ZYZ-REFL, ZYE-REFUDAND@DAND, ZYFC-SGL, ZYFA-SGL 

Kopie: 	K.. P 	JDAND@DAND, TA-AL, TA-UAL-JEDER, TAG-REFL, T1YA-SGUDAND@DAND, 
TA7_A/DAND@DAND, TAZ-REFUDAND@DAND, TAZC-SGL, T..  .  ,  L 

Datum: 	26.08.2013 17:01 
Betreff: 	#2013-162 Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 17_14611.pdf 
Gesendet von: B 	N 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ergänzung zu der o.a. Kleinen Anfrage und der Einsteuerung TAZ vom 23. und 24.08 übersende 
ich folgende aktuelle Informationen: 
1. Gegenüber PLSA wurde aufgrund des erheblichen manuellen Rechercheaufwandes um 

Terminverlängerung nachgesucht. Nach Rücksprachen PLS mit BKAmt zeichnet sich zu allen 
Fragen, in denen nach Abkommen gefragt wird, die Interpretation ab, wonach hier ausschließlich 
völkerrechtliche Abkommen einschlägig sind. Es kann daher vereinfachend davon ausgegangen 
werden, dass bilaterale Verträge, MoU's, MoA's im Sin dieser Interpretation nicht  einschlägig sind. 
(sofern wird auch keine Terminverlängerung gewährt. 

2. Zu jeder Antwort soll explizit die erforderliche Einstufung vorangestellt werden. Bitte bei den 
Antwortbeiträgen bitte die erforderliche VS-Einstufung angeben. 

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
B 

SGL TAZA I Tel. 8 	1 UTAZAY 

' Bitte Ihre Antwort grundsätzlich an TAZA senden --- Bitte nicht personenbezogen! *** 
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Zuarbeit Abt. TA zur Beantwortung der dritten Anfrage des BfDI 
H 	F 	An: PLSA-HH-RECHT-SI 	 27.08.2013 14:23 
Kopie: J 	P 	, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

ZYFD 
Tel.: 8 

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die anliegende Zuarbeit von Abt. TA zur Beantwortung der dritten Anfrage des BfDI vom 08. August 
2013 übersende ich anbei mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur Vorbereitung auf die morgige 
Besprechung zwischen PLSA und ZYFD. Die Vorbemerkung zu Inhalt und Umfang der 
Zusammenarbeit von Abt. TA und behördlichem Datenschutz beruht auf einem 
Formulierungsvorschlag von ZYFD, den Abt. TA mitgezeichnet hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. H 	Fam. 
ZYFD/Tel. 8  711 
	Weitergeleitet von H 	 /DAND am 27.08.2013 14:20 

Von: 	 ABG 	/DAND 
An: 	 ZYFD-SGL 
Kopie: 	ZYF-REFL, T2 - UAL, TAG -REFL, TAZ -REFUDAND@DAND 
Datum: 	23.08.2013 16:25 
Betreff: 	Anfrage Nr. BfDI vom 08.08.2013 - hier: Antwortentwurf Abt TA 

Sehr geehrte Frau Dr. F 

anbei der von Ihnen erbetene Antwortentwurf bzgl. der Anfrage Nr. 3 BfDI vom 08.08.2013. 
Gleichzeitig wurde durch TAG zu Ihrer Kenntnisnahme eine Hintergrundinformation erstellt, die jedoch 
nur zur BND-internen Verwendung vorgesehen ist. 
liennfflair 

Für Rückfragen stehen TAZ sowie TAG jederzeit zur Verfügung. 

lt] 

Antwort BfDlAnfrage Nr 3fina12.docx 

HiGru für ZYFDfina12.docx 

MfG 
G 
SGL TAZB / App. 8 

• 
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Antwortentwurf TAG 

Anfrage Nr. 3 BfDI vom 08.08.2013 „Kooperation mit AND" 

Vorbemerkung:  

Der behördliche Datenschutz im BND steht in regelmäßigem Kontakt mit der Abteilung 
"Technische Aufklärung" (TA) und hat auch in den vergangenen Monaten mehrere 
Besprechungen und Gespräche mit Abteilung TA geführt. Im Rahmen dieser Gespräche 
wurde deutlich. dass einige Aspekte der Arbeit der Abteilung TA einer tiefergehenden 
datenschutzrechtlichen Begleitung bedürfen. So wurde z. B. festgestellt, dass für ein von 
Abteilung TA genutztes Fachinformationssystem. in dem auch personenbezogene Daten 
gespeichert werden, keine Dateianordnung i. S. d. § 6 BNDG i. V. m. § 14 BVerfSchG 
vorliegt. Der behördliche Datenschutz hat daher gemeinsam mit Abteilung TA beschlossen. 
ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Projekt "Datenlandschaft Abteilung TA" ins Leben zu 
rufen. Ziel des Projektes ist die Verbesserung des Datenschutzes in Abt. TA und die 
verstärkte Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abt. TA für 
datenschutzrechtliche Belange. Dieses Ziel soll durch vierteljährlich stattfindende 
Beratungsbesuche des behördlichen Datenschutzes bei Abt. TA sowie durch die Schaffung 
einer neuen, eigens auf die Bedürfnisse von Abt. TA zugeschnittenen datenschutzrechtlichen 
Schulung erreicht werden. Die Schulung. die durch den behördlichen Datenschutz 
durchgeführt werden wird. soll sich zunächst an die Vorgesetztenebene der Abt. TA 
(Sachgebietsleiter, Referatsleiter) und danach an die Nachrichtenbearbeiter der Arbeitsebene 
richten. Ergänzend sollen regelmäßige Workshops angeboten werden. in denen die 
Nachrichtenbearbeiter der Arbeitsebene datenschutzrechtliche Fragen aus ihrer täglichen 
Arbeitspraxis aufgreifen und mit dem behördlichen Datenschutz diskutieren können. Die 
Ergebnisse der Workshops bzw. die dort wiederholt genannten Fragestellungen sollen in ein 
"FAQ Datenschutz Abteilung TA" einfließen, das ins Intranet der Abteilung TA eingestellt 
werden soll. 

Der nächste Beratungsbesuch des behördlichen Datenschutzes bei Abt. TA ist für Oktober 
2013 vorgesehen. Die erste Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung TA 
ist ebenfalls für Oktober 2013 geplant. Der behördliche Datenschutz hat Abt. TA darüber 
hinaus gebeten. für das vorgenannte Fachinformationssystem der Abteilung TA das 
erforderliche Dateianordnungsverfahren einzuleiten. Der behördliche Datenschutz wird dem 
BM' den Entwurf der Dateianordnung unter Bezugnahme auf seine Beratungsfunktion gemäß 
§ 26 Abs. 3 BDSG. § 11 BNDG zeitnah zukommen lassen." 
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Mit Zustimmung des Bundeskanzleramtes soll der BND mit der NSA bzw. 
US-Stellen, insbesondere im Jahr 2002, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit u.a. 
am BND-Standort im bayerischen Bad Aibling geschlossen haben. Ich bitte um die 
Übersendung dieser Vereinbarung(en) und die Beantwortung folgender Fragen: 

Frage 1: 

Auf welcher/welchen Rechtsgrundlagen basiert diese Zusammenarbeit? Sollte 
insoweit § 9 Abs. 2 BNDG i.V.m. § 19 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 BVerfSchG als 
Rechtsgrundlage fungiert haben, bitte ich um detaillierte Darlegung, wie die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 BVerfSchG umgesetzt worden sind. 
[...] 

Die Zusammenarbeit ei iOlgt auf Grundlage von § I Abs. 2 BNDG. 

Frage 2:  

a) Wie ist diese Zusammenarbeit inhaltlich konkret ausgestaltet und in der Praxis 
durchgeführt worden? 

Die BND - Dienststelle Bad Aibling erfasst internationale Fernmeldeverkehre. Dabei 
kommt im Wesentlichen von der NSA beschaffte Erfassungstechnik zum Einsatz. die 
vom BND betrieben wird. Die Antennenanlage wurde dem BND 1995 von der US-
Regierung überlassen. 

In Bad Aibling Werden einerseits der NSA spezifische Inhaltsdatensätze nach Treffer 
gesteuerter Suchbegriffe sowie Metadatensätze aus nach APB-Gesichtspunkten 
ausgewählten spezifischen Auslands-Auslands-Übertragungswegen in Krisengebiete. 
v.a. Afghanistan. G10-bereinigt zur Verfügung gestellt. 

Hauptaspekte dieser Zusammenarbeit sind die Lage und Gefährdung in Afghanistan 
(insbesondere auch in Zusammenhang mit ..force protection" der Bundeswehr.). 
sowie weitere Einsatzgebiete der Bundeswehr oder Krisengebiete 

Ein wesentlicher 'feil der Zusammenarbeit war und ist neben der 
Zurverfügungstellung der Daten die technische Ertüchtigung des BND durch die NSA. 
um  mit der technischen Entwicklung in der Telekommunikation Schritt halten zu 
können. Hierfür stationierte die NSA technisches Personal in Bad Aibling und stellte 
dem BND Geräte und Software zur I,esbarmachung moderner 
Telekommunikationsverfahren zur Verfügung (ein Beispiel für eine solche Software 
ist die im Juli 2013 über mehrere Wochen in der Presse dargestellte Erfassungs- und 
Analysesoftware ..XKeySeore"). Der Einsatz und Nutzung der Geräte und Software 
erfolgt unter ausschließlicher Hoheit des BND. 

Andererseits eriblgt Rahmen der Zielerkundung eine Zusammenarbeit in Form von 
Trainingsmaßnahmen der NSA zum Programm Xke ∎ score. Eine Zusammenarbeit in 
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Bezug auf konkrete  nachrichtendienstliche  Ziele wird in Bad Aibling derzeit nicht 
durchgeführt. 

b) Welche (Arten) personenbezogener Daten sind in welchem Umfang (Anzahl) 
auf dieser Grundlage an US-Stellen übermittelt worden? 

Auf den  Antwortbeitrag  I A. vom 30. Juli 2013  zu den Antragen  des BtDI vom 05. und 
23. Juli 2013 wird verwiesen. Dort wird unter Ziffer  1.  Umfang/Anzahl der 
Übermittlungen  und  unter Ziffer 13 1. und III. die Arten personenbezogener Daten 
dargestellt. 

Frage 3:  

Wann, in welcher Form und mit welchem Inhalt hat das Bundeskanzleramt die nach § • 9 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz BNDG erforderliche Zustimmung erteilt? Wann, in 
welcher Form und mit welchem Inhalt sind die entsprechenden Zustimmungen vom 
BND beantragt worden? 

Eine Zustimmung des UkAmtes nach § 9 Abs. 2 BMX; i. V. m. § 19 Abs. 4 BVeriSch(i ist 
nicht erfolgt. da C1bermittlungen an LIS -Behörden nicht auf Basis des § 19 Abs. 4 13VerfSehCi 
erfolgen. 

• 
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Nur zur internen Verwendung!   

Antwortentwurf TAG zur Anfrage Nr. 3 BfDI vom 08.08.2013 

„Kooperation mit AND" 

hier: HinGru für ZYFD  

Aussagen zu den vom BfDI angefragten einzelnen Voraussetzungen des 19 Abs. 4 
Bl'erfSchG entfallen. da Rechtsgrundlage 19 Abs. 3 Bf .rerfSchG ist. 

Die beiden Vereinbarulmen :wischen NSA und BAD betreffend Bad Aihling liegen 
hie.si:ger Kenntnis. hei ZYF vor (AloA, Antennenübergahe). 

Das 	aus dem Jahr 2002 (inkl. Legal Annex) kann h. E. dem 13fDI ehenfalls zur  
l'erfügung gestellt werden (aus Sicht Abt T-I hat die ,VSA einer Einsichtnahme Dritter  
bereits durch Einverständnis zurr Auslegung in der Geheintschutzstelle des Deutschen  
Bundestages zugestimmt).  Eine Befassung des .  BJDI mit der .. 1 -ereinharung über die 
Antennenübergabe Bad Aibling an den BND durch die NSA vorn 02.10.1995" als' reine 
Geräteübergabe ohne Bezug zu personenbezogenen Daten ist nicht erlin.derlieh./ 

Datenerhebungen. die ausschließlich an ausländischen Lebenssachverhalten ansetzen, 
stellen keine Datenerhebungen im Geltungsbereich des .  BNDG dar. Für die Erhebung. 
f'erarbefiting und Nutzung derartiger Daten ist mithin nicht ' bis 6 un 1 8 bis 11 
BNDG, sondern (lediglich) 1 Ab.s. 2 B.VDG einschlägig.  &> (-47. 	4'4 i ctt 
rrergleiche: 	 CtU.9.121 Al,1110.2U/ 

• Kurzgutachten nrfür Pr „Weitergabe von Afticklaten crn .1.\ 

In Bad Aibling werden USATF 

• Inhafisdatensätze nach Trefft,- gesteuerter Selektoren 

• sowie Metadatensätze aus nach An-Gesichtspunkten ausgewählten Auslands-
Auslands-Cbertragungswegen in Krisengebiete, v.cr. Alkhainstan, 

G 0-hereinigt zur l'erfügung gestellt. 

Diese Zusammenarbeit füllt unier die genannte Fallkonstellation und beruht .somit auf 
)'■• 1 Abs. 2 BNDG als Rechtsgrundlage. Eine Statistik wurde bisher nicht geführt. ist 
aher eingeleitet. Die pressebekannte Größenordnung von 500 Mio Datensätzen für 
den Monat Dezember 2012 erscheint h. E. plausibel. 

.11etadatensätze sind nicht gleichzusetzen mit Kommunikationsvorgängen. Zusatzlieh  
enthalten Metadaten einen hohen Anteil von Daten hei denen kein Personenhezug  
besteht oder hergestellt werden kann. Dies beruht darauf. dass Metad aten nicht nur 
aus' Verhinclungsdaten (z.B. E-Mail-Adressen oder Teletimnummern) bestehen. 
sondern auch aus Daten. die technisch erzeugt werden und . ftir die Ahwicklung des 
1.'erkehrs notwendig .sind :heiadaten sind also auch zum Beispiel hei 11obillunk 
automatische Ahfragen über die Zulässigkeit von Roaming. Ein- und Ausschalten des 
Mobil-Telefons oder Meldungen zur Sendesignalstärke. 

Aletadaten lallen auch in großem 
17,,,Iiing beim 1P-Teerkehren neben der E-Ilail-Adresse Uli. =11171 Beispiel- Anfrage des. 

 Startbildschirmes eines Ifehmail-Dienstleisters. Setzen öder Abfragen eines (imkies. 
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Senden eines Pop-up-Fensters, Mausklick auf einen Hvperlink (neue Seite) oder einen 
Button. Absenden von Bildschirmeingaben. Einblenden von Werhehannern, Einrichten 
einer verschlüsselten l'erhindung. So kann z.B. eine Aktion am Computer mehrere-- 
zig ilietadatenereignisse auslösen. 

Ein Datum ist nach der Legaldefinition des § 3 Ahs. 1 BDSG dann personenbezogen. 
wenn es eine Person bestimmt oder bestimmbar stacht. Eine Bestimmharkeit ist dann 
darüber hinaus nicht gegeben, wenn die Person nur mit unverhältnismäßigem 
Alifivand ermittelbar ist (vergl. § 3 Abs. 6 BDSG). Bei "deutschen" Telefonnummern 
oder E-Mail-Adressen ist dies der Fall, da die Sicherheitsbehörden nach dem 
Telekommunikationsgesetz die Bestandsdaten hei den Providern abfragen und damit 
die Person relativ einfach ermitteln können (§§ 112, I13 TKG). 

• 

Dahingehend besieht diese einfache Ahfragemöglichkeit bei ausländischen 

Anschlusskennungeicht. In praktischer Hinsicht besteht keine Möglichkeit, mit 
einem verhältnismäßigen Aufivand den konkreten Anschlussinhaher einer bestimmten 
Anschlusskennung im Ausland abschließend / belastbar .festzustellen. Während 
aufgrund der (internationalen) Vorwahlen noch das betreffende Land sowie (hei 
Festnetzanschlüssen) auch die Stadt/Region ohne unverhältnismäßigen? Aufwand 

. festgestellt werden können, gilt dies .für die Feststellung des konkreten ausländischen 
Anschlussinhabers nicht mehr.g}iitlzfehlt es in den relevanten ausländischen 
Staaten an aktuellen, vollständigen Rufnummernverzeichnissen wie man sie aus 
Deutschland kennt. Ggf von diesen Daten betroffene natürliche Personen können 
damit ^g : lediglich aufgrund eines im Einzelfall eventuell vorhandenen Zusatzwissens 
möglicherweise identifiziert werden, so dass der Personenhezug im Sinne des BDSG 
verneint werden kann (GolaiSchomerus, BDSG, 

3 Rdnr. 10). 

Insoweit handelt es sich h. E. bei der gegenständlichen Zusammenarbeit nicht um 
.formelle libermiulungen nach 9 BNDG, sondern um eine Form der 
nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage von § 1 Abs. I Satz 1 
BNDG. 

Vergleiche:   
• AntwortheitragT1 vom 30. Juli 2013 zu den vorgehenden 1311)1-Fragen 

Hilfsweise suhsidiür wäre durch die Ausge.stahung der technischen Systeme h. E. auch 
die Tathestandsvoraus.setzungen ,Nis\.  9 BNDG, 19 Bl'erfSchG erfüllt. 

--) 
 

aas 1\01-k_ A  d 	Dag-c_ w 39,11A clo'c an  sAi e5v4-  
Wei}(13(9-u-ia  (s) 	ur\c\ 3.fir nAi- eJW3.n XN c4>i 43 	CV 

  
• , 

vott9-(m ,i)A mvu0/9/1 , “)nuki,Jäde JnkRet la 

lc-kr(cf\-v\ (5 3 "1:  3 6 Mm ili 	W4,04 f‘ 
fe\31-. b,i. -tury,h/si- met)tmvm-LAukul. 
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Diese Leerseite ersetzt die 
Seiten 7 bis 30 des 
Originaldokuments. 

Begründung:  

ENTNAHME NICHTEINSCHLÄGIGKEIT 

• 

• 
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ZYFD 

Vermerk: 

Betreff: 

Bezug: 

28. August 2013 

F /8 

Anfragen des BfDI zum Thema PRISM/TEMPORA 

hier: Anfrage vom 08. August 2013 

laufender Vorgang, zuletzt Erörterung des weiteren Umgangs mit der 

Anfrage vom 08.08.2013 zwischen PLSA/Frau F 	und 

ZYFD/Frau Dr. F 	am 28.08.2013 

Ich habe mit PLSA/Frau F 	eingehend über die rechtliche Bewertung der 

Erhebung und Weiterleitung des Metadatenstroms in Bad Aibling an die NSA 

diskutiert. PLSA vertritt unverändert die Auffassung, dass die Erhebung der Metadaten 

mittels der Satellitenempfangsanlagen in Bad Aibling eine Datenerhebung an 

ausländischen Satelliten darstellt. Eine solche Datenerhebung finde außerhalb des 

Geltungsbereichs des BNDG und des BDSG statt. Ich habe nochmals darauf 

hingewiesen, dass es sich um eine Datenerhebung von deutschem Boden aus, mittels in 

deutschem Eigentum stehender Satellitenanlagen, die von deutschen Beamten bedient 

werden, handelt. Nach meiner Auffassung finde daher sehr wohl deutsches 

Datenschutzrecht Anwendung. Nach eingehender Diskussion wird festgestellt, das 

sowohl PLSA als auch ZYFD auf ihrer jeweiligen Meinung beharren. PLSA teilte mit. 

dass eine Abkehr von der Rechtsauffassung der Leitung auch nicht mehr möglich sei, da 

Chef BK sich für diese Rechtsauffassung ausgesprochen habe. Ich habe darauf 

hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass der BfDI die vorgenannte Rechtsauffassung 

von PLSA nicht teilen werde und darum gebeten, dass dies Herrn Präsidenten mitgeteilt 

wird. Ich habe ergänzt, dass ich mir auch kaum vorstellen könne, dass der BfDI die 

vorgenannte Rechtsauffassung für vertretbar erachte und daher von einer Beanstandung 

absehen werde. Auf Nachfrage habe ich PLSA erläutert, was die Folgen einer solchen 

Beanstandung wären (Aufnahme der Beanstandung in den Tätigkeitsbericht des BfDI, 

Diskussion im Bundestag, damit verbunden vmtl. ein Aufgreifen der Thematik in den 

Medien). Ich habe ferner auf Nachfrage erläutert, dass der BfDI keine exekutiven 

Befugnisse hat und daher den BND nicht zwingen kann, die Erfassung in Bad Aibling 

einzustellen. 

Ich habe PLSA ferner mitgeteilt, dass ZYFD in den vergangenen Tagen durch mehrere 

Hinweise aus Abt. TA zur Kenntnis gelangt ist, dass in Abt. TA offenbar mehrere 

Datenbanken benutzt werden, in denen personenbezogene Daten enthalten sind und die 

trotz entsprechender Verpflichtung nicht als Auftragsdatei beim behördlichen 

Datenschutz angemeldet wurden. Aus diesem Grunde habe kein 
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Dateianordnungsverfahren gemäß § 6 BNDG durchgeführt werden können. Anhand der 

Schilderung des Inhalts der Datenbanken sei auch fraglich, ob alle betroffenen 

Datenbanken überhaupt geeignet seien, ein Dateianordnungsverfahren durchzuführen, 

oder ob aufgrund der nicht datenschutzkonformen Konzeption der Datenbanken eine 

Erteilung der erforderlichen Zustimmung des BKAmtes zur Dateianordnung von 

vornherein ausgeschlossen sei. Ich habe ferner meinen Eindruck geschildert, dass Abt. 

TA sich in der Vergangenheit dem Thema Datenschutz nicht intensiv genug gewidmet 

hat. Der behördliche Datenschutz habe aktuell keine Vorstellung davon, wie in Abt. TA 

mit welchen Datenbanken und welchen personenbezogenen Daten wo gearbeitet wird. 

Auch die vorgenannte, aus hiesiger Sicht vmtl. in Teilen datenschutzrechtswidrige 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Abt. TA sollte Herrn Präsidenten 

mitgeteilt werden. Ein Aufarbeiten der datenschutzrechtlichen Themen bei Abt. TA sei 

im Übrigen nur dann erfolgversprechend, wenn die Leitung gegenüber Abt. TA 

signalisiere, dass dies gewünscht sei. Vor diesem Hintergrund wäre eine Intervention 

der Leitung aus Sicht des behördlichen Datenschutzes sehr hilfreich. PLSA teilte mit, 

dass die Leitung bereits den Wunsch geäußert habe, ein Gespräch mit ZYFD zu führen. 

Sie gehe davon aus, dass ein solches Gespräch zeitnah stattfinden werde. 

Im Hinblick auf die noch ausstehende Beantwortung des dritten Schreibens des BfDI 

vom 08.08.2013 habe ich mitgeteilt, dass das Schreiben fertiggestellt sei. Ich habe 

ferner angekündigt, dass ich mir die Rechtsauffassung von Abt. TA und PLSA zur 

Frage der rechtlichen Bewertung der Metadatenerfassung in Bad Aibling nicht zu eigen 

gemacht habe, da ich diese Auffassung nicht vertreten könne. Ich hätte daher die 

Rechtsauffassung als die der Abt. TA dargestellt und ergänzend erläutert, dass diese 

Rechtsauffassung von der Leitung geteilt werde. Eine eigene rechtliche Stellungnahme 

durch den behördlichen Datenschutz sei nicht erfolgt. PLSA teilte mit, dass die 

geschilderte Verfahrensweise vmtl. von der Leitung mitgetragen werden könne. Wir 

sind so verblieben, dass ich den mit Abt. TA abgestimmten Entwurf der Antwort auf 

das dritte Schreiben des BfDI Anfang der kommenden Woche an PLSA zwecks 

Vorlage bei der Leitung übermitteln werde. 

15 ig 
(Dr.  Fillin) 

1. L ZYF wurde am 28.08.2013 telefonisch über Inhalt und Ergebnis des Gesprächs 

unterrichtet. 

2. Umlauf ZYFD z. K. 9.1 29//  .1111A7C 
3. zum Vorgang, WV am 02.09.2013 (Mitzeichnung Abt. TA erfolgt?) 
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